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Neunzehnter Bericht
des

Vorstandes der historischen Gesellschaft des Künstlervercius.

Ootober 1881 — October 1882.

Die Tliätigkeit der historischen Gesellschaft hat sich im ver¬
flossenen Jahre fast ausschliesslich auf die Sitzungen beschränkt, deren
in der Zeit vom 8. October 1881 bis zum 13: Mai 1882 11 statt¬
fanden, darunter eine in Gemeinschaft mit dem naturwissenschaftlichen
Verein. Die Zahl der Theilnehmer betrug durchschnittlich 12.

Es wurden folgende Vorträge gehalten:
Die höhere Geistlichkeit im 10. Jahrhundert, Herr Dr. Gerdes,
Burchard Lösekanne, Herr Dr. Kiihtmann,
Die bremische teutsche Gesellschaft, Herr Dr. Hertzberg,
Die Geschichte des Schlosses Vörde, Herr Halenbeck,
Pastor Draeseke und die Censur, Herr Dr. von Bippen,
Historisches und Technisches über Deichwesen, Herr Dr.

Dünzelmann und Herr Oberbaudirector Franzius.
Ferner erfreuten uns 2 Gäste durch einen Vortrag. Herr Pastor

Iken sprach über die Anlage der Neustadt, Herr Dr. Kulenkampff
referirte über ein Werk von Dr. Hoeniger: Der schwarze Tod in
Deutschland.

Kleinere Mittheilungen machten:
Herr Dr. von Bippen über eine Biographie des O.-A.G.-Raths

Pauli, über bremische Strassennamen, über den Aufenthalt
Peters des Grossen in Bremen,

Herr Professor Buchenau über die Kreisgruben auf den
Watten der Nordsee; derselbe legte ferner eine Anzahl
von Karten des Bremer Gebiets vor, die theilweise für
die neue Auflage seines Werkes über Bremen bestimmt
waren,

Herr Dr. Hertzberg über die bremischen Nequamsbücher und
die bremische Criminalgeschichte des Actuars Stöver,

Herr Di'. Dünzelmann über die frühesten Niederlassungen
der Minbriten.

Zu unserm Bedauern sah sich Herr Dr. v. Bippen bei Beginn
des Winters veranlasst, die Uebernahme des Vorsitzes, den er 6 Jahre
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hindurch geführt hatte, abzulehnen. Wir sprechen ihm auch an dieser
Stelle unsern Dank aus für seine bisherige eifrige Thätigkeit.

Das Jahrbuch, dessen Herausgabe sich leider verzögert hat, wird,
wie wir hoffen, in nächster Zeit druckfertig sein und den Mitgliedern
zugestellt werden können.

Weitere Publicationen sind in diesem Jahre von unserer Gesell¬
schaft nicht erschienen. Dagegen ist Buchenau's historisch - topogra¬
phisches Werk über Bremen vor Kurzem in 2. Auflage herausgegeben,
ein Buch, das ohne Zweifel dazu dienen wird, das Interesse für
unsere engere Heimat und ihre Geschichte in weiteren Kreisen zu
beleben. Wir freuen uns, dass wir durch die Summe von 300 Mark
dazu haben beitragen können, die Beigabe mehrerer für die Geschichte
unserer Stadt und seines Gebiets wichtigen Karten zu ermöglichen.

Einen weiteren Beitrag im Belauf von 100 Mark hat die Gesell¬
schaft geleistet für die Anschaffung der von Sybel & Sickel heraus¬
gegebenen Kaiserurkunden in photo-lithographischer Nachbildung seitens
der Stadtbibliothek. Bei dieser Gelegenheit sei an den Vertrag er¬
innert, welchen die historische Gesellschaft seiner Zeit mit der Stadt¬
bibliothek geschlossen hat, wonach der Vorstand unserer Gesellschaft
2 Mitglieder delegirt, welche dem Bibliothekar bei Anschaffung bist.
Werke berathend zur Seite stehen. Es dürfte sich empfehlen, wenn die
Mitglieder der Gesollschaft jener Bibliotheks-Commission ihre Wünsche
mittheilen, damit diese geeigneten Falls die Anschaffung vorschlage.

Die Zahl der Mitglieder ist leider wieder etwas zurückgegangen
von 171 auf 157. Von den ausgeschiedenen 14 Mitgliedern sind
6 verstorben, 8 wegen Wegzugs oder aus anderen Gründen ausgetreten.

Die Rechnung der Gesellschaft, welche von den Herren Halenbeck
und Dr. Janson revidirt und richtig befunden worden ist, ergiebt
folgend Resultate:

Einnahme:
Mitgliederbeiträge............ J$>. 900.—
Lesezirkel .................. „ 64. —
für verkaufte Schriften........ „ 7. —
Zinsen bis 31. Decbr. 1881____ „ 214.55

' Ji. 1185.55
Ausgabe:

Unkosten der Verwaltung...... ^M>. 307.65
Lesezirkel................... „ 60.—
Bücher und Schriften.......... ,, 486.50

Jt 854.15
Ueberschuss ... 331.40

Vermögensstand 1. Sept. 1881.. „ 6045.29
„ 1. Sept. 1882.714. 6376.69
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Zwanzigster Bericht
des

Vorstandes der historische» Gesellschaft des Kiinstlervereins.

October 1882 — October 1883.

Die Sitzungen der historischen Gesellschaft — im ganzen 9 —
begannen am 28. October 1882 und schlössen mit einer Feier zur
Erinnerung an den hundertjährigen Geburtstag Heinrich Böse's am
4. April 1883. Unter den 30 Theilnehmern an dieser Feier befand
sich ausser anderen Verwandten auch der Hohn Heinrich Böse's.
Herr Hermann Allmers hatte es übernommen zum Andenken an den
Gefeierten aus einer demnächst erscheinenden Biographie desselben
Mittheilungen zu machen. An den Vortrag schloss sich eine gesellige
Vereinigung, welche durch den Austausch der Erinnerungen an Böse
belebt wurde.

An den übrigen Abenden, die durchschnittlich von 13 Mitgliedern
besucht waren, wurden folgende Vorträge gehalten:

Besprechung von Buchenau's Buch „die freie Hansestadt
Bremen und ihr Gebiet", Herr Dr. Dünzelmann.

Desgl. von Iken's „Geschichte der St. Pauli-Kirche und
Gemeinde", Herr Dr. v. Bippen.

Das 500 jährige Jubiläum des Bremer Freimarkts, Her)'
Dr. v. Bippen.

Besitz und Einkünfte der deutschen Könige im Mittelalter,
Herr Dr. Gerdes.

Referat über Doebner's Leibnitzen's Briefwechsel, Herr Dr.
Hertzberg.

Die' ehemaligen Ansiedelungen im Blocklande, Herr Prof.
Buchenau.

Altdeutsche Wirtschaftsgeschichte, Herr Dr. Dünzelmann.
Schloss und Flecken Ottersberg, Herr Halenbeck.
Bremen und Ostfriesland, Herr Dr. v. Bippen.
Ursprung, Wesen und Untergang der westfälischen Frei-

gerichte, Herr Dr. Kühtmann.
Ausserdem hatten wir die Freude an einem Abend unser cor-

respondirendes Mitglied Herrn Dr. H. A. Schumacher unter uns zu
sehen, welcher eine Arbeit über den Vehmgerichtsprocess wegen
Borgfeld vortrug.

Im Laufe des verflossenen Jahres ist der 12. Band des Bremi¬
schen Jahrbuchs erschienen. Wir gedenken jetzt mit der Herausgabe
Bremischer Geschichtsquellen eine neue Serie des Jahrbuchs zu



vm

beginnen, behalten uns jedoch vor, die alte Serie fortzusetzen. Die
erste derartige Publication wird vorbereitet und soll Quellen zur
Bremischen Reformationsgcsohichte enthalten.

Bei dieser Gelegenheit darf nicht unerwähnt bleiben, dass auch
vom Bremischen Urkundenbuch eine neue Lieferung, die erste des
4. Bandes (1381—1397) erschienen ist.

Die Zahl der Mitglieder hat sich auch in diesem Jahre etwas
vermindert, von 157 auf 142. Von den ausgeschiedenen Mitgliedern
sind 3 verstorben, 12 weggezogen oder ausgetreten.

Die Rechnung der Gesellschaft, welche von den Herren Dr.
Pavenstedt und Richter Cordes revidirt und richtig befunden worden
ist, ergiebt folgende Resultate:

Einnahme:
Mitgliederbeiträge............. Jk. 852. —
Lesezirkel.................. „ 60. —
Zinsen bis 31. Decbr. 1882 . . . . „ 231.10

~jH. 1143.10

Ausgabe:
Unkosten der Verwaltung...... Jb. 189.35
Lesezirkel. . . . '.............. „ 60. —
Bücher und Schriften......... „ 752.14

" Jk. 1001.49
Ueberschuss. . Jb. 141.61

Vermögensbestand 1. Sept. 1882. „ 6376.69
„ 1. Sept. 1883 ."",, 651O0

Einundzwanzigster Bericht
des-

Vorstandes der historischen Gesellschaft des Kiiusllervereins.

October 1883 — October 1884.

l'ie historische Gesellschaft hielt in der Zeit vom 20. October
1883 bis 29. März 1884 sechs ordentliche Sitzungen, die durch¬
schnittlich von 11 Mitgliedern besucht wurden.

Abgesehen von kleineren Mitteilungen wurden folgende Vor¬
träge gehalten:
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Maria Stuart, Herr Dr. Gerdes,
Nitzsch, deutsche Geschichte, Herr Dr. Diinzelmanu,
Reise des schwedischen Capitäns Stömberg, Herr Halenbeck,
Mitteilungen aus den Acten des Archivs über die Jahre,

1813 und 1814, Herr Dr. v. Bippen,
Der Bürgermeister Heinr. Meier, Herr Dr. v. Bippen.

Ausserdem hatteHerrDr. Breusing, als Gast des Vereins, die Freund¬
lichkeit an einem Abend die Entwicklung der Kartographie, besonders
im Norden Europas, an einer Reihe alter Karten zu demonstriren.

Der 400 jährige Geburtstag Luthers gab Veranlassung zu einer
ausserordentlichen Sitzung, zu welcher die Mitglieder des Künstler-
Vereins und ilire Damen eingeladen wurden. Hier sprach Herr
Dr. v. Bippen über Luther und die Reformation in Bremen vor einem
zahlreich erschienenen Auditorium.

Von der neuen Serie des Jahrbuchs, welche Bremische Ge¬
schichtsquellen enthalten wird, ist der erste Band: „Quellen zur
Bremischen Reformationsgeschiehte" gedruckt und wird in nächster
Zeit erscheinen.

Auf Antrag der anthropologischen Commiseion wurden von der
Gesellschaft 10Ö Mark bewilligt zur Anschaffung von 12 Gipsmasken
von Südseeinsulanern.

Die Mitgliederzahl hat sich von 142 auf 141 vermindert. Wähl end
6 neue Mitglieder eintraten, sind 7 ausgeschieden und zwar 6 weg¬
gezogen oder ausgetreten. Durch den Tod verloren wir Herrn Richter
Dr. Heinek 1 "- ftir unsere Bestrebungen ein warmes Interesse
hatte und Jahre lang ein treuer Besucher unserer Versammlungen war.

Die Rechnung der Gesellschaft, welche von den Herren Richter
Cordes und Dr. Sievers revidirt und richtig befunden ist, ergiebt
folgende Resultate:

Einnahme:
Mitgliederbeiträge............ S. 810.—
Lesezirkel.................. „ 56.—
für verkaufte Schriften........ „ 2. —
Zinsen bis 81. Decbr. 1883_____„ 239.15

Jk 1107.15.
Ausgab e:

Unkosten der Verwaltung....... S. 362.40
Lesezirkel................... „ 60. —
Bücher und Schriften......... „ 181.30

6Ö3770
Ueberschuss. . J6. 503.45

Vermögensbestand 1. Sept. 1883. ,, 6518.30
„ 1. Sept. 1884. „ 7021775.
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Zweiundzwanzigster Bericht
des

Vorstandes der historischen Gesellschaft des küusllenereins.

October 1884 — October 1885.

Hie historische Gesellschaft war in der Zeit vom 1. November
1884 bis zum 11. April 1885 zehnmal versammelt. In den Sitzungen,
an denen durchschnittlich 12 Besucher teilnahmen, wurden folgende
Vorträge gehalten:

Syndicus Johann von der Wyck, Herr Dr. v. Bippen,
Bremens Weserpolitik im 14. Jahrhundert, Herr Dr. v. Bippen,
Eine untergegangene Ansiedlung in Stelle, Herr Professör

Dr. Buchenau,
Geschichte des Bremischen Gymnasiums (an 2 Abenden),

Herr Professor Dr. Bulle,
Bremischer Aufruhr von 1530 (an 2 Abenden), Herr Dr.

Dünzelmann,
Neuere Forschungen zur älteren deutschen Geschichte, Herr

Dr. Gerdes,
Friedrich von der Borch, Herr Halenbeck,
Referat über Gerdes, Geschichte der Königin Maria Stuart,

Herr Dr. Kühtmann.

Ein Mitglied unseres Vereins, Herr Poppe, wurde in Anerkennung
seines Interesses namentlich für praehistorische Forschungen bei
Gelegenheit seines Wegzuges von hier zum correspondirenden Mit-
gliede ernannt.

Das im vorigen Jahresbericht angekündigte Jahrbuch, Serie II,
Band 1, „Quellen zur Bremischen Reformationsgeschichte" erschien
im Beginn des Winters.

Weitere Publicationen von Seiten der Gesellschaft erschienen in
diesem Jahre nicht, dagegen gab Herr Dr. v. Bippen unter dem
Titel: „Aus Bremens Vorzeit" eine Sammlung von Aufsätzen heraus,
welche das Ergebniss wissenschaftlicher Arbeit auch einem grösseren
Kreise zugängig zu machen sucht und ohne Zweifel geeignet ist, das
Interesse für die Geschichte unserer Vaterstadt wach zu erhalten und
zu beleben.

Die Mitgliederzahl hat sich von 141 auf 126 vermindert.
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Die Rechnung der Gesellschaft, welche von den Herren Richter
Blendermann und Dr. Sievers revidirt und richtig befunden ist, ergiebt
folgende Resultate:

E in n ahme:
Mitgliederbeiträge ............ Jk 762.—
Lesezirkel................. „ 48.—
für verkaufte Schriften........ „ 1. —
Zinsen bis 31. Decbr. 1884 .. . „ 234.35

Jk 1045.35.

Ausgab e:
Unkosten der Verwaltung..... Jk 228 .25
Lesezirkel................... „ 60.—
Bücher und Schriften.......... „ 963. 45

~~Jk 1251.70
Deficit. 7^ "206.35

Vermögeusstand 1. Sept. 1884.. „ 7021.75
1. Sept. 1885. . „ 6815.40.



Anlage.

Bericht der Anthropologischen Commission
über ihre Wirksamkeit von 1872 bis 1885.

(Erstattet an die Vorstände der Historischen Gesellschaft und des
Naturwissenschaftlichen Vereins.)

Vit anthropologische Cominission erlaubt sich, folgenden Bericht
über ihre bisherige Thätigkeit ganz ergebenst abzustatten.

Die anthropologische Commission verdankt ihre Entstehung dein
in beiden Vereinen gleichrnässig empfundenen Wunsche nach ge¬
meinsamer Arbeit auf den Grenzgebieten der von den beiden
Vereinen gepflegten Wissenschaften. Dieser Wunsch führte zur
Einrichtung der ethnographischen Ausstellung im grossen Saale des
Künstlervereins in den Tagen vom (i. bis 14. Ootober 1872 (über
w elche ein Bericht im 7. Bande des Bremischen Jahrbuches und im
3. Bande der Abhandlungen des naturwissenschaftlichen Vereines
abgedruckt ist). — Da er aber zusammentraf mit einer dem Hohen
Senate unserer Stadt im April 1872 zugegangenen Bitte der deutschen
anthropologischen Gesellschaft um Schaffung eines ständigen Organes
für anthropologisch-prähistorische Interessen, so führte er ferner zur
Niedersetzung unserer Commission. Derselben wurden zunächst
folgende Aufgaben vorgezeichnet:

a) Erforschung der Bodenbildung und der ältesten mensch¬
lichen Ansiedelungen im Unter-Wesergebiete und Samm¬
lung des dazu geeigneten Materials, namentlich der Reste
vorhistorischer Cultur ;

b) zweckmässige räumliche Vereinigung der von beiden
Vereinen unterhaltenen Sammlungen;

c) Herstellung eines ethnographischen Museums.
Die Commission hielt am 14. November 1872 ihre erste Sitzung ;

am 21. November erfolgte dann die Publikation der Senats-Verordnung,
welche alle Behörden anwies, für die Erhaltung der vorhandenen
geschichtlichen Denkmale, sowie etwaiger Funde von Geräthon,
Werkzeugen, Waffen, Münzen und sonstigen Gegenständen von
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geschichtlichem nnd kulturhistorischem Werthe, nicht minder für die
Erhaltung alter Steindenkmäler, Gräber, Grabfelder, etwaiger Fände
alter menschlicher und thierischer Knochenreste, alter Waffen,
Werkzeuge und Geräthe von Stein, Knochen, Thon oder Metall auf
oder in der Erde, im Torfmoor, in Gewässern, überhaupt aller
Spuren von Niederlassungen, Befestigungen, Pfahlbauten oder Grab¬
stätten des Menschen ans vorgeschichtlicher Zeit thunlichst Sorge zu
tragen. Die Behörden werden angewiesen, von jedem neuen Funde
der anthropologischen Commission sofort Anzeige zu machen. Schliess¬
lich werden alle Privatpersonen aufgefordert, in derselben Weise für
die Erhaltung und Nutzbarmachung derartiger Gegenstände bezw.
Funde zu sorgen.

Die Commission musste sich von vornherein sagen, dass ihr
Wirkungskreis auf prähistorischem Gebiete nur ein beschränkter sein
werde. Bei dem geringen Flächenraum des Bremischen Staates
(4,67 Quadratmeilen) und dem Umstände, dass sein Boden fast nur
von Vorgeest und Flussmarsch gebildet wird, Hess sich innerhalb
der Grenzen desselben Gelegenheit zur Aufdeckung oder Erhaltung
prähistorischer Beste kaum erwarten; die Gegenden an der Unter¬
weser aber, auf welche sich unser Interesse ganz vorzugsweise richtet,
gehören anderen Staaten an, und es war von uns zu vermeiden, dass
den wissenschaftlichen Instituten derselben eine zu weitgehende oder
störende Concurrenz bereitet werde. Trotzdem ist es der Commission
gelungen, eine Reihe von interessanten einzelnen Gegenständen (vergl.
das beiliegende Verzeichniss) sowie namentlich die A. Poppe'sche
Sammlung für die hiesigen städtischen Sammlungen zu erwerben und
zwei grössere Untersuchungen: die Aufgrabung des Blumenthaler
Urnenfriedhofes und die Untersuchung der merkwürdigen Schädel
aus der Domsdüne durchzuführen, bezw. anzuregen. (Ueber die
letzterwähnte Untersuchung vergleiche die beiden mit mehreren
Tafeln ausgestatteten Arbeiten des Herrn Dr. med. J. Gildemeister
im vierten und fünften Bande der Abhandlungen unseres natur¬
wissenschaftlichen Vereines). Eine grössere Anzahl von Töpfen aus
mittelalterlicher Zeit, welche wir beim Bau der Ritterhuder Schleuse
gesammelt hatten, haben wir dem Provincialmuseum zu Hannover
übergeben. — Endlich haben wir im abgelaufenen Winter Herrn
Bürgermeister Freudenthal aus Soltau zu einem Vortrage über das
Vorkommen und die Fabrikation von Feuersteingeräthen in den
Gegenden zwischen Weser und Elbe eingeladen und damit nicht
allein den Mitgliedern beider Vereine und ihi-en Damen eine interes¬
sante Stunde verschafft, sondern auch Herrn Freudenthal zu weiteren
Forschungen angeregt und ihm die Ueberzeugung verschafft, dass
dieselben von grossem Nutzen sein können, wenn sie in Ueberein-
stimmung mit den Fortschritten der prähistorischen Wissenschaft
fortgeführt werden. — Die Auffindung mehrerer Einbämne auf dem
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Areale des künftigen Freihafens wird uns hoffentlich noch Gelegenheit
zu anregenden Studien gewähren. — Als fernere Aufgabe fasst die
Commission die kartographische Fixirung der prähistorischen Funde
im Unterwesergebiete in das Auge; sie wird indessen hierin wohl
nur gemeinsam mit den Behörden, bezw. Vereinen der Nachbarstaaten
vorgehen können.

Reicher schien sich von vornherein das Arbeitsfeld auf ethno¬
graphischem Gebiete vor uns auszubreiten. Von der ethnographischen
Ausstellung her waren zahlreiche Gegenstände als Grundstock eines
ethnographischen Museums unter einer eigenen Verwaltung zurück¬
geblieben. Es wurde auch der Versuch gemacht, dieselben in Räumen
der Handelsschule aufzustellen. Indessen zeigte die Erfahrung der
nächsten Jahre bald, dass dieser Versuch nur zu einer Vergeudung
der geringen vorhandenen Mittel führen würde. Ein entscheidender
Wendepunkt trat für diese Bestrebungen ein, nachdem im Jahre
1876 die naturgeschichtlichen Sammlungen der Gesellschaft Museum
von der Stadt Bremen übernommen worden waren. Damit war eine
feste und regelmässige Verwaltung geschaffen. Es gelang, der
Ethnographie eine sichere Stelle in dem städtischen Museum, den
„städtischen Sammlungen für Naturgeschichte und Ethnographie",
zu gewinnen ; einer der Säle des Domanbaus wurde für die ethno¬
graphischen Sammlungen bestimmt und im October 1878 auf unsern
Vorschlag Herr S. A. Poppe zum „anthropologischen Assistenten" des
Direktors der städtischen Sammlungen ernannt. Nur mit dem leb¬
haftesten Danke können wir der Verdienste dieses Herrn um die
Ordnung und Etikettirung der betr. Sammlungstheile gedenken. Leider
sah derselbe sich veranlasst, gegen Ende 1879 von dieser Stellung
zurückzutreten, welche seit dieser Zeit noch nicht wieder besetzt
worden ist. — Von da ab hat sich die Thätigkeit unserer Commission
im Wesentlichen auf die Herbeischaffung von Mitteln zur Anschaffung
besonders interessanter Gegenstände beschränkt, deren Ankauf unsern
städtischen Sammlungen bei ihrer ausserordentlich knappen Dotirung
ohne unsere Beihülfe unmöglich gewesen wäre. Mit der lebhaftesten
Theilnahme begleiteten wir daher den Erwerb der sehr werthvollen
Lahmann'schen Sammlung aus Costarica, welcher einem für diesen
Zweck besonders zusammengetretenen Comite im Jahre 1880 für die
Summe von 10 000 Mark gelang.

Die Geldmittel, welche die Commission verwendet hat, belaufen
sich im Ganzen auf 1713.21 Mark, davon 313.21 Mark Rest-
Ueberschuss der ethnographischen Ausstellung und 1400 Mark Sub¬
ventionen, welche die beiden Vereine der Commission zur Verfügung
gestellt haben.

Die Commission, welche seit dem November 1872 24 Versamm¬
lungen gehalten hat, ist nach der Organisation der Verwaltung des
städtischen Museums auch der Frage nahe getreten, ob sie ihr Mandat
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den beiden Vereinen zurückgeben solle, da vielleicht jene Verwaltung
an ihre Stelle treten könne. Sie hat indessen geglaubt, einen solchen
Schritt unterlassen zu sollen, weil neben der in Form einer Behörde
organisirten Verwaltung offenbar noch Plate ist für die freiere an¬
regende Thätigkeit einer von wissenschaftlichen Vereinen nieder¬
gesetzten Commission. Sie hält sich der Zustimmung beider Vereine
zu dieser Ansicht versichert und erbittet sich daher ein ferneres
Wohlwollen für ihre Bestrebungen.

Bremen, im April 1886.
Namens der ä. C.

Der Vorsitzende : P r o f. Dr. Buchenau.

Unteranlage. Auf Anregung der a. C. unternommene
Untersuchungen.

1872. Vorkommen von zugespitzten Pfählen im Moore bei Heissenbüttel.
1877. Nachgrabungen auf der Grabstätte zu Blumenthal.
1878. Untersuchung der Schädel aus der Domsdüne durch Herrn

Dr. Gildemeister.

Erwerbungen für das städtische Museum.

A. Für den ethnographisch-anthropologischen Teil der
Sammlungen.

1874. Waffen und Kleidungsstücke von den Sunda-Inseln, geschenkt
von Herrn A. Erdmann.

1874. Beichhaltige Sammlung ethnographischer Gegenstände aus Hinter¬
indien, geschenkt von Herrn Consul Barkhausen zu Rangoon.

1877. Schädel eines Schamanen aus Sitka.
1878. Drei Waffen mit Haifischzähnen von den King-Mills-Inseln.
1878. Schädel aus der Domsdüne.
1878. Gestickter seidener Mantel aus dem kaiserl. Sommerpalaste zu

Peking.
1878. Bogen mit Pfeilen von Südsee-Insulanern.
1879. Zuschuss von 200 Mark behufs Erwerbung der ethnogra¬

phischen Sammlung der Finsch'schen Expedition nach Sibirien.
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1879. Sammlung ethnographischer Gegenstände aus dem Besitz des
Herrn S. A. Poppe.

1880. Ethnographische Gegenstände aus der Südsee; aus dem Besitze
des Herrn Kückens bierselbst.

1884. 12 colorirte Gesichtsmasken von der Finsch'schen Expedition
in die Südsee.

B. Für den prähistorischen Teil der Sammlungen.
1870. Drei Urnen von dem Wätjen'schen Gute in Blumenthal.

Sammlung grösserer Feuersteingeräte von Rügen,
1877. Zehn Urnen von der Gräberstätte hei Blumenthal.
1878. Verschiedene Gypsabgüsse wertvoller älterer Gegenstände des

Berliner Museums.
1879. Sammlung prähistorischer Gegenstände aus dem Besitze des

Herrn S. A. Poppe (Zuschuss zu den Kosten).
1881. Zuschuss zur Anschaffung einer Sammlung von Steinwaffen

aus Nordamerika.
1881. Angebranntes Holz aus dem Grunde der Bitrgerweide. (Areal

des Schlachthofes.)
1884. Urne von Witfcorf bei Visselhövede,

desgl. von Scharmbeckstotel.
1885. Steinbeil von Elmelo bei Delmenhorst.
1885. Fund von Bernsteinperlen und Bronee - Gegenständen von

Schmalenbeck bei Lilienthal.
1885. Kleine Feuersteingeräte aus der Gegend von Soltau, gesammelt

von Professor Buchenau.
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Die Privilegien der Könige Wilhelm und
Wenzel für die Stadt Bremen und die

Zeit der Fälschung.
Von

Theodor Lindner.

In den älteren Werken über die Vemegerichte wird öfters
ein Privileg angeführt, welches Kaiser Heinrich V. am 14. Mai
1111 der Stadt Bremen ertheilte. Er bestätigt darin die
Rechte, welche Karl der Grosse auf Bitten des heiligen Willehad,
des ersten Vorstehers der Bremischen Kirche, der Stadt ge¬
währte, und fügt für Proconsuln, Consuln und Bürger hinzu:
„ut si aliquem judicem secularem ipsos aut eorum aliquem
monere et citare contingat ad comparendum coram eo extra
dyocesem Bremensem ad locum, qui sedes libera nuncupatur,
quod ibi comparere non teneantur, si coram ipso antistite velint
stare juri in illa causa, pro qua citati fuerint." Ausserdem
verlieh er ihnen das Schutzrecht auf der Weser; zur Belohnung
für die im ersten Kreuzzuge geleisteten Dienste durfte der Rath
Gold und Buntwerk wie die Ritter tragen und die Rolandssäule
mit Schild und kaiserlichem Wappen schmücken. x)

Dass diese Urkunde erdichtet ist, wird von Niemandem
bezweifelt. Wir kennen sie nur aus einem Diplom des Königs
Wilhelm vom 28. September 1252, welches ihren vollen Wortlaut

>) Bremisches Urkundenbueh I, 30 n. 28.
1
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enthaltend sie erneuert und bestätigt, da die Urschrift vor Alter
brüchig geworden sei. 1) Die Urkunde Wilhelms befindet sich
noch heute im Bremer Staatsarchive, aber es ist der sichere
Nachweis geführt worden, dass dieses angebliche Original nichts
anderes als eine grobe Fälschung ist, welche ihren Ursprung
einer späteren Zeit verdankt. 2)

Indessen liessen sich, so meinte man bisher, durch dieses
Machwerk selbst die Schriftgelehrten in der Kanzlei des Königs
Wenzel täuschen, so dass dieser am 4. März 1396 in einem
neuen Diplom die Verleihung von 1252 wiederholte, sie zugleich
erneuernd und bestätigend. 3) Das Staatsarchiv bewahrte das
kostbare Document höchst sorgsam; das Pergament ruht in
einem starken, verschliessbaren, doch roh gearbeiteten Blech¬
kasten, dessen Boden eine Vertiefung zur Aufnahme und besseren
Schonung des Siegels enthält.

Es wäre an sich wohl denkbar, dass die königlichen
Kanzler und Schreiber den ihnen gespielten Betrug nicht ge¬
merkt hätten, obgleich ihnen einige Kenntniss alter Schriften,
deren bei den oft nachgesuchten Privilegienbestätigungen viele
durch ihre Hände gingen, zugetraut werden darf. Es könnte
ja auch sein, dass sie gar nicht das Original einforderten,
sondern auf guten Glauben hin das Transsumpt aus einer vor¬
gelegten Abschrift fertigten, und endlich würde man, wie einmal
die Zeiten waren, ihnen kaum schweres Unrecht thun mit der
Vermuthung, dass das gute Gold der Bremer Rathsherren etwa
aufsteigende Bedenken beschwichtigt habe.

Aber die Sache liegt anders. Die Diener des Königs haben
weder eine bedenkliche Unkenntniss gezeigt noch leichtfertig
gehandelt noch übler Bestechlichkeit gehuldigt, denn sie sind
an der fraglichen Urkunde völlig unschuldig. Sie ist kein Er-

l) a. a. 0. I, 295 n. 255.
*) a. a O. I, 595 ff.
3) a. a. O. IV, 236 n. 180. Ich verdanke es der Oute des Herrn Staats¬

archivars Dr. von Bippen, dass ich beide Stücke hier in Münster eingehend
untersuchen konnte.
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zeugniss der königlichen Kanzlei, sondern wie die Wilhelms
in Bremen selbst angefertigt.

Die Beweisgründe sind so zahlreich, dass es fast überflüssig
erscheint, sie alle anzuführen, und die Gefahr vorliegt, allzu
weitschweifig zu werden. Aber da das Schriftstück bisher un¬
bestritten für echt galt, und die Fälle, in welchen Königs¬
urkunden so später Zeit gefälscht und nachgemacht wurden,
überaus selten sind, ist eine eingehende Erörterung nicht zu
vermeiden. Vielleicht bietet diese einiges Interesse, da sehr
verschiedene Verhältnisse in Betracht kommen.

Der Nachweis der Unechtheit von Urkunden wird oft da¬
durch erschwert, dass nicht äussere, sondern innere Gründe die
ausschlaggellenden sind. Hier liegt der glückliche Fall vor,
dass die ersteren überreich vorhanden sind und das verdammende
Urtheil geradezu erzwingen. ')

Auf den ersten Blick freilich bietet das Diplom kaum etwas
auffallendes dar. Das Pergament ist deutscher Zubereitung,
wie es in der königlichen Kanzlei gebraucht wurde; die An¬
ordnung des Textes, die Faltung des Buges, die Stellung und
Form der Unterfertigung und des Registraturvermerks ent¬
sprechen ganz der Regel. Das Siegel ist zwar von der morsch
gewordenen Schnur abgefallen und liegt lose dabei, aber das
ist bei zahllosen anderen Urkunden der Zeit der Fall und
kommt nicht in Betracht. Das Siegel selbst ist wohl erhalten
und macht den Eindruck der Echtheit. Auch der Schrift-
charakter erregt nicht von vornherein Verdacht. Wer nicht ganz
genau mit dem Urkundenwesen der Kanzlei Wenzels vertraut
ist und deren Erzeugnisse in grosser Zahl gesehen und untersucht
hat, kann unmöglich auf den Gedanken kommen, dass er es
hier nicht mit einem Original, sondern mit einer Nachahmung
zu thun habe.

') Hebet die im Folgenden besprochenen kritischen Merkmale und
Kanzleiverhültnisse habe ich eingehend gehandelt in Löhers Archivalischer
Zeitschrift IV, 150 ff: „Ueber Kanzler und Kanzlei des Königs Wenzel",
und in dem Buche: ,,Daa Urkundenwesen Karls IV. und seiner Nach¬
folger", Stuttgart 1882, so dass einzelne Nachweise überflüssig sind.

1*
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Da die meisten Leser selbstverständlich mit den Königs¬
urkunden dieser Zeit nicht Bescheid wissen können, mögen
einige kurze Erläuterungen vorausgeschickt werden. Nachdem
der Schreiber den Text auf das Pergament gesetzt hatte, bog
er den frei gebliebenen unteren Streifen in der Mitte nach vorn
zusammen, so dass der Rand etwa die letzte Zeile erreichte.
Diesen umgescblagenen Streifen nennt man Bug. Wenn dann
das Siegel angehangen werden sollte, machte der Beamte Ein¬
schnitte durch den Bug und den dahinter liegenden Theil des
Blattes und zog durch sie die Schnur, so dass Bug und Blatt
zusammengehalten wurden. Rechts oben auf den Bug wurde
die sogenannte Unterfertigung gesetzt. Sie enthält den Namen
derjenigen Persönlichkeit, welche den Befehl zur Ausstellung
der Urkunde ertheilte, und den des Kanzleibeamten, welcher
die Ausfertigung vollzog oder beaufsichtigte. Auf unserm Schrift¬
stück lautet sie: Ad mandatum domini regis W. patriarcha
Anth. canc. (Wenceslaus patriarcha Anthiochenus cancellarius).
Alle Diplome wurden vor der Aushändigung an den Empfänger
in das Registraturbuch abgeschrieben und der Registrator
machte darüber einen Vermerk auf die Rückseite der Urkunde
selbst, indem er hinter ein grosses R a - (Registrata) seinen Namen
setzte. Hier heisst es: R a - Petrus de Wissow.

Da die Urkunden meist von niedrig gestellten Schreibern
geschrieben wurden, so zeigt die von den höheren Beamten
herrührende Unterfertigung in der Regel eine andere Hand von
flüchtigerer Schreibweise, gerade wie die Unterschriften in unseren
amtlichen Schreiben. Der Registrator verzeichnete ebenfalls
selbst seinen Namen, gewöhnlich mit Sorgfalt recht deutlich,
so dass also eine Urkunde drei verschiedene Schriftzüge aufzu¬
weisen pflegt. Das ist nun bei unserer nicht der Fall, sondern
unzweifelhaft sind Text, Unterfertigung und Registraturvermerk
mit gleicher Tinte und Feder von ein und derselben Hand
geschrieben.

Doch ist dadurch noch nicht die Uneehtheit erwiesen.
Denn es kommt, wenn auch selten, vor, dass unzweifelhaft
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echte Urkunden in Text, Unterfertigung und Registraturvermerk
dieselbe Handschrift aufweisen, indem der Registrator sie selbst
schrieb und die Unterfertigung aus dem bereits mit dieser ver¬
sehenen Concepte auf das Original setzte. Dann zeigt also die
ganze Urkunde seine Handschrift.

Unser Registrator Petrus war in den Jahren 1389 bis 1399
in der königlichen Kanzlei thätig und seine Unterschrift ist auf
sehr vielen Schriftstücken enthalten. Aber immer nennt er
sich: Petrus de Wischow oder Wisschow, nie wie hier: Wissow.
Doch könnte das ein Zufall sein, da damals dieselbe Person
manchmal ihren Namen in verschiedenen Formen schrieb. In¬
dessen, wie ein sorgfältiger Vergleich mit fünf mir vorliegenden
Urkunden zeigte, der rechte Petrus schrieb anders, als sein
Doppelgänger; er hat nicht den Registratur vermerk auf unsere
Urkunde gesetzt. 1) Der Mann, welcher letzteren schrieb, hat
vielmehr einen Vermerk von Petrus Hand vor sich gehabt und
nachgebildet, und das ist ihm nicht vollkommen gelungen.
Der Zwang, welchen er sich anthat, macht sich leicht bemerk¬
bar, wenn man den echten ungezwungenen Zug daneben sieht,
manche geringe Kleinigkeiten in Strichelchen und Pünktchen
sind gar nicht oder anders wiedergegeben. Ob er nun Wissow
aus Versehen schrieb oder kein Gewicht auf die Abweichung
legte, da wie bemerkt die Zeit der festen Namensformen ent¬
behrte, muss dahingestellt bleiben.

Dass die Unterfertigung nicht von dem Kanzler, sondern
von dem Schreiber des Textes herrührt, geht daraus hervor,
dass sie nicht in der flüchtigen Cursive, wie sie dem schneller
Schreibenden eigenthümlich ist, sondern in der gleichen steifen
Schönschrift gehalten ist mit demselben Zug der Feder und
derselben Tinte, wie der eigentliche Text. Es ist daher kaum
nöthig zu erwähnen, dass die eigenhändigen Unterschriften des

*) Da in solchen Dingen eine Täuschung leicht möglich ist und vier
Augen besser sehen, als zwei, hat Herr Archivar Dr. Illgen auf meine
Bitte die Güte gehabt, auch den Vergleich anzustellen, und nieine Ansicht
durchaus bestätigt.



Kanzlers Wenzel, deren genug vorhanden sind, ganz anders
aussehen. Aber die Art und Weise, wie er seinen Namen
unterzeichnet, ist sonst genau wiedergegeben; er gebraucht fast
immer nur den Anfangsbuchstaben seines Namens, kürzt
Anthiochenus in Anth. ab und schreibt den Titel cancellarius
nicht voll aus. Nur war Wenzel am 4. März 1396 gar nicht
Kanzler. Wir wissen nämlich aus zahlreichen Urkunden über
die obersten Leiter der Kanzlei in diesen Jahren genau Bescheid.
Im März 1396 verwaltete dieses Amt Hanko Brunonis, ein
grosser Günstling Wenzels, an dessen Stelle noch im Frühjahr
Erzbischof Albrecht von Magdeburg trat, jedenfalls aus politischen
Gründen. Doch behauptete sich dieser nicht lange; der König
gewann wieder freie Hand, seine Lieblinge heranzuziehen, und
so begegnet uns als Kanzler zuerst im October 1396 unser
Wenzel, Wenzel Kralic von Burzenic. wie er mit vollem Namen
heisst, der damals Dechant auf dem Wisserad in Prag war.
Er giug alsbald in grosser Gesandtschaft nach Rom zu Papst
Bonifacius IX., der ihm den stolzen Titel eines Patriarchen
von Antiochia verlieh, mit welchem Wenzel zuerst im April
1397 bezeichnet wird.

Also er war am 4. März 1396, dem Ausstellungstage
unseres Diploms, weder Kanzler noch Patriarch; die Unter¬
fertigung wäre erst reichlich ein Jahr später denkbar.

Es ist demnach ganz unmöglich, dass die Urkunde wirklich
an dem in ihr angegebenen Datum ausgefertigt ist. Doch
lässt sich noch eine Auskunft ersinnen. Es ist nämlich zuweilen
vorgekommen, dass Urkunden zurückdatirt wurden, wie das
ja noch bei uns in Offizierpatenten und dergl. gelegentlich
geschieht, d. h. die Urkunde ist wirklich in der königlichen
Kanzlei unter der Kanzlerschaft des Wenzel ausgestellt worden,
aber in einem späteren Jahr, erhielt jedoch aus irgend einem
Grunde die Jahreszahl 1396. Obgleich ein Grund, warum dieses
Verfahren in dem vorliegenden Falle beliebt sein sollte, kaum zu
finden ist, würde deswegen eine solche Annahme noch nicht
abzuweisen sein.
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Betrachten wir deshalb weiter den Text. Die in den
königlichen Erlassen am Ende des vierzehnten Jahrhunderts
übliche Schrift zeigt gegenüber der unter Ruprecht und Sig¬
mund gebräuchlichen zwar keinen scharf begrenzten und genau
bestimmten Unterschied, aber wenn man eine Reihe von Ur¬
kunden aus mehreren Jahrzehnten neben einander liegen hat,
macht sich die Verschiedenartigkeit bald bemerklich. Ich konnte
das bremische Diplom mit etwa zehn Urkunden Wenzels ver¬
gleichen, von denen einige auch im März 1396 ausgestellt sind,
und der Abstand war nicht zu verkennen. Einen ziemlich
sicheren Anhalt giebt auch die Weise, in welcher die Anfangs¬
buchstaben in der ersten Zeile behandelt sind. In den echten
Urkunden Wenzels ist nur das beginnende W hoch hinauf¬
gezogen, nicht aber auch andere Kopfbuchstaben; hier sind
die drei R im Titel und N in Notum facimus um das siebenfache
der Zeilenhöhe nach oben verlängert. Das ist erst unter Sig¬
mund üblich. Es giebt freilich echte Königsurkunden, welche
eine von den übrigen ganz abweichende Schreibweise zeigen,
denn hin und wieder liess der Empfänger sie von seinem
eigenen Schreiber herstellen und legte sie fertig vor, so dass
sie nur durch Unterfertigung und Registraturvermerk vollzogen
und besiegelt zu werden brauchten. Ein solcher Fall kann
hier nicht obwalten, da dann die Kanzleinoten eigenhändig von
den königlichen Beamten beigefügt sein müssten.

Es hat sich bisher nicht ein einziger Grund gefunden,
welcher für die Echtheit spräche. Die königlichen Kanzleien
des Mittelalters bieten indessen bei durchschnittlicher Regel¬
mässigkeit so viele Ausnahmen, dass Anstösse mancherlei Art
sich noch immer mit Echtheit vertragen können. Und so
bleibt schliesslich übrig, an das Merkmal heranzutreten, welches
auch in den damaligen Zeiten als das wichtigste galt, nämlich
das Siegel zu prüfen.

Obgleich das Siegel jetzt nicht mehr an der Schnur hängt,
gehört doch ohne Zweifel das beiliegende zur Urkunde. Es
hat zwar einen ganz ungewöhnlichen, dicken Ueberzug von



8 Die Privilegien

braunem Lack oder Firniss, aber vermuthlich ist er von einem
früheren Archivar, der vielleicht die Siegel so besser zu
erhalten glaubte, übergestrichen, da nach der Mittheilung
des Herrn Dr. von Bippen auch andere im Staatsarchive
ihn tragen.

Im Uebrigen muss ich nach sorgfältigster Untersuchung
das Siegel für echt erklären. Aber die Fälscher des Mittelalters
waren sehr geschickt und keck, und wie sie Stempel nach¬
schnitten, so verstanden sie auch, echte Siegel an falsche Ur¬
kunden zu befestigen, so dass das schärfste Auge kaum den
Betrug entdecken kann. Sie1 sägten zu diesem Zwecke die
Siegel durch, um die Schnur oder den Pergamentstreif, woran
es hangen sollte, hineinzubringen, und schmolzen dann die
getrennten Hälften wieder zusammen. Immerhin war das ein
schwieriges Verfahren und bot den Nachtheil, dass das Siegel
dabei leicht verdorben und so die beabsichtigte Fälschung
vereitelt werden konnte. Daher hat unser alter Bremer Freund
einen anderen Weg gewählt, um das echte Siegel, welches er
sich verschafft hatte, an sein Machwerk zu hängen. Denn so
und nicht anders liegt die Sache.

Die Majestätssiegel des Königs Wenzel hängen an dem
Pergament entweder mittelst eines Pergamentstreifens oder einer
Schnur, welche immer aus einem schwarzen und einem gelben
Strähn zusammengewunden ist. Die Zeit und vorkehrte Auf¬
bewahrung hat ihnen oft arg mitgespielt. Der schwarze Strähn
ist nicht selten ganz oder bis auf geringe Reste vermodert und
verschwunden, wie ja noch heutzutage schwarze Seide am leich¬
testen zu Grunde geht; der gelbe ist zwar viel besser erhalten,
zeigt aber alle Farbenstufen von Gelblichweiss Ins zum Dunkel¬
braun. Bei unserer Urkunde hat auch die schwarze Seide am
meisten gelitten, während die gelbe fast weisslich schimmert.
Der verwitterte Zustand erschwerte die Untersuchung, aber end¬
lich kamen die Schliche längstvergangener Zeiten an das
Tageslicht.

Die Sache wird deutlicher, wenn ich erst die Weise, wie
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die Siegel angehängt wurden, schildere. Der Besiegeier schnitt
zunächst zwei Löcher, etwa zwei Zoll von einander, in gleicher
Höhe über dem Rande durch das Pergament, nahm dann die
Schnur und zog sie so durch die beiden Einschnitte, dass ihr
mittlerer Theil nach vorn lag. Dann zog er diesen herunter
bis etwas unter den Rand und schlang die beiden Enden der
Schnur von hinten durch das so entstandene Dreieck, dass sie
frei herunterhingen. Dann wurden sie zusammengewunden und
der Wachsklumpen um sie gedrückt. Wurde die Schnur durch¬
schnitten, so hingen oben aus dem Wachse zwei Enden heraus,
und wollte man das Siegel wieder an ein anderes Pergament
in vorschriftsmässiger Form befestigen, so ging das nicht ohne
Zusammenknüpfen oder Zusammennähen, was bei genauer
misstrauischer Betrachtung kaum unbemerkt bleiben konnte.
Darin lag eben die Sicherheit dieser Art der Siegelbefestigung.

Die Schnur unserer Urkunde ist nun nicht einmal, sondern
mehrfach zusammengeflickt. Zunächst sind die beiden Enden,
an denen das Siegel hing, angefügt und zwar recht ungeschickt.
Die Durchschnittsstellen sind verstochen, um das Aufdrieseln
der Fäden zu verhindern und dann wurde die etwas aufge¬
lockerte übrige Schnur darum gewunden und fest genäht. Das
Verfahren ist auf der einen Seite — die andere ist stark zer¬
fallen — deutlich erkennbar. Ist der Beschauer erst aufmerk¬
sam geworden, so wird ihm auch nicht entgehen, dass die
beiden angesetzten Stücke nicht von derselben Beschaffenheit
sind, wie der übrige Theil der Schnur. Die Fäden der ersteren
sind derber, wolliger, die gelbe Farbe dunkler; die Spuren im
Siegel selbst stimmen mit ihnen vollkommen überein.

Es ist also ein echtes Siegel verwendet worden, an welchem
die dazu gehörige Schnur noch theilweise vorhanden war. Die
beiden Enden waren aber nicht lang genug für die neue An¬
hängung — wie das gekommen ist, lässt sich natürlich nicht
ergründen — und es blieb daher nichts übrig, als ein Stück
in der Mitte einzusetzen. Dadurch wurde die Arbeit umständ¬
licher und der Fälscher scheint nicht recht damit zu Stande
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gekommen zu sein, da zugleich die richtige Einhängung des
Siegels erfolgen musste, welches mit seinem Gewichte frei-
schwebend ihm auch unbequem sein mochte. Er half sich
nun dadurch, dass er, nachdem an jedes Ende der ursprüng¬
lichen Schnur ein ausreichendes Stück der neuen angeheftet
war, jeden Theil einzeln durch die Löcher zog und in die er¬
forderliche Lage brachte und endlich die Stücke der neuen
Schnur, nachdem er die Durch schnittsstellen verstochen hatte,
wieder zusammennähte. Die letztere war natürlich möglichst
ähnlich gewählt, doch zeigt eine wohlerhaltene Stelle, dass sie
viel schärfer gedreht war, als die in Wenzels Kanzlei gebrauchte.

Eine gründliche Prüfung hätte den Betrug offenbaren
müssen und die Bremer Rathsherren sind weise genug gewesen,
eine solche zu vermeiden. Als sie nämlich im Jahre 1440 vor
dem Dortmunder Rathe und dem dortigen Freigrafen Heinrich
von Lindenhorst einen begonnenen Vemeprocess abgestellt
wissen wollten, beriefen sie sich auf Wenzels Verleihung.
Hätten sie das Privileg im Original vorgelegt, wäre vielleicht
Alles vor den kritischen Augen des Freigrafen und der Dort¬
munder Rathsherren ans Licht gekommen. Indem sie erklärten,
dass sie sich des Privilegs an verschiedenen Orten bedienen
müssten, wohin sie es wegen mancherlei Gefahren nicht bringen
könnten, liessen sie von dem Abte des St. Paulklosters
ausserhalb Bremens eine beglaubigte Abschrift, ein Transsumpt,
ausstellen. In üblicher Weise wird das Siegel beschrieben als
hangend an gelben und schwarzen Seidenfäden und die sonstigen
Angaben über Unverdächtigkeit der Urkunde, wüe sie in den
Notariatsinstrumenten geläufig sind, fehlen nicht. Ob der
wackere Abt nicht genau zugesehen oder absichtlich die Augen
zugedrückt hat? In Dortmund war man glücklicherweise mit
dem Transsumpte zufrieden und der Rath erreichte somit seinen
Zweck. l)

Vielleicht hat auch die sorgfältige Aufbewahrung in dem

') Abschrift im Staatsarchiv zu Bremen.



der Könige Wilhelm und Wenzel. 11

verschliessbaren Blechkasten weniger die Sicherung der Ur¬
kunde vor Unfall und Verderbniss, als vor unberufenen Augen
bezweckt.

Im Jahre 1440 war also die Fälschung bereits geschehen
und vielleicht ist sie erst damals, also kurz zuvor, gemacht
worden. Benutzt wurde das Siegel einer echten Urkunde
Wenzels, welcher zugleich die Unterfertigung und der Registra-
turvermerk entlehnt wurden. Sie muss zwischen 1397 und 1400
datirt gewesen sein, aber der Fälscher veränderte wahrscheinlich
nur aus Willkür die Jahreszahl, da auf diese an sich nichts
ankam, wie auch das Diplom Wilhelms ein anderes Tagesdatum,
als seine Vorlage hat. Woher das zerstörte Diplom stammte,
ist natürlich nicht zu ergründen. Wenn, wie wahrscheinlich,
die Stadt in ihrem Archive keines von Wenzel besass, welches
sie preisgeben konnte, so dürfte es doch nicht schwer gewesen
sein, ein solches irgendwo zu erkaufen. Was war damals nicht
Alles für Baargeld zu haben!

Ist nun das Privileg AVenzels falsch, und sicher erst nach
1400 entstanden, so kommen auch die bisherigen Ansichten
über die Zeit, in welcher das Privileg Wilhelms fabricirt wurde,
in ein gewisses Schwanken. Ich halte es nach Einsicht dieses
Schriftstückes selbst nicht für thunlich, auf dessen Schrift¬
charakter eine Vermuthung zu begründen, wie das die Heraus¬
geber des bremischen Urkundenbuches versuchen, welche die
Schrift für die Zeit um das Jahr 1300 am besten passend
finden. 1) Denn der Schreiber 'hat in ihr nicht seine natürliche
Weise walten lassen, sondern eine eigens für den Zweck
zurechtgelegte angewandt und eben deswegen ein so wunderliches
Ungeheuer geschaffen. Ein grosser Schreibkünstler ist er
offenbar nicht gewesen, sonst würde er nicht die Mühe
gescheut haben, die feinen Züge der echten Urkunde des
Königs Wilhelm im Stadtarchive, welche er gekannt haben
muss, nachzuahmen. Aber er hat alte, sogar recht alte Urkunden

) A. a. 0. 602 ff.



studirt und beobachtet, dass dort das s am Schlüsse der Wörter
gerade so wie am Anfang lang geschrieben wurde und das
spätere Schluss - s noch nicht bekannt war. Nur in den ersten
Zeilen sind ihm unwillkürlich einige Schluss-s aus der Feder
geflossen. Auch das a ist alterthümelnd gebildet, nach alten
Mustern ist die Liniirung gemacht und das Pergament mit der
schmalen Seite nach oben genommen. Seine Schreibvorlage
war keine Königs-, sondern eine Privaturkunde, vielleicht eine
bischöfliche. Unter diesen Umständen ist ein Schluss auf die
Zeit der Schrift mehr als gewagt. Sie kann ebensogut im fünf¬
zehnten, wie im vierzehnten Jahrhundert gemalt — denn das
ist die richtige Bezeichnung ihres "Wesens — worden sein.

Merkwürdig ist, dass die Inhaltsangabe auf der Rückseite
bei der "Wilhelmina von jüngerer Hand herrührt, als bei der
Wenzelurkunde, wenn auch beide noch im fünfzehnten Jahr¬
hundert aufgeschrieben sind. Trotzdem glaube ich, dass
das Stück von 1396 später angefertigt wurde als das andere.
Dafür scheint mir zu sprechen, dass zwei Fälschungen vor¬
liegen, während doch die Wenzelsche vollkommen genügt hätte.
Ich denke mir, dass zuerst die Wilhelmina entstand, aber sich
nicht als ausreichend erwies, weniger wegen ihres verdächtigen
Wesens, als weil sie in zu frühe Zeiten zurückführte. Die
Freigrafen verhielten sich ohnehin gegen Ausnahmeprivilegien
sehr ablehnend und wollten vielleicht so alte Urkunden nicht
gelten lassen, wenn sie nicht erneuert waren. Darum entschloss
man sich in Bremen, noch die zweite Urkunde anfertigen zu
lassen.

Es ist mir diese Erwägung wahrscheinlicher, als die an
sich nicht ganz abweisbare Annahme, dass die Wilhelmsche
Urkunde noch nachträglich zur Deckung der anderen für noth-
wendig erachtet wurde. Denn dagegen spricht das Verhältniss,
in welchem die beiden Texte zu einander stehen; offenbar ist
der Wilhelms eine ältere Fassung. Abgesehen von geringen
Abweichungen im Wortlaut, die uuerörtert bleiben mögen, hat
dieser nur einige Worte mehr, während der andere mehrfach
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durch kleine Zusätze den Sinn erläutert und ergänzt. Es kann
also nur Wenzel aus Wilhelm geflossen sein. J)

Wenn demnach auch anzunehmen ist, dass die Wenzelsche
Urkunde die jüngere ist, so ergiebt sich daraus für die Zeit,
in welcher die erste Fälschung gemacht wurde, nichts sicheres,
denn beide können zeitlich ganz nahe bei einander stehen.

Einen Anhalt scheint die Bremische Chronik des Gerhard
Rynesberch und des Herbord Scheue zu bieten, welche zwei¬
mal die Rechte rühmt, welche die Stadt durch kaiserliche Ver¬
leihung besitze. 2) Im Jahre 1307, so erzählt sie, geriethen zu
Hamburg Heinrich Bersing aus Bremen und Tileke Bodendorf
aus Lübeck in Streit über die Stellung Bremens. Bersing be¬
rief sich darauf, dass seine Vaterstadt bereits an dem Kreuzzuge
Gottfrieds von Bouillon rühmlichen Antheil genommen habe
und ihr deswegen von Kaiser Heinrich die Rechte bestätigt
seien, welche einst St. Willehad für sie von Karl dem Grossen
erbeten; er nennt genau die nämlichen, welche in der Fälschung
stehen. Der Streit wird dadurch geschlichtet, dass der Bremische
Rath zur Rechtfertigung Bersings zwar nicht das Privileg
Heinrichs V. selbst vorlegt, aber eine beglaubigte Abschrift
giebt. Die Erneuerung durch Wilhelm wird nicht ausdrücklich
erwähnt, aber Bersing behauptet, viele Römische Könige hätten
nachher die Verleihung bestätigt. Also 1307 wäre demnach
die falsche Urkunde bereits erdichtet gewesen, und für die
Richtigkeit der Zeitangabe spricht, wie es scheint, die Erklärung
Bersings, er besitze seine Kenntniss durch den Bürgermeister

') Diese Abweichungen sprechen ebenfalls dagegen, dass das Transsumpt
in der kaiserlichen Kanzlei gefertigt sein kann. Wenn man dort auch die
Orthographie nicht beachtete, so wären Aenderungen im Wortlaut nicht
zugelassen worden.

2) Geschichtsquellen des Erzstiftes und der Stadt Bremen, hrsg. von
Lappenberg S. 75 ff. und 118 ff. Ausserdem zeigt die Erzählung S. 59 f. Kennt¬
niss des Heinrichschen Privilegs, liefert aber keinen Anhalt, die Zeit ihrer
Entstehung zu beürtheilen. Sie steht und fällt meiner Ansicht nach mit
den beiden anderen.
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Hilgendorp, dessen „Wandpape" er war, denn ein Mann dieses
Namens war wirklich von 1295—1322 unter den Rathsherren.

Im zweiten Falle, der hei dem Jahre 1374 berichtet wird,
handelt es sich um die Frage, ob Bremen oder Hamburg auf
den Hansetagen der Vortritt gebühre. Die Begründung der
Vorrechte Bremens führt gleichfalls einzelne Punkte an, welche
dem falschen Privileg entstammen.

Rynesberch starb 1406, hat aber an der Chronik wahr¬
scheinlich nur bis 1359 mitgearbeitet, so dass ihm die Erzählung
von 1307 zukommen würde, während Schene, der zwischen 1413
und 1418 starb, der Gewährsmann für die Auseinandersetzungen
zu 1374 wäre. Andere führten dann die Chronik fort. Die älteste
Handschrift, nach 1430 entstanden, ist nur eine Abschrift, nicht
die Urschrift Rynesberchs und Schenes. Wir haben demnach
keine sichere Bürgschaft, welche Theile der Chronik ihnen zu¬
zuschreiben und ob nicht später von Anderen Einsehiebungen
vorgenommen sind.

Eine solche scheint mir der Abschnitt von 1307 zu sein,
denn der ursprüngliche fortlaufende Bericht der Chronik kommt
erst später (S. 82) zu den städtischen Ereignissen dieser Jahre.
Die ganze Erzählung hat ein in sich abgeschlossenes Gepräge
und giebt sich den Anschein, ais beruhe sie auf einer gleich¬
zeitigen urkundlichen Aufzeichnung über den Streitfall. Aber
kann man wohl annehmen, dass ein gewöhnlicher Notar oder
Schreiber, wenn er auch in der Schreibstube des Bürgermeisters
gearbeitet hat, im Stande gewesen wäre, so ohne weiteres bei
einem im Bierhaus gepflogenen Gespräch diese langen und aus¬
führlichen, theils geschichtlichen, theils rechtlichen Auseinander¬
setzungen zu geben? Wir haben hier vielmehr eine Art Denk¬
schrift vor uns, welche absichtlich in ein etwas absonderliches
Gewand gekleidet ist, um unverfänglicher zu erscheinen und
ein höheres Alter vorzuspiegeln. Die Erwähnung Hilgendorps
hat, ganz abgesehen davon, ob er wirklich den Titel eines
Bürgermeisters geführt hat,') nicht allzuviel Gewicht, da Jemand,

') Vergl. Bremischen Urkundenbueh I, 60^}.
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der Verbindung mit der Stadtleitung hatte, auch ein Jahr¬
hundert später unschwer einen für seine Zwecke brauchbaren
Namen erkunden konnte. Auch der Name des Proconsul
Heinrich Woltman, welcher dem Könige Wilhelm das Diplom
Heinrichs V. vorgelegt haben soll, ist nicht ganz willkürlich
erfunden, da 1263 unter den Rathsherren ein Hermannus filius
Woltmanni erscheint.') So gut der Eine in alten Schriften
nachsah, kann es auch ein Anderer gethan haben. 2)

Der chronicalische Bericht von 1307 steht auf einer Stufe
mit den angeblichen Privilegien der Kaiser.

Auch die zweite Stelle in der Chronik ist wahrscheinlich
eingeschoben. Sie steht inmitten von mancherlei Angaben über
städtische Verhältnisse und Erlebnisse und nimmt sonderbarer¬
weise ihren Ausgangspunkt davon, dass damals das Hamburger
Bier sich sehr besserte und die daraus entspringenden grossen
Einnahmen die dortige Bürgerschaft hochmüthig machten. Ein
solcher Vorgang lässt sich kaum an ein bestimmtes Jahr
kn üpfen; man sieht gleich die willkürliche Einordnung. Aber der
Bericht geht sofort auf spätere Jahre hinüber. Die Hamburger
hätten ihren Vorzug begründet auf die Hanserecesse, in denen
ihre Stadt vor Bremen genannt werde, deren ältester von 1379
sei. In weiterem Verlauf ist die Rede von einer Tagfahrt, die
1389 stattfand. 3)

Der Grundgedanke beider Darlegungen ist der gleiche, der
Vorrang Bremens; nur dass es sich dort um Lübeck, hier um

') A. a. 0. 603.
'*) Ich weise nochmals darauf hin, dass auch die Schrift der Wilhelmina

von gewissen historischen Studien zeugt. Das gleiche ist wohl der Fall
bei der Aufzählung der angeblichen Theilnehmer an dem Kreuzzuge S. 59.
— Es drängt sich mir die Vermuthung auf, dass gleichzeitig mit der
Fälschung der Urkunden die Chronik interpolirt worden ist, vielleicht von
ein und demselben Manne. Aber ich wage das nicht bestimmt zu be¬
haupten, da eine eingehende Untersuchung der ganzen Chronik, welche
sonst nothwendig wäre, mir zu fern liegt.

*) Nach den genannten Namen der Sendboten kann nur diese in Be¬
tracht kommen, Hanserecesse III, 437 n. 423, obgleich im Recess selbst
die Hamburger vor den Bremern stehen.
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Hamburg handelt, aber der Schlusssatz der zweiten (S. 121
Men yck hebbe u. s. \v.) kommt auch auf Lübeck hinaus, dem
nur durch die Gnade der gemeinen Städte das Vorwort zuge¬
standen sei. Die Beweisführung bietet viel Uebereinstimmendes.
Die kaiserlichen Privilegien, J) das hohe Alter von Bremen,
welches früher als die Nachbarschaft christlich wurde, seine
Stellung als Erzhovetstad der ganzen Kirchenprovinz, dass es
nur Köln nachstehe, das Alles findet sich mit recht ähnlichen
Worten in beiden Erörterungen. Sie sind innerlich aufs engste
verwandt und demnach vielleicht auch zeitlich nicht allzuweit
von einander getrennt. Ist der zweite sicher nach 1389 ent¬
standen, wird der andere nicht viel früher anzusetzen sein.

Mit der Chronik kommen wir also nicht weiter als wir
waren. Vielleicht dass der Inhalt des Privilegs selbst besseren
Aufschluss giebt und die dort verliehenen Gnaden eine Zeit¬
bestimmung ermöglichen. Das Recht auf ritterliche Tracht
und die Strompolizei war schon Anfang des vierzehnten Jahr¬
hunderts für den Rath begehrenswert!!, 2) aber damit ist nicht
ausgeschlossen, dass auch eine später gemachte Urkunde diese
Gerechtsame aufnahm. Der Roland stand schon im vierzehnten
Jahrhundert; er wurde aber bei dem Aufruhr von 1366 ver¬
brannt und 1404 mit grossen Kosten neu aufgebaut. 3) Kann
zwischen dieser Wiederherstellung und dem Privileg nicht ein
Zusammenhang obwalten ?

In allererster Stelle steht indessen die Befreiung von den
Freistuhlsgerichten. Sie bot die Veranlassung zu meiner Unter¬
suchung, denn es fiel mir auf, dass Bremen schon unter Wenzel
dieses Vorrecht sollte erbeten und erhalten haben, während in

') Allerdings ist bei 1374 nur die Rede von dem Rechte auf Gold und
Buntwerk, die anderen Punkte des Privilegs werden nicht genannt. Aber
es wäre wohl zu spitzfindig, daraus schliessen zu wollen, dass eine anfäng¬
liche Fälschung nur dieses Recht erdichtet habe, die anderen und nament¬
lich die Befreiung von den Freigerichten in einer späteren zugefügt seien.

2) Vergl. Brem. Urkundenbuch I, 605.
3) Rynesberch-Schene P-H4; Denkmale der Geschichte und Kunst der

freien Hansestadt Bremen I, 1, S. 23.
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der ganzen Zeit bis zum Tode Sigmunds meines Wissens einzig
und allein Köln 1415 ein solches Privileg erwarb, welches aber
1434 als widerrechtlich aufgehoben wurde. J) Erst unter Fried¬
rich III. sind sehr viele Urkunden verliehen worden, welche
die Unterthanen der Fürsten, Städte u. s. w. vor den west¬
fälischen Gerichten sicher stellten. So zahlreiche Exemptionen
von fremden Gerichten auch die früheren Kaiser ertheilten und
in so mannigfachen Wendungen sie die Gewährung erläuterten,
die Freistühle werden in keiner ausdrücklich und mit Namen
bezeichnet. Daher kam es, dass die Freigrafen, welche ohnehin
die Möglichkeit einer Ausnahme von ihrer Gerichtsbarkeit be¬
stritten, jene nicht als zureichend betrachteten.

Allerdings sind in Westfalen früh genug und bereits im
dreizehnten Jahrhundert Städte aus dem Freigericht heraus¬
gehoben worden, aber das geschah durch die Landesherren oder
die Inhaber der Freigrafschaft ; es sind sozusagen örtliche Vor¬
gänge. Bei Dortmund hat freilich das kaiserliche Privileg Fried¬
richs IL, dass kein Bürger ausserhalb der Stadt vor Gericht
geladen werden dürfe, die Bildung des Rechtssatzes ermöglicht:
..Das Freiding tritt nicht in die Mauern der Stadt ein", aber
auch hier wirkten noch andere Umstände zusammen.

In Bremen lagen überhaupt die Dinge ganz anders als in
Westfalen. Ich kann hier natürlich nicht auf die Entwicklung
der Vemegerichte eingehen, welche ich anderweitig darstellen
werde, und beschränke mich auf das zur Sache Nöthige.

Bremen steht auf altsächsischem Boden und der Sachsen¬
spiegel ist hier anerkanntes Landrecht geworden. Während die
Stadt von früh an ihren eigenen Gerichtsstand unter dem
bischöflichen Vogte hatte, gab es in der Umgegend natürlich
ebenso wie anderwärts Gerichte der Freien oder Freigerichte,
wenn auch die Spuren derselben recht dürftig sind. Bis in die
nächste Nähe der Stadt reichten die Grafschaftsrechte der
Grafen von Bruchhausen, an deren Freigericht auch die Freien

') Senckenberg, Abhandlung B. 19 n. 4; Seeliger, Das deutsche Gross¬
meisteramt S. 136.

2
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aus Arsten theilnahmen; l ) die Grafen von Hoya besassen rechts
und links von der Weser Freigrafschaft; beide waren damit
von dem sächsischen Herzoge belehnt.

Könnte nicht das Verbot, die Stadt vor einen Freistuhl
zu laden, in sehr alte Zeiten hinaufreichen, noch vor die Re¬
gierung Wilhelms, da ohnehin die westfälischen nicht aus¬
drücklich genannt werden? Aber abgesehen von inneren Gründen,
die zu entwickeln zu weit führen würde, spricht dagegen eben
der Wortlaut. Schon der Ausdruck „sedes libera, Freistuhl",
ist nicht sehr alt, und es hat lange gedauert, ehe er in allge¬
meinen Gebrauch kam. „Sedes libera" ist mir zum ersten
Male 12(59, 2) Vristuel 1275 3) vorgekommen, aber im dreizehnten
Jahrhundert sind diese Bezeichnungen noch nicht voll ein¬
gebürgert.

Dazu kommt noch ein anderer Umstand. Verboten werden
solche Vorladungen „extra dyocesem Bremensem". Also sind
sie innerhalb der Dioecese statthaft? Gerade die benachbarten
Freistühle wären doch die lästigsten gewesen, hätten am häufigsten
eingegriffen oder gar regelmässige Theilnahme erfordert. Die
Befreiungen der westfälischen Städte haben eben den Zweck,
sie aus dem Freigerichte, in dessen Bezirk sie liegen, heraus¬
zuheben. Die ganze Bestimmung passt nirgends auf alte Zu¬
stände. Dem Verfasser haben wahrscheinlich Exemptionen
gegen geistliche Gerichte, denen die Städte in der Regel nur
innerhalb der Dioecese zu folgen hatten, vorgesehwebt. Es
ergiebt sich der Schluss: als der Satz geschrieben wurde,
gab es in der Dioecese Bremen keine Freigerichte, vor denen
Schutz wünschenswerth war, und in der That gemeint sind
nur die westfälischen.

') Urkunde von 1211, welche meines Wissens zum ersten Male die
Bezeichnung „frigethinc" braucht, bei v. Hodenberg, Bassum n. 11.

-) In einer Soester Urkunde bei Seibertz Urkundenbuch I, 427 n. 345.
E) Ungedruckte Urkunde des Grafen EverhaTd von der Mark im Staats¬

archiv zu Münster, Cop. Scheda.
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Denn die benachbarten Freigrafschaften, welche sonst in
den Kirchensprengel hineingriffen, haben, soweit unsere Kunde
reicht, nicht den grossen Wandel mitgemacht, welcher etwa seit
dem Anfange des vierzehnten Jahrhunderts in Westfalen und
dem südlichen Theile von Engem allmählich begann, aber sehr
langsam zum Vollzug kam. Eigentliche Vemegerichte sind sie
nicht geworden, und die nächstgelegenen dieser Art, im Osna¬
brückischen und Ravensbergischen, waren von Bremen ziemlich
weit entfernt. Unter diesen Umständen ist es auffallend, dass
die Bremer Statuten von 1303 einen Zusatz erhielten: Dath uses
heren recht unde des Stades nicht krenket werde, so sint tlie
ratman mit den wisesten unde mit der menen stat tho rade
worden, that neu vemenothe in user stath wonen scal ofte na
dessen daghe use borgere wesen. J ) Es steht nicht ganz fest,
wann dieser Beschluss gefasst worden ist. Der Codex II der
Statuten, welcher ihn enthält, entstand erst um 1370, 2) in¬
dessen ist er schon im Codex I nachgetragen und daher ver¬
mutlich noch in die erste Hälfte des vierzehnten Jahrhunderts
zu setzen. 3) Man kann daraus nicht schliessen, dass die Veme¬
gerichte schon damals gegen Bremer Bürger vorgegangen wären;
die Veranlassung bot wohl ein oder der andere Fall, dass Leute,
welche westfälische Freischöffen waren, sich auf ihren eigenen
Gerichtsstand beriefen und sich der städtischen Gerichtsbarkeit
entzogen oder entziehen wollten.

Wenn auch Bremeu zu Sachsen gehörte, lag es doch fern
von den Hauptstätten der A'emegerichte. Zuverlässige Nach¬
richten, welche ein Eingreifen derselben über ihre engere Heimat
hinaus bezeugen, stammen erst aus verhältnissmässig später
Zeit; die frühesten betreffen die rheinischen Gegenden. Der
Erzbischof Friedrich von Köln verklagte 1376 seine Hauptstadt

') Oelrichs, Vollst. Sammlung 69.
2) S. dieses Jahrb. Bd. 10 S. 167 ff.
3) Kach gütiger Mittheilung des Herrn Dr. von Bippen.

2*
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vor dem stillen Gerichte, doch wurde die Sache gütlich ge¬
schlichtet. x) Ein rheinischer Ritter gelobte 1377, keine köl¬
nischen Unterthanen bei den westfälischen Freigerichten anzu¬
sprechen, 2) und 1378 lud der Herr von Gemen die Herren von
Wachtendonck• vor sein Freigericht. 3) Hildesheimer Schreiben
bekunden von 1385 ab vielfache Berührung mit den Freistühlen. 4 )
Wie unbekannt damals diese Gerichte noch im Reiche waren,
zeigt die Allarmnachricht von 1386 aus städtischen Kreisen,
in welcher sie freilich mit dem Landfrieden zusammengeworfen
werden. 5) Die erste Aufzeichnung im Frankfurter Stadtarchive,
welche diese Gerichte betrifft, ist von 1387, in den folgenden
Jahren kamen schon mehrere Processe gegen dortige Bürger vor.
Herzog Otto von Braunschweig bediente sich 1392 eines Frei¬
stuhles gegen einen Ritter. 6) Die sächsischen Städte beklagten
sich 1396 bitter über die westfälischen Gerichte und planten
ein Bündniss gegen sie. 7) 1399 war endlich eine Vorladung
bis nach Lübeck gedrungen. 8) Das sind alle Fälle vor 1400,
welche mir bekannt sind.

Gewiss sind diese Nachrichten unvollständig, aber sie zeigen
zur Genüge, dass erst am Ende des vierzehnten Jahrhunderts
die westfälischen Freistühle ihre Thätigkeit auf fernere Gebiete
zu erstrecken begannen. Ihre grosse Zeit beginnt überhaupt
mit Sigmunds Regierung. Erst damals, muss man nach unserer
Kenntniss der Dinge annehmen, konnte eine Stadt wie Bremen
auf den Gedanken kommen, sich auf alle Fälle zu schützen,
selbst durch den immerhin bedenklichen Schritt einer Fälschung.

! ) Schreiben Kölns an Osnabrück, Original im Osnabrücker Stadt¬
archiv VIII, 4, und Abschrift im Stadtarchiv zu Köln, Kopienbuch I, 73.
Quellen zur Gesch. d. Stadt Köln V, 191, 203.

2) Lacomblet III n. 800.
s ) Zeitschrift für vaterl. Gesch. Westfalens XLI, 72.
4) Briefbücher im dortigen Stadtarchiv.
b) Deutsche Reichstagsakten I, 530 n. 292.
6) Sudendorf "Urkundenbuch VII n. 119.
') Hanserecesse IV, 342 n. 354.
8) Kopienbuch IV, fol. 5S im Kölner Stadtarchiv.
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Dazu kommt, dass Schriftstücke, welche von einem Ein¬
greifen der Vemegerichte gegen Bremen berichten, erst vom
Jahre 1430 ab vorliegen, wenn auch anzunehmen ist, dass frühere
verloren gegangen sind. Der Erzbischof Nicolaus von Bremen
schrieb 1430 an den Rath von Osnabrück als Stuhlherrn zu
Middendorf, sein Rath und Amtmann Heineke Klenke und
andere Untersassen hätten sich bei ihm beschwert, dass die
Osnabrücker in ihrem Freigericht „ze hertliken unde swarlyken
averhandeln laten baven andere here," obgleich der Rechtsweg
völlig gesichert sei. Würde die Vorladung gegen Heineke und
Genossen nicht zurückgenommen, so wolle er diesen in jeder
Weise Beistand leisten. Uebrigens habe nicht der Angeklagte,
sondern dessen verstorbener Bruder den Gerichtsboten geschlagen
und verwundet. Der Ton des ganzen Schreibens ist ein sehr
ernstlicher. 1) — 1433 liess Dietrich Bardewisch mehrere bremische
Bürger durch den Freigrafen Konrad Stute vor den zu der
Grafschaft Ravensberg gehörigen Stuhl zu Schildesche vorladen,
doch fand die Sache gütliche Beilegung. 2) —

Das Privileg verlangt nicht die unbedingte Freiheit von
den Vemegerichten: der Verklagte muss erklären, dass er vor
dem Bischof zu Recht stehen will. Die Verpflichtung, sich dem
zuständigen Richter zu stellen, bildete die Grundlage aller Be¬
freiungen von fremden Gerichten, aber besonders wurde sie den
westfälischen Gerichten gegenüber geltend gemacht und von
diesen schon vor der Arnsberger Reformation in der Theorie,
wenn auch nicht immer in der Praxis anerkannt. s ) Es wird
also zugestanden, dass der Verklagte, wenn er Recht verweigerte,
vor die Freistühle geladen werden kann. Darin liegt eine Auf¬
fassung der Freigerichte, welche meines Erachtens erst gegen
den Beginn des fünfzehnten Jahrhunderts ausserhalb Westfalens
zur Herrschaft gelangen konnte.

!) Stadtarchiv Osnabrück VIII, 23.
2) Bergk, Gesch. der westphäl. Femgerichte 523 ff. und ein ungedrucktes

Schreiben des Freigrafen im Brem. Staatsarchiv.
3) Index lect. — acad. Monaster. 1884 n. 7.
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Eine genaue Bestimmung, wann die Wilhelmina entstanden
ist, lässt sich somit nicht geben, aber je später wir sie setzen,
desto sicherer werden wir gehen. Ich trage kein Bedenken, den
Anfang des fünfzehnten Jahrhunderts als den Zeitpunkt der
Fälschung anzunehmen und als ihren Hauptzweck den Schutz
vor den Vemegerichten zu bezeichnen.



IL
Anhang zu vorstehender Abhandlung,

insbesondere über

das Verhältnis« der Chronik zu den Fälschungen.
Von

W. von Bippen.

Die vorstehende Untersuchung rückt die Ansichten über
das viel berufene sog. Heinricianische Privileg Bremens in ein
ganz neues Licht. Der bisher unerschütterte Glaube an die
Echtheit der Bestätigung jenes Privilegs durch König Wenzel
fällt unter der Last der diplomatischen Gegengründe zusammen
und zugleich nöthigen unabweisbare historische Bedenken, die
unter König Wilhelms Namen geübte und längst allgemein als
solche erkannte Fälschung um ein volles Jahrhundert gegen die
von Ehmck und mir im I. Bande des Bremischen Urkunden-
buches angenommene Zeit zurückzudatiren. Aeussere Gründe
können meines Erachtens der Meinung Lindners, dass auch die
Wilhelmina erst im Beginne des 15. Jahrhunderts, ziemlich
gleichzeitig mit der Urkunde Wenzels, fabricirt worden sei,
nicht entgegen gehalten werden. Ich muss insbesondere dem
beipflichten, dass die Schriftzüge der Urkunde einen archaistischen
Charakter tragen. Dies ist mir auch früher nicht völlig ent¬
gangen, als ich die Schrift mit der des beginnenden 14. Jahr¬
hunderts verglich, aber die Ueberzeugung von der Echtheit der
Urkunde Wenzels, welche die Wilhelmina nicht weit über jene
Zeit hinaufzurücken nöthigte, drängte die aufsteigenden Be¬
denken über den Schriftcharakter in den Hintergrund.
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So viel ist gewiss: wir haben kein unabhängiges Zeugniss
über die Existenz der Privilegien, welches älter wäre als der
Beginn des 15. Jahrhunderts. Es ist die Rinesberch-Schenesche
Chronik, welche an drei Stellen von unsern Privilegien redet:
erstens bei der von Lindner nur beiläufig erwähnten Erzählung
von Bremens Theilnahme am ersten Kreuzzuge, J ) zweitens und
drittens gelegentlich der von Lindner eingehend behandelten
Erzählungen zu 1307 und 1374 über die Vorrangsstreitigkeiten
zwischen Bremen und Lübeck und Bremen und Hamburg. 2 )

Die erste Erzählung beruht schwerlich auf einer alten Sage
oder wenn doch, so ist diese jedenfalls künstlich ausgestaltet,
wie die angeführten sechszehn Namen von angeblichen Raths-
herren und Bürgern beweisen. In dem von Lappenberg aus¬
schliesslich benutzten ältesten (Hamburger) Codex der Chronik
ist die Erzählung höchst ungeschickter Weise zum Jahre 1111,
d. h. zum Jahre des angeblichen Privilegs Heinrichs V. gesetzt,
obwol im Tenor des Falsificats mit besserer historischer Sach¬
kunde die Eroberung Jerusalems in die Regierungszeit Hein¬
richs IV. verlegt wird. Ueberdies ist sie in dem genannten
Codex unter Erzbischof Humbert eingereiht, von dem die bis
dahin von den Chronisten fast ausschliesslich benutzte Vorlage,
die Historia archiepiscoporum, nichts zu berichten weiss, als
die auch von den Chronisten übersetzten Worte: Humbertus
archiep. sedit annos tres, postea obiit anno d. 1104.
Spätere Abschriften der Chronik haben die Erzählung unter
1096 und in die Biographie des Erzbischofs Liemar gesetzt.
Nun darf wol als sicher angenommen werden, dass diese
Umstellung erst die Folge kritischer Ueberarbeitung ist, und
dass der Hamburger Codex die ursprüngliche Redaktion be¬
wahrt hat, die ursprüngliche Redaktion dieser Erzählung, des¬
halb aber noch nicht der Chronik. Wenn der Schreiber der
Wilhelmina Studien in Urkunden des ausgehenden 13. Jahr-

*) Lappenberg S. 59.
*) A. a. O. S. 75 fi., S. 121.
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hunderts machte, so hat dies der Concipient unserer Erzählung
ebenfalls gethan, denn dieser Zeit gehören die von ihm an¬
geführten sechszehn Namen an. *) Es darf nicht unerwähnt
bleiben, dass die Erzählung mit den Worten „berichteden eme
(den Kaiser) do der gnaden unde vrj rheit, de de lieve hilghe
here sunte Wilhadus, die erste bisscup to Bremen, der stad
van dem hilghen conynge Karolo gebeden hedde etc." Bezug
nimmt auf eine frühere Stelle der Chronik, die ebenfalls in die
Uebersetzung der Historia archiepp. eingeschaltet ist: Do sick
de leve hilghe here sunte Willehadus der kercken to Bremen
umme bede willen coningk Karies underwand, up dat he den
hilghen kerstenen loven mochte oken unde meren, doch yo bat
he to dem ersten den groten keyser koningh Karle umme vriheyt
der stadt to Bremen, dar desse vorscreven here to antworde unde
twidede willichliken sunte Willehade alle syner ynnighen bede.
Dar ock de leve sunte Willehadus enen openen beseghelden breff
up nam, den de rad van Bremen wol bewaret heft, unde is ens
vornyget van olders weghene van vele heren. 2) Die angeb¬
lichen Erneuerer der angeblichen Urkunde sind nach der Mei¬
nung des Chronisten Heinrich V., Friedrich I., Wilhelm und
Wenzel. Geschöpft ist diese ganze Fabel hier aus dem echten
Privileg Friedrichs I. vom Jahre 1186, 3) dessen Worte „illa jura,
que sancte recordationis Karolus imperator ad instantiam petitionis
sancti Willehadi, primi Bremensis ecclesie antistitis, eidem
civitati consessit," auch in die Urk. von angeblich 1111 hin¬
über genommen sind. 4) Wenn auch wahrscheinlich ist, dass
die Worte des Fridericianischen Privilegs der Niederschlag einer

*) Schon Lappenberg S. 60 N. 6 hat darauf hingewiesen. In der
That kommen sämmtliche Geschlechtsnamen in Urkunden der genannten
Zeit vor, mit dem hier gebrauchten Vornamen in uns noch bekannten
Urkunden aber nur Johan Juchals. Haiwerdinge bei Lappenberg irrthümlich
für Hilverdinge (Hilwardes in den Urkunden); over dem Hove gleich trans
(supra) Curiam, Tyverbrugge für Tyvera.

2) Lappenberg S. 56 f.
3) Ub. I Nr. 65.
4) S. auch Ub. I S. 598.
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auch anderwärts im 12. Jahrhundert geläufigen Sage sind, so
ist doch nicht nachweisbar, dass diese Sage auch noch im
14/15. Jahrhundert im Volke lebte und kaum abzuleugnen, dass
der Schreiber der oben angeführten Chronikenstellen Kenntniss
von dem Privileg Friedrichs I. und der nach diesem gemachten
Fälschung gehabt haben muss. Wir finden ihn also abermals
als einen Kenner des städtischen Archivs, freilich als einen
unabsichtlich oder absichtlich irreführenden, denn es versteht
sich von selbst, dass dieses Archiv kein angeblich von Karl
auf Willehad ausgestelltes Privileg enthielt.

Zum Jahre 1307 finden sich in unserer Chronik zwei
Eintragungen an ganz verschiedenen Stellen. Mit dem Tode
des Erzbischofs Giselbert (1306) und mit einer kurzen Er¬
wähnung der Ereignisse des folgenden Jahres, nämlich der
viermonatlichen Regierung des Electen Hinrich Goltorn, der
ihr folgenden zwiespältigen Wahl des Florenz von Brunkhorst
und des Bernhard von der Welpe und deren Beider Tod, hörte
zunächst die bisherige Vorlage der Chronisten auf. Es folgen
in dieser die gereimten Lebensbeschreibungen der Erzbischöfe
Johann Grand und Burchard Grelle, deren Uebersetzung unseren
Chronisten schon dieser Form wegen grosse Schwierigkeiten
gemacht hat, und in denen es an chronologischen Bestimmungen
gänzlich mangelt. Zwischen dem Todesjahre des Hinrich
Goltorn 1307 und dem Johanns 1327 fehlte es an Zeitangaben,
Das hat zur Folge gehabt, dass hier in die eigenthümlichen
Nachrichten der Chronik Verwirrung eingerissen ist. Die
Erzählung über den Streit zwischem dem Bremer Hinrich
Bersing und dem Lübecker Tileke Bodendorp über den Vorrang
ihrer Städte, welche aus unbekanntem Grunde in das Jahr
1307 verlegt ist, hat die uns vorliegende Recension der Chronik
an den Schluss der kurzen Erwähnung des Wahlzwiespalts
gesetzt, weil sie an dessen Anfang jenes Jahr genannt fand. 1)

1) Es darf nicht unerwähnt bleiben, dass ein Passus dieser Erzählung
Lappenberg S. 77: Tom verden male is van anbeginne bis so duncket
my, dat unse here sy unsse keyser eine fast wörtliche Wiederholung des
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Die ebenfalls in das Jahr 1307 verlegte Ummauerung der
Steffensstadt aber und andere, ihrer Meinung nach spätere,
städtische Ereignisse hat sie erst der nicht unterbrochenen
Uebersetzung der gereimten Lebensbeschreibung des Erzbischofs
Johann nachgefügt. Unter diesen städtischen Ereignissen sind
die wichtigsten die Vertreibung der Geschlechter und der ihr
folgende Krieg mit den Stiftsrittern. Für ihre Darstellung hat
die Chronik wieder Urkunden benutzt und zwar einmal den
undatirten Verfestungsbrief von 1304, J) welchen der älteste
Codex der Statuten aufbewahrt hat, und zweitens das Friedens¬
instrument vom 2. April 1305, 2) das sich im Stadtarchive
befindet. Die Benutzung des letztern Documents 3) macht es
recht unwahrscheinlich, dass der ursprüngliche Erzähler das
Ereigniss, wie die erhaltenen Redaktionen der Chronik thun,
in das Jahr 1308 und folgeweise die Vertreibung der Geschlechter
in das Jahr 1307 sollte verlegt haben; es ist um so unwahr¬
scheinlicher, als die Historia archiepp. die Vertreibung und
den ihr folgenden Krieg ganz richtig, doch ohne Zeitbestimmung,
unter Erzbischof Giselbert erzählt, und unsere Chronisten die
kurze Erzählung wörtlich und richtig an ihrem Orte übersetzt
haben 4 ). In der That nennt auch der Hamburger Codex in
Uebereinstimmung mit der Verfestungsurkunde für die Ver¬
treibung kein Jahr, er fügt aber allerdings deren Erzählung

bei Lappenberg S. 57 f. abgedruckten Zusatzes ist, welchen unsere Chronik
ohne ersichtlichen Grund der Uebersetzung der Biographie Rimberts an¬
gefügt hat, und dessen Schlusssatz »unde desse ghenade bat de lieve
hilghe sunte Wilhad der stad van Bremen van conynge Karle, dar gude
breve up sint« wieder auf den Zusatz zur Biographie Willehads zurückweist
und nochmals, wenn auch in etwas vorsichtigerer Form, als dort, die irrige
Meinung erweckt, als kenne der Verfasser ein die Freiheit Bremens ge¬
währleistendes Privileg aus Willehads Zeit.

1) Br. Ukb. II Nr. 38.
2) ebd. Nr. 43.
3) Im Original ist quinto ausgeschrieben; der Abschreiber der Chronik

aber mag VIII für V verlesen haben.
*) Nach der kürzeren Redaktion der Hist. Lappenberg S. 18.
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an die erwähnte Ummauerung der Steffens Stadt von 1307 mit
den Worten an: Hirna do wurden vordreven etc. Die Er¬
zählung selbst verräth dann ganz deutlich eine mehrfache Ueber-
arbeitung. Zuerst werden die Namen der Vertriebenen nach
der Urkunde genannt und ebenfalls nach der Urkunde hinzu¬
gefügt, dass mit ihnen ihre Frauen und Kinder vertrieben
seien. Dann erst werden die Ursachen der Vertreibung und
ihr letzter Anlass, die Ermordung Gröpelingens, erzählt.
Hierauf heisst es noch einmal: die legheden sie do myt ordele
unde myt rechte vredelos unde alle ere wyve unde hindere.
Und nun fährt der Chronist fort: Hir sakede do een groot
orloch van, so gy hirna hören mögen. Unde desse vordrevenen
lüde hedden sick gerne wedder in die stadt gheorloghet; und
wenige Zeilen später noch einmal: Dar so wart en groot swaar
orloch van unde wo sick dat orloch endede, dat vinstu hirna.
Darauf folgt die schon von Koppmann J ) als spätere Einschaltung
charakterisirte Stelle, die nochmals auf die Ursachen der Re¬
volution zurückkommt und daran Betrachtungen knüpft über
den grossen Schaden, den die Stadt davon nahm und mit dem
Hinweis auf das spätere Uebergewicht des Hamburgischen und
Wismarschen Biergeschäfts gegen das Bremische schliesst. Dann
erst wird die Sühne von 1308 (richtiger 1305) nach der Ur¬
kunde erwähnt.

Nach alle dem will mir scheinen, dass das dem Abschreiber
des Hamburgischen Codex vorliegende Original durch seinen un¬
fertigen Zustand, vielleicht lose eingelegte Blätter, Randglossen
und von ihm- nicht richtig verstandene Hinweisungszeichen,
zu den Verwirrungen Anlass gegeben hat. Soviel scheint mir
sicher, wir haben hier eine Reihe von Einschaltungen vor uns,
die nicht zu der ursprünglichen Arbeit unserer Chronisten
gehörten.

Aehnlich finden sich ungelenke oder zeitlich unrichtige,
die Erzählung störend unterbrechende Einschaltungen mehrfach

!) Brem. Jahrb. 6, S. 260.
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in den späteren Partien der Chronik. Es würde zu weit führen,
sie an dieser Stelle einzeln zu besprechen, auch ist es bezüglich
der meisten schon von Koppmann geschehen*); sie betreffen die
Verhansung Bremens und seine Wiederaufnahme im J. 1358
(Lappenberg S. 99 ff.), die hansischen Kriege gegen König
Waldemar (ebd. S. 106 f.), den Bannerlauf vom J. 1365 (ebd.
S. 105 f.), die Erzählung von Einsetzung der Morgensprachs-
herren der Aemter nach Niederwerfung der Revolution von 1366
(ebd. S. 108), Einschaltungen, die sich sämmtlich noch in dem
Theile der Chronik befinden, der im wesentlichen auf der Ueber-
setzung der lateinischen Historia archiepp. beruht. Eine gleich¬
artige störende Einschaltung aber treffen wir auch noch in dem
folgenden selbständigen Abschnitt der Chronik, in der Lebens¬
beschreibung des Erzbischofs Albert: die von Lindner schon
besprochene Erzählung über den Vorrangsstreit zwischen Bremen
und Hamburg, welcher zum J. 1374 gesetzt ist, deren Betrach¬
tungen aber bis in das Jahr 1389 vorgreifen. 2) Sie ist mitten
zwischen die Nachrichten über das Hochwasser von 1374 und
die im Jahre 1375 ausbrechende Pestilenz gestellt, zwischen
denen der Chronist, freilich ohne es auszusprechen, muthmass-
lich einen Zusammenhang sah. Sie hat überdies einen doppelten
Anfang: in dessem jare (1374) begunde sick dat Hamborgher
beer sere to beterende; gleich darauf nochmals: lhrua beterden
sick die Hamborgere to male seer myt erem beer. Der Ver¬
fasser hatte seine Betrachtung ursprünglich wahrscheinlich mit
dieser allgemeinen Wendung eingeleitet, fand es später aber
passender, den Vorgang der Bierverbesserung an ein bestimmtes
Jahr zu knüpfen und vergass bei der Vorschaltung zweier Sätze
im Concept den ursprünglichen Anfang zu streichen, wenn nicht
auch hier etwa den Abschreiber die Schuld trifft.

Alle im Vorstehenden besprochenen Einschaltungen haben
zwei charakteristische Merkmale mit einander gemein: einmal

J) Hanserecesse 1, S. 139 ff. u. Brem. Jahrb. 6, S. 257 f.
2) Lappenberg S. 118 ff.
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betreffen sie sämtlich spezifisch städtische Angelegenheiten, und
zwar die Zusätze zu Willehad und Rimbert, die Erzählungen
zu 1111, 1307 (Streit zw. Hinr. Bersing und Til. Bodendorp)
und zu 1374 die angebliche uralte Privilegirung der Stadt, die
übrigen innere städtische Kämpfe (die zweite zu 1307, richtiger
1304, die zu 1365 u. 1366) oder hansische Angelegenheiten
(1358, 1361, auch 1374), zweitens aber schöpfen sie sämmtlich
ausdrücklich 1) oder stillschweigend aus wirklichen oder an¬
geblichen Urkunden des städtischen Archivs.

Man darf daher, glaube ich, die Zusätze sämmtlich auf
eine Quelle zurückführen. Sie zeigen alle Spuren der späteren,
zum Theil recht ungeschickten, zum Theil auch ganz unmoti-
virten Nachtragung in das ursprüngliche Werk und sie tragen
alle den Stempel einer bestimmten Tendenz, sei diese nun auf
den Nachweis des hohen Alters der Freiheit Bremens oder auf
dessen Vorzug insbesondere vor Hamburg, gegen welches der
Verfasser wiederholt eine starke Antipathie verräth, oder endlich
auf die Betonung der rechtmässigen und nicht ungestraft er¬
schütterten Rathsgewalt gerichtet. 2) Der Verfasser dieser Zu¬
sätze muss ein höheres Interesse an der städtischen, durch den
Rath repräsentirtun Machtvollkommenheit gehabt haben, als
man es bei den beiden Geistlichen Rinesberch und Scheue vor¬
aussetzen darf, und er muss Zugang zum Stadtarchive gehabt
haben, kurz er kann nur der in dem Kreise des Raths zu
suchende Freund der Chronisten gewesen sein, als welchen
Koppmann zuerst 3) und ich nach ihm 4 ) den Bürgermeister
Johann Hemeling nachzuweisen versucht haben. Ich habe in
dem angeführten Aufsatze, bereits bemerkt, dass Hemeling durch
die Herstellung des sog. Diplomatarium fabrice ecclesie Bremensis

S. ausser den bereits angeführten Stellen noch die Notiz zu 13(il
(Lappenberg S. 107): dat licht in ener perment rullen in der trezekamer.

2) Darauf dass die letztgenannte Tendenz auch sonst in der Chronik
stark hervortritt, habe ich schon früher einigemal hingewiesen s. Brem.
Urkb. III, S. VII. Aus Bremens Vorzeit S. 81.

8) Jahrb. Bd. C, S. 262 ff.
*) Ebd. Bd. 12, S. 121 ff.
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auch sonst Neigung zu historischen, insbesondere Urkunden-
Studien gezeigt hat, ferner dass der in Wolfenbüttel bewahrte
Codex dieses Diplomatars aller Wahrscheinlichkeit nach von der
gleichen Hand geschrieben ist, wie der zwischen 1430 und 1433
abgeschlossene Hamburger Codex unserer Chronik. Da ist es
nun im gegenwärtigen Zusammenhange von grossem Interesse,
dass auch — worauf ich ebenfalls damals hinwies — die in
unser städtisches Privilegienbuch eingeklebte Abschrift des
Privilegs von angeblich 1111 mit ihrer (Ürkb. I, S. 601 abge¬
druckten) erklärenden Einleitung von dem Schreiber des Wolfen-
bütteler Codex, d. h. von Hemelings Schreiber herrührt.

Hiernach scheint mir darf man sagen, dass Johann Hemeling
den von Lindner nachgewiesenen Fälschungen sehr nahe steht.
Wenn auch nicht zu erweisen, noch anzunehmen geboten ist,
dass er selbst ihr Urheber war, so hat er doch die Falsificate
und zwar als solche gekannt und den dringenden Verdacht
gegen sich, dass er, um diese Urkunden glaubhafter zu machen,
die Chronik verfälscht hat. Diese empfängt, wie ich glaube,
durch vorstehende Untersuchung in ihrer ältesten, uns wahr¬
scheinlich durch Hemelings Schreiber übermittelten Redaktion
in noch weit höherem Grade, als bereits bisher anerkannt war,
den Charakter einer offiziellen Geschichtsschreibung.

Da Hemeling 1428 gestorben ist, aber schon etwa 1410
sein Bürgermeisteramt niedergelegt hat, so müssen die Fäl¬
schungen jedenfalls vor 1428, wahrscheinlich schon vor 1410
entstanden sein.

Ich untersuche in Folgendem noch zwei andere, durch
Lindner angeregte Fragen, nämlich erstens ob die Erneuerung
des Rolandsbildes im Jahre 1404 im Zusammenhang mit den
Fälschungen steht und zweitens wohin die Tendenz der Fäl¬
schungen geht? Aus ihrer Beantwortung wird sich, wenn ich
nicht irre, noch eine nähere Präcisirung der Zeit der Fälschun¬
gen ergeben.
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Die Urkunde von angeblich 1111 sagt bezüglich des Rolands:
et in signum hujusmodi libertatis (nämlich der drei durch das
Privileg gewährten Freiheiten) licenciamus eisdem, quod in
eorum civitate Bremensi possunt (signum et) 1) ymaginem Rolandi
omare clippeo et armis nostris imperialibus. Unsere Chronik
spricht dreimal vom Roland; das erste Mal in der oft erwähn¬
ten Erzählung zu 1111: unde dar bevoren hedde Roland in
syme Schilde stände der stad wapen, men do desse vorscreven
vrome lüde (nämlich die angeblichen Theilnehmer des Kreuz¬
zuges) to hus quemen, do wart Rolande des keysers schilt
vorgedaen, na lüde des privilegii, dat en die keyser dar up
gcgeven unde besegelt hedde; das zweite Mal bei dem Streite
zwischen dem Bremer und Lübecker (1307): to ener betuchnisse
desser dryger stucke (der im Privileg benannten), so hebbet sie
de gnade, dat sie Rolande moghen des keysers seilt vorehengen;
das dritte Mal bei Erzählung der Eroberung der Stadt durch
die mit den Verschworenen verbundenen erzbischöflichen Knechte
im Jahre 1366, wo es heisst: do branden die vygende Rolande
unde gunden der stat nener vryheit. Die beiden ersten Stellen
gehören zu den Einschaltungen Hemelings, es kann kein Zweifel
sein, dass sie von den Falsificaten abhängig sind. Die dritte
Stelle trägt in ihrer thatsächlichen Mittheilung einen unver¬
dächtigen Charakter; ob etwa der Zusatz unde gunden der stat
nener vryheit eine spätere Interpolation ist, muss dahin gestellt
bleiben. Man darf also als gewiss annehmen, dass 1366 ein
hölzernes Rolandsbild in Flammen aufgegangen ist; der Chronist
hätte dies sonst dreissig bis vierzig Jahre später, vor noch
vielen lebenden Zeugen der Revolution, nicht berichten können.
Von einem Wiederaufbau des Rolands sagt die Chronik nichts,
was indes nicht auffallen kann, da sie selbst vom Bau des
Rathhauses nicht redet. Wir wissen aber aus dem Rechnungs¬
buche des Rathhauses bestimmt, dass im Jahre 1404 der Rath

J) signum et ist im Wenzelschen Transsumt eingeschoben.
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let buwen Rolande van stene. J) Aller Wahrscheinlichkeit nach
ist das damals erbaute Rolandsbild identisch mit dem noch
jetzt erhaltenen, welches an der Linken Rolands den clipeus
mit den armis imperialibus, dem gekrönten doppelköpfigen
Reichsadler, und um den Rand in gothischer Minuskel die
Inschrift zeigt: vryheit do ik ju openbar, de karl und mennich
vorst vorwar desser stede ghegheven hat, des danket gode is
min radt. Die Tendenz der Inschrift ist also gleichartig mit
der des gefälschten Privilegs und der entsprechenden Chronik¬
stellen. Dass ein Zusammenhang zwischen dem Rolandsbilde,
insbesondere zwischen der Schildinschrift und dem Privileg
bestehe, wird kaum abzuleugnen sein. Die oben angeführte
Stelle des letzteren ist eine zu auffallende, als dass man nicht
einen bestimmten Anlass zu ihrer Erfindung voraussetzen
müsste. Am einfachsten ergibt einen solchen die Annahme,
dass das Rolandsbild vor dem Privileg entstand, dass der Erz-
bischof, wenn auch nicht der alternde Otto IL, der 1406 starb,
so doch sein der Stadt feindlich gesinnter Nachfolger Johann
Protest gegen jene Inschrift, als eine Negation seiner Hoheits-
rechte, eingelegt und dass alsdann der Rath als Gegenwaffe
jene Privilegstelle erdichtet habe. Es würde aus dieser Sach¬
lage gefolgert werden müssen, dass die Gedanken, welche dem¬
nächst in der Fälschung ihren Ausdruck fanden, wenn auch
ihre definitive Gestaltung noch längere Zeit in Anspruch nahm,
doch schon um 1404 den Rath beschäftigten und dass er es
für angezeigt hielt, die Bürger durch jene Inschrift auf ein
Privileg, wie er es demnächst an das Tageslicht bringen wollte,
vorzubereiten. Die Inschrift würde dann in populärster Form
für die weitesten Kreise eine ähnliche Aufgabe zu erfüllen
gehabt haben, wie die eingeschwärzten Chronikstellen für einen
engeren Kreis. Bei der an sich zulässigen Annahme, dass
auch die Schildinschrift erst auf Grund der Fälschung gemacht

J) Denkmale der Gesch. u. Kunst I, 1. S. 23 Note 1. Was hier S. 22 über
ein zwischen 1366 und 1404 errichtetes Rolandsbild gesagt ist, ist nur
Vermuthung.

.. < ' 8
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worden sei, wie die betreffenden Chronikstellen ohne Frage, würde
sich schwer eine genügende Erklärung für den Passus des
Privilegs finden lassen, auch würde man, wie aus dem Folgenden
erhellen wird, wahrscheinlich genöthigt sein, den Schild für
etwas jünger als die Statue zu erklären, -wofür im übrigen
kein Grund spricht.

Lindner meint, der Hauptzweck der Fälschung sei der
Schutz der Bremischen Bürger vor den Vemgeriehten gewesen.
Ich möchte aber glauben, dass mindestens von gleicher "Wich¬
tigkeit die zweite durch das Privileg constatirte Berechtigung
sei, der Schutz des Weserstroms vor Piraten. Der Passus heisst:
Item damus eis plenam et liberam potestatem pacificandi (et) 1)
protegendi et defendendi una cum eorum antistite stratam nostram
regiam, scilicet Wyzeram, ex utraque parte littoris a civitate
Bremensi predicta usque ad salsum mare, necnon mercatores
cum suis navibus et mercimoniis civitatem Bremensem ante-
dictam querentes et ab ea declinantes (civitatem pred. adeuntes
seu visitantes et ab ea declinantes). Si vero antistitis eorum
auxilium (et adjutorium) ad dictam stratam defendendam habere
non potuerint, extunc per se facerc possunt absque aliqua
contradictione cujuscunque (extunc per se facere poterunt) justo
judicio contra piratas et predones procedendo.

Der Satz über den Schutz des Kaufmanns, seiner Schiffe
und Waaren auf des Königs Strasse von der Stadt Bremen bis
zur salzenen See entspricht einer am Ende des 14. und im Be¬
ginne des 15. Jahrhunderts iu den Verträgen Bremens mit
friesischen Häuptlingen oder Völkerschaften und mit den Grafen
von Oldenburg häufig wiederholten Bestimmung. 2) Es war die
Zeit, da die Plage der Vitalienbrüder fort und fort die Sicher¬
heit des Handels bedrohte und Bremen die grossesten und er¬
folgreichen Anstrengungen machte, an beiden Weserufern von

!) Die in () gefassten Worte sind Varianten des Wenzel'schen Transsumts.
*) S. z. B. Br. Urk. IV, Nr. 91, 203, 290, 341, 369, 406.
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der Stadt bis an s Meer weite Landstrecken unter seine un¬
mittelbare Herrschaft zu bringen. 1) In diesen Bestrebungen hatte
die Stadt an dem Erzbischof Johann Slamstorp einen entschie¬
denen Gegner. Die Hülfe, welche der Rath für den Bau der
Friedeburg von ihm erbat, leistete er trotz gegebenen Ver¬
sprechens nicht nur nicht, sondern er suchte im Gegentheil
den Kriegszug Bremens zu hindern, und als die Stadt trotzdem
den Bau der Burg durchsetzte, hetzte er im Winter 1407 auf
1408 die Oldenburgischen Grafen gegen Bremen auf.'2) Na desser
tyt, sagt die Chronik, en wolde die rad neuen grundvasten loven
to deme erczebisscuppe Johanne setten. Im Herbst 1408 erst
kam es zu einem Vergleiche, wenn auch noch nicht zur Beseitigung
aller Mishelligkeiten zwischen Stadt und Erzbischof, nachdem
kurz zuvor die Stadt ein Bündniss mit den Grafen von Hoya
und Delmenhorst geschlossen hatte, durch welches diese sich
zur Hülfe verpflichteten, falls der Erzbischof de borghermeystere
radmanne unde borghere to Bremen wolde jerghene mede hinderen
enghen eder underdrucken in eren Privilegien, breven, vryheit,
zeden eder wonheyd, der ze ghebruket ghehat unde inne bezeten
hebbet by zyner vorvarnen ertzebisschopen to Bremen tyden,
und ebenso falls er sie jerghen mede hinderen vorzulwelden
edder vorunrechten wolde an jenygherleye zaken, de ze in Pri¬
vilegien eder in wonheyt nicht en hebben. 3) Für jene Zeit des
Zwistes mit Erzbischof Johann, 1407 u. 1408 werden, wie mir
scheint, die Worte des falschen Privilegs „cum eorum antistite",
„si vero antistitis eorum auxilium ad dictam stratam defendendam
habere non potuerint" am besten verständlich. Die Kämpfe
gegen die piratae et predones, die Bemühungen der Stadt zum
Schutze des Kaufmanns und seiner Waaren, die Abstinenz oder
gar Feindseligkeit des Erzbischofs in der Verfolgung dieser
wichtigen Angelegenheit, alle Elemente, aus denen sich die an-

») Vgl. darüber ebd. S. V ff.
2) Lappenberg S. 136 f.
1 Urkb. IV, Nr. 376.

3»
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geführte Bestimmung des falschen Privilegs zusammensetzt,
sind um die angegebene Zeit vorhanden.

Der Wortlaut unserer Urkunde aber schliesst sich an keine
andere der oben angeführten Urkunden näher an, als an die
Worte des Friedensvertrages mit den Grafen von Oldenburg
vom 6. Mai 1408: x) ok en schulle wy edder unsse erven noch
de unsse .... uppe des konynges strafe, also der
Wezere, unde an beyden ziden der Wessere, to lande
unde to watere van der zolten ze wente to der stad to
Bremen de borgere to Bremen unde de ere, den copman
unde alle de genne, de myt er er veylen have de stad
van Bremen zoken to unde äff beschedegen. Dieser
Friedensvertrag ist, worauf ich schon beim Abdruck im Ur¬
kundenbuche aufmerksam gemacht habe, zu einem grossen
Theile Uebersetzung der ältesten Verträge Bremens mit den
Grafen von Oldenburg von 1243 und 1254. Der dem vor¬
stehenden Satze entsprechende Passus dieser Urkunden aber ist
viel kürzer und lautet: item nos comites stratam regiam a salsa
lacu usque ad civitatem Bremensem tarn per vias aquestres
quam terrestres in utraque parte Wisere cum omni possibilitate
nostra pacificabimus; er hat schwerlich direkt, sondern nur
durch die Vermittelung der Urkunde von 1408 auf die Fassung
des falschen Privilegs eingewirkt.

Wenn wir uns nun erinnern, dass Johann Hemeling nach
dem Zeugnisse unserer Chronik 2) bei den Verhandlungen der
Stadt mit Erzbischof Johann im Jahre 1407 eine hervorragende
Rolle gespielt hat, dass er am gleichen Tage, an welchem die
Oldenburger Grafen jenes Friedensinstrument ausstellen mussten,
am 6. Mai 1408, zusammen mit den drei andern Bürgermeistern
die Sühne zwischen Bremen und seinen Verbündeten, den
Grafen von Hoya und Delmenhorst einerseits und den Olden¬
burgern andererseits abschloss 3), und wenn wir endlich be-

1) Ub. IV. Nr. 369.
2) Lappenberg S. 136.
3) Ub. IV. Nr. 370.
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denken, dass der oft erwähnte Friedensvertrag wieder von
archivalischen Studien zeugt, wie wir sie Hemeling schon
anderweitig mit grosser Wahrscheinlichkeit nachgewiesen nahen,
so wird auch von dieser Seite Johann Hemelings Mitwirkung,
wo nicht Urheberschaft, bei den Falsificaten sehr glaubhaft.

Nach alle dem bin ich geneigt die Fälschungen in die
Jahre 1407 oder 1408 zu setzen, dem Bürgermeister Johann
Hemeling eine Mitwirkung bei denselben zuzuschreiben und
anzunehmen, dass er nach 1410, vielleicht erst nach 1414
(dem muthmasslichen Todesjahre Herbord Scheues) die Chronik
seiner beiden geistlichen Freunde zu dem Zwecke überarbeitet
hat, um den Fälschungen eine grössere historische Wahr¬
scheinlichkeit zu geben. 1)

*) Es ist kaum nöthig, hier nochmals hervorzuheben, dass dies nicht
das einzige Motiv der Ueberarbeitung war, nachdem ich oben auch auf
andere Richtungen schon hingewiesen habe.



Bremische Yerfassungsgeschichte
bis zum Jahre 1300.

Von
E. Dünzelmann.

Wie die Sage erzählt, soll Bremen in vorchristlicher Zeit
ein Fischerdorf gewesen sein-. Allein diese Nachricht lässt sich
geschichtlich nicht verwerthen. Für Fischerdörfer boten die
wirthschaftlichen Verhältnisse Sachsens zur Zeit Karls des Grossen
keinen Raum. Und wenn es deren gegeben hätte, was konnte
die Franken veranlassen, einen solchen, nicht einmal von Freien
bewohnten Ort zum Mittelpunkte eines Bisthums zu erheben?

Eben so wenig kann Bremens Einwohnerschaft ursprüng¬
lich Ackerbau getrieben haben. In unmittelbarer Nähe der
Altstadt finden wir im Mittelalter zwei Dorfschaften; die eine,
bei der Rembertikirche und ostwärts derselben gelegen, heisst
Jerichow, die andere in der Nähe der Michaeliskirche wird
Redingstede genannt. 1) Die Feldmark von Jerichow erstreckte
sich von der Bürgerweide, Schwachhausen und der Gethe 2), einem
ehemaligen Weserarm, welcher die Grenze gegen Hastedt bildete,
südlich bis über die Weser und umfasste auch den sogenannten
Werder. 3) Redingstede machte einen Theil der Feldmark Ut-
bremen aus, die sich zwischen Walle und der Bürgerweide aus¬
dehnte. Diese Weide selbst schob sich zwischen die beiden

!) S. Bremisches Urkundenbuch, Band II, Ortsregister, S. 629 u. 632.
2) Buchenau, die freie Hansestadt Bremen und ihr Gebiet, 2. Aufl. S. 28.
3) Br. U. II, Kr. 423.
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Ansiedlungen und ihre Feldmarken und reichte südwärts beim
Herdenthor bis unmittelbar an die Dünen, welche das rechte
Weserufer begleiten. Somit war wohl für die Erbauung einer
Stadt auf den Dünen Raum, aber für die Feldmark eines Dorfes
würde sich nirgends Platz finden.

Demnach war Bremen in karolingischer Zeit kein Fischer¬
dorf, auch keine bäuerliche Niederlassung, sondern ein wüster
Ort auf der Dünenkette. Was aber konnte, so fragen wir aufs
Neue, die Franken veranlassen, grade an diesen Ort den Sitz
eines Bischofs zu verlegen ?

Alte kirchliche Vorschriften, die auch auf deutsche Ver¬
hältnisse Anwendung fanden 1), bestimmen, dass nur in bedeu¬
tenden Ortschaften Bisthümer errichtet werden sollten. In
Sachsen freilich musste man nothgedrungen von einer strengen
Erfüllung dieser Forderung absehen, denn Städte waren nicht
vorhanden. Wohl aber gab es Plätze, die wenigstens für kurze
Zeit wiederholt grosse Menschenmengen aufnahmen, die Mal¬
stätten, die als Versammlungsorte zu religiösen, politischen und
gerichtlichen Zwecken dienten. Schon die Erwägung, dass in
dem wenig zugänglichen Lande hier am schnellsten in weiteren
Kreisen die neue Lehre verbreitet werden könne, musste die
Geistlichen dahin führen, grade die Malstätten aufzusuchen. 2)
Dazu kam, dass die Kirche sich möglichst den heidnischen
Anschauungen anzubequemen liebte, und wie sie heidnische
Götter in christliche Heilige umwandelte, so auch an heidnischen
Cultusstätten christliche Kirchen und Kapellen anlegte.

Eine solsche, wie es scheint, berühmte heidnische Cultus-
stätte ist auch Bremen 3) gewesen. Noch heute finden sich in

J) S. Jaff6, Bibliotheca rerurn germanicarum III. S. 117: In sacris
oanonibus praecipimur observare, nt minime in villulas vel in niodicas
civitates episcopos ordinemus, ne vilescat nomen espiscopi. Vergl. Admonitio
generalis, cap. 19 Mon. Germ. Capit. I S. 77.

2) Adami gesta I 47, SS. VII p. 301: quatinus ipse . . in Adalgario
haberet solatium circaudi episcopatum, placita adeundi.

3) Ueber den Namen vergl. Hugo Meyer, Brem. Jahrbuch I, S. 272 ff.
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Strassennamen und anderen Ortsbezeichnungen zahlreiche Spuren
heidnischer Gottesverehrung, die nur des kundigen Mythologen
harren, der sie verwerthe. Vor allem ist der Dienst des Tiu
erkennbar. Tiu der Kriegsgott, bei den Sachsen Irmin genannt, 1)
ist zugleich der Führer der Seelen in das Todtenreich; die
christliche Kirche ersetzt ihn durch den heiligen Michael. 2)
Dass die Stätte, wo in christlicher Zeit die alte Michaeliskirche 3)
erbaut wurde, ursprünglich dem Tiu heilig war, ist um so
wahrscheinlicher, als in der Nähe derselben wiederholt das
„heilige Grab" 4) erwähnt wird, das Todtenreich, das auch
anderswo localisirt erscheint. Unmittelbar daneben findet sich
noch heute die Düsternstrasse und die kleine Helle. Der bis¬
lang unerklärte Name Tiefer (Tiuvara) hängt vermuthlich mit
Tiu zusammen. Vor allem ragt als unverstandener Ueberrest
altheidnischen Glaubens in die Gegenwart hinein Roland der
Kiese, der einst den Namen Irmin trug, noch früher aber als
Tiu verehrt ward. 5)

Diese und andere Spuren alter Verehrung lassen keinen
Zweifel, dass der Boden, auf dem Bremen entstanden ist, heiliges
Land war. Dann begreift es sich aber, dass dieser Ort die
Blicke der Missionare auf sich lenkte, als sie an der unteren
Weser eine geeignete Stätte für die Gründung eines Bisthums
suchten.

Dass an die Opferfeste, die hier gefeiert wurden, sich
politische und gerichtliche Verhandlungen anschlössen, so wie

1j Nach Müllcnhoif.
2) Grimm, Mythologie II 4, 698. Koppmann, Jahrbuch des Vereins für

niederdeutsche Sprachforschung 1876. 8. 114 ff.
3) Buchenau, S. 137 f.
4) Br. Urkb. II 487. 489 als c u r i a Hilgengrave bezeichnet ohne nähere

Ortsangabe als apud nostram civitatem. III 267 heisst es extra muros
civitatis nostrae iuxta sanetum sepulcrum. Dieser Hof kann nur in Re-
dingstede oder Jerichow gelegen haben. Das erstere ist wahrscheinlicher.
Ich halte ihn für die curia eiusdem villae (Redingstede), welche Br. Urkb. II
379 erwähnt wird.

5) Hugo Meyer, Roland, Programm der Hauptschule zu Bremen, 1868.
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nicht minder ein gewisser Handelsverkehr, entspricht altdeutschen
Gewohnheiten. Und so erkennen wir schon in heidnischer Zeit
die noch unentwickelten Keime der Stellung, die Bremen im
späteren Mittelalter als erzbischöfliche Metropole, als einer der
Hauptorte, man kann fast sagen als Hauptstadt Sachsens und
als bedeutender Handelsplatz einnahm. Wie aber diese Ent¬
wicklung sich im Einzelnen vollzogen hat, wie aus dem Dünen¬
platz, der nur wenige Tage im Jahre grosse Versammlungen
sah, um dann wieder zu veröden, eine volkreiche Stadt ge¬
worden ist, darüber sind wir nur sehr mangelhaft unterrichtet.

In Folge der Erhebung Willehads zum Bischof (787) erhielt
Bremen eine dauernde Ansiedlung. Auf der Domsdüne erhob
sich die Peterskirche, die Kathedrale, wenn anders dieser Aus¬
druck bei den unfertigen Verhältnissen schon erlaubt ist; da¬
neben das Kloster für den Bischof und die Geistlichkeit und
die Wohnungen der hörigen Diener.*) Daran schliessen sich
im folgenden Jahrhundert einige andere kirchliche Gebäude,
wie die Wilhadikapelle und das Anschariihospital. Von einer
Laienbevölkerung in Bremen erhalten wir keine Kunde. Denn
das Volk, vor dem Anskar, wie seine Lebensbeschreibung er¬
zählt, 2) im Dome eine Predigt hielt, sind keineswegs die Be¬
wohner Bremens, sondern der umliegenden Ortschaften, deren
Pfarrkirche noch auf lange Zeit der Dom blieb. Wohl aber
versammeln sich am Sitz des Bischofs wiederholt im Jahre
grosse Menschenmassen, jetzt zur Feier der christlichen Feste,
und an diese Zusammenkünfte knüpft sich in alter Weise ein
gewisser Handelsverkehr. Die Bedeutung desselben ergiebt sich
daraus, dass die Errichtung einer Münze nöthig wurde. Die
Berechtigung dazu, sowie die Befugniss Zoll zu erheben und
Einrichtungen für den Marktverkehr zu treffen erhielt die
Bremer Kirche durch ein Privileg Arnulfs vom Jahre 888. 3 ) •

1) Schumacher, Brem. Jahrb. I, 109 ff.
2) Vita Anskarii, cap. 41.
8) Br. Urkb. I, 7.



42 Bremische Verfassungsgeschichte

Erst mit dem Privilegium Ottos I.*) für den Erzbischof
Adaldag vom Jahre 965 2) tritt eine bedeutsame Aenderung in
diesen Verhältnissen ein; dieses Jahr ist als das eigentliche
Gründungsjahr der Stadt zu betrachten. Erst seit diesem Jahr
giebt es eine dauernde Ansiedlung von Kaufleuten und fügen
wir gleich hinzu von Handwerkern in Bremen.

Die Auffassung, die hier vertreten wird, bedarf einer ein¬
gehenden Begründung.

Ueber die Verfassung der Bischofsstädte und ihren Ursprung
sind namentlich zwei entgegengesetzte Ansichten geltend ge¬
macht; nach der einen sind die Altfreien als Kern der Bürger¬
schaft zu betrachten, 3) während die andere die städtische Ver¬
fassung aus der hofrechtlichen sich entwickeln lässt. 4) In
Bremen kann nach der vorhergehenden Darstellung von einer
altfreien, grundbesitzenden Einwohnerschaft keine Rede sein,
und damit verliert der erwähnte Gegensatz seine Bedeutung.
Statt dessen ist hier die weitere Frage von grösstem Interesse,
ob Bremen eine allmählich- erwachsene oder eine gegründete
Stadt sei.

Unzweifelhaft hat sich die unter Hofrecht lebende familia
mit den steigenden Erträgen der Kirchengüter und dem zu¬
nehmenden Handel stetig vermehrt, ein Theil derselben auch
den Ueberschuss der Erzeugnisse auf den Markt gebracht und
verkauft. Aber wie umfangreich auch die familia des Bischofs
in der Stadt gewesen sein mag, — und allzu gross werden wir
sie uns gewiss nicht vorstellen dürfen, — das Privilegium
Otto's I. kann unmöglich die Bedeutung haben, dass den
Leuten der Kirche und ihnen ausschliesslich die Rechte der
negotiatores regalium urbium gewährt werden. Die Worte, auf
die es ankommt, lauten folgendermassen: Quare omnibus con-
stet nos . . . construendi mercatum in loco Bremun nun-

!) Br. TJrkb. I, 11.
2) So zu verbessern für 966, s. Mon. Germ. DD. I 307.
3) Arnold, Verfassungsgeschichte der deutschen Freistädte.
*) Nitzsch, Ministerialität und Bürgerthum.
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cupato illi (seil. Adaldago) concessisse licentiam. Man könnte
diese Worte auf die völlige Neubegründung eines Markt¬
verkehrs beziehen wollen, allein dem widerspricht die Ur¬
kunde von 888. Weiter heisst es: Quin etiam negotiatores,
eiusdem incolas loci, nostrae tuitionis patrocinio condonavimus,
preeipientes hoc imperatoriae auetoritatis preeepto, quo in Om¬
nibus tali patrocinentur tutela et potiantur iure, quali ceterarum
regalium institores urbium. Dem strengen Wortlaut nach
werden den Einwohnern Bremens bestimmte Rechte ver¬
liehen, und diese Einwohner können nach der früheren Dar¬
stellung nur die Hörigen der Kirche gewesen sein. Allein
daran ist nicht zu denken. Hatte schon seit Jahrhunderten in
Bremen ein Handelsverkehr bestanden, der vorzugsweise, wie
anzunehmen ist, in den Händen der Friesen, der eigentlichen
Kaufleute jener Zeit und nächsten Nachbarn Bremens, ruhte, so
wird diesen Kaufleuten jetzt das Recht gewährt, sich dauernd
in Bremen niederzulassen, oder vielmehr den Bischöfen wird die
Vergünstigung gewährt, ihren Sitz zu einem Marktflecken zu
erheben. Das war aber nur möglich, wenn man den Ansiedlern,
vorzugsweise den Kaufieuten, besondere Vorzüge in Aussicht
stellte, 1) eben die iura der institores regalium urbium. Unter den
incolae eiusdem loci sind also nicht die gegenwärtigen, sondern die
zukünftigen Einwohner zu verstehen, welche erst in Folge dieses
Privilegs zur Ansiedlung eingeladen werden sollten. Eine der¬
artige ungenaue Ausdrucksweise ist bei Neugründungen und
Colonisationen nichts Ungewöhnliches. So heisst es Br. Urkb. I,
46: Quia vero idem archiepiscopus Bovoncm venditorem eiusdem
paludis et habitatorum ipsius iudicem . . constituit, obgleich
noch gar keine Einwohner vorhanden sind.

Mit diesem Ergebniss steht nun eine Urkunde Friedrichs I.
von 1186 2) im Widerspruch. Der Kaiser bestätigt in derselben
illa iura, que sanetae recordationis Karolus imperator ad in-

J) Vergl. die Freibriefe des Grafen Adolf III. von Holstein und des
Kaisers Friedrich L für Hamburg. Hamb. TJrkundenb. S. 252 f.

2) Br. Urkb. I, 65.
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stantiam petitionis sancti Willehadi, primi Bremensis ecclesie
antistitis, eidem civitati concessit. Die Rechte, die im Einzelnen
angeführt werden, — es sind drei —, beziehen sich alle auf
das Weichbild (wicbilithe). Die Alterthünilichkeit der Bestim¬
mungen ergiebt sich daraus, dass Weichbild nicht wie sonst im
12. Jahrhundert einen Markt (forum) x) oder wie in späterer Zeit
ein städtisches Grundstück bezeichnet, sondern die ursprüngliche
Bedeutung bewahrt hat, das Recht des vicus (bilethe == Recht. 2)
Demnach hätte Bremen schon unter Karl dem Grossen das
Recht eines Marktplatzes erhalten, eine Behauptung, die mit
allem, was wir sonst über sächsische Zustände in fränkischer
Zeit wissen, unvereinbar ist. Nun ist bekannt, dass nicht wenige
mittelalterliche Städte ihre Rechte und Freiheiten ohne allen
Grund auf den mächtigen Frankenkönig zurückzuführen liebten,
und wir dürfen auch in diesem Fall annehmen, dass Karl dem
Grossen und AVillehad zugeschrieben wurde, was thatsächlich
Otto I. und Adaldag beigelegt werden muss. Im Jahre 965
wurde Bremen ein vicus (forum), ein Marktplatz, dessen Ein¬
wohner der Rechte theilhaftig wurden, welche die Urkunde
Friedrichs I. des Näheren angiebt.

Noch ein anderes Bedenken, das gegen die vorgetragene
Ansicht erhoben werden könnte, ist zu erledigen. Wir finden
in Bremen einen Wurtzins unter dem Namen Königszins (census
regius oder regalis), welcher, soweit er nicht durch Verkauf oder
Schenkung in andere Hände übergegangen war, vom bischöf¬
lichen Vogt empfangen wurde. 3) Der Name Königszins legt
die Vermuthung nahe, dass er ursprünglich dem Könige ge¬
zahlt worden sei. Da nun durch die Privilegien von 937 4) und

!) Erhard, Reg. hist. Westf. II, 416 forum, quod in vulgari Wicbilethe
dicitur.

2) Anderswo heisst es urbana iustitia.
3) Br. Urkb. IV, 233. Wy Otto . . ertzebischop der hilghen kerken to

Bremen bekennet, . . dat wy . . hebbet bevalen . . dem vromen knapen
Otten H. . . unse voghedye to Bremen myd deme koninghes tynse . . .

4) Br. Urkb. I, 10. In proprium daraus ad locum nominatum Hammaburc
quiequid in locis sie nominatis, Bremun, . . . proprietatis hue usque habere
visi sumus.
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965 *) die Einkünfte des königlichen Fiscus dem Bischof über¬
tragen wurden, so müsste schon vor 965 ein Königszins er¬
hoben sein. Daraus würde sich weiter ergeben, dass schon vor
dieser Zeit der im Eigenthum des Königs stehende Grund in
einzelne Bauplätze aufgetheilt und an Ansiedler gegen Zins
ausgegeben war. Diese Folgerung wäre begründet, wenn nicht
die Möglichkeit vorhanden wäre, dass auch später noch Grund¬
stücke, welche die Bischöfe austhaten, mit dem Königszins be¬
lastet wurden, sofern sie nur zu ursprüglich königlichem Gut
gehörten. Dass in der That so verfahren wurde, zeigen fol¬
gende Thatsachen.

Der Königszins erscheint nicht nur in der Stadt, sondern
wird gelegentlich auch auf dem Lande erwähnt. Von einem
Viertel Landes up den Gheren (Kirchspiel Horn) beträgt er
1/i Denar. 2) Erinnert man sich nun, dass in den Bruchländern,
die im 12. Jahrhundert in der Nähe Bremens besiedelt wurden,
zu denen auch das Kirchspiel Horn gehört, von jedem mansus
ein Pfennig pro recognitione terre 3) zu zahlen war, so wird man
nicht fehl gehen, wenn man jenen x/i Denar Königszins von
1/4 mansus für den Recognitionszins erklärt. Alle jene Bruch-
und Sumpfländer standen aber ursprünglich im Eigenthum des
Königs. Die Erinnerung an diesen ursprünglichen Zustand
würde sich also erhalten haben, auch als die Kirche längst die
Ländereien durch Schenkung erworben hatte.

Einen interessanten Einblick in die ursprüngliche Ver¬
fassung der, wie wir nun als feststehend annehmen, 965 ge-

!) Br. Urkb. I, 11. Bannum et theloneum necnon monetam totumque
quod inde regius rei publicae fiscus obtinere poterit, prelibatae conferimus sedi.

2) Br. Urkb. IV, 97, S. 124. Item cum uno quadrante up den Gheren
cum decima annexa, advocatia et censu regali quarte partis unius denarii
Bremensis dumtaxat exceptis. — Dies Gheren ist um so mehr für Gheren
im Kirchspiel Horn zu halten, als wenige Zeilen vorher sich die volle Bezeich¬
nung prope Horn uppe den Gheren findet und sodann wegen der Stellung
zwischen Lesterwysch und Graeshaghene; letzteres liegt nach Urkb. III, 9
in der Wetterung. Vergl. über Gheren, Buchenau S. 298 ff.

3) Urkb. I, 92, 27, 56.
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gründeten Stadt gewinnen wir durch eine Stelle des Stadtrechts
von 1303. Es heisst daselbst Cap. II: x) Schelet twe borghere
dhar twist van comen mach unde cumt dar to en ratman ofte
twe, ofte en olderman ofte twe, the scolen unde the moghet em
dhen vrethe beden bi sestich punden. unde the ratmanne ofte
the oldermaune the scolen oppe dher stede dhen anderen rat¬
mannen unde then oldermannen enen boden senden. Und später
(S. 19): Ne conden oc the ratmanne unde the oldermaune ther
eveninghe nicht over en teen, so scolden se ut iewelkem verdel
besenden ver man the oldesten unde the wisesten, the to rade
pleghet to gande(n). the scolen then ratmannen unde then older¬
mannen the sehelinge helpen vorevenen alse aller rechtes moghet
bi creme ethe. unde then eth scolen se sweren, er se sec dher
sake mitten ratmanne unde mit dhen oldermannen underwindcn.

Es treten uns liier also nicht weniger als drei verschiedene
Collegien entgegen, von denen zwei, die Rathmannen und die
Elterleute (oldermaune) die obrigkeitliche Befugniss besitzen,
den Frieden bei Strafe von 60 Pfund zu gebieten, das dritte,
aus 16 Personen bestehend, the oldesten unde the wisesten, the
to rade pleghet to gande, wenigstens die Verpflichtung und das
Recht haben, zusammen mit Rath und Elterleuten de sehelinge
helpen vorevenen.

Da es zu den wichtigsten Aufgaben der städtischen Re¬
gierung, d. h. des Rathes, gehörte, den Frieden aufrecht zu er¬
halten, so muss es Wunder nehmen, dass sich hier zwei Behörden
in diese Befugniss theilen, ja sogar noch eine dritte eine freilieh
untergeordnete Rolle spielt.

Wer sind nun diese Elterleute und die Sechszehn, und in
welchem Verhältniss stehen sie zu dem Rath?

Donandt'-) versteht unter den Elterleuten die Vorsteher
der Zünfte, die diesen Namen führen. Allein unmöglich können
in so früher Zeit die Meister der Aemter eine Bedeutun«' ge-O Ö

wonnen haben, von der nicht einmal später nach Jahrhunderte

l ) Oehichs, Gesess-Bücher, S. 17.
-) Donandt, Geschichte des Bremischen Stadtrechts II, 87.
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langen Kämpfen um Antheil am Regiment sieh irgend eine
Spur findet. Es sind vielmehr die Elterleute der Kaufmannschaft. 1)

Wenn dieselben Jahrhunderte hindurch politisch nur wenig
hervortreten und scheinbar keine grössere Rolle spielen als
etwa die Meister der Aemter und der Ausschuss der Gemeinde,
mit denen sie zusammen unter dem Namen der Sorten eine
Art Vertretung der Bürgerschaft bilden, so ergiebt sich ihre
ausserordentliche Bedeutung aus den Vorgängen während des
Aufruhrs der 104 Männer vom Jahre 1530 und den Streitig¬
keiten, welche sie im 17. Jahrhundert unter Leitung des Burchard
Lösekanne 2) mit dem Rath führen.

Ueber den Aufruhr der 104 besitzen wir einen ^bisher un-
gedruckten, ausführlichen Bericht. 3) Sind die Bestrebungen
der Demokraten, wie sie durch die 104 Männer vertreten werden,
einerseits darauf gerichtet, neben dem Rath und an Stelle des
Rathes einen Einfluss auf das Stadtregiment zu gewinnen, so
suchen sie andererseits den Elterleuten ihre bevorrechtete Stel¬
lung zu nehmen.

Die Elterleute sollen wie gemeine Bürger gehalten werden, 4)
nicht mehr der Gemeinde Wort halten, das Gildehaus der
Kaufleute, den Schütting, mit Geld, Briefen, Silber und was
sie sonst unter Händen haben als gemeines Gut herausgehen,
das Tonnengeld, mit dem das Legen der Tonnen in der Weser
und die Vertiefung des Flusses bestritten wurde, nicht mehr
erheben.

Zeigen diese Forderungen die Elterleute als Vorsteher der
Kaufmannschaft zugleich in einer bevorzugten Stellung an der
Spitze der Bürger, so ergiebt sich aus anderen Stellen, dass die
Elterleute gleiche Rechte mit dem Rath haben oder wenigstens
beanspruchen.

*) So schon Dr. F. A. Meyer, Brem. Magazin, 212.
2) S. Kühtmann, Brem. Jahrb. XII, S. 40.
3) Von dem Rathssecretär Jacob Louwe. (Originalhandschrift im Archiv

unter E. 6. b. 1.)
«) S. 84.
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Die 104 erklären, 1) das Regiment der Elterleute nicht länger
dulden zu wollen, sie könnten nicht zween Herren dienen.
Anderswo 2) heisst es: Do (1527) erweckede de sathan etlicke
andere borgere, de datmall in dat regiment der koplude tho
olderluden gekaren, desulfften wurden dorch orhen hogen moth
also upgeblasen, dat se vormenden dat regiment der guden
stadt, welckent doch dem erb. rade allene behorich, ock an
sick tho bringende.

Die Elterleute selbst sagen von sich: 3) Wowoll se neffens
dorne ei"b. rade dat gemene beste unde wolstandt der stadt gerne
gesocht unde vorthgesettet.

Noch deutlicher ergiebt sich ihre Stellung aus den Streitig¬
keiten mit dem Rath im 17. Jahrhundert.

Die Elterleute behaupten das Recht, die Bürger zu Ver¬
sammlungen zu berufen, nicht nur wt o es sich um Handels¬
interessen handelt, sondern auch bei anderen wichtigen Stadt¬
angelegenheiten. 4) Freilich wird das Recht vom Rath bestritten
und im sogenannten Kurtzrockschen Vergleich, der im Jahre
1681 den langen Streitigkeiten ein Ende machte, nicht zuge¬
standen, aber bedenkt man, wie eifersüchtig der Rath seit Jahr¬
hunderten seine Machtvollkommenheit zu wahren und auszu¬
dehnen suchte, so zeigt der blosse Versuch, eine wie unabhängige
Stellung die Elterleute inne gehabt haben müssen.

Nur dieses bedeutende und einflussreiche Collegium kann
es gewesen sein, dem im Stadtrecht von 1303 die Befugniss
beigelegt wird, neben dem Rath Frieden zu gebieten. Versuchen
wir die Vorgeschichte desselben aufzuhellen.

Noch einige Jahre bevor der Rath zum ersten Male ur¬
kundlich erwähnt wird, erscheinen an der Spitze der Stadt
16 coniurati, 5) welche mit den 16 coniuratis des Rustringer

J) S. 91.
2) S. 2.
3) S. 89.
4) F. A., Meyer, S. 283 ff.
'-) I» Jahre 1220. Br. Urkb. I, 119.
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Landes einen Handelsvertrag schliessen. Noch einmal finden
sich diese coniurati in einem ähnlichen Vertrage mit dem
Harlingerlande; x) in späteren Urkunden verschwinden sie, um
durch den Rath ersetzt zu werden.

Nach Lage der Sache können diese Vertreter der Handels¬
interessen niemand anders sein als die später sogenannten
Elterleute, die Vorsteher der Kaufmannschaft. Welche politische
Bedeutung kommt nun diesen coniuratis zu?

Die Bremischen Quellen lassen uns durchaus im Stich,
denn ausser in den beiden erwähnten Urkunden von 1220 und
1237 begegnen sie nicht wieder. Aber die gleiche Zahl und
der gleiche Name der coniurati in Bremsn und Rustringen,
sowie dieselben Befugnisse wenigstens in einer wichtigen Be¬
ziehung legt es nahe, uns über ihre Bedeutung in den friesischen
Quellen Raths zu erholen.

Die sedecim coniurati oder iudices der Rustringer, denen
im Lande Hadeln und im Alten Lande die hovetluede
oder lantsch waren entsprechen, besorgen die allgemeinen
Landesangelegenheiten, vertreten das Land namentlich nach
aussen und schliessen Verträge. 2) Sie berufen die Landes¬
gemeinde, gebieten den Frieden 3) und bilden das Landes-

1) TJrkb. L 203.
2) S. Des Olden Landes Ordeninge und Rechteboeke, herausgegeben

von Dr. Krause im Arohiv des Vereins für Geschichte in Stade. 9. S. 113.
Item Scholen ok de Greven und Lantschwaren mechtich sin na older her-
kumpst van heren, Steden und landen segel und breve, wo betherto gebruklik
to entfangende und antwort to gevende van des Landes wegen, und de
meinheit to vorbodende to des Landes behof und na older herkumpst eres
vordrages mit eren nabern und frunden binnen stichtes to holdende.

3) A. a. 0. S. <J07. AVor ok luede im lande twistich weren, de mögen
de Lantschwaren up eren kerkhoven vordregen; it si den sake dat min
G. H. bröke darine hebbe, Scholen de Lantschwaren nicht handelen buten
weten der greven und Lantschwaren alle. S. 147. So ein Borgemester oder
Hovetmann van wegen unses G. F. und H., ok des landes, bi pene einem
frede böden, und wol den sulvigen brikt, schal in de pene, dar bi he ge-
baden, vorfallen wesen.

4
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gericht,') kurz sie entsprechen den Schöffen der Grafschaft in
der karohngischen Verfassung, sei es dass neben ihnen ein Graf
erscheint, wie im Lande Hadem und im Alten Lande, sei es
dass der Graf bei Seite gedrängt ist wie in Rustringen.

Diesen friesischen coniurati sind nun die bremischen coniurati
um so unbedenklicher zu vergleichen, als bei den uralten engen
Handelsbeziehungen zwischen den friesischen Landen und
Bremen politische Beeinflussungen nicht unwahrscheinlich sind.
Ja noch mehr. Stammen in der karohngischen Zeit die Kauf¬
leute z. B. am Mittelrhein vorzugsweise aus friesischen Ge¬
bieten, so dürfen wir bei der Nachbarschaft der Friesen an¬
nehmen, dass der Grundstock der ursprünglichen kaufmännischen
Bevölkerung in Bremen friesischen Ursprungs war. Friesische
Einflüsse zeigen sich noch in später Zeit sowohl im Recht 2)
wie im Dialect. 3)

Demnach bildeten die coniurati, lange bevor es einen Rath
gab, die eigentliche Stadtregierung. 4 ) Sie vertreten die Stadt

1) Lappenbevg, Geschichte des Landes liadeln. S. 52. Desse Greve
schall richten, unde de Hovetlüde myd eine in dem lande, unde wes vom
broke kumpt, id sy denne wo vele des sy, dar van schall hebben de Greve
de Helft'te, und de Hovetlüde des Landes de andere Helft'te, uthgenomen
Dykiecht, Kerspelrecht, alle Pandinghe unde Walt, de vormiddelst dem
Schulten und'dem Kerspelrecht bewyset ward.

Im Alten Lande bilden die Landgeschworenen mit den Grafen eben¬
falls das Landgericht. Archiv des Vereins zu Stade 9, 110: Item de Greven
mit den Landschwaren Scholen des jars ver male im Lande richte holden
— es folgen die Termine — einen ideren recht richten und rechts behelpen,
welker part sik des rechtes beschwert, de mach dat scheiden vor mines G.
heren ßottinges recht und amptluede to Stade. Ihre Gerichtsbarkeit er¬
streckt sich über Alles, was nicht zur Competenz der siedesten Gerichte gehört.

Ueber die Gerichtsbarkeit der sedecim coniurati s. Br. Urkb. I 472:
Post hec actor veniet ad proximum placitum terre nosire quod nos achte
vocamus, cui tunc sedecim iudicabunt secundum forinam scriptam in privi-
legiis. Jeder einzelne dieser Sechszehn ist zugleich Eichter in seinem
Kirchspiel. Vergl. Br. Urkb. II 122.

2) Donandt, Br. Jahrb. V S. 4 ff.
3) Lappenberg, Geschichtsquellen S. 245 ff.
4) Sie entsprechen in mancher Beziehung den Kölnischen Schöffen.

Siehe Hegel, Verfassungsgeschichte von Köln, Separatabdruck S. XCIV.



bis zum Jahre 1300. 51

nach aussen, schliessen Verträge ab, berufen die Bürger zu
Versammlungen, gebieten den Frieden. Es wäre zu verwundern,
wenn sie in allen diesen Punkten den Schöffen der fränkischen
Verfassung und ihren Nachfolgern, den Landgeschworenen,
Hauptleuten, coniuratis und wie sie sonst heissen, sollten ge¬
glichen haben, der Gerichtsbarkeit aber entbehrten. Versuchen
wir den allerdings dürftigen Spuren ihrer richterlichen oder
wenigstens gerichtlichen Thätigkeit nachzugehen.

Die gelegentliche Gleichstellung eines iuratus in Bremen
mit einem der friesischen coniurati 1) giebt die Veranlassung,
die Geschworenen des älteren bremischen Rechts näher ins
Auge zu fassen. Donandt hat über dieselben und ihre Be¬
deutung im Process eine Abhandlung veröffentlicht, 2) auf die
ich verweise.

Nach bremischem Recht mussten bei allen Rechtsgeschäften,
bei denen es sich um mindestens eine Mark handelte, Ge¬
schworene als Zeugen zugezogen werden. 3) Nur freie Haus¬
besitzer im Alter von mindestens 24 Jahren, die deutsch lesen
konnten, durften zu Geschworenen gewählt werden. 4) Sie ent¬
scheiden nur über die Thatfrage; von einer Thätigkeit derselben
als Urtheiler zeigt sich keine Spur. Dieser Umstand hat Do¬
nandt veranlasst, ihren Zusammenhang mit den Schöffen zu
leugnen und das Vorbild der bremischen Geschworenen in
angelsächsischen Einrichtungen zu finden. Allein die nahe Ver-
wandtschaft der iurati einerseits mit den coniurati, andererseits
mit den Schöffen beweist das Gegentheil. Auch in Köln wird

1) Br. Urkb. I. 472.
2) Bremisches Magazin, S. 835 ff.
8) Oelrichs, S. 67: Wot claghe kumt vor richte, dhe hoghere is dhen

en mark, dhat scal men tugen mit suornen.
4) ebd. S. 89: Warmer de Rad wil, zo moghen ze tho swornen kezen de

besten hussittenen borghere, de en dar mittest dunket tho wezen, tho den
mynnesten olt van veer nnde twintich jaren, deze dudesch können lezen.

S. 280: Et si inter eos aliquis fuerit qui sit illegitime natus aut lito
aut dans censum cerae et huic electioni eonsenserit . . . emendabit cum
viginti marcis Bremensibus.

4*
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beispielsweise von den Schöffen verlangt, dass sie ehelich ge¬
boren seien und das erforderliche Alter von 24 Jahren besässen. 1)
Wenn die Geschworenen nicht selber urtheilen, so sind sie in
derselben Lage, wie die kölnischen Schöffenbrüder, mit denen
sie überhaupt zu vergleichen sind. 2) Die Schöffenbrüder in
Köln verhalten sich zu den Schöffen, wie die iurati in Bremen
zu den coniurati. Der steigende Handelsverkehr, die zunehmende
Bevölkerung machten es nothwendig, die Schöffen und coniurati
zu entlasten. Man liess ihnen ihre Thätigkeit als Verwaltungs¬
behörde und Richter und nahm ihnen das zeitraubende Amt,
als Zeugen bei privatrechtlichen Geschäften zu lungiren. In
Bremen ist diese Entwicklung dadurch verdunkelt, dass zu der¬
selben Zeit die coniurati auch ihre Hauptthätigkeit und zwar
an den Rath abtreten mussten. Dieser Vorgang lässt sich
deutlich verfolgen an einer Reihe von Verträgen, welche Bremen
im 13. und 14. Jahrhundert mit den Rustringern und den be¬
nachbarten friesischen Völkerschaften abschloss. Sie zeigen
zugleich die nahe Verwandtschaft der Geschworenen mit den
coniurati.

Den Vertrag von 1220 schliessen auf Seiten der Rustringer
und der Bremer je 16 coniurati. Streitigkeiten, die sich etwa
erheben, sollen durch dieselben Behörden auf den beiden Jahres¬
versammlungen in Elsfleth beigelegt werden. 3) In der Urkunde
von 1237 findet sich die letzte Bestimmung ebenfalls; der Ver¬
trag seihst aber ist vom bremischen.Rath geschlossen. 4) Im
Jahre 1315 endlich sind die coniurati auch aus ihrer letzten
Position durch den Rath verdrängt. 5)

!) Hegel, Verfassungsgeschichte von Köln. S. XCIV.
2) ebd. S. XCVI: Vort so solen und moigen dia scheft'enbrodere — bi

die scheffene gaen in dat gerichte clagen zu bewaren, wonden zu sien —
mer si en solen engein part machen.

3) Br. TJrkb. 1 119: sed sedecim coniurati de terra et sedecim coniurati
de civitate bis in anno convenient Eisriete.

4) Br. Urkb. I 203.
•r') Br. Urkb. II 153: eo tarnen mutato quod sicut ab olim in Elsrlete

ita amodo in Hnregerhorne consules Bremenses et iudiccs terre nostre
.... convenient.
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Eine ähnliche Entwicklung zeigt das Institut der Ge¬
schworenen. Nicht nur in Bremen, auch in den friesischen
Ländern werden bei Klagen um Schuld, bei denen es sich um
mehr als eine Mark handelt, an die Glaubwürdigkeit der Zeugen
erhöhte Anforderungen gestellt. So heisst es in der Urkunde
vom Jahr 1291: : ) Si plus est quam una marca, actor reum
convincet uno cive Bremensi et uno de sedecim terre nostre.
Item si aliquis de terra nostra civem Bremensem culpaverit
super debitis unius marce vel plus, ipsuin actor convincet cum
uno Rustringo fide digno et uno iurato in Brema. Es wird
also ein bremischer Geschworener gleichgestellt einem der rust-
ringischen sechzehn Richter. Durch diese Urkunde wird der
Vertrag mit den Rustringern vom Jahre 1220 ergänzt. Leider
fehlt hier eine Bestimmung über denselben Gegenstand voll¬
ständig. Wir dürfen aber annehmen, dass damals entweder
gradezu ein coniuratus als Zeuge verlangt wurde, oder dass
wenigstens der Geschworene an Rang dem coniuratus gleich
stand. Wie aber wenn die Bedeutung des Geschworenen gegen¬
über dem coniuratus sank und die coniurati selbst ihr früheres
Ansehen einbüssten? Unmöglich konnten die Friesen, die auf
dem Fusse der Gleichberechtigung mit den Bremern verkehrten,
ihre höchste Landesbehörde den minderwerthigen Bremer Ge¬
schworenen oder coniurati gleich stellen lassen. Und sie haben
es nicht gethan. In dem Vertrage mit dem Harlingeiiand (1237)
wird den bremischen Geschworenen ein gewöhnlicher Grund¬
besitzer in Harlingen gleichgesetzt. 2) Diese Bestimmung mochte
Unzuträglichkeiten im Gefolge gehabt haben und eine Rück¬
kehr zu den früheren Verhältnissen wünschenswerth erscheinen
lassen, denn in dem Vertrage, den die Stadt 1306 mit den

!) Br. Urkb. I 472.
2) Br. Urkb. I 203: Si quis vero Bremensis quemquam de Herlingia

in terra sua super debitis voluerit incusare, si negaverit, duobus viris
hereditatem propriam colentibus debet eum convincere; similiter Herlingus
burgensem in civitate duobus iuratis.
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O.stringern abschliesst, werden als Zeugen zwei Richter bezw.
zwei Rathsherren verlangt. J)

Also auch in diesem Punkte ist der Rath der Erbe der
coniurati und ihrer Abzweigung, der Geschworenen, geworden.
Aber selbst in der bescheidenen Stellung, die den Geschworenen
blieb, sind sie dem Rath politisch gefährlich erschienen. Daher
bestimmt derselbe: 2) unde der (swornen) en schal nicht meer
wezen den der radmamie zint, de tho der wittieheyt pleghet
tho ghande. Und, ferner: 3) Ock heft de raet vordreghen mit
eren wysesten, dat nen raetman ute der wytheyt scal mer eit-
sworne wesen.

Hat die bisherige Untersuchung gezeigt, dass die Ge¬
schworenen den coniurati nahe verwandt sind, sich aus ihnen
entwickelt haben, so ist doch der Nachweis nicht geführt, dass
die coniurati eine richterliche Thätigkeit geübt haben und auch
nach dieser Seite wirkliche Schöffen gewesen sind. So viel ich
sehe, fehlt es dafür in der That an directen Belegen, ja an
jeder Spur in den älteren Quellen, 4) wenngleich, wie schon er¬
wähnt, die Analogie dafür spricht. Nur aus verhältnissmässig
später Zeit haben wir eine Nachricht, welche den Elteiieuten
eine gewisse Gerichtsbarkeit beilegt. In einer Ordinantie der
Elterleute von 1454 6) wird bestimmt, dass wenn Jemand eine
lästige Sache vor dem Rathe habe, zu deren Vertheidigung er
allein zu schwach sei, so sollten die Elterleute mit ihm gehen
und ihm sein Recht vertheidigen helfen; hätten aber Mitglieder
der Kaufmannschaft eine Differenz unter einander, so sollten

') Br. Urkb. II 58: Preterea si Astringus Bremensem super debitis in
terra sua voluerit ineusare, si debitum negaverit, ipsum cum duobus
sedeeim de terra nostra debet convincere, et Bremenses Astringum similiter
cum duobus consulibus Bremensibus in civitate Bremensi convincere debet.

2) Oelrichs, S. 89.
3) ebd. S. 145.
4) Die Urk. v. 1255 Br. Urkb. I 264, wo iurati vel scabini genannt

werden, ist niclit zu verwerthen aus den in der Anmerkung daselbst an¬
geführten Gründen.

5) Meyer, Brem. Magazin S. 220.
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dieselben, ehe sie vor dem Rathe dieserhalb klagten, vor dem
Collegium der Elterleute die Sache zur Ausgleichung bringen.

Die erste Hälfte der Verordnung bewegt sich ganz in der
Richtung jener Ansprüche der Elterleute, die wir oben kennen
gelernt haben, ohne dass daraus auf eine ehemalige Gerichts¬
barkeit derselben geschlossen werden dürfte. Der zweite Theil
aber erinnert an die beschränkte Gerichtsbarkeit, wie sie aller
Orten den Innungen eingeräumt worden war. J ) Nun lässt sich
der Erwerb der Gerichtsbarkeit und ihre allmähliche Ausdehnung
bei den Zünften urkundlich nachweisen, bei den Kaufleuten
fehlt jede Spur. Und dadurch wird es allerdings sehr wahr¬
scheinlich, wofür auch sonst manches spricht, dass sie vor den
Zünften in sehr früher Zeit in den Besitz eigenen Gerichts ge¬
kommen sind. Dann Avürde die Entwicklung folgende gewesen
sein. Die coniurati traten ihre Stellung als Verwaltungs- und
Regierungsbehörde zum grossen Theil an den Rath ab. So
weit sie ihre früheren Befugnisse behielten, wurden sie beschränkt
auf die Kaufmannschaft. Ihre Thätigkeit als Urtheiler bei
Klagen um Schuld von einem gewissen Betrage büssen sie ein
und vertauschen dieselben mit einer blossen Zeugenschaft im
gewöhnlichen Stadtgericht. Aus der Stadtregierung wurden sie
zu Elterleuten des Kaufmanns, aus dem städtischen Gericht
ein Gericht für die Gilde der Kaufleute.

Lernen wir in den coniurati die ursprünglichen Organe der
Selbstverwaltung kennen, so fragt sich, wer neben ihnen als
Vertreter der Reichsgewalt die gräflichen Rechte geübt habe.
Schon die bisherige Darstellung zeigt, dass im 13. Jahrhundert,
wo zuerst die Quellen so reichlich fliessen, dass wir ein einiger-

J) S. z. B. Daniel von Bürens Denkelbuch (Originalhandschrift im
Archiv) S. 14: Albert Cock beklagt Hermann von Verden um Schuld vor
dem Rath. Dartho andworde Hermen, na deme se beide eines amptes der
knakenhomver sin, en dorve he em nicht andworden, he en bringe edt
prst van oren ampte mit ordele unde rechte vor den rad . . . Hir up be-
radde sik de rad mit der w ittheit . . und seden ome vor recht, nademe se
in-einem ampte weren, scholden se erst vor oren herren vor dem ampte
clagen unde denn vor den rad komen mit ordele.
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massen anschauliches Bild der Zustände gewinnen können, die
ältere Verfassung in völliger Auflösung hegriffen erscheint. Noch
mehr ist das der Fall mit dem Grafenamt. Nur in ganz undeut¬
lichen Umrissen taucht das Grafenamt, noch dazu in völlig ver¬
änderter Gestalt, im 15. Jahrhundert zum ersten Male urkundlich
auf. Es ist das Amt des Hansegrafen, das damals schon seit lange
in die Hände des Rathes übergegangen war. Ueher dasselbe findet
sich in Br. Urkb. IV 338 (1405) folgende Bestimmung: De henze-
greven Scholen dat burbuk waren unde laten nemenne scryventho
borghere, he en hebbe zworen, alzo zede is unde borghen zet
vor dat vrye. Unde dartho Scholen ze waren dezet buk unde
laten darin scryven, dat men beholen schal unde nicht vor-
gheten, dar der stad bywylen grot macht ane is, unde unzer
borgher schaden, de em schut mennygherleye wys to lanne
unde tho watere, unde scholet van den borghelle de weghe
maken vor der stad na rade des rades unde scholet ok bot unde
ghebede hebben over de thobrokenen Straten bynnen Bremen.
Vor dezen arbeyt scholet ze hebben dat henzeghelt unde scholet
ok den borghermesteren twen, de des iares zittet, malke gheven
ene mark van den burghelle, darumme dat ze olinges pleghen
dat henzeghelt tho hebbene.

Der spätere Wirkungskreis der Hansegrafen — bis in die
Gegenwart hat sich der Name erhalten — erstreckt sich auf
die Aufsicht über die Reallasten und Gerechtigkeiten der Grund¬
stücke in der Stadt, auf den Immobilienverkauf,*) auf Güte¬
versuche bei Baustreitigkeiten an Ort und Stelle. 2)

Da aus den bremischen Quellen kein anschauliches Bild
von der ursprünglichen Bedeutung der Hansegrafschaft zu ge¬
winnen ist, so müssen wir uns nach anderen Nachrichten um¬
sehen. Was aus Dortmund gemeldet wird, dient freilich auch

') Post, Bremisches Privatrecht III 68: Bis zpm Erlass der Erbe- und
Handfestenordnung von 1833 wurden die öffentlichen Verkäufe unter Di-
rection des jedesmaligen Hänsegräfen besorgt.

3) Meyer im Brem. Magazin S. 204.
Gerichtsordnung der freien Hansestadt Bremen von 1820. S. V.
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nicht sehr zur Aufklärung, 1) eher schon die Regensburger
Nachrichten. 2)

Der Hansegraf bezieht mit den Kaufieuten von Regensburg
auswärtige Märkte, wo er in Handelsangelegenheiten eine Ge¬
richtsbarkeit übt; für das städtische Leben ist seine Bedeutung
gering. Von einer ähnlichen Thätigkeit zeigt sich in Bremen
keine Spur; das einzige Wesentliche, was wir somit über den
Regensburger Hansegrafen erfahren, ist die nahe Beziehung
desselben zu der Kaufmannschaft, die ja freilich schon aus dem
Namen erschlossen werden könnte.

Einen Schritt weiter gelangen wir, wenn wir vom Namen
absehen und die Functionen des bremischen Hansegrafen ins
Auge fassen, die sich in einzelnen, nicht unwesentlichen Stücken
mit dem der Burggrafen in anderen Städten decken. Das Recht,
die Wege innerhalb und ausserhalb Bremens zu machen, er¬
innert an die Beaufsichtigung der Brücken in Strassburg. das
Recht die Vorbaue abzubrechen in Köln. 3) Die Thätigkeit des
Hansegrafen bei Immobilienverkäufen entspricht dem Recht
des Burggrafen in Köln, den Vorsitz im iudicium de heredita-
tibus 4) zu führen. Nun ist freilich die Stellung des Burggrafen
in den Bischofsstädten ausserordentlich verschieden, 5) und man
ist weit davon entfernt, zu einer abschliessenden Ansicht über
die Bedeutung desselben gekommen zu sein, 6) aber nehmen
wir an, dass der bremische Hansegraf 7) ursprünglich dem
Burggrafen entsprach, dieser aber im Wesentlichen die Rechte

*) Frensdorf!, Dortmunder Statuten, Einleitung S. LV.
2) Arnold, Verfassungsgeschichte der deutschen Freistädte, I S. 375.

Waitz, Verfassungsgeschichte V 367.
3) Nitzsch, Ministerialität und Bürgerthum S. 152. Waitz, Verfassungs¬

geschichte, VII 51.
4) Ich beziehe dasselbe auf Zwangsübertragungen und das Aufbieten

an gebotenen Gerichtstagen im Gegensatz zu der Auflassung im echten
Ding. Anders Hegel. Separatabd. S. LXXXVIII, Heusler, S. 139, Nitzsch,
S. 120.

6) Arnold, S. 118 ff.
6) Nitzsch, 8. 144 ff.

Ueber die Beschränkung seiner Gewalt, siehe unten.
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eines fränkischen Grafen übte, so würde sich bei ihm dieselbe
Entwicklung verfolgen lassen, die wir oben bei den coniurati
oder Schöffen kennen gelernt haben. Der oberste Stadt richter
sinkt herab zu dem Richter der Kaufmannsgilde, um auch diese
Stellung einzubüssen und nur in einzelnen kümmerlichen
Resten die Spuren seiner früheren Bedeutung zu bewahren.

Die bisherige Darstellung zeigte, dass Bremen mit seinem
Weichbild als eine Grafschaft betrachtet wurde, an deren
Spitze Graf und Schöffen standen. Wir werden nicht irren,
wenn wir die Bewilligung dieser Verfassung als eins der wesent¬
lichsten Rechte der institores regalium urbium betrachten,
welche 965 auch den Bremern übertragen wurden. Aber nicht
bloss Kaufleute wohnten in der Stadt, sondern auch Hand¬
werker, Schiffer und allerlei sonstige Gewerbtreibende, und nicht
nur bildete das Weichbild Bremen eine Grafschaft, sondern
auch einen G o, wie wir denn aus der Gerichtsverfassung wissen,
dass das Stadtgericht ein Gogericht war. Es fragt sich, durch
welche Orgene dieser Go verwaltet wurde.

Bei allen wichtigen städtischen Angelegenheiten, bei Ver¬
fügung über städtisches Eigenthum, bei Verleihung von Privi¬
legien an die Zünfte, vor allem bei der Gesetzgebung ist der
Rath an die Zustimmung der sogenannten Wittheit gebunden.

Als im 14. Jahrhundert ein dreijähriger Wechsel unter den
Rathsherren üblich geworden war, versteht man unter AVittheit
diejenigen zwei Drittel, welche nicht den regierenden oder
sitzenden Rath bilden. Nun hat sich aber dieser dreijährige
Wechsel erst gegen Ende des 13. Jahrhunderts allmählich her¬
ausgebildet; die Wittheit muss also früher eine andere Bedeu¬
timg gehabt haben. Versuchen wir an der Hand der Quellen
darüber Aufklärung zu gewinnen.

De rat is des tho rade worden mit der wittheit oder mit
den wisesten, heisst es im 14. Jahrhundert in zahlreichen
Stellen bei Oelrichs. In lateinischen Urkunden steht statt
dessen de consilio discretiorum. 1) Ebenso oder ähnlich lautet die

J) z. B. Br. Urkb. II 87, 229.
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Formel am Ende des 13. Jahrhunderts: de consensu et volun-
tate discrecionis oder de consilio discreciorum (discretorum)
nostre civitatis. 1)

Etwas vorher gegen die Mitte des 13. Jahrhunderts findet
sieh stehend der Ausdruck: consules ceterique hurgenses oder
advocatus, consules ceterique burgenses. 2)

Endlich im Anfang des Jahrhunderts in einer Urkunde
von 1206 werden die burgenses allein erwähnt. 3)

Wir können hier, dünkt mich, einen ganz ähnlichen Vor¬
gang bei der Wittheit beobachten, den wir oben bei den con-
iurati kennen gelernt haben. Die burgenses 4 ) sind die Vertreter
der Bürger und der Rath des Bischofs für städtische Ange¬
legenheiten. Allmählich tritt der Rath neben die burgenses,
um sie schliesslich, man darf nicht sagen, zu verdrängen, son¬
dern zu absorbiren.

Die Art und Weise, wie dies möglich war, verdeutlicht die
Urk. I 308 vom Jahre 1261. Sie ist ausgestellt durch consules
Bremenses totumque collegium civitatis, d. h. vom Rath und
der ganzen Wittheit. Am Schlüsse derselben heisst es: Hec
prescripta consules Bremenses et alii burgenses perpetualiter
observare iuraverunt, et reliqui seniores civitatis ore et manu
se nunquam infringere velle polliciti sunt et arbitrati. Eorum
autem nomina qui iuraverunt sunt hec. Es folgen 52 Namen.

Die Urkunde ist in mehr als einer Hinsicht lehrreich und
interessant. Einmal erscheinen hier bei einem Vertrage mit
einem Fürsten die coniurati unter dem neuen Namen Elter-

!} Br. Urkb. I 314, 363, 540, 541.
2) Br. Urkb. I 207, 221, 225, 231, 246, 269, 285, 292.
3) Br. Urkb. 1103. Inde est quod dilectis nostris burgensibus in Brema

ex capituli nostri maioris ac ministerialium nostrorum, burgensiumque
eiusdeni civitatis nostre consilio statuimus.

4) Dass der Ausdruck burgenses ausser der speciellen Bedeutung, die
ihm hier beigelegt wird, auch die allgemeinere = civis hat, lässt sich an
vielen Beispielen zeigen. Jeder Versuch, zwischen burgensis und civis
Unterschiede finden zu wollen, ist aussichtslos. S. I 365, wo die Schuh¬
macher burgenses genannt werden.
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leute, denn so ist doch wohl seniores civitatis zu übersetzen.
Der Ausdruck consules et alii burgenses entspricht dem sonst
üblichen consules ceterique burgeuses. Da die Namen der
consules und alii burgenses einzeln aufgeführt sind, so dürfen
wir Aufklärung erwarten über die Entwicklungsstufe, auf der
sich damals die Wittheit befand. Zuerst treffen wir die
Namen der Consuln des Jahres 1261 alle bis auf einen, dann
die Rathsherren des vorhergehenden Jahres 1260 ebenfalls alle
bis auf einen, für den ein Rathsherr aus dem Jahre 1259 ein¬
tritt. Bei den folgenden 12 Namen hört die Regelmässigkeit
auf. Zwar erscheinen mehrere Rathsherren aus den Jahrgängen
1259 oder 1262, aber doch auch manche aus anderen Jahren.
Den Beschluss bilden 17 Namen, von denen mehrere auch sonst
im Rath vorkommen, einige aber der Rathsliste gänzlich un¬
bekannt sind.

Wir sehen also die Wittheit auf einer Stufe der Entwick¬
lung, die sich schon der völligen Ausbildung nähert. Der drei¬
jährige Wechsel ist last, aber noch nicht völlig durchgeführt.
Die Wittheit vereinigt in sich die beiden letzten Jahrgänge der
Rathsherren, aber doch auch andere Elemente. Grade diese
letzteren sind von besonderem Interesse. Streicht man nämlich
die dreimal 12 Rathsherren der letzten drei Jahre, so bleiben
von den 52 16 Namen übrig, die zum Theil gar nicht im Ratb
vorkommen. Diese 16 burgenses, wie sie eine Zeit lang genannt
werden, bilden die ursprüngliche Vertretung der Gemeinde. In
gleicher Zahl finden wir sie in der Urkunde I 103 vom Jahre
1206, in welcher Hartwig II. Bestimmungen über den wifrad
trifft. Unterzeichnet ist dieselbe von 16 namentlich aufgeführten
burgenses. Rathsherren, wie Donandt will, können dieselben
schon ihrer Zahl wegen nicht sein, auch findet sich der Rath
sonst erst 1225 zum ersten Mal urkundlich erwähnt. Die Rolle
aber, die sie spielen, sowie der Ausdruck burgensium eiusdem
civitatis nostre consilio weist auf eine Behörde, welche der
späteren Wittheit entspricht.

Einmal aufmerksam gemacht auf die Zahl 16, werden wir
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diese Sechszehn auch an manchen anderen Stellen finden,
z. B. in der Urkunde I 235, wo nach den consules 16 Bürger
namentlich aufgeführt werden als Zeugen bei einer Schenkung
Erzbischofs Gerhards II. an die Stadt. Vor allem aber im
Cap. II des Stadtrechts: Ne conden oc the ratmanne unde the
oldermanne ther eveninghe nicht over en teen, so scolden se
ut iewelkem verdel besenden the oldesten unde the wisesten,
the to rade pleghet to gande.

Nunmehr können wir die Entwicklung der Wittheit im
Zusammenhange überblicken. Die 16 burgenses, die im Anfang
des 13. Jahrhunderts und später begegnen, sind die Vertreter
der Bürgerschaft, deren Rath der Bischof einholt, bei An¬
ordnungen, die er in der Stadt und für die Stadt trifft, an
deren Zustimmung später der Rath bei allen wichtigen com-
munalen Angelegenheiten gebunden, war. Die burgenses sind
die Vertreter der Bürger in Gemeindesachen, wie die coniurati
die Organe der Selbstverwaltung für die kaufmännischen In¬
teressen und die allgemeinen Landesangelegenheiten. Die
burgenses vertreten die städtischen Interessen, insofern Bremen
einen Go bildet, die coniurati, insofern Bremen einer Graf¬
schaft entspricht. Die burgenses vertreten die Bürgerschaft,
während der Rath Regierungsrechte besitzt.

Da der Rath alle Jahr neu gewählt wurde, manche An¬
gelegenheiten aber nicht erledigt werden konnten, ohne dass
die Rathsherren 'des vorigen Jahres zu Rathe gezogen wurden,
so führte das praktische Bedürfniss dazu in allen wichtigen
Fragen neben den 16 burgenses, die verfassungsmässig zu
berufen waren, auch die Rathsherren des vorigen oder der
beiden vorigen Jahre hinzuzuziehen. In diesem Stadium er¬
scheinen burgenses und gewesene Rathsherren im Jahre 1261 J )
als totum collegium, als ganze Wittheit. Wenn nun auch
eine Zeit lang die beiden Elemente der Wittheit sich noch
unterscheiden lassen, wie namentlich die Sechszehn im Cap. II

!) Br. Urkb. I, 308.
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des Stadtrechts eine Rolle spielen, die Bedeutung der 16
burgenses musste mehr und mehr schwinden gegenüber den
zwei Rathsdritteln, die nicht im Amte waren, einmal weil sie
diesen gegenüber in der Minorität waren, sodann weil sie den
gewesenen Rathsherren an Erfahrung nachstanden. Weiteres
darüber wird sich unten ergeben.

Zunächst ist die Stellung der räthselhaften wichmannen
und ihr Verhältniss zu den burgenses und der Wittheit zu
erörtern.

Wie in einer Urkunde vom Jahre 1217 x) erwähnt wird,
hatte Hartwig II den Bremern ein Privileg ertheilt, wonach bei
Streitigkeiten über die Rechte der Stadt der Eid zweier Bürger
entscheiden sollte. Diese beiden Bürger (duo ex burgensibus
fideliores) heissen in späteren Urkunden wichmanni 2), unse
oldesten twe borger 3), withmannen 4 ), duo consules seniores 5).

Dass der Ausdruck unse oldesten twe borger nicht im
eigentlichen Sinne zu fassen ist, versteht sich von selbst. Aber
eine andere Frage ist, ob diese Wichmannen überhaupt nur
zwei an Zahl sind oder einem grösseren Collegium angehören.
Dass man eigens zu dem Zweck, die Rechte der Stadt vor¬
kommenden Falls zu beschwören, sollte zwei Wichmannen ge¬
wählt haben, ist mindestens unwahrscheinlich. Auch im Soester
Recht gehören die magistri burgensium, welche eine ähnliche
Function haben e ) wie die Bremer wichmanni, zu einem grösseren
Collegium.

1) Br. Urkb. I, 109.
2) Br. Urkb. I, 172: Si quis ipsos cives Bremenses super illis bonis eom-

munitatis impetere voluerit, iuramento duorum civium Bremensium, qui
vulgariter wichman dicuntur, poterunt eadem bona pocius in iudicio obtinere
quam aliquis ab eis evincere possit. I, 298 : duo burgenses Bremenses, qui
wiemanne vocantur.

3) Br. Urkb. I, 1(J9 Anm. 2.
4) Br. Urkb. I, 298 Anm.
•"') Br. Urkb. III, 185.
8) Schlussartikel des Jus Susatense: Quod si forte quisquam hominum

civitatem Susatensem super antiquo iure suo sive consuetudinibus ab an-
tiquo servatis impetere vel inquietare voluerit, magistri burgensium
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Wenn nun die wichmanni das Recht haben sollten, die
iura civitatis, besonders das Eigenthum an städtischen Gütern,
zu beschwören, so mussten sie begreiflicher Weise beständig
über den Erwerb und die Veräusserung solcher Güter unter¬
richtet sein. Grade die Zustimmung beim Verkauf von städ¬
tischem Eigenthum gehörte nun aber, wie oben erwähnt wurde,
zu den wichtigsten Rechten der Sechszehner und der Wittheit.
Die Vermuthung liegt nahe, dass die beiden wichmanni selbst
zu den 16 burgenses gehört haben. Von besonderem Interesse
in dieser Hinsicht ist eine Urkunde vom Jahre 1247. (Br.
Urkb. I, 235.) Gerhard II. schenkt den bremischen Bürgern ein
Stück Sandland an der Weser und fügt hinzu: Quod si aliquis
in memorata arena, quam rationabiliter eis, ut dictum est, con-
tulimus, gravare eos attemptaverit, duo viri honesti, qui vocantur
wiemanni, super reliquias iurando melius poterint obtinere,
quam aliquis ab eis possit evincere. Man sollte denken, dass
diese wichtigen Wichmannen als Zeugen zugezogen würden. In
der That finden sich nach den 12 Consuln 16 namentlich aufge¬
führte Zeugen, die burgenses. Zwei von ihnen werden geeigneten
Falls als wichmannen fungirt haben. Eine Bestätigung finde
ich in den Ausdrücken, mit denen die wichmanni später be¬
nannt werden. Sie heissen auch withinannen, was der Wittheit
entspricht ; ferner unse oldesten twe borger, während die wite-
herren als eldeste des rads noch 1522 ^ bezeichnet werden.
Darnach scheint der Name wichmannen nichts weiter zu sein,
als die ursprüngliche deutsche Bezeichnung für das halb¬
lateinische burgenses. Und welcher Name könnte die Vor¬
steher und Vertreter des vicus besser charakterisiren als der der
wichmannen? Als aus dem wie eine bürg wurde, verdrängte

praeeipue et totum consilium et si necesse fuerit totum commune civitatis
iura sua et consuetudines antiquas tactis sanetorum reliquiis obtinebunt.

Vergl. für Hildesheim, Döbner, Hansische Geschichtsblätter, Jahrgang
1879, S. 18.

l) Bremisches Jahrbuch, II. Serie, B. 1, S. 174: unde noch dorch 4
witeheren edher eldeste des rads. Vergl. Br. Urkb. III, 185.
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der Name burgensis den alten wichmann; dieser blieb nur noch
für eine besondere Function in Uebung. Die steigende Macht
des Raths hat dann freilich auch den Wichmannen ein Ende
bereitet. Statt der Wichmannen beschwören im Jahre 1339 die
beiden Kämmerer des Raths die Rechte der Stadt. 1)

Für die hier erörterte Frage ist endlich noch eine Urkunde
vom Jahre 1335 2) von Belang. Der Rath bezeugt, quod con-
stituti in nostra presentia — es folgen die Namen von 13
bremischen Bürgern — testati sunt et iuraverunt, quod predia
sita extra civitatem nostram inter locum dictum Wallerewith
et domum laterum, sicut nunc quadam fossa et Wisera com-
prehensa sunt, ad communem usum nostre civitatis pertinent,
nec ab eadem civitate in perpetuum alienari debent per ven-
ditionem, donationem aut alio quovis modo. Auch hier wie in
der oben angeführten Urkunde von 1247 erscheint eine grössere
Anzahl in der Thätigkeit der Wichmannen. Fassen wir die
Namen näher ins Auge, so finden wir, dass drei dem Rathe des
Jahres 1335 angehören, je einer dem von 1333 und 1334, die
übrigen acht aber kommen weder vorher noch nachher im Rathe
vor; sie gehören der Gemeinde an und sind vermuthlich ein
Theil des Sechszehner-Ausschusses, der alten burgenses. Ver¬
weilen wir hierbei noch einen Augenblick.

Seit dem Jahre 1330 tritt an Stelle des alten Rathes von
36 Personen, von denen ein Drittel im Eide sass, ein Collegium
von über 100 Rathsherren. 3) Doch wird durch das Rathswahl¬
gesetz vom 13. Januar 1330 bestimmt, dass eine Neuwahl in
den Rath erst stattfinden solle, wenn durch Aussterben die
alte Zahl von 36 wieder erreicht sei. Nach etwa 20 Jahren ist
dieser Fall eingetreten. In diese Zeit muss die Veränderung

Br. Urkb. II, 444. Der Kath bekundet, dass camerarii nostri ... de
mandato nostro et pro nobis ac nomine nostro iuraverunt, quod ius trans.
vehendi homines et res trans Wiseram, quod vere vulgariter dicitur, prope
civitatem nostram ad consules civitatis" nostre, qui pro tempore fuerint, et
non ad archiepiscopum pertinet pleno iure.

2) Br. Urkb. II, 388.
3) Br. Urkb. II. Vorwort IX.
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in der Stellung der 16 burgenses fallen, durch welche er seiner
ursprünglichen Bedeutung beraubt wurde. War früher der
Sechzehner-Ausschuss zusammen mit der Wittheit häufiger zu
Rathe gezogen, so erschien es jetzt unpraktisch die ohnehin
schon unförmlich angeschwollene Zahl der Witteherren noch
weiter zu vermehren. Die Gemeinde aber hatte ein geringeres
Interesse daran den Einfluss der Sechzehn zu stärken, da sie
durch die erneute Ausübung ihres Wahlrechts ihre Wünsche
unmittelbar in der Regierung hatte zur Geltung bringen können.
So wurde aus den einflussreichen burgenses im Laufe der
Zeit ein wenig angesehener Bürgerausschuss, der nur in
bestimmten Fällen l) und nur, wenn es dem Rathe gut dünkte,
berufen wurde.

Dadurch wurde nun aber in der Verfassung eine wichtige
Aenderung hervorgerufen. Indem der Rath gemäss dem Raths¬
wahlgesetz von 1330 seit 1350 etwa aufs Neue das Recht der
Selbstergänzung übte, inzwischen aber die Sechzehn ihre ehe¬
malige Bedeutung eingebüsst hatten, verlor die Bürgerschaft
allen Einfluss auf die Regierung und Verwaltung der Stadt,
ein Missverhältniss, das zu den heftigen politischen Kämpfen
des 14. und 15. Jahrhunderts Anlass gab. Das Ziel derselben
ist auf Seiten der Zünfte durch Eindringen in den Rath Antheil
am Regiment zu gewinnen, auf Seiten der Gemeinde eine
eimiussreichere Vertretung zu erhalten. Das erstere Bestreben
ist nur zeitweise gelungen, das zweite führte zu der Bildung
der sogenannten Sorten, einer Vertretung der Bürgerschaft,
welche aus Elterleuten des Kaufmanns. Meistern der Aemter
und einzelnen anderen Gemeindemitgliedern bestand. Allein
zu einiger Bedeutung haben es diese Sorten nie gebracht.
Während des Aufruhrs von 1530 beklagen sich die Wortführer
der Gemeinde: -) Sie wüssten wohl, wenn der Ratli zu Behuf
der Stadt sich mit den Bürgern unterreden und ihren Rath

!) Ein solcher Fall scheint in Br. Urkb. II 388 vorzuliegen,
ä) Louwe, S. 80.

5
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mit anhören wollte, dass dann die Sorten geladen würden,
allein die sagten allezeit nur, was der Rath gerne hörte.
Daher sollten die Sorten abgeschafft werden und an ihre
Stelle aus den Kirchspielen gewählte 104 Männer treten. Doch
liegen diese späteren Zustände ausserhalb unserer Aufgabe.

Wir wenden uns nunmehr zu den bischöflichen Beamten,
den Vögten, denn es giebt deren zwei in Bremen, von denen
der eine, der advocatus ecclesiae, gräfliche Befugnisse besass
und ursprünglich aus einem edelen Geschlechte genommen
wurde; der andere, der eigentliche Stadtvogt entspricht dem
Schultheissen oder centurio anderer Städte und gehörte einem
Ministerialengeschlechte an.

Der advocatus ecclesiae, der Schinnvogt der Kirche, ist
wie überall, so auch in Bremen im Besitz der gräflichen
Rechte. Seine Thätigkeit macht sich namentlich nach zwei
Seiten geltend. Er hat die der Kirche gemachten Schen¬
kungen im Namen der Kirche in Empfang zu nehmen, sodann
übt er die höchste Gerichtsbarkeit, hat den Blutbann über die
Leute der Kirche.

In manchen Bischofsstädten ist der Kirchenvogt zugleich
Burggraf, so in Mainz, Worms und Speier. 1) Anderswo, wie
in Strassburg, sind die beiden Aemter von einander getrennt.
Wie war es nun in Bremen? Haben wir oben in dem Hanse¬
graf in mancher Beziehung den Burggrafen wieder erkannt,
so ergiebt sich, dass das Amt des Kirchenvogts und Burg¬
grafen nicht vereinigt war. Dabei ist aber Folgendes zu er¬
wägen. Die Erzbischöfe von Magdeburg und Bremen erhalten
in demselben Jahr 965 Privilegien, durch die ihnen die Gerichts¬
barkeit in der Stadt, namentlich auch über die Kaufleute,
mit ähnlichen Worten, verliehen wurde. Nun ist in Magde¬
burg der Schirmvogt der Kirche ohne Zweifel zugleich im
Besitz der Burggrafschaft. 2) Es wäre zu verwundern, wenn

') Arnold, S. 119 ff.
*j Arnold, S. 97 f.
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es in Bremen nicht auch so wäre, oder wenigstens gewesen
wäre. Darnach war advocatus ecclesiae und Burggraf zuerst
dieselbe Person. Sei es • mm. dass der Kirchenvogt sich für
das städtische Gericht öfter vertreten lassen musste, oder dass
die kaufmännischen Interessen einen eigenen Vertreter der
Regierungsgewalt verlangten, oder aber dass der Bischof es für
gut fand den Vogt nicht allzu mächtig werden zu lassen, 1)
genug dem Kirchenvogt wurden bestimmte Functionen, wie
sie sonst dem Burggrafen zukamen, genommen und dieselben
einem eigenen Beamten übertragen, der nun seiner nahen Be¬
ziehungen wegen, in die er zu der Kaufmannschaft trat,
Hansegraf genannt wurde. Der Blutbann scheint ihm jedoch
nie zugestanden zu haben, ebensowenig der Vorsitz im echten
Ding, und dadurch war seine Gewalt der des eigentlichen
Burggrafen, z. B. in Göhl, gegenüber wesentlich geringer.
.Man kann also die Stellung des advocatus ecclesiae auch so
kennzeichnen: Er ist Vogt der Kirche, zugleich aber auch
oberster Richter in der Stadt und heisst desswegen advocatus
civitatis, 2) hat aber einen Theil seiner gräflichen Rechte an
den Hansegrafen abgetreten.

Die bremische Kirche hat sich nicht lange in ungestörtem
Besitz der Vogtei befunden. Im Jahre 1089 wurde Erzbischof
Liemar gezwungen, dem Grafen Lothar von Supplinburg ausser
einer Summe von 300 Mark Silber auch die bremische Vogtei 3)
— als Lehen müssen wir hinzudenken - zu geben, um sich
aus seiner Gefangenschaft zu lösen. Später finden wir sie in
der Hand Herzog Heinrich des Löwen, der sie mehrere Jahr¬
zehnte lang durch Adolf von Nlenkirken verwalten lässt. 4)

Es ist bekannt, dass die Vogtei über die Bisthümer ihre
ursprüngliche Bedeutung allmählich völlig einbüsste, dass der

i) Nitzsch, S. 216 ff.
*) Br. TJrkb. I, 49.
3) Br. Urkb. 1 2:3. Ks ist, wie oben dargelegt, die Burggrafsehaft in

der Stadt, verbunden mit der Schinil vogtei über die Kirche, gemeint.
An eine Verleihung zu Eigenthum kann schwerlich gedacht werden.
4) Br. L'rkb. I*49. Amn. 7.

5*
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Vogt, statt ein Beschirmer der Kirche zu sein, vielmehr ein
Bedrücker derselben wurde. Die Bischöfe suchten daher die
Vogtei, welche erblich geworden war, gegen das Jahr 1200 oder
bald nachher von ihren Inhabern einzulösen. So in Osnabrück
im Jahre 1237, x) in Münster vor 1170. 2) Um eine Wiederkehr
der früheren Missbräuche zu verhüten, übertrug man sodann
die Vogtei Ministerialen, deren Macht man weniger zu fürchten
hatte. In Bremen war dieser Vorgang mit grossen Schwierig¬
keiten verknüpft, weil sich die Vogtei in den Händen des
mächtigen Sachsenherzogs befand, der sich bemühte seinen Be¬
sitz festzuhalten. Dass der Bremer Erzbischof den Sturz Hein¬
richs des Löwen (1180) benutzt habe, um wie die Grafschaft
Stade, so auch die Vogtei über Bremen wiederzugewinnen, ist
anzunehmen, wenn auch die Quellen darüber schweigen. Jeden¬
falls ist die Kirche im Jahre 1194 wieder im Besitze der Re¬
galien, denn Hartwig II. verspricht Vogtei, Münze und Zoll in
Bremen nie zu veräussern 3) ohne Genehmigung des Domcapitels.
Allein bald erheben die Weifen aufs Neue ihre Ansprüche und
erst 1219 verzichten sie. 4 )

Seit die Kirche die Vogtei wiedergewonnen hatte, sind mit
derselben wesentliche Veränderungen vorgenommen. Zunächst
finden wir den Ministerialen Alard 5) im Besitze derselben,

!) Moser, Osnabrückische Geschichte IV, S. 229.
2) Erhard, Regesten II 361. Andere Beispiele bei Arnold.
3) Br. Urkb. I 78.
4) Br. Urkb. 1118: Palatinus cessit ab omni iure, quod sibi dicebat in

teloneo, moneta et advocatia Bremensi et in advocatia Nove terre. BeiA
dieser Gelegenheit verbessere ich ein kleines Versehen im Urkundenbuch.
Es heisstUrkb. 187: Mansum in Nienlande iuxta Bremam dedit dux Hein-
ricus pro se et suorum memoria cum decima et advocatya in civitate
Bremensi, wodurch die falsche Vorstellung hervorgerufen wird, als habe
Herzog Heinrich die Vogtei in Bremen an das Domcapitel geschenkt.
(Siehe I 118 Anm. 4, wo sich diese Auffassung findet. Ebenso Dehio, Ge¬
schichte des Erzbisthums Hamburg-Bremen II S. 101. Anm. 5.) Es ist
aber zu interpungiren: cum decima et advocatya. In civitate Bremensi
XXHIl'M' sol. pro Ekkehardo.

5) Abgesehen von Thetwardus, advocatus Bremensis, der 1180 erwähnt
wird. Erhard. Eeg. 410.
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welcher 1186 ?) ausdrücklich als advocatus Bremensis bezeichnet
wird. Da er unter den Zeugen immer an erster Stelle, vor den
anderen, auch den angesehensten Ministerialen erscheint, so
müssen wir annehmen, dass er das Amt eines advocatus ecclesiae
in alter Weise bekleidet, wenn er auch diesen Titel nicht mehr
führt. Seinen Sohn Alard 2 ) hat man ebenfalls für den Bremischen
Vogt gehalten, 3) allein er wird wohl als advocatus Nove terre 4)
und advocatus de Otterberghe 6) aufgeführt, aber nie unzweifel¬
haft als advocatus Bremensis. Vielmehr ist wahrscheinlich, dass
der ältere Alard der letzte advocatus ecclesiae gewesen ist. 6)
Nach ihm wird keiner ausdrücklich so bezeichnet, ja es erscheint
nicht einmal irgend einer der Ministerialen regelmässig an der
Spitze der Zeugen.

Die Frage, wer an seine Stelle getreten sei und seine Func¬
tionen übernommen habe, wird unten zu erörtern sein bei der
Untersuchung über die Entstehung des Rathes. Wir wenden
uns zu dem eigentlichen Stadtrichter, dem Schultheissen, wie
er anderswo heisst, dem Inhaber der niederen Gerichtsbarkeit,
der in Bremen gleichfalls mit dem Namen advocatus bezeichnet
wird, ein Umstand, der nicht wenig dazu beigetragen hat , die
Einsicht in die Vogteiverhältnisse Bremens zu erschweren. Als
ein solcher Stadtrichter findet sich im Anfang des 12. Jahr¬
hunderts Gerungus 7), ein Verwandter des Erzbisehofs Liemar. 8)
Er erscheint an der Spitze einer Reihe von Ministerialen, von
denen einige in einer andern Urkunde Bremensis civitatis
ministeriales genannt werden"), eine Bezeichnung, die von Be¬
deutung ist, und auf die in anderem Zusammenhang Rücksicht

1) Br. Urkb. I 65.
2) Br. Urkb. I 96: Alardus advocatus, Alardus filius eius und sonst.

Br. Urkb. I 103: Alardus iuvenis advocatus.
3) Höver, Urkb. V 12. Dehio II S. 101 Anm. 5. Donandt I 84, Anm.
*) Br. Urkb. I 214.
s ) Br. Urkb. I 196.
«) Zuletzt erwähnt 1207 im Hamb. Urkb. S. 316.
7) Br. Urkb. I, 27, 29.
8) Br. Urkb. I, 43, Anm. 1.
9) ebd. 1,30: Udo,\Villo, Erpo cum ceteris Bremensis civitatis ministerialibus.
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genommen werden muss. Es hat kein Interesse, die einzelnen
Vögte des 12. Jahrhunderts aufzuzählen, übrigens werden sie
auch nur selten erwähnt. Lange Zeit hören wir nichts von
ihnen, bis sie um 1250 häutiger auftreten. Zunächst 1234 und
1235 Theodericus *), dann Werner von Ride (1243—46), Johannes
von Monestede (1251—55), Gerardus Scolo (1260), Johannes de
Mertzele (1264) und andere, 2 ) Sie alle sind erzbischöfliche Mini¬
sterialen, einzelne von ihnen nachweislich auch bremische Bürger.
Aber während man anderswo den Versuch machte, und mit
Erfolg, den Stadtrichter von der Stadt abhängig zu machen,
einen möglichst nahen Zusammenhang zwischen Stadt und
Gericht herzustellen, ist dies in Bremen nicht gelungen. Ver¬
pfändet hat der Erzbisehof die Vogtei wiederholt, aber nie an
den Rath. Es scheint, als ob er mit Eifer darüber gewacht
habe, dass die letzten Reste seiner oberherrlichen Gewalt ihm
nicht auch entrissen würden. Einen Erwerb der Vogtei durch
Kauf und Pfandnahme seitens einzelner Bürger hat aber der
Rath nicht dulden wollen und daher bestimmt, dass ein zum
Vogt bestellter Bürger sein Bürgerrecht verlieren solle entweder
für immer 3) oder doch wenigstens für die Dauer seiner Be¬
stallung. 4) Je länger je mehr ist die Gerechtsame des Vogts
verkürzt, und wenn im 17. Jahrhundert bei den Streitigkeiten
um die Reichsunmittelbarkeit die erzbischöflichen Juristen die
Einsetzung des Vogtes als Beweis geltend machen für die Ab¬
hängigkeit der Stadt, so können die Bremer mit Recht darauf
verweisen, dass des Vogts Gericht sehr in Abgang gekommen sei. 5)

Auch diese Entwicklung liegt aber über die Zeit hinaus,
mit der wir es hier vorzugsweise zu thun haben. Es bleibt

!) Br. Urkb. I, 182,198. Der Zweifel, ob advocatus Familienname oder
Amtstitel sei, erledigt sich w ohl durch L'rk. 220' u. 227: Theodericus quondam
advocatus.

2) Es erheben sich im Einzelnen Bedenken, namentlich in Betreff des
Johann von Mercele, der auch 1248 als Vogt genannt wird.

3) Oelrichs, S. 87: So we na deseme daghe. Br. Urkb. II, 605.
4) Oelrichs, 8. 87: So welc burger voget wert,
Ä) Assertio libertatis reipublicae Bremensis, S. 740 ff.
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noch übrig, ein Urtheil zu gewinnen über die Entstehung des
Ruthes. Liisst Arnold den Stadtrath aus einem bischöflichen
Ministerialenrath hervorgehen J ), so hat diese Auffassung viel¬
fachen Widerspruch erfahren. 2) Für uns handelt es sich nicht
um die Frage, wie überhaupt der Rath entstanden sei, sondern
um die specielle Frage nach dem Ursprung des bremischen
Rathes. Konnten wir oben die Entwickelung des Collegiums
der coniurati und wichmanni von ihren Anfängen an durch
Jahrhunderte hindurch verfolgen, so werden wir auch hier nach
einer Behörde suchen müssen, aus der der Rath hervorgegangen.
Allein darin besteht grade auch in Bremen die eigenthümliehe
Schwierigkeit, dass ein Zusammenhang mit früheren Zuständen
zu fehlen scheint. Zuerst im Jahre 1225 3) wird der Rath
urkundlich erwähnt in einem Privileg Gerhard's IL, durch
welches er die Bremer Bürger vom Zoll zu Vörde befreit. In
der Zeugenreihe schlicssen sich an die Ministerialen des Erz-
stifts auch die consules. Die beiden nächstvorhergehonden
Privilegien, welche Erzbischöfe für die Stadt ausgestellt haben,
und in denen Zeugen aufgeführt sind, stammen aus den Jahren
1206 4) und etwa 1181. 5) In dem ersten finden wir als Zeugen
nach den Ministerialen 16 burgenses, die, wie wir gesehen haben,
in keiner unmittelbaren Verbindung mit dem Rath stehen ; in
dem zweiten sind, abgesehen von Geistlichen und Adligen, nur
Ministerialen aufgeführt. Und ebenso verhält es sich mit dem
berühmten Weidebrief von 1,169.•) Die Urkunden lassen uns
also völlig im Stich. Betrachten wir nunmehr die Befugnisse
des Rathes. Auszuschliessen ist natürlich von vorne herein alles,
was nachweislich erst im Laufe der Zeit vom Rathe erworben
ist, sei es von den coniurati oder WTichmannen oder dem Erzbischof

1) Arnold, S. 172.
2) S. Waitz, VII, 413. Hegel, Allgem. Monatsschrift, 1854 S. 174 ff.

Nitzsch, S. 300.
3) Br. Urkb. I, 138.
4) Br. Urkb. I, 103.
6) ebd. I, 58.
«) ebd. I, 49.
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gegenüber. Aber welch bunte Fülle einzelner, sehr verschieden-
werthiger Rechte bleibt auch dann noch. In den sogenannten
Gerhardschen Reversalen von 1246, also zu einer Zeit, wo der
Rath erst seit kurzem nachweisbar ist, werden bestimmte poli¬
zeiliche Befugnisse besonders herv orgehob en. 1) Man hat gemeint,
dass aus solchen und ähnlichen Rechten „alle Gewalt hervor¬
gegangen, welche die Rathsmänner erhielten oder an sich rissen." 2)
Ich kann mich davon nicht überzeugen. Vielmehr sind es
ungleich wichtigere Dinge, in denen die Bedeutung des Käthes
wurzelte.

Höchst bemerkenswerth und soviel ich sehe bisher gar-
nicht beachtet ist die Rolle, welche der Rath bei der Auflassung
von Grundeigenthum im Gebiete der Stadt spielt. Die gericht¬
liche Auflassung städtischer Grundstücke vor dem Rath ist
in norddeutschen Städten allgemein. 3) Mit dieser Auflassung,
welche in Bremen im echten Ding vor dem Vogt in Gegenwart
zweier Rathsherren erfolgt, 4) ist nicht zu verwechseln die
Auflassung ländlicher Grundstücke des Gebiets vor dem Rath
allein ohne Vogt, dessen Gerichtssprengel nicht über das
Weichbild hinausging. 5)

Zunächst einige Beispiele: Br. Urkb. II, 224: Dimiserunt
nichilominus coram nobis (consulibus) dicti venditores prefato
A. et suis heredibus dictarum petiarum terre possessionem cum
solempnitatibus debitis et consuetis. (In Grambke.)

II 278: Nos . . consules in Brennt, quia premissa venditio
coram nobis facta fuit. (Ebendaselbst.)

II 418: Dimisit iam dictus L. prenominatarum peciarum

') ebd. I, 234: Item super furto, quod frequenter fit in mensura, iniquis
ponderibus et aliis, que libre et statere exigunt equitatem, iudex vel ad-
vocatus cum consulibus iudicet, et proventus exinde emergentes dividant,
ut iustum est.

*) S. Nitzsch, S. 19G.
3) S. Sohra, fränkisches Recht und römisches Recht in der Zeitschrift

der Savigny Stiftung [.
4) Noch im 17. Jahrhundert, Assertio, 8: 733, 741, 752.
5) Douandt I, 143 f.
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ac bonorum possessionem, .... quemadmodum bonorum
possessio in presencia dictorum consulum, ut asseritur, hactenus
dimitti est consucta. (In AValle.)

III 99: Verkauf eines Grundstückes in der Vahr in Gegen¬
wart des Bremer Raths und der Pfarrleute von Horn. J)

Wie kommt eine rein städtische Behörde, wofür wir den
Rath zu halten gewohnt sind, zu einer solchen Thätigkeit auf
dem platten Lande? Wie kommt der Rath zu einer Function,
in der wir in früherer Zeit den Grafen zu finden pflegen? Von
den coniurati und Wichmannen kann er diese Stellung nicht er¬
halten haben, — wie wären diese selbst dazu gelangt ? — ein un¬
bemerktes Eindringen in bischöfliche Rechte ist ausgeschlossen, von
einer Verleihung etwa gegen Geldzahlung wissen wir nichts. Ge¬
schieht die Auflassung ländlicher Grundstücke ursprünglich im
echten Ding vor dem Grafen, in dessen Gerichtssprengel dieselben
belegen waren, so muss auch die Auflassung im bremischen Ge¬
biet ursprünglich vor einem Grafen erfolgt sein. Dieser Graf
war der Vogt der Kirche, der advocatus ecclesiae. Er bildete
mit seinen Schöffen das Gericht. An die Stelle der Schöffen
trat der Rath, auf den um 1200 bei dem Verschwinden des
Vogtes auch dessen Befugnisse im ländlichen Echteding über¬
gingen.

Fassen wir diese Verhältnisse etwas näher ins Auge. Arnold
macht wiederholt darauf aufmerksam, dass die Bischofsstädte
mit einem dazu gehörigen Gebiet eine eigene Grafschaft bilden.' 2)
Er bezeichnet dieses Gebiet als Weichbild, 3) ein wenig zu¬
treffender Ausdruck, da er dem Weichbild eine meilenweite
Ausdehnung giebt. In Bremen fällt die Grafschaft, über welche
der Kirchenvogt den Gerichtsbann übte, ungefähr zusammen
mit einem Gogericht. Auf Grund der oben erwähnten Auf-

s) Sehr verschieden von dieser Auflassung vor dem Rath ist es, wenn
der Rath bloss beurkundet mit der Formel: Koveritis, quod constituti in
nostra presencia . . recognovit, quod vendidit (dimisit).

2) S. 78, 85, 94, 97, 122.
8) S. 33.
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lassungsurkunden kann man sagen, es war das Gebiet auf dem
rechten Weserufer, zwischen dem Gogericht Achim, das sich bis
Hastedt erstreckte, und der Lesum. ] )

In mehrfacher Hinsicht zeichnen sich die bei den Bischofs¬
städten liegenden Grafschaften vor den gewöhnlichen aus.
Während bei dem Verkauf von Grundstücken der Graf, in
dessen" Gerichtssprengel die Güter lagen, Friede wirkte, be¬
stätigt der Kirchenvogt Verkauf und Schenkung auch solcher
Güter, welche nicht in seiner Grafschaft lagen, mit dem Königs¬
bann. Es wurde nämlich im Lauf der Zeit üblich, dass der
Vogt nicht wie früher die Schenkungen einfach im Namen der
Kirche in Empfang nahm, sondern auch seinerseits mit dem
Königsbann confirmirte. 2) Das geschah aber in placito advocatiae.
In den bremischen Urkunden fehlt es freilich dafür an Belegen,
aber für die benachbarten Bisthümer giebt es eine Reihe von
Beispielen. So wurde das placitum advocatiae des Paderborner
Vogtes häufig in Balhornon in der Nähe Paderborns gehalten. 3)
Die Grafschaft der Kirche vertritt gleichsam das ganze Bisthum.
Aehnlich ist es mit der Gerichtspflicht. Gerichtspflichtig waren
nicht nur die Eingesessenen der Grafschaft, sondern sämmtliche
Leute der Kirche, soweit sie überhaupt vor dem Kirchenvogt
zu Recht standen, vor allem die Censualen. 4) Besonders lehr¬
reich hierfür ist eine Urkunde vom Jahre 1091. 5) Zehn nam¬
haft gemachte Friesen aus dem Lande Wursten haben der
Kirche Güter geschenkt und dieselben gegen einen jährlichen
Zins als Lehen zurückerhalten: Si quis aliquo modo eos in-
cusare vel de eis conqueri velit, huc Bremam in ascentione do-
mini ad forum vel in festivitate saneti Willehadi ad advocatum
veniat eoque presente causa accusationis et excusationis dis-

*) Auf die Bedenken, die sich im Einzelnen ergehen, ist hier nicht
weiter einzugehen.

2) Erhard, Regesten 173.
3) Erhard, Regesten 192, 2U1 und sonst.
4) Siehe über die Beschränkung der Vogteigewalt, Nitzsch S. 92 ff.
B) Hamb. TJrkdb. I S. 114. Br. Urkb. I 26.
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cuciatur. Bis autem in anno hiis temporibus se ipsos venturos
aut debilitate retenti nuncios se missuros collaudaverunt.

Und ebenso verhielt es sieh anfänglich mit den Ministerialen.
Sie waren dingpflichtig vor dem Vogt, mochten sie in der
Grafschaft wohnen oder nicht. Diese Zustände haben dann
freilich im folgenden Jahrhundert allerlei Veränderungen er¬
fahren, über die es aber an urkundlichen Nachrichten fehlt.
Die Censüalen erscheinen später gerichtspflichtig in foro domi¬
cilii, die Ministerialen mit gewissen Beschränkungen vor dem
Bischof. Wie aber-verhielt es sich, worauf es uns ankommt,
mit den Bürgern ? Waren auch sie, wie die Censüalen, vordem
Vogtgericht zu erscheinen verpflichtet? Oben wurde wahrschein¬
lich gemacht, dass innerhalb bestimmter Grenzen ein höheres,
städtisches Gericht conipetent gewesen sei, das gebildet wurde
durch die coniurati und den Hansegrafen. Aber es wurde zu¬
gleich betont, dass die ('riminalgerichtsbarkeit dem Hansegrafen
vermuthlich nicht zugestanden habe, ebensowenig wie der Vor¬
sitz im echten Ding. Nun wäre ja denkbar, dass bei Vergehen,
w<> es sieh um Leib und Leben handelte, der advocatus eccle-
siae mit den coniurati zu Gericht gesessen hätte, ähnlich wie
in Cöln die Schöffen unter dem Vorsitz verschiedener Richter,
des Burggrafen, des Vogts, des Erzbischofs oder des Königs
Recht sprachen. 1) Allein keine Spur weist auf ein derartiges
Verhältniss hin. Wohl aber linden sich Anzeichen, dass in
der That der Blutbann vom Kirchenvogt im Gericht der Graf¬
schaft auch über die Bürger geübl wurde. Sowohl im echten
Ding finden sich in späterer Zeit neben dem Vogt zwei Raths¬
herren als auch bei Hegung des Halsgeriehtes, die sogenannten
Blutherren.-*) Bemerkten wir oben, dass die Auflassung
städtischer Grundstücke in den norddeutschen Städten vor dem
Rath stattfand, so könnte es auflallend erscheinen, dass in
Bremen ein abweichendes Verfahren eingetreten ist. Allein

») Hegel, Separatabdruck, S. XCVII.
2) Assertio, S. 703.
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wenigstens eine Urkunde vom Jahr 1266 beweist, dass auch in
Bremen ursprünglich die Auflassung vor dem Rath erfolgte. 1)
Wird so im echten Ding der ganze Rath durch zwei Mitglieder
vertreten, so wird es im Blutgericht nicht anders gewesen sein.
Auch dieses muss anfänglich durch den gesammten Rath ge¬
bildet worden sein. Der Vorgang erinnert an die Veränderung
in der Stellung der Geschworenen. Waren dieselben, wie wir
vermutheten, anfangs Urlheiler im höheren Gericht, so be¬
schränkte sich ihre Thätigkeit später auf die blosse Gegenwart
zweier im niederen Gericht.

Zugegeben nun, dass auch die Bürger in Criminalsachen
und im echten Ding vor dem Gericht des Grafenvogts und
seiner Schoflen erschienen, so erhebt sich die weitere Frage,
ob zu derselben Zeit in demselben Gericht über Censualen,
Ministerialen und Bürger geurtheilt, städtische und zugleich
ländliche Grundstücke aufgelassen wurden, oder ob zwar das¬
selbe Gericht, aber zu verschiedenen Zeiten über die ver¬
schiedenen Kategorien urtheilte. Dass das letztere der Fall
gewesen ist, ergiebt sich aus folgenden Thatsachen. Die
Auflassung vor dem Gericht erfolgte überall im echten Ding
in Gegenwart der Gerichtseingesessenen, ursprünglich der
Grafschaft, später des Gohes. 2) Für die Stadt also im Echteding
in Gegenwart der Bürger, für das Land im echten Gogericht
in Gegenwart des Gohes. 3) Sind die Auflassungen, wie wir
sahen, ursprünglich auch in der Stadt vor dem ganzen Rath
vorgenommen, so hat man sich später damit begnügt zwei
Rathsherren zu committiren. Aehnlich verfuhr man auf dem
Lande. An Stelle des Rathes tritt der Gograf. 4)

') Br. Urkb. I 325: Noverint tarn presentes quam posteri, quod Hart-
gerus de Venia . . . quendam agrum (in der Nähe des Pauliklosters im
Weichbild der Stadt) libere resignavit et eundem agrum corani nobis (con-
sulibus) rationabiliter resignatum recepit Hinricus Doneldey.

2) 8. z. B. Br. Urkb. II 411, Anm.: Dimiserunt coram nobis (comitibua
in Oldenborch et Delmenhorst) ac plebe parrochiali ecclesiae in Berna.

8) S. Br. Urkb. III 99.
4) Br. Urkb. III 517. Der Verkaufer erklärt: ik hebbe eme ghelaten
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Das Gericht für die Censualen fand nach Urkb. I 26,
Himmelfahrt und am Wülehadifest statt, während das städtische
Echteding drei Mal im Jahre gehalten wurde: thes anderen
manendagb.es na dheme hilighen daghe to paschen, dhes ne-
gesten manendaghes na sunte Mychelis dhach, unde dhes
neghesten manendaghes na tweleften. 1)

Mit den Ministerialen wird es sich nicht anders verhalten
haben. Ueber das Blutgericht auf dem Lande fehlt es für
die ältere Zeit gänzlich an Nachrichten. Später ist das Ver-
hältniss ähnlich wie bei der Auflassung, der Gograf ist der
Richter im Blutgericht. 2)

Aus alledem ergiebt sich die Aehnlichkeit des Vogtgerichtes
mit dem Grafengericht der öffentlichen Verfassung. Wie der
Graf innerhalb seiner Grafschaft an den verschiedenen Mal¬
stätten mit seinen Schöffen Gericht hält und jedesmal nur die
Eingesessenen des betreffenden Gohes zu erscheinen verpflichtet
sind, 3) so spricht der Vogt mit seinem Gericht Recht bald in
der Stadt, bald auf dem Lande, bald für Censualen und
Ministerialen, bald für Bürger.

Es entspricht daher das Vogtgericht den Schöffen, Haupt¬
leuten, coniurati oder wie sie sonst genannt werden. Dasselbe
gebietet grade wie diese den Frieden, bildet eine Berufungs¬
instanz und vertritt das allgemeine Landesinteresse. 4)

eghendom unde bezyttinghe des vorscreven vertels in eraehegheden
godingh, alzo men plecht vry gut to latende. Der Richter: ik . ghogreve
in den Holnerlande, tho ener betugnisse, dat dyt vor my gheschen is an
eynem hegheden godinghe.

») Oelrichs, S. 140.
L>) Assertio S. 773: Ausserhalb der Stadt in derselben Gehieth sein

die Verschreyungen durch dess Raths verordnete Drosten und Gohgräfen
bisherzu angestellet und verrichtet von wegen der Rom. Kayserl. Maytt.
und dess Raths.

9i Möser, Osnabriickische Geschichte IV S. 63: Insuper fuerunt ibi
omnes illi Biergeldon de illo placito ubi haec facta sunt. S. 68: omnes
Bergildi ad predictum Placitum pertinentes.

4) Nachdem die Untersuchung so weit vorgeschritten, lässt sich ein
Bild von der Bedeutung des Hansegrafen und der coniurati und ihrem
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In all diesen Punkten ist nun der Rath an die Stelle der Schöf¬
fen getreten. Versuchen wir über die einzelnen Stadien deaVer-
falls der alten Verfassung klar zu werden. Sobald die Kirche
in den Besitz der gräflichen Rechte durch die Erwerbung der
Grafschaft Stade gelangt war, schien ein Schutz der Censualen
vor dem öffentlichen Richter unnöthig, hatte die Kirche doch
einen unmittelbaren Einfluss auf die Besetzung des Grafenamts
in den einzelnen Territorien. Die Censualen verschwinden daher
aus dem Vogtgericht.

Unter den Ministerialen zeigt sich im 12. Jahrhundert
gleichfalls eine grosse Veränderung. Eine grosse Anzahl be¬
güterter Geschlechter zieht es vor, seine alte Freiheit aufzu¬
geben, um als abhängige Leute an den Vortheilen, welche die
Kirche bot. Theü zu nehmen. Grade diese Elemente aber
wünschen der Gerichtsbarkeit des Vogts entzogen und dem
Gericht des Erzbischofs selber unterworfen zu sein. Ihr Wunsch
wurde ihnen mit gewissen Beschränkungen erfüllt. 1) Damit
waren alle die Leute, die nicht innerhalb der Grafschaft wohnten,
dem Vogtgericht enthoben, dieses selbst auf Stadt und (iebiet

Verhältnis« zu Vogt und Schöffen gewinnen. Mochte der Erzbischof die
gräflichen Hechte über das bremische Gebiet im Jahre 965 schon besitzen
oder erst bei Gründung der Stadt erwerben, jedenfalls schien es unthunlich,
die kaufmännische Bevölkerung und ihre Interessen einem aus Grundbe
sitzern bestehenden, mit dem Handel nur wenig vertrauten Gericht zu
unterwerfen. Eine gewisse Selbstverwaltung und Gerichtsbarkeit konnte
man den Kaufieuten nicht vorenthalten. In den älteren Städten, z. B.
Köln, hatte sich eine derartige freiere Stellung den Bedürfnissen ent¬
sprechend schon entwickelt. Die Hechte, die dort die Kaudciite erworben
und deren Bewilligung sich als praktisch erwiesen hatte, wurden den neu
gegründeten Städten ohne Weiteres zu Theil. Und ähnlich verhielt es sicS
mit dem Grafenamt. Die Befugnisse des kölnischen Burggrafen wurden,
soweit sie für die Kaufmannschaft von Belang waren, dein Hansegrafen
übertragen; aber der Blutbann und der Vorsitz im echten Ding wurden
ihm nicht gewährt, weil hier keine kaufmännischen Interessen ins Spiel
kamen. Auf diesen ursprünglichen Einrichtungen beruht der Gegensatz
zwischen Elterleuten des Kaufmanns und dem Rath, der uns noch im lt>.
und 17. Jahrhundert so lebendig entgegentritt.

h Siehe unten.
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beschränkt. Und nun trat die folgenschwerste Aenderung ein.
Das Amt des Kirchenvogts seiher hört auf. In der Stadt -wird
der Stadtrichter sein Erbe, er erhält den Blutbann, sein Gericht
vereinigt in sich die höhere und niedere Gerichtsbarkeit; wo
früher wie im echten Ding der Kirchenvogt mit den Schöffen
zu Gericht sass, erscheint jetzt der Stadtvogt mit dem Rathe.
Aber was geschah auf dem Lande? Der Stadtvogt hatte dort
nie irgend eine Macht besessen, den Gograf ähnlich wie den
Stadtrichter mit dem Blutbann zu belehnen schien unthunlieh.
Es blieb nichts übrig, als den Rath, d. h. die alten Schöffen,
mit den Functionen des Kirchenvogts zu betrauen, oder besser
ausgedrückt: der Kirchenvogt wurde beseitigt und mit ihm
der Vorsitzende des Gerichts, das Gericht selbst blieb in Thätig-
keit, aber ohne Vorsitzenden.

Indem nun in der Stadt nur ein einziges Gericht vorhanden
war, blieb auch für eine urtheilende Thätigkeit des Rathes in
zweiter Instanz kein Raum. Wohl fand eine Berufung an den
Rath statt, aber nur um Rechtsbelehrung zu gewinnen. J)

Dass die Ministerialen sich allmählich dem städtischen
Gericht entzogen, ergiebt sich aus den Urkunden. Noch 1233 wur¬
den die Ministerialen wegen Schulden vordem Stadtvogt belangt, 2)

1) Br. Urkb. I 243: II 11iversa facta, que per iuris ordifiem debent
discuti vel moveri in civitate nostra, in pretorio tantum cor am ad-
vocato vel indice domini nostri archiepiscopi per iustas sententias ter-
minentur. Que sententie babeant talem finem: videlicet si is, a quo
inquirifur sententia, dubitat vel ignorat sententie qualitatem, priino iuret
quod ipsani nesciat invenire et quod nemo presens sit, qui possit vel velit
eum docere, ut inveniat sententiam antedictam, et post suum iuramentum
petat inducias, ad certum tenninum, infra quem consilium consulum
et aliorum discretoruin valeat inquirerc, ut in certo termino ad niaxiinuni
infra octo dies ad pretorimn sententiam referat antedictam, a qua si est
appcllandnm, immediate ad presentiam domini nostri archiepiscopi
appelletur. Zahlreiche Belege bei Oelrichs.

2) Br. Urkb. I 172 Item ministeriales ecclesie Bremensis, si super de-
bitis a civibus Bremensibus fuerint conventi, stabunt iuri coram advocato
Bremensi, sicut ipsi cives ibidem ministerialibus in iure satisfacere deberent,
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124G stehen sie in allen Fällen vor dem Bischof zu
Recht.!)

Auf die angegebene Weise scheint sich mir die Stellung
des Ratlies in mehreren wichtigen Punkten genügend zu er¬
klären. Einmal die Sorge für den Frieden, wie sie im 2. C'apitel
des Stadtbuchs, aber auch sonst 2) hervortritt, die Vertretung
der Stadt nach aussen, die Berufungsinstanz, zu der der Rath
sich allmählich ausbildet, 3) seine Thätigkeit bei der Auflassung
ländlicher Grundstücke.

Und ebenso erklärt sich das Recht des Rathes auf einem
weitern wichtigen Gebiet, auf dem der städtischen Polizei.
Die Polizeigesetze wurden später als kundige Rolle zu-
sammengefasst und alljährlich von der Laube verkündigt. Bei
Oelrichs (147 Änm. 1 trägt die kundige Rolle des Jahres 1489
die Inschrift: De Bursprake so jarliks to Bremen up mitfasten
van den Leven aftolesende. Anderswo werden aber grade der¬
artige Gesetze als Echteding bezeichnet, 4) woraus zu folgern ist.
dass sie auf dem echten Ding beschlossen wurden. a )

Daraus würde sich ergeben, dass die Competenz über das
weite Gebiet der Bursprache dem Rath zugefallen sei als Erben
des ehemaligen Grafengerichts. Ein Theil dieser polizeilichen
Befugnisse wird dem Rath ausdrücklich zuerkannt in der Urk.
von 1246: ß) Item super furto, quod frequenter fit in mensura,
iniquis ponderibus et aliis, que libre et statere exigunt equitatem,
iudex vel advocatus cum consulibus iudicet, et proventus exinde
emergentes dividant, ut iustum est. Denkt man sich statt des

1) Br. Urkb. I 234: Item ministeriales covam domino nostro archiepi-
ECipo, secunduno quod ins eorom requirit, de omni querela, et non in pretorio
respondebunt.

-') Br. Urkb, II 11-1. Iure ministerialium et »ecuritate pacis, quam cou-
sides dare consneverant frui non debebunt. II 116, 222.

3) Uonandt I 155.
4) Braunschw. ürkdb. 8. 127.
'-) Vergl. Donandt, Br. Jahrb. V S. 39 ff.
e) Br. Urkb. I 234.
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Stadtvogtes in alter Weise den advocatus ecclesiae, so hat man
die Zustände der ursprünglichen Verfassung rein erhalten.

Es bleibt endlich noch die Bedeutung des Rathes als Ver¬
waltungsbehörde zu erörtern. Die Einkünfte des Erzbischofs
aus Zoll, Münze. Marktabgaben, Bruchgeldern u. dergl. wurden
von Ministerialen eingezogen und verwaltet. Ein Theil der
Einnahmen wurde für städtische Zwecke, wie Befestigung, Ver-
kehrserleichterung, Herstellung und Verbesserung von Wegen,
Brücken u. s. W., ein Theil für den erzbischöflichen Hofhalt
und im Interesse des Erzstifts verwendet. Man bestritt die
regelmässig wiederkehrenden Ausgaben, wie sie grade in der
Stadt sich geltend machten, dadurch, dass man ein für alle Mal
bestimmte Einnahmequellen oder einen Theil derselben dem
betreffenden Ministerialen für städtische Zwecke zuwies. Da
eine erhöhte Einnahme für den Bischof abhängig war von
dem Gedeihen des Handels, so fand derselbe sein eigenes
Interesse darin. Erleichterungen für den Verkehr durch theil-
weisen Erlass lästiger Abgaben eintreten zu lassen. Ein
solcher Fall liegt vor in der Urkunde I, 58, durch welche
Erzbischof Siegfried um 1181 den' »Schlagschatz« und die
»Hansa« aufhebt: Hansam eciam, que ad nos respectum
habuit, arbitrio civium permisimus. Hansa ist die Abgabe,
welche die Bürger bezahlten, für das Recht Handel zu treiben. 1)
Der Erzbischof hatte diese Einnahme bisher durch einen seiner
Ministerialen, sagen wir gleich den Hansegrafen, einziehen
lassen, der jedoch einen Theil davon — so vermuthen wir auf
Grund analoger Verhältnisse — für sich behielt, einen Theil
im städtischen Interesse verwandte. Jetzt schenkt der Bischof
seinen Antheil der Stadt. An sich wäre es denkbar, dass sich
im Uebrigen nichts änderte, dass der Hansegraf nach wie vor
erzbischüfiicher Ministerial blieb; und gewiss ist das dann so

!) Oelrichs, S. 54: So welic man sine burscap winnen scal, the scal
ther vove gheven twe mare,.. . wel he oc en copman wesen, so scal he
ver schellinglie gheven vor sine hense.

6
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gehalten, wenn der betreffende Ministerial noch weitere Ein¬
künfte für den Erzbischof zu verwalten hatte. War das aber
nicht der Fall, so hatte der letztere von dem Augenblick an,
wo er auf die Einkünfte eines Amtes verzichtete, kein grosses
Interesse mehr an der Bestellung des Beamten, die Stadt aber
ein um so grösseres. Vermuthlich wird daher mit der (Schen¬
kung der Einkünfte auch das Recht übertragen worden sein
den Beamten zu wählen. Das liegt in der Natur der Sache,
und nur so erklärt sich, dass wir den Hansegrafen später im
Rathe finden.

In der angegebenen Weise konnten im Laufe der Zeit eine
Reihe erzbischöflicher Aemter zu städtischen werden, d. h. in
die Hände des Rathes übergehen.

Der Rath ist also, wie wir oben sahen, hervorgegangen aus
einem Schöffencolleg, er ist andererseits an die Stelle getreten
von erzbischöflichen Ministerialen. Diese beiden Thatsachen
gilt es zu combiniren. Als das nächstliegende erscheint, den
Vorgänger des Rathes zu finden in einem Ministerialengericht,
dessen Mitglieder zugleich die Verwaltung der Stadt besassen.
Nach dieser Ansicht würde der Erzbischof aus seinen ver¬
schiedenen Ministerialen jedesmal zwölf ausgewählt haben oder
auch haben wählen lassen um das Gericht zu besetzen. Das
Gericht würde also hofrechtlichen Ursprungs sein. Die Ver¬
waltung wäre das wichtigste, die gerichtliche Function etwas
secundäres. Allein dagegen erheben sich allerlei Bedenken.
Zunächst schon wegen des Namens »Rath«. Schöffen, welche
mit der Verwaltung nichts zu thun hatten, konnte man mit
Recht consiliarii, Rathsherren nennen, weil sie um ihren Rath
gerade in Verwaltungsangelegenheiten, denn um diese handelt
es sich, gefragt wurden. Bei den Verwaltungsbeamten selbst
war nicht der Rath, sondern die Ausführung gegebener Aufträge
das wichtigste. Man würde den Begriff des Beamten, officiatus,
officialis, betont haben. Ferner wählte der Erzbischof aus
seinen Beamten beliebige aus, bald diesen, bald jenen? Dann
wäre es nie zu einem städtischen Rath gekommen. Wenn aber
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bestimmte Ministerialen das Gericht bildeten, grade die deren
Aemter später der "Rath verwaltete, wie kam es, dass die
wichtigsten Beamtete, der Zöllner und Münzmeister am Gericht
nicht Theil nahmen? Endlich was entscheidend ist, wie konnte
man im 10. Jahrhundert bei der Bildung der Grafschaft Schöffen
aus den Ministerialen nehmen, die noch in den Banden der
Unfreiheit sich befanden? Konnte man verlangen, dass freie
Leute — und das waren die friesischen Kaufleute, der Grund¬
stock der kaufmännischen Bevölkerung — sich von hörigen
Schöllen Recht finden Hessen? War es möglich, freies Grund¬
eigenthum innerhalb der Grafschaft vor einem hofrechtlichen
Gericht zu übertragen? Das scheint mir undenkbar. Dann
bleibt aber nichts anderes übrig, als dass freie Leute zu Schöffen
erkoren wurden, eine Annahme, die von vorne herein als die
natürlichste sich darbietet. Denn erhielten die Bischöfe im
10. Jahrhundert gräfliche Rechte innerhalb eines wenn auch
nicht grossen Gebiets, so ist kein Grund einzusehen, warum
nicht diese Grafschaften, wie alle übrigen Grafschaften des
öffentlichen Rechtes, freie Schöffen sollten gehabt haben. Das
Landgebiet war gross genug um eine Reihe freier Grundeigen-
thümer für das Schöffenamt zu stellen. Und da wage ich nun
eine Yermuthung. Iii Paderborn. Osnabrück, Minden werden
Malmannen, liberi homines famulatum eiusdem monasterii
facientes erwähnt. 1) Mahnannen sind, wie der Name sagt, die
zum Urtheil im Gericht berufenen Freien. Ich nehme an, dass
diese freien Malmannen in den sächsischen Bisthümern das
öffentliche Gericht der Bischofsstädte und ihres Landgebietes
besetzten. Dass dieselben allmählich in den Stand der Mini¬
sterialen übergeben, entspricht anderweitig bekannten Vorgängen
und konnte später keinen Anstoss mehr erregen. Die Ent¬
wicklung, die dies Gericht nahm, ist die gleiche, wie bei den

l ) Siehe die Stellen bei Waitz V., 286. Besonders interessant sind die
Malruannen in Hursteromarku, vermuthlich der Mark, über welche das
Bisthmu Paderborn die Grafschaft erhielt. S. Wilnians, Kaiserurkunden
I. 189 f. 569.

6*
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übrigen Grafengerichten. Das Eigentümliche liegt darin, dass
es ähnlich wie die sedecim coniurati des Rüstringerlandes die
Verwaltung und zwar einer bedeutenden Stadt, ja die Landes¬
hoheit erhielt. Das charakteristische Streben grosser Kreise im
Mittelalter ist ja nicht nur, am Gericht und Rath Theil zu
nehmen, sondern die Selbstverwaltung zu erlangen. Dies
Streben lernten wir in Bremen in den kaufmännischen Kreisen
bei den coniurati kennen; Handelspolitik, Betonnung der Weser,
Aufsicht über die Balge J) u. dgl. ruht in ihren Händen; aber
über diese kaufmännischen Interessen geht ihre Befugniss nicht
hinaus. Dem Schöffengericht ist es gelungen, in ähnlicher
Weise die Verwaltung der Stadt in ihre Gewalt zu bringen, um
dann als Rath die gewonnene Stellung nach allen Seiten hin
zu vertheidigen, auszudehnen und zu befestigen. Die Kämpfe,
die daraus hervorgehen, mit den Elterleuten, den Zünften, dem
Bischof erscheinen doch von der hier gewonnenen Grundlage
in einem andern Lichte, als bisher. Eine Darstellung derselben
oder eines Theils hoffe ich in einer späteren Abhandlung geben
zu können.

!) Br. Urkb. IV, 231.



IV.
lieber verschollene Dörfer

im Gebiete der Stadt Bremen.
Von

Franz Buchenau.
(Hierzu zwei Tafeln.)

Bei meinen Studien über die Geographie unseres kleinen
Staates ist es mir immer von besonderem Interesse erschienen,
den Veränderungen nachzugehen, welche das Land im Laufe
der Jahrhunderte erlitten hat und namentlich die Stellen zu
ermitteln, an denen früher menschlicher Fleiss und menschliches
Wohlbefinden herrschten, während sie jetzt verlassen daliegen. —■
In dieser Beziehung bereitet nun aber die Beschaffenheit unseres
Landes viele Schwierigkeiten, denn die Flussmarschen, aus
denen unser Gebiet grösstenteils besteht, haben noch in den
letzten Jahrtausenden grosse Veränderungen erlitten und waren
bis vor wenigen Jahrhunderten nur in sehr oberflächlicher
Cultur.

Wie verschieden verhalten sich überhaupt die Oberflächen¬
bedeckungen der Erde in der Bewahrung der Spuren mensch¬
licher Thätigkeit! Die Oberflächen des Meeres und der süssen
Gewässer verlieren sofort den Eindruck des flüchtigen Schiffs¬
kieles, aber in der Tiefe bewahren die Gewässer die in ihnen
verborgenen Reste treu auf; das Meer giebt sie freilich nur in
seltenen Fällen, häufiger Flüsse und Landseen (Knochen und
Werkzeuge in Kiesbetten, Pfahlbauten, alte Kähne!) heraus.
Das höher gelegene Land bewahrt in Höhlen und Klüften treu
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die Spuren der ältesten menschlichen Bewohn«; aber auch der
Ackerbau prägt dem Lande in dem Verlaufe der Furchen, in
der Erhöhung der Mittelrücken der einzelnen Ackerstucke seinen
fast unaustilgbaren Stempel auf, welcher selbst, nachdem der
Boden lange mit Wald bedeckt gewesen ist, nach der Abholzung
noch wieder zum Vorschein kommt. Das Moor nimmt die
Ueberreste von Kunstbauten (Brücken, Dämmen, Pfahlbauten)
oder von Verunglückten in seinen Schooss auf und bewahrt
sie mit seltener Treue, wenn es auch die Knochen durch seine
Säuren fast ganz auflöst. Am ungünstigsten verhalten sich in
dieser Beziehung die Flussmarschen. Sie gestatteten in früherer
Zeit überhaupt nur einen spärlichen Anbau auf den Flussufern,
welche ja bekanntlich gewöhnlich höher liegen, als die weiter
von den Flüssen entfernten Grundstücke. Hier wohnten die
Einwohner auf ihren Haus-Warfen. Der Fluss, in den meisten
Flussmarschen noch von Ebbe und Flut erreicht, war ihnen
nicht allein die Verbindungsstrasse mit der grossen AVeit; er
trug auch durch seinen Reichthum an Fischen, durch das
Wassergeflügel, welches seine Ufer besuchte, wesentlich zur
Ernährung der Anwohner bei. Das Land wurde überwiegend
als Weide, z. Th. auch, soweit die Ueberwinterung des Viehes
es notwendig machte, als Wiese benutzt; die Existenz der
Menschen hing wesentlich von den Producten der Viehzucht,
den Ergebnissen der Jagd und des Fischfanges ab; Ackerbau
wurde innerhalb der Marschen nur auf einzelnen besonders
günstig gelegenen Grundstücken getrieben (obwohl die Verhält¬
nisse für denselben damals vielerwärts günstiger lagen, als in
den eingedeichten Flussmarschen der Jetztzeit, soweit dieselben
noch nicht künstliche Entwässerung besitzen). 1) Die Wohnungen

!) Um Missverständuissen vorzubeugen, möchte ich liier noch Folgendes
bemerken. Um die Zeit, als die Deutschen in die Geschichte eintraten,
war der Ackerbau gewiss noch höchst unbedeutend und die Abgrenzung
der Grundstücke noch unsicher und wechselnd. Die spärliche Bevölkerung
des Landes lebte hauptsächlich von den Erträgen der Jagd, des Fisch¬
fanges und der Viehzucht. Diese Verhältnisse haben sieh aber im Laufe
des ersten Jahrtausends der christlichen Zeitrechnung sehr geändert. Der
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waren Ständerwerkshäuser mit Strohdächern; die Gefache mit
Knüppel-Geflechten ausgefüllt und dann durch Moos und über¬
gestrichenen Lehm gedichtet. Die Häuser nahmen im "Winter
natürlich auch das Vieh auf. Die Winterfiuthen waren den
Bewohnern noch nicht schrecklich; sie breiteten sich viel mehr
über das flache Land aus, lagerten dort einen Theil des mit¬
geführten Schlammes ab und befruchteten so das Land auf's
Neue. Schrecken erregten nur die Sommerfluthen, weil sie die
Heerden in Gefahr brachten, Gras und Heu wegschwemmten
und bei längerer Dauer das auf dem Stengel stehende Gras
für das Vieh ungeniessbar machten.

Wie Vieles musste sich hierin ändern, als im Laufe des
zwölften Jahrhunderts der holländische Deich- und Sielbau,
sowie die dadurch bedingte Zerschneidung des Landes durch
geradlinige, auf weite Strecken parallele Gräben in unseren
Gegenden herrschend wurde! Die kleinen Flüsse wurden nun
durch Siele von den grösseren abgeschnitten; aus wasserreichen,
täglich viermal stark strömenden Wasserläufen wurden sie zu
wasserarmen trägen Fleethen herabgesetzt. Der Fisch- und
Geflügelreichthum verminderte sich sehr. Die Fleethe waren
nicht mehr die natürlichen Verbindungswege für die Anwohner,
welche vielmehr weit von dem neuen Verkehrswege, dem
Deiche, entfernt waren und denselben nur nach langen und
beschwerlichen AVegen über ihre Grundstücke erreichen konnten.
Die Gewässer wurden weit gefährlicher; die Flüsse erhöhten
die ihnen gelassenen schmalen Aussendeichsländcrcicn und

Ackerbau nahm naturgemäss im Laufe dieser Zeit an Umfang sehr zu. —
Zahlreiche Urkunden weisen durch Erwähnung der alten Bezeichnungen
Hunt, Viertel u. a. für Ackerland darauf hin, dass zur Zeit der Einführung
der Hollercultur (also etwa im 12. Jahrhundert) viele Grundstücke unter
dem Pfluge waren, welche spater — als in Folge der Eindeichung die Ent¬
wässerungsverhaltnisse immer ungünstiger wurden — der Weidewirtschaft
zurückgegeben werden mussten, und für welche z. B. in der ersten Hälfte
des neunzehnten Jahrhunderts jeder Gedanke an Ackerbau fern lag. Erst
die Zuhülfenahme der Dampfkraft in unserem Zeitalter schafft hierin
wieder einigen Wandel.
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flössen also nach kurzer Zeit auf erhöhten Lagern dahin. Die
Wintert!uthen, weldjpfrülier Segen brachten und herbeigewünscht
wurden, verbreiiJRn nun durch die Deichbrüche und das Ein¬
brechen der Gewässer in das mindestens relativ niedriger ge¬
wordene Binnenland Schrecken und Not. Die Niveau - Unter¬
schiede zwischen Aussendeichs- und Binnendeichsland wurden
nach und nach so bedeutend, dass selbst die Warfe keine
Sicherheit mehr gegen die Wasserfluthen gewährten. So vollzog
sich denn ganz naturgemäss der Vorgang, dass die Wohnungen
an den kleinen abgeschnittenen Flüssen verlassen, beziehungs¬
weise an und auf die Deiche, welche die grösseren Flüsse ein¬
fassen, verlegt wurden. An diesen Flüssen waren natürlich
auch von Alters her vielfach Wohnungen auf Warfen vorhanden
gewesen; diese Warfen waren aber wohl meistens längst in den
Deichkörper hineingezogen worden. In dieser Weise vollzog
sich nach und nach die Umwandlung der Wohnverhältnisse in
unseren Flussmarschen; äussere Eingriffe, wie Krieg, Brand
und Raub mögen die Uebersiedelung auf den Deich, wo gegen¬
seitige Hülfe leichter war, befördert haben; im Ganzen und Grossen
brauchen wir sie aber nicht zur Erklärung herbeizuziehen.

Meines Wissens war der verstorbene Pastor J. M. Kohl¬
mann in Horn der Erste, welcher (in seiner Schrift: Ur¬
kundliche Mittheilungen über die ehemaligen Bremischen
Collegiatstifte S. Ansgarii, SS. Willehadi und Stephan!., 1844,
p. 111—112) darauf hinwies, dass die Hauswarfe der alten Ort¬
schaft Hern (Wallerehem) an den Ufern der kleinen Wümme
noch erhalten seien. Noch ehe ich diese Stelle kannte, hatte
ich im ersten Sommer meines Aufenthaltes in Bremen (1856)
bei einer Excursion in das Blockland einige dieser Erhöhungen
wahrgenommen und mir die Frage vorgelegt, ob auf denselben
früher Häuser gestanden hätten, oder ob dieselben als Zufluchts¬
stätten für das Vieh bei Ueberschwemmungen zusammenge¬
fahren worden seien. Als ich später jene Stelle bei Kohlmann
kennen lernte, wurde mir die historische Bedeutung dieser
Bodenanschwellungen klar. Ich wies daher auch schon in der
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ersten Auflage meines geographischen Werkes über Bremen
(1862) auf dieselben hin. Bei der Ausarbeitung der zweiten
Auflage (1881) setzte ich mich wegen ihrer näheren Erforschung
mit Herrn Kataster-Direktor Lindmeyer, welcher mich bei meiner
Arbeit überhaupt fortwährend mit der grössten Uneigennützig-
keit und Liebenswürdigkeit unterstützte, in Verbindung. Herr
Direktor Lindmeyer, der genaueste Kenner aller Feldmarken
unseres Gebiets, vertraut mit Bonitirungsarbeiten, im Besitze
des gesamten Kartenmateriales und der Instrumente für Nivelle¬
ments und Erdbohrungen, dazu eine Vertrauensperson der Be¬
wohner unseres Gebiets und vor Allem ein Freund solcher
topographisch - historischen Untersuchungen, war wohl der
Einzige, welcher eine solche Nachforschung mit einiger Aussicht
auf Erfolg in die Hand nehmen konnte. Herr Lindmeyer ging,
obwohl anfangs an einem Resultate zweifelnd, in der freund¬
lichsten AVeise auf meine Vorschläge ein. Er untersuchte zu¬
nächst im September 1882 unter Zuziehung einiger besonders orts¬
kundigen Landleute die alten Hauswarfe von Hemme und Damme
an der kleinen Wümme, liess sie mit dem Erdbohrer unter¬
suchen und legte dieselben auf einer Karte nieder. — Im Sommer
1884 wurden unter Zuziehung zweier besonders ortskundigen
Hofbesitzer von Lankenau die Warfe von Stelle in der jetzigen
Feldmark Strohm nach den Vorstellungen, welche ich mir durch
urkundliche und lokale Studien über die Lage dieses Dorfes
gemacht hatte, aufgesucht. Endlich im September 1885 be¬
suchten wir unter freundlicher Führung des Herrn Job. Depken
jun., Gemeindevorstehers zu Schwachhausen, den Südrand der
Feldmarken Wetterung und Horn mit Lehe. — Es sind also
gemeinsame Untersuchungen, über welche ich auf den nach¬
folgenden Blättern berichte, und ich fühle mich gedrungen, an
dieser Stelle Herrn Direktor Lindmeyer für sein bereitwilliges
Eingehen in meine Wünsche d6n herzlichsten Dank zu sagen.

Der äussere Befund der alten Hauswarfe ist jetzt folgender.
In der Nähe der kleinen Nebenflüsse (niemals fern von denselben)
erheben sich rundliche oder ovale Bodenanschwellungen bis
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etwa 1 m Höhe über die weite Flüche des umgebenden Wiesen-
und Weidelandes; J ) manche von ihnen sind z. Th. abgegraben,
die meisten aber für ein geübtes Auge noch erkennbar. Bei
einzelnen (namentlich an der unteren kleinen Wümme) sind
noch jetzt die alten Gräben vorhanden, welche früher wohl
allgemein um die Warfe herumliefen; bei den meisten fehlen
dieselben allerdings, ja einzelne Warfe sind von den später
gezogenen geradlinigen Entwässerungsgräben durchschnitten.
Im Graswuchse unterscheiden sie sich (wie übrigens auch an¬
dere erhöhte Stellen) deutlich von der Umgebung; im Uebrigen
ist an der Oberfläche Nichts mehr von ihrer früheren Bedeutung
zu erkennen, höchstens findet man bei näherem Nachsuchen
noch einige Bröckchen Holzkohle oder gar kleine Stückchen von
Ziegelsteinen. — Anders jedoch, sobald man den Erdbohrer in
Bewegung setzt. Die Bodenbildung in unserm Blocklande (der
Flussmarsch auf dem rechten Ufer der kleinen Wümme) ist
geM-öhnlieh 2) die, dass auf eine Vegetationsschicht von etwa
10 cm Stärke ein rostbrauner milder Lehm von 50— 70 cm
Mächtigkeit folgt und dann ein Moorboden (altes Wiesen- oder
Waldmoor) erreicht wird; einzeln finden sich auch schmale
Sandzüge. Der Erdbohrer geht überall ziemlich leicht und ohne
grösseres Geräusch in die Tiefe. Anders auf den Hauswarfen.
Ihr Erdboden ist von vorneherein fester. Der Bohrer erreicht
aber in 25—50 cm Tiefe eine Schicht, welche ihm grösseren
Widerstand entgegensetzt, und in welcher er laut knirscht. Die
Bodenproben, welche das Instrument aus dieser Schicht heraus¬
fördert, zeigen einen dunkelfarbigen, harten Lehm, welcher auf¬
fallend verschieden igt von dem rostbraunen milden Lehm der
Umgebung. Er fühlt sich hart und scharf an, und es sind in
ihm vielfach kleine, etwa linsengrosse feste Körperchen vor-

*) Ackerbau wird jetzt in diesen Flussmarschen wegen der ungünstigen
Wasserverhältnisse fast gar nicht mehr getrieben.

2) Bei Stelle ist der Bau der Bodenschichten wohl im Ganzen ein
ähnlicher, doch liegt der Lehm im Vielande häufiger auf einem schweren
zähen Thon (Dwa) als auf Moorboden.
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handen, anscheinend Steinchen, welche sich aber beim Zerdrücken
als harte Lehmklürapchen erweisen. Aber auch Schichten von
Kies bis zu Hasebmssgrösse werden, gewöhnlich unter dem
harten Lehm, erreicht ; ich beobachtete Quarz, Thonquarz, Kiesel-
schiefer, Thonschiefer und kleine Feldspathstückchen, wie sie
im Weserkies häufig vorkommen. Zweifellos ist dieser Kies in
Schiffen als Unterlage für die Lehmtenne zu der Baustelle
gefahren worden. Ausser diesen Materialien beobachtet man
nun noch in Gesellschaft der harten Lehmschicht Holzkohlen-
stüekchen und Ziegelbröckchen, beide die sichersten Anzeichen
der menschlichen Ansiedelungen. Ziegelbröckchen konnte man
nicht von vorneherein erwarten, da der Ziegelbau sich wohl
erst ums Jahr 1200 in unsern Gegenden ausbreitete, und der¬
selbe auch dann wohl noch lange Zeit hindurch den ländlichen
Wohnungen fern blieb.

Ich gehe nun zur Darlegung der Verhältnisse der einzelnen
Ortschaften über.

Wetterung. (Oberblockland.)

Dass am Südrande der Feldmark Wetterung früher Höfe
gestanden haben, wird durch die hochwichtige Urkunde vom
2. April 1305 (Urkb. IL 43) bezeugt, in welcher Erzbischof
Giselbert und Dompropst Bernhard beurkunden, dass durch
ihre Ycrmittelung zwischen der Stadt Bremen und der Bremischen
Stiftsmannschaft Friede geschlossen sei. dass die Stadt wegen
des Nichtaufbaues der zerstörten oder neuer Burgen im Erzstift,
wegen der Fischerei, der Bürgerweide, der Güter in Süderbrook
und der Nichtunterstützung der vertriebenen Bremischen Bürger
bindende Zusicherungen erhalten, dass auch die von ihr gefangen
genommenen Ritter und Knappen Urfehde geschworen haben.
Diese Urkunde bringt einen Kampf zum Abschlüsse, in welchem
die Stadt kräftig und siegreich gegen den Stiftsadel und die
mit ihm verbundenen Geschlechter aufgetreten war. Die Stelle
in derselben, welche uns hier besonders interessirt, lautet:
»Fernerhin werden weder Lippold von Bremen, noch sein Bruder
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Erich oder andere an den Plätzen wohnen, wo jene Beiden
früher wohnten, noch irgendwo sonst bei der städtischen Weide,
noch auch werden die beiden genannten Brüder von diesem
Tage an künftig bei der Wetterung (in antea apud Wetteringhe)
wohnen. — Dreihundert Jahre später waren die Höfe am Süd¬
rande der Wetterung schon längst verschwunden, ja ihre Existenz
war wohl nur noch Einzelnen der damals lebenden Generation in
Erinnerung. Eine charakteristische Belegstelle aus einer Schrift
des Bürgermeisters Dotzen, 1630 (Registratur des Krankenhauses),
habe ich bereits in der ersten Auflage (1862) meines Buches:
»Die freie Hansestadt Bremen und ihr Gebiet« veröffentlicht,
und theile sie ihrer Wichtigkeit wegen hier nochmals mit :

»Uf etliche diesser AVetterungsstucken seyn von alters so
woll vorn an der Strassen hinter der Bürgerweide Haeuser
gestanden, wie dieselben an itzo hinden oder unten an der grossen
Wümme Deiche noch stehen. Es ist auch ein Theil von selbigen
Stucken oben an der Strassen und neben denn hoffstellen geackert
vnd gesähet worden, gestalt solches der augenschein an itzo
noch giebet vnd bewehret durch die verhöhete staette, erhobene
mittelruggen und niedrige faren (Zehnten hat Herr Niclas von
Reden). In was Jahren aber und durch was gelegen- oder
vngelegenheit solche Haussere niedergelegt vnd aufgehoben
seyen, davon findet man keine sonderliche nachrichtung. Sinder
deme aber ist diese landerey mehres theyls nur zu hawlandc
gebraucht, kann auch noch zur Zeit nicht woll anders gebraucht
werden, weilen so selten wegen der vbergiessung beider AVummen
vor Pfingsten auch so trucken wirdt, das es mit vih beweidet
könte werden.«

Unsere Besichtigung vom 23. September 1885 ergab folgen¬
des Resultat: Von der Kirche zu Horn aus der Achterstrasse
folgend, gingen wir zunächst am Südrande der Feldmark Horn
und Lehe (des Lehester Feldes) hin. Mehrere Bodenanschwel-
lungen in demselben nahe an der Strasse, welche unsere Auf¬
merksamkeit erregten, erwiesen sich als aus Sand gebildet, der
entweder durch den Wind oder wahrscheinlicher durch Winter-
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iiuthen hier aufgehäuft wurde. Der Erdbohrer ging gleichmäßig
in den Boden hinab. Jene (niedrigen) Bodenanschwellungen
ziehen sich in längerem Zuge durch die Feldmark.

In der Wetterung Hessen sich die von Bürgermeister Dotzen
angegebenen Kennzeichen früheren Ackerbaues (erhöhte Mittel¬
rücken) nicht mehr erkennen. Abgesehen von der veränderten
Feldeintheilung 1) sind die meisten Stücke so bedeutend meliorirt,
dass diese Spuren jetzt verwischt sind. Auch die alten Haus¬
warfe, von denen wir zehn mit Sicherheit constatiren konnten,
waren zum Theil von der Oberfläche fast ganz verschwunden,
anderntheils dagegen für ein geübtes Auge noch erkennbar
vorhanden. Gleich der erste Warf war abgegraben; aber Herr
Depken bezeichnete ihn mit voller Sicherheit, indem er uns
mittheilte, dass er vor einigen Jahrzehnten abgegraben und
dabei Ziegelbrocken zum Vorschein gekommen seien. Die
Bohrung mit dem Erdbohrer bestätigte dann seine Ansieht
durchaus. — Der folgende Warf ist von einem Graben durch¬
schnitten, alle übrigen dagegen liegen auf einzelnen Feldstücken,
bald dicht an der Achterstrasse, bald etwas weiter zurück. Der
zehnte und letzte liegt unfern des 1878 erbauten Dampfschöpf¬
werkes (Berieselungswerk).

Ich kann die Wetterung nicht verlassen, ohne eine sonder¬
bare, auf ihre Geschichte bezügliche Stelle aus dem Vorder
Register (um 1500) mitzuteilen (W. v. Hodenberg, Bremer
Geschichtsquellen, 1856, II, p. 23). Sie lautet in Uebersetzung:

Der Zehnte in der ganzen Wetterung gehört nach erb¬
lichem Rechte der Bremischen Kirche und gehörte früher an den
erzbischöfhehen Hof in Bremen.

*) Eh ist ganz unzweifelhaft, dass die Ansiedelungen in der "\Vetterung,
in Hemme und Stelle, sowie die Beackerung der höher gelegenen Grund¬
stücke, auf welche so Vieles hinweist, mit der jetzigen Feldeintheilung
nicht zu vereinigen sind. — Man kann sich den Eigenthumswechsel, der
beim Uebergange vom alten zum neuen Zustande nothwendig stattgefunden
haben muss, nur unter der Voraussetzung erklären, dass in den alten
Dörfern noch kein ausgebildetes Privateigenthum bestand.
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Dieser Zehnte ist durch den Erzbischof Nicolaus einst an den
Bremer Bürger Heinrich Klocken verpfändet und den Pfand¬
brief besitzt zur Zeit der Bremer Bürger Diedrich Brede,
der ihn für ein Geringes ablassen würde. Geboten sind ihm
öfter 20 Gulden. Wenn ich recht erinnere, hält der Brief auf
iUU und dieser Zehnte könnte wohl für 1000 verpfändet
werden, wenn der Fluss Wümme zurückgedrängt würde (re-
steringeretur), dass nicht tägliche Ueberflutungen stattfänden.
Dann könnte dort Sommerweizen und Winterweizen gebaut
werden; es wäre ein ausgezeichnetes Grundstück, wenn es
wieder zur Kultur gebracht würde, indem man das Wasser
verhinderte, zweimal täglich auf- und zurückzufliessen.

Aus dieser merkwürdigen Stelle scheint hervorzugehen,
dass das Areal der Wetterung damals den Fluten der Wümme
völlig offen lag, welche das Feld zweimal am Tage über¬
fluteten. Nun sind aber die AVummedeiche mehr als 300
Jahre früher, als jene Notiz niedergeschrieben wurde, construirt
worden, und es ist natürlich völlig unmöglich, dass die Strecke
der AVummedeiche am Nordrande der Feldmark Wetterung
ganz gefehlt hätte. Auch die jetzt vorhandene niedrige Spe¬
cialeindeichung der Wetterung genügte — falls sie überhaupt
damals schon vorhanden war, was sehr zweifelhaft ist —
selbstverständlich nicht, um die angrenzenden Feldmarken, im
Falle des angenommenen Fehlens der Wummedeiche, gegen
winterliche Ueberschwemmungen von dort her zu sichern.
Ich kann daher nur die Vermutung aufstellen, dass es sich
bei jenem Berichte um vorübergehende Zustände nach einem
Deichbruche handelte.

Hemme, Damme und Wemme.
Um die Lage dieser alten Ortschaften klar machen zu

können, muss ich meine Leser bitten, den Lauf der Hem-
strasse von der Stadt Bremen an bis zu ihrem Ende bei Damm¬
siel zu verfolgen. — Die Heinstrasse geht vom sog. Manzen¬
berg (der Stelle, an welcher die Düsternstrasse und der Doven-



im Gebiete der Stadt, Bremen. 95

thorssteimveg sich vereinigen und dann vereinigt als Utbremer-
strasse weiterlaufen) in nordöstlicher Richtung in das Blockland
hinab. Hier lag an ihrem oberen Theile die alte Ansiedelung
Reddingstede (zuerst erwähnt 1194 — 98; Urkb. [, 83), von welcher
noch jetzt der Hof „im Busch" erhalten ist. Nach einer Länge
von etwa 3 km erreicht sie die kleine Wümme, fast der süd¬
östlichen Spitze der Feldmark Wetterung gegenüber, über¬
schreitet die kleine Wümme, nimmt von rechts her die Achter¬
strasse auf, biegt sich ziemlich genau unter einem rechten
Winkel nach links um und verläuft nun auf dem rechten Ufer
der kleinen Wümme meistens nahe an dem Flusse, die Rich¬
tung der Achterstrasse fortsetzend bis zur Einmündung der
kleinen Wümme in die grosse Wümme bei Dammsiel in nord¬
nordwestlicher Richtung. (Vgl.Taf.I.) Diese zweite Strecke ist reich¬
lich 6 km lang; sie verläuft innerhalb der Feldmark Niederblock-
land, während gegenüber auf dem linken Ufer der Wümme das
Terrain zu den Feldmarken Walle und Wummensied gehört.
Am unteren Theile der kleinen Wümme (von der Kapelle an)
verläuft auf dem linken Ufer die Wallerstrasse. — An dem er¬
wähnten zweiten (unteren) Schenkel der Hemstrasse liegen
(auf dem Areale der Feldmark Niederblockland) jetzt zu oberst
(etwa 1 km von einander) die Höfe von Harjes und Geerken,
dann, ziemlich in der Mitte des ganzen Schenkels, der Hof „die
Kapelle", wo sich nachweisbar früher ein kleines Gotteshaus
befand. Endlich liegt an der Waller Strasse, also auf dem
linken Ufer der kleinen Wümme, etwa in der Mitte zwischen
der Kapelle und dem Dammsiel der Hof Bavendamm. — Aus
dieser Situation ergiebt sich leicht, dass die alten Ansiedelungen
an der Hemstrasse mit den Ansiedelungen an der Achterstrasse
in der Wetterung eine fast geradlinige Reihe bildeten.

In der Nähe jener erstgenannten Höfe von Harjes und
Geerken liessen sich noch sechs weitere Hauswarfen 1), sämmtlich
auf dem rechten Ufer des Flusses und sämmtlich bis auf einen

Die auf der Karte durch ein ? bezeichnete Boden Erhöhung ist nach
der Bodeubeschaffenheil kein Hauswarf.
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auf der rechten Seite der Hemstrasse nachweisen. Dies^
acht Höfe bildeten eine ziemlich geschlossene Gruppe, in
welcher wir das alte Hemme (Wallerehern) der Urkunden
erblicken müssen. 1) — Nun folgt eine grössere Lücke. Erst der
Kapelle gegenüber, also auf dem linken Ufer der Wümme, an
der Waller Strasse, liegt wieder ein grösserer Hauswarf, auf
welchen nach einer kurzen Strecke (bei der Abzweigung des
Mittelweges von der Waller Strasse) ein kleinerer folgte. —
Rechts von der ausgesprochenen Krümmung, welche die kleine
Wümme nunmehr macht, liegt eine Brake, die sog. Mühlen¬
brake, und daneben ein sehr deutlicher Warf, der ,,alte Mühlen-
warf" der Blockländer; er ist jedoch nicht als Hauswarf aufzu¬
fassen, sondern wohl beim Durchbruch der Brake aufgewühlt
und später zum Aufstellen einer Wasserschöpfmühle benutzt
worden. — Erst nahe oberhalb Bavendamm liegt wieder eine
Gruppe von Hauswarfen (drei von ihnen auf der rechten, einer
auf der linken Seite der Hemstrasse). Endlich schliesst ein
letzter auf dem linken Ufer der kleinen Wümme, dicht vor
ihrer Einmündung in die grosse Wümme (also beim Dammsiel)
die Reihe ab. Es ist wohl anzunehmen, dass diese Höfe (nebst
einigen am Ufer der grossen Wümme belegenen, namentlich
den beiden noch jetzt vorhandenen Höfen diesseits der alten
Wettern), die Ortschaft Damme gebildet haben, von welcher
später allein der Hof Bavendamm im Binnenlande übrig blieb,
während die anderen Höfe nach dem Wummedeiche verlegt
wurden. — Mehrere dieser Warfe sind noch jetzt von den völlig
erhaltenen Gräben umgeben, durch welche sie früher geschützt
wurden ; dies ist in besonders ausgezeichneter Weise der Fall bei
dem Warf unmittelbar oberhalb des Hofes von Geerken und
bei dem Warfe gegenüber von Dammsiel.

1) Vom Dorfe ^Valle aus führt in nordwestlicher Richtung die Waller
Strasse in die Niederung an der kleinen Wümme hinab und zwar gerade
auf die „Kapelle" los. Von der unteren Hälfte dieser Strasse zweigt sich
nach rechts (nach Osten hin) ein direkt auf die oben erwähnte Gruppe
von Höfen zuführender, noch jetzt erhaltener Weg, der Hein da mm
(Hempdamm) ab.
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Es wird nicht nöthig sein, hier auf die urkundliche Ge¬
schichte von Hemme näher einzugehen, da man ja noch bis
in das neunzehnte Jahrhundert hinein das Land zwischen der
alten Wettern, dem Schottgraben unfern der Kapelle und der
kleinen Wümme mit diesem Namen bezeichnete. (Vergl. mein
Buch über Bremen, 2. Auflage, p. 238.) Es genüge hier zu er¬
wähnen, dass der Ort urkundlich bereits 1139 (Urkb. I, 32) in der
Stiftungsurkunde des St. Stephani-Capitels vorkommt, welchem
Erzbischof Adalbero einen Zehnten inWallerehem schenkt,
In der Bestätigungsurkunde von Papst Alexander III. (Mai 1179;
Urkb. I, 54) wird die Ortschaft bereits Hemme genannt, und es
werden ausser dem Zehnten auch zwei Holländer Hufen als von
Adalbero geschenkt aufgeführt. —Hemme wird einmal (1230,1,155)
Hemmone genannt. — Einen für uns beachtenswerthen Wink
giebt aber die im vierten Bande unseres Urkundenbuches (No. 423)
abgedruckte Verordnung des Rathes über die Reinhaltung des
Kuhgrabens. Sie nennt das Gebiet, welches wir heute zu Tage
das Blockland zu nennen pflegen: de Nederland. Zur Unter¬
haltung der unteren Strecke des Kuhgrabens „dar scal de rad
to bidden alle jare na der pluchtijd de Nederland, also dem
Hemzatere, de Horstzatere, de van der Weieringe unde de
Letzatere, des yd ere waterlozinge is." Hier fehlen also die
heutigen Feldmarken Wummensied und Niederblockland noch
und ihre Bewohner werden offenbar noch unter „de Horstzatere"
(die auf der Horst Sitzenden, die Wasserhorster) bezw. unter
,.de Hemzatere" einbegriffen. Für die Wohnverhältnisse an der
Hemstrasso bedeutet dies jedenfalls so viel, dass noch ums Jahr
1410 die Zahl der Wohnungen an der Heinstrasse grösser war
als diejenige der Wohnungen auf dem Wummedeiche im heu¬
tigen Niederblocklande, — Im Stader Vergleiche (1741) wurde
Niederblockland an Hannover abgetreten, während Hemme
bei Bremen verblieb. Ja sogar noch in unserm Jahrhundert,
bei der ersten genauen Volkszählung im Jahre 1823, wurde
Hemme als besondere Ortschaft gezählt, indem (vergl. Ph.
Heineken, Die freie Hansestadt Bremen und ihr Gebiet,

7
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1836, I, p. 105) an der „Hemptstrasse" 23 Einwohner auf¬
gezählt wurden.

Die Ortschaft Damme kommt in unserm Urkundenbuche
nur einmal vor (I, 530). Erzbischof Giselbert bestätigt nämlich
unterm 9. August 1299 die sämtlichen Besitzungen des Klosters
Lilienthal, indem er erklärt, dass ihm die betreffenden Urkunden
vorgelegt worden seien. Unter denselben befinden sich, auf
Ländereien in Lehe und in der Wetterung folgend: »ferner
eine Urkunde über vier Viertel x) Land in Damme und
Hemme, sowie über den Zehnten von 28 Aeckern. Ferner
eine Urkunde über ein Viertel Land in Damme und vier
Hunt in Horst (Wasserhorst), sowie über eine Wurt (Bauplatz ?)
in Burg.« Aus diesem Zusammenhange geht auf das Deutlichste
hervor, dass Damme dicht bei Hemme und Wasserhorst ge¬
legen haben muss, Wahrscheinlich bildete das Land unterhalb
der Kapelle auf beiden Ufern der kleinen Wümme die Feld¬
mark Damme.

Wemme endlich wird von unsern Untersuchungen nicht
berührt. Ich beschränke mich daher auf den Hinweis, dass
wahrscheinlich unter dieser Bezeichnung der grösste Theil des
Landes der heutigen Feldmark Wummensied zu verstehen ist
(vergl. Buchenau, Die freie Hansestadt Bremen und ihr Gebiet,
2. Auflage, 1882, pag. 236).

Stelle.

Zum Verständniss der Lage des alten Dorfes Stelle ist es
vor allen Dingen erforderlich, sich den heutigen Grundriss der
Feldmark Strohm klar zu machen. Die Feldmark Strohm,
zum Niedervielande gehörig, streckt sich auf dem rechten Ufer
der Ochtum in einer Länge von reichlich 6 km hin. Sie hat

*) Es sei hierbei bemerkt, dass »Viertel«, »Acker« und »Hunt« uralte
Flächenmaasse für Ackerland sind. In Hemme und Damme muss damals
also Ackerbau betrieben worden sein und zwar bei alter Feldeintheilung,
da auf die jetzige Feldeintheilung die Bezeichnungen: »Viertel«, »Acker-
und »Hunt« unanwendbar sind.
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die ansehnliche Grösse von 796 ha und im Ganzen und Grossen
einen unregelmässig trapezförmigen Grundriss; auf der nörd¬
lichen Seite springt aber ein grosses Areal von nahezu gleich¬
seitiger Dreiecksform, die sog. Hove (d. i. Hufe), zwischen
die Feldmarken Seehausen und Lankenau vor; auch sonst ist
die Begrenzung der Feldmark auf der Landseite fast überall
(da sie den künstlich gezogenen Bewässerungsgräben folgt)
ganz geradlinig. Auf der Flussseite bildet nicht etwa die
Ochtum die Grenze (deren beide Ufer vielmehr in der grössten
Längs - Erstreckung oldenburgisch sind) sondern meistens ein
(auf ca. 3 km Länge) der Ochtum parallellaufender, dicht am
Fusse des Deiches liegender Graben, der Stellgraben, der wahr¬
scheinlich zu Vertheidigungszwecken künstlich gegraben worden
ist, dessen Anlage sich aber durch zahlreiche seitliche Durch¬
brüche der Ochtum gerächt hat, welche z. Th. tiefe Kolke
erzeugt haben. Das ganze Areal ist fruchtbare Flussmarsch,
zum weitaus grössten Theile Binnenland, für welches aber die
einsichtsvolleren Besitzer die Ueberfluthung mit Flusswasser
durch Ueberlaufen der Winterfluthen über die Ochtumdeiche
sehr herbeisehnen. — Dieses weite Areal war zu Anfang unseres
Jahrhunderts sehr sehwach bevölkert. Nur an dem südöstlichen
Rande lagen, auf dem Deiche oder unmittelbar hinter demselben,
einige Höfe. Die erste Gruppe, von der Spitze der Feldmark
an (zwischen dem Areale von Woltmershausen und Rabling¬
hausen) bis zum sog. Winkelhofe und der dicht bei demselben
liegenden Köhlersbrücke hiess im Mittelalter Hardenstrom
(vergl. Buchenau, Die freie Hansestadt Bremen und ihr Gebiet,
2. Aufl., 1882, pag. 281), die folgende, aus vier Bauerhöfen
bestehend. Mals war den. Die ganze weiter folgende fast
4 km lauge Deichstrecke war ohne alle menschliche Wohnungen.
Der jetzt dort vorhandene, ziemlich starke Anbau — der sog.
Ströhmer Deich — stammt erst aus ganz neuer Zeit her. Der
dann weiter folgende langgestreckte Deich auf der Westseite der
Feldmark Hasenbüren ist noch jetzt ohne allen Anbau, so däss
die Gegend früher ausserordentlich öde war. — Hardenstrom

7*
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mit seinem Felde reichte (vergl. Tafel II) von der Ostspitze der
Feldmark bis zu Köhler's Brücke, Malswarden von da bis zur
Mündung des Varlebaches, dann folgte das Stellfeld und zuletzt
der Wiedbrook. — Vor der Eindeichung gewährte diese Gegend
einen ganz anderen Anblick; da lagen in der Niederung selbst,
an den Ufern eines dieselbe durchziehenden Baches, zahlreiche
menschliche "Wohnungen. Durch diese Niederungen zieht sich
nämlich ein natürlicher Bach, das jetzt sog. Ströhmer Haupt-
fieeth, in vielfach geschlängeltem Laufe anfangs in westlicher,
später in nordwestlicher Richtung hin, bis er nahe oberhalb
seiner Mündung (beim Müblenhauser Siele) von rechts her das
grade, künstlich gegrabene Fleeth in sieb aufnimmt (diesem
Fleethe gegenüber, auf der nach Hasenbüren zu gerichteten
Nordseite des Weges liegt der ebenfalls grade „Steertgraben").
Der Bach ist für die Ziehung der Gräben und damit für den
heutigen Grundriss des Landes von entscheidender Bedeutung
gewesen. In dem grössten Theile der Feldmark laufen nämlich
die Gräben von Südost nach Nordwest und münden daher,
soweit sie den Bach durchschneiden, von beiden Seiten (meist
fast rechtwinklig) in ihn ein; im westlichsten Theile des Areals
(soweit der Bach eine nordwestliche Richtung besitzt) sind die
Gräben von Westsüdwest nach Ostnordost gezogen und treffen
also den Unterlauf des Baches gleichfalls ziemlich unter einem
rechten Wr inkel (vergl. die Karte). Dieses ganze, durch den
veränderten Verlauf der Gräben ausgezeichnete Gebiet heisst
der WMedbrook (Weidenbruch) und zerfällt — von Süden
nach Norden gerechnet — in die Wiedbrooks-Hören, das
Kirchenland, den Herrenkamp und den Grossen Kamp.
— Die Hove endlich hat ein eigenes System von Gräben, indem
ein Mittel-Hauptgraben in südwestlicher Richtung verläuft und
in ihn von beiden Seiten her parallele Nebengräben unter
stumpfen Winkeln einmünden (übrigens hat diese Eintheilung
der Hove keine grössere Bedeutung, da es sich hierbei nur um die
Parcellirung eines grösseren Grundstückes eines und desselben
Eigentümers handelt).
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An dem erwähnten Bache liegen auf einer Strecke von etwa
3,5 km 17 noch jetzt sehr deutlich erkennbare Hauswarfe,
9 auf dem rechten, 8 auf dem linken Ufer und zwar ziemlich
unregelmässig zerstreut (ohne erkennbare weitere Gruppirung).
Auf den letzten Grundstücken vor dem Mühlenhause, also auf
dem grossen Kamp, finden sich noch mehrere geringe, auf der
Karte nicht angegebene Erhöhungen, und es scheint nicht aus¬
geschlossen, dass hier eine ganze Gruppe kleiner Häuser gestan¬
den bat. Hierzu kommt dann etwa in der Mitte der Feldmark
noch der in seinem Alter zweifelhafte Mühlen warf (auf
welchem noch jetzt eine Wassermahlmühle steht) und der
Hovewarf am Südrande der Hove, von den übrigen durch
eine etwas grössere Strecke getrennt, ein sehr grosser und
deutlich ausgesprochener Warf. Die Hove kommt noch im
Jahre 1509 urkundlich als »ein gude gebeiten de Hove, in dem
Vylande belegen« vor (s. mein Buch über Bremen, pag. 282);
ja die Ortskundigen, welche Herrn Director Lindmeyer auf
seiner Erforschungstour begleiteten, erzählten: in Seehausen
habe noch zu Anfang unseres Jahrhunderts eine Scheune ge¬
standen, welche aus dem Holze des Bauernhauses auf der Hove
erbaut gewesen sei (beiläufig bemerkt die einzige Tradition,
welche sich von diesem alten Dorfe in unserm Volke erhalten
zu haben scheint).

Die einzelnen Warfe ragen selten mehr als 0,5—1,0 m über
das umgebende Terrain hervor. Sie sind meist noch sehr wohl
erhalten, manche von (natürlich später gezogenen) Gräben durch¬
schnitten, und einzelne auch behufs Gewinnung von Deich¬
material abgegraben. Diese Abgrabung der alten Warfe war
für die späteren üeichpflichtigen nach den häufigen Deichbrüchen
natürlich sehr bequem. Nach einem Deichbruche wurden die
Hauswarfe bei fallendem Wasser zuerst trocken, und mau konnte
von ihnen aus bequem das abgegrabene Material zu Schiffe
nach der Deichbruchsstelle transportiren. — An das Dorf Stelle
erinnern noch jetzt folgende Flurbezeichnungen: im Nieder¬
stellfelde und im Lankenauer Stellfelde (beide auf dem
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rechten Ufer des Baches, den rechten Winkel ausfüllend, welchen
derselbe bildet und beide durchschnitten von dem Stellfeldes-
Weg); endlich die Bezeichnung: im obersten Stellfelde
auf dem linken Ufer des Baches.

Im ersten Bande unseres Urkundenbuches (Zeitraum von
787 bis 1300) wird Stelle neunmal erwähnt, im zweiten Bande
(1300 bis 1350) einmal, im dritten (1351 bis 1380) keinmal, im
vierten (1381 bis 1410) dreimal.

Die älteste Erwähnung findet der Ort in einer Urkunde
vom November 1230 (I, 155), in welcher der Bremer Domdekan
Gerhard die von dem Kardinal-Legaten Otto erlassenen Verord¬
nungen über die Einrichtung von zwölf Obedienzen und son¬
stige den Gottesdienst u. A. betreffende Reformen für die
bremische Kirche verkündigt. Unter den Gütern der zweiten
Obedienz werden erwähnt: eine Hufe am Wortsee (dem jetzt
sogenannten Hakenburger See) und eine Hufe bei Stille mit
ihren Vogteirechten und Zehnten. Dass auch andere Kirchen
und geistliche Anstalten in Stelle begütert waren, lehren uns
mehrere Urkunden. Gleichfalls um 1230 (I, 161) gab nämlich
die Obedienz des Willehadi-Kapitels in Arsten von den Gütern
in Stille am Jahrestage des Erzbischofs Hartwig jedem der
Brüder ein halbes Stübchen Wein oder fünf Denare. Im Jahre
1234 erfolgte die schiedsrichterliche Entscheidung (I, 184)
eines Streites zwischen dem St. Anscharii-Capitel einer- und
den Bremer Bürgern Roland und seinen Söhnen andererseits
über eine halbe Hufe in Stille; in der Regula cap. s.
Anscharii, (deren uns erhaltenes Exemplar um 1370 geschrie¬
ben ist) werden als Güter dieses Capitels erwähnt (I, 66):
ferner zehn Viertel Landes mit dem zugehörenden Zehnten
und frei von allen Abgaben und Diensten, gelegen in Stelle
im Kirchspiel Seehausen; von jenen Vierteln besitzt unser
Propst eins und unsere Canoniker die übrigen neun. — Aus
dem Jahre 1292 erfahren wir von einer Schenkung (I, 490)
von Gütern in Hardenstrom, Stille und Utbremen durch den
Cellerar Werner von Knehem an das Capitel, bezw. die Kirche
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St, Willehad! 1293 stiftet Johann von Ruten (Dekan zu
St. Anscharii) in der Anschariikirche einen Altar der Maria-
Magdalena (I, 495) und stattet ihn neben anderen Einkünften
mit einer halben Mark aus dem Dorfe Stille aus. — Begüte-
rung des Paulsklosters vor dem Osterthore zu Bremen und
zugleich der Kirche zu Bergedorf an der Dehne in Stelle
belegt eine Urkunde vom Jahre 1330 (II, 314), in welcher die
Grafen von Delmenhorst den gütlichen Verzicht zweier Brüder
auf Güter, gelegen in Stelle, bezeugen, (hierbei könnte man
freilich auch an den Weiler Stelle unweit Mackenstedt denken).

Yon anderen Rechtsgeschäften berichtet die Urkunde I, 382
vom 23. Juni 1278, durch welche der Rath zu Bremen das
Testament des Bremer Bürgers Alexander von Stade bestätigt,
vermittelst welches ,,ein Viertel (Land) oder Güter, gelegen in
Stille, dem Verwandten des Erblassers: Gerhard Caupon ver¬
macht werden. — Von hervorragender Wichtigkeit für topo¬
graphische Studien sind endlich noch zwei Urkunden von
ca. 1250 (I, 247) und vom 2. Februar 1297 (I, 516). Jene setzt
die Beiträge zahlreicher, fast sämtlich auf dem linken Weser¬
ufer liegender Ortschaften für die Unterhaltung der Weserbrücke
fest. Sie beginnt: „Dies sind die für die Weserbrücke der Stadt
Bremen bestimmten Einkünfte. Das Kirchspiel Ganderikeserdhe
(Ganderkesee) wird eine halbe Mark geben. Das Dorf Has¬
bergen drei Solidos. Desgl. das Dorf Stelle zwei Solidos.
Desgl. die von Buren (Hasenbüren) fünf Solidos. Desgl. die
Bürger in Sehusen (Seehausen) zwei Solidos. Desgl. das Dorf
Lanckenow zwei Solidos. Desgl. das Dorf Ratterighusen (Rab¬
linghausen) zwei ein halb Solidos. Desgl. das Dorf Woltmers-
husen zwei und ein halb Solidos......." Nach dieser ganzen
geographischen Reihenfolge ist hierbei an den kleinen Ort Stelle
bei Mackenstedt nicht zu denken, vielmehr ist sicher unser
Stelle im Niedervielande gemeint, dessen Fehlen unter den für
die Weserbrücke beisteuernden Dörfern ja auch höchst auffallend
sein würde. Wenn Stelle soviel gab wie Lankenau und nur
ein Fünftel weniger als Rablinghausen und Woltmershausen,
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so geht schon daraus hervor, dass es ein ziemlich grosser Ort
gewesen sein muss. — In der Urkunde von 1297 verkauft Graf
Otto von Oldenburg dem Rathe zu Bremen alle seine und seiner
Leute Fischwaren im Ochtumflusse, sowie in dem Stellgraben
(Stilgrave) und in Stille, von der Holzbrake an aufwärts
bis zur Kattenescherbrücke. Zugleich gestattet er dem
Rathe sowie den Geschworenen und den Bewohnern des Vie-
landes, dass sie den genannten Fluss verbreitern und reinigen
dürfen, so jedoch, dass das Wasser bei niedrigem Stande nicht
breiter als anderthalb Ruten sei. Das Wasser des erwähnten
Flusses solle in seinem bisherigen Laufe bleiben und es solle
weder ein Schiff, welches »Eke« genannt werde (als Brücke!),
hineingelegt, noch ein Deich, welcher »Dam« genannt werde,
hindurch gelegt werden. Wenn er selbst oder seine Erben eine
Sommerbrücke aufschlagen lassen wollen, so solle sie so hoch
gelegt werden, dass sie den Abfluss des Wassers nicht hindere. —
Die Holzbrake dürfte — daran ist nach der ganzen Situation
wohl nicht zu zweifeln — die heute sog. Hollersbrake, nahe
bei der Mündung des Sielgrabens in den »lutteken Siel«, also am
Ende des Wiedbrookes, gewesen sein. »Von hier an aufwärts
bis zur Kattenescherbrücke« bezeichnet eine grosse Strecke der
Ochtum, welche damals aber westlich von der Feldmark Neuen¬
land wohl sicher noch nicht den heutigen Lauf hatte, der mit
seinem schmalen, zwischen Deichen eingeschlossenen Bette
zweifellos erst später künstlich gegraben wurde.

Es bleiben nun noch zwei Urkunden aus den Jahren
1390 und 1398 zu erwähnen übrig, welche im vierten Bande
unseres Urkundenbuches unter No. 127 und 221 veröffentlicht
und welche besonders wichtig sind, da sie beweisen, dass
selbst am Ende des vierzehnten Jahrhunderts das Dorf Stelle
noch bewohnt war. Die Urkunde vom 25. November 1390
ist eine Verordnung des Domcapitels und des Rathes zu
Bremen wegen der Umgrabung und Befestigung des Vielandes,
der Instandhaltung der Thürme. wegen der Pferde und Rüstun¬
gen, die von den Landleuten des Vielandes zu halten sind und
Verbot des Unfugs, der bislang beim Umzug der Heiligenbilder
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im Lande geschehen ist. Es handelt sich also zunächst um
einen Befestigungsgraben »eeü grave to cwighen tyden gan
schal umme dat Vilant bynnen der Ochtmunde van der
Asterbrake an wente to den Burer zyle, alze wyd alze he nu
begrepen is, dat is veerteyn vote wyd, unde to der sworen
love deep«. Den einzelnen Bauerschaften werden bestimmte
Strecken zur Unterhaltung überwiesen; u. a. heisst es: »unde
van der van Woltmerhusen marke wente to den korve to
Malswerden den graven scholet holden de van den Harden-
strome unde de van Mals werden unde de van den
Korfftune (Korbzaun) to Malswerden, wente to der lantlude
lutteke zyl den graven scholet holden de van den Stelle,
unde van den lutteken zyle wente to den zyle to Wedinghusen
den graven scholet holden de van Buren, unde de twe graven 1)
de van den Korve to Malswerden angaet, de scolet maken de
van den Hardenstrome unde de van Malswerden.....

Später wird dann von der Instandhaltung (Besetzung?)
der Thürme gehandelt, und es heisst mit Beziehung auf
unsere Ortschaften:

Unde den torn to der Warebrughen den scholet vorwareu
de van den Stelle, de van Mals werden, de van den
Hardenstrome unde de van Buren.

Die Urkunde vom Jahre 1398 betrifft die Unterhaltung
der Wege und Siele im Vielande. Ich habe dieselbe im
zwölften Bande dieses Jahrbuches, 1883," p. 145—151 abge¬
druckt und erläutert. Hier interessirt uns aus derselben vor¬
zugsweise folgende Stelle:

De bur van Buren, van dem Stelle, van Malswerden,
unde van dem Hardenstrome scolet maken vor der War-
brugke van der brugke an to Bremen wort achte roden lang.

*) Was heisst das? de twe graven sind absolut nicht unterzubringen;
auch ist mir der Wortlaut unverständlich. Liegt hier in der Urkunde
ein Schreibfehler vor? Sind Gräben im Mündungsgebiete des Varle-
baches gemeint? Oder hatte das Land noch eine andere Feldeintheilung
als heute?
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Es ist sehr beachtenswerth, dass noch in den Jahren
1390 und 1398 die Bewohner von Stelle eine leistungsfähige
Bauerschaft bilden; ja im Jahre 1398 werden sie geradezu die
Bauern von Stelle genannt. Bedenken wir nur, dass um das
Jahr 1200 die Deichconstruction wohl auch in jener Gegend
vollendet war, und dann die Gegend im Wesentlichen den
heutigen Grundriss angenommen hatte, so muss es über¬
raschend erscheinen, dass noch zweihundert Jahre später an
dem nun abgeschnittenen Stellfleethe eine leistungsfähige Be¬
wohnerschaft sass. Dass diese Bewohner etwa inzwischen
nach dem Ochtumdeiche übergesiedelt waren, dafür liegt
keinerlei Anhalt vor, ebenso bleibt es völlig unklar, wann
denn und durch welche äusseren Veranlassungen die Besiede-
lung jener weiten Landfläche aufhörte, und also jener Zustand
eintrat, wie ihn die erste Hälfte des neunzehnten Jahrhunderts
kannte. Indessen liefern die Grundbesitzverhältnisse einen
beachtenswerthen Wink. Zahlreiche Grundstücke des west¬
lichen Theiles der Feldmark Strohm waren bis in die Neuzeit
hinein im Besitze von Bauern der benachbarten oldenburgischen
Dörfer (namentlich Hasbergen) auf dem linken Ufer der
Ochtum. Es scheint also gar nicht unmöglich, dass die Be¬
wohner von Stelle, als sie ihre Wohnungen auf den Wurten
verliessen, sich zum Theile in jenen oldenburgischen Dörfern
ansiedelten. — Im östlichen Theile der Feldmark, also im
Gebiete von Malswarden und Hardenstrom, lagen die Eigen¬
thumsverhältnisse ganz anders. Eine Menge der dortigen
Grundstücke war entweder völlig, oder doch das Gutsherren¬
recht an ihnen, im Besitze von kirchlichen oder milden
Anstalten der Stadt Bremen oder altbremischer Familien.
Hier lag (in Hardenstrom) ja auch ein werthvoller Meierhof
der Kommenturei des deutschen Ordens; diese Hälfte der
Feldmark Strohm stand also in viel innigeren Beziehungen
zur Stadt Bremen, als die westliche Hälfte. (Ich verweise
in dieser Beziehung auf die nähere Darlegung im ersten
Anhange.)
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Es bleiben nur noch einige Lokalbezeiehnungen der Urkunde
von 1390, die Umgrabung des Vielandes betreffend, aufzuklären.
Nach der Einleitung der Urkunde soll der Graben gehen: to
ewighen tyden umme dat Vilant bynnen der Ochtmunde van
der Asterbrake an wente to den Burer zyle, alze wyd alze he
nu begrepen is. Er beginnt also bei der Arster Brake und
endigt beim Bürener Siele; in der Vertheilung dagegen wird
dieser Endpunkt der Zyl to Wedinghusen genannt. Beide
müssen identisch und zu gleicher Zeit übereinstimmend mit
dem heutigen Neuenbrooks-Siele sein. Hier beim Neuenbrooks-
Siele verlässt in der That jener Vertheidigungsgraben, der
Stellgraben, den Deich und vereinigt sich nach kurzem west¬
nordwestliehen Laufe mit der Ochtum. Seiner Einmündung in
die Ochtum gegenüber liegt auf dem linken Ufer der Ochtum
das alte, früher befestigte Gut Weihausen, nach welchem der
Siel in der Special-Vertheilung benannt ist. Es fragt sich nun
noch, wo ,,der lantlude lutteke zyl" lag, bei welchem nach jener
Urkunde die Unterhaltungspflicht der Bauern von Büren (Hasen¬
büren) beginnt. Es kann nun wohl kaum einem Zweifel unter¬
liegen, dass dieser lutteke zyl am Ende des alten Sielgrabens
lag, welcher auf der Grenze des Wiedbrookes und des Grossen
Kampes verlief (vergl. die Karte). Da nach den ältesten Veri¬
fikations-Protokollen der alte Sielgraben von dem ganzen Lande
in Strohm unterhalten wurde, so ist es wahrscheinlich, dass er
die erste künstliche Entwässerungsanlage der Strohmcr Feld¬
mark darstellt, und zwar vor der Einführung der jetzigen Feld-
eintheilung. Dass um das Jahr 1400 die jetzige Feldein-
theilung noch nicht bestand, wird auch durch die Angaben
der Urkunden von 1390 und 1407 wahrscheinlich. Dass hier
die A7erpflichtung der Hasenbürener Landleute zur Unterhaltung
des Stellgrabens begann, ist sehr begreiflich, da wahrscheinlich
der Grosse Kamp und die Hasenbürener Meente früher zu
Hasenbüren gehörten (vergl. die Anlage 1).

Endlich bleibt noch eine Urkunde vom 11. December 1407
anzuführen, welche zwar nicht gerade den Ort Stelle, wohl aber



108 Ueber verschollene Dörfer

den Stellgraben (die aqua Stelle) erwähnt. Sie ist im vierten Bande
unseres Urkundenbuches unter No. 364 veröffentlicht und handelt
von dem Verkaufe von Ländereien und Fischereigerechtsamen
Seitens des Knappen Lüder von dem Grase an drei Vicare
der St. Anschariikirche. Die für unsere Zwecke bedeutungsvolle
Stelle lautet in der Uebersetzung:

Lüder von dem Grase u. s. w. verkaufen: fünf Stücke
Ackerland, die gemeiniglich Went genannt werden, gelegen auf
der Seite (Ufer?, pars) der Ochtum gegen Bremen, von denen
zwei, Spleten genannt, gelegen sind jenseits des Stellgrabens
(aqua Stelle), gegenüber dem früher von uns gekauften Viertel
. . . . und eins, ebenfalls Splete genannt und das andere,
genannt Menewent bei dem öffentlichen Wege gegen Osten
und das fünfte, genannt de Ghere, gelegen bei einem Stücke,
welches jetzt dem Domdekan gehört, gegen Westen und sechs
Stücke Ackerland auf der andern Seite der Ochtum (Ocht-
munde), von denen zwei gelegen sind im grossen Kamp . . .
und zwei auf dem Kampe genannt „luttiken an ghere"
(kleiner Anger) bei dem Wasser genannt Verlegrave (Varrel¬
graben) .... und die letzten zwei auf dem Kamp, welcher
genannt wird ,,over der Ochtmunde", von denen das eine
das dritte Stück ist von dem Orte, welcher de Ryde genannt
wird und das andere sich ausdehnt von dem Orte, welcher
Berenwurt heisst, bis zu dem Orte, welcher Winkelfeld
heisst.

Diese Lokalbezeichnungen lassen uns trotz ihrer Reich¬
haltigkeit und trotz des Vorkommens der zweifellosen Be¬
zeichnungen : Ochtum, Stellgraben, Grosser Kamp und Winkel¬
feld in Unsicherheit über die Lage der einzelnen Grund¬
stücke. Die Bezeichnungen Spleten, Menewent, de Ghere.
luttike anghere, Ryde, Berenwurt, sind jetzt nicht mehr zu
identificiren. Wir werden dadurch mehr und mehr dahin ge¬
drängt, anzunehmen, dass die heutige Feldeintheilung in der
Gemarkung Strohm um das Jahr 1407 noch nicht existirte.
Hierauf deuten auch wohl die zwei Gräben der Urkunde von
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1390, welche „von dem Korbe in Malswarden angehen;' hin. —
Es ist ja auch durchaus nicht nothwendig anzunehmen, dass
die (allerdings bessere) Feldeintheilung nach Holler Art in den
bereits bewohnten Niederungen damals ziemlich gleichzeitig
oder bald nach der Ziehung der Deiche durchgeführt wurde.
Diese Melioration (eine A^erkoppelung!) konnte vielmehr lange
Zeit später erfolgen, während sie in unbewohnten Brüchen,
welche nach Holler Weise in Cultur genommen wurden, natur-
gemäss sofort Anwendung fand.

Sehen wir uns zum Schlüsse unserer Betrachtung in
unserm kleinen Staate um. wo etwa noch ähnliche, jetzt
verlassene Dörfer existirt haben können, so haben wir unsere
Aufmerksamkeit wohl nur auf die Gegend von Huchting, auf
Osterholz und das Werderland zu richten. Die älteren An¬
siedelungen an den Ufern der grösseren Flüsse sind ja natür¬
lich von den Deichen aufgenommen worden, und haben im
Wesentlichen ihre Lage beibehalten, wie sie sich in den noch
heute vorhandenen Dörfern zeigt. In Osterholz, einem auf
der Vorgeest gelegenen Dorfe, existirt noch heutzutage die
Lokalbezeichnung: das alte Dorf, südlich von der heutigen
Dorfstrasse, und macht eine Verlegung des früher wohl noch
kleinen Dorfes wahrscheinlich. — Im Werderlande könnte
man an Ansiedelungen in der Mitte des Landes denken,
welche denen an der kleinen Wümme und am Stellbache
ähnlich gewesen sein müssten. Dort existirt auch ein ge-
schlängelter, offenbar nicht künstlich gegrabener Wasserlauf,
welcher vielleicht zu Ansiedelungen eingeladen hätte, wenn
nicht das höhere Areal von Mittelsbüren (an der Weser) in der
Nähe gewesen wäre. Jedenfalls sind bis jetzt keinerlei Spuren
solcher Ansiedelungen an jenem Bache bekannt geworden. —
Das Huchtinger Fleeth endlich bildete vor der Eindeichung-
sicher einen ähnlichen kleinen Fluss wie der Bach von Stelle.
Dass es nicht unbedeutend gewesen sein kann, dafür sprechen
die beiden seeartigen Erweiterungen, welche, sich an ihm
finden; vielleicht hing es ursprünglich oberhalb mit der



Ochtum zusammen oder bildete vielmehr einen Seitenarm
derselben. In jedem Falle aber können nur wenige Wohnungen
an diesem Fleethe vorhanden gewesen sein, da an seinem
Ufer höher gelegene, wasserfreie Vorgeest vorhanden ist, auf
welcher das Dorf Kirchhuchting liegt, ein, wie sein gedrängter
Bau verräth, sehr altes Dorf, ebenso wie Arsten, Walle,
Gröpelingen und Borgfeld. Möglicherweise könnten aber auf dem
Areale von Grolland und Brockhuchting vor der jetzigen
Feldeintheilung Ansiedelungen auf Warfen vorhanden ge¬
wesen sein.

Anhang 1.
Die Eigenthumsverhältnisse in der Feldmark Strohm waren

bis in ganz neue Zeiten so sonderbare, dass es sich lohnt,
noch einen Blick auf dieselben zu werfen. Die Feldmark
ohne Aussendeichsland zerfällt in folgende sechs wesentlich
verschiedene Theile:

1) Hardenstrom (234 ha);
2) Malswarden (131 ha);
3) das Stellfeld (139 ha);
4) der Wiedbrook (13G ha), nebst den im Süden an-

stossenden sog. AViedbrooks-Hören (15 ha);
5) der grosse Kamp und die Hasenbürener Meente (27 ha);
6) die Hove (34 ha).

Zum Verständniss des Nachfolgenden schicke ich voraus,
dass bei der Hollercultur das Land vermittelst durchgehender
paralleler Gräben in Streifen geschnitten wurde.. Jeder
Streifen wird also von zwei Gräben begrenzt und zerfällt durch
Quergräben in Kämpe (je nach der Länge des Streifens
2—4). Der Kamp wird in der Längsrichtung des Streifens
in die einzelnen Stücke getheilt; diese Stücke sind äusserlich
entweder gar nicht von einander getrennt, oder es laufen
Grüppen, bei tiefer gelegenem Lande wohl auch schmalere
Gräben (welche dann den ersten Hauptgräben natürlich parallel
sind) auf ihrer Grenze her.
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Es besteht nun folgende Feldeiatheilvmg:
a) Hardenstrom enthält in der Breitenrichtung 48 Stücke

h 5 Ruthen Breite;
b) Malswarden ist breit 28 Stücke a 5 Ruthen;
c) das Stellfeld ist breit 33 Stücke ä 5 Ruthen;
d) der Wiedbrook ohne die Wiedbrooks - Hören 38

Stücke ä 7 Ruthen. Hier im Wiedbrook ist gewöhn¬
lich jedes Stück rings um von Gräben umgeben.

e) die Wiedbrooks-Hören, in der Bucht gelegen, welche
hier der Stellgraben bildet, indem er von fast west¬
licher Richtung in nahezu nördliche Richtung über¬
geht, sind in wenige breitere Stücke zerschnitten.

f) die Hove, d. i. Hufe, 34 ha = 134 Morgen gross;
sie war also nicht so gross wie eine Hollerländer
Hufe, welche bei 720 Ruthen Länge und 30 Ruthen
Breite 180 Kalenberger Morgen halten sollte; der¬
artige Abweichungen von der planmässigen Grösse
kommen aber nicht ganz selten vor.

An der Mündung des Stellbaches, auf dem linken Ufer
desselben (zwischen ihm, dem alten Sielgraben und dem
Ochtumdeiche) liegt der Grosse Kamp (18 ha); auf dem rechten
Ufer dagegen (zwischen dem Stellbache und dem graden
Fleethe) ein Grundstück von 9 ha, welches in einem alten
Verzeichnisse der Fleethschläge die »Hasenbürener Meente«
oder auch »Köther-Miuthe« genannt wird. Da hier auch (an
der Mündung des alten Sielgrabens) die Verpflichtung der
Bauern von Stelle zur Unterhaltung des Stellgrabens erlischt,
und diejenige der Bauern von Hasenbüren beginnt (vergl. die
Urkunde vom 13. November 1390; Urkundenbuch IV, 127),
so ist es sehr wahrscheinlich, dass diese Grundstücke (der
Grosse Kamp und die Hasenbürener Meente) ursprünglich zu
Hasenbüren gehört haben. —

Es ist nun überaus merkwürdig, dass noch zur Zeit der
ältesten Katastrirung (ums Jahr 1835) last alles Land in
Hardenstrom im Besitze altbremischer Familien oder Institute
war. Folgende kurze Uebersicht wird dies lehren:
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1. Streifen (4 Stücke breit); Eigenthümer: Senator Büsing,
Senator Scliuraacher, Frau Bürgermeister von Post, Commen-
thurei, Aeltermann Tiedemann, J. Vagt (Erbland olme Nach
weis des Vorbesitzers).

2. Streifen (4 Stücke breit): Rätbin Oelricbs Erben, Pro¬
fessor Rump, Aeltermann Tiedemann, Frau Dr. Wichelhausen.

3. Streifen (4 Stücke breit): Martini - Kirche — den zu-
gebörigen Hof am Deiche bat .(. Vagt zu Meierrecht von
der Kirche.

4. Streifen (4 Stücke breit): Commenthurei. — Hierzu
gehörte früher auch der vorliegende Hof; es gab in Starohm
also zwei Commenthurei-Höfe (der zweite war der Winkelhof).

5. Streifen (4 Stücke breit): Eimert Köhler auf dem Winkel -
hof (früher Commenthurei).

6. Streifen (4 Stücke breit): Pastor Kohlmann. Mit Hof;
Gutsherrschaft: St. Pauli-Kirche und die Stadt.

7. Streifen (4 Stücke breit): J. Vagt (Erbland, s. 1.
Streifen).

8. Streifen (4 Stücke breit): Senator Cäsar. Mit Hof;
Gutsherrschaft: die Stadt.

9. Streifen (4 Stücke breit): Aeltermann Tiedemann.
10. Streifen (2 Stücke breit): II. W. Barre, Ar. Flugger;

Gutsherr Dr. v. d. Busche.
11. Streifen (4 Stücke breit): Bürgermeister Schöne, Syn¬

dikus von Eelking Erben, Eimert Köbler (früher Commenthurei).
12. Streifen (2 Stücke breit): Eimert Köhler (früher Com¬

menthurei).
13. Streifen (4 Stücke breit): Commenthurei — den zu¬

gehörigen Hof. den sog. Winkelbof (früher der Commenthurei
gehörig) hat Eimert Köhler.

Ein solches Verhältnis*, dass also nahezu das ganze Land
sich in den Händen städtischer Besitzer befindet, kehrt in
unserer Gegend nur bei dem bekannten Areale des Kattenesch,
beim Kattenthurm an der Ochtum, wieder. — In Hardenstrom
dürften früher wohl noch mehrere Höfe gestanden haben, da
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mehrere Grundstücke am Südende der Streifen noch jetzt den
Namen »die Wurt« führen, was immer auf früheren Anbau
hindeutet.

Das Land von Malswarden gehörte zur Zeit jener ersten
Katastrirung sämmtlich den vier Bauern (Bauleuten) von Mals¬
warden, deren Gutsherren die Stadt, die St. Johannis - Kirche,
die Unterstiftischen Güter, das St. Remberti - Hospital und
die St. Pauli-Kirche waren. An dem Gemeindelande jenseits
der Ochtum hatte ausser ihnen noch der im Aussendeichslande
wohnende Köthner Antheil, dessen Hofstelle den auffallenden
Namen »auf der Burg« führt.

Von den 33 Stücken des Stellfeldes (ä 5 Ruthen Breite)
gehörten 6 nach Woltmershausen, 15V2 nach Rablinghausen,
4 nach Lankenau, 1 nach Hardenstrom (Pastor Kohlmann);
5 Stücke gehörten den Bauleuten in Malswarden und 1 war
Eigenthum eines vor demselben am Ströhmer Deich wohnhaften
Köthners. Dieser Köthner war direct an die Stadt und die
St. Pauli-Kirche bemeiert, während alle übrigen Anbauer am
Ochtumdeiche im Stellfelde Aftermeier von Bauleuten waren.
Es ist wohl nicht unwahrscheinlich, dass die Vorfahren dieses
Köthners direct aus Stelle nach dem Ochtumdeiche übergesiedelt
sind. — Gutsherren im Stellfelde waren vorzugsweise: die Stadt,
die St. Pauli-Kirche, das St. Remberti - Hospital; bei einem
Stücke kommt die Pfarrei in Hasbergen mit der St. Pauli-
Kirche vor. 1)

Die 38 Stücke des Wiedbrooks waren damals folgender-
massen vertheilt: 3 Stücke gehörten einem Köthner am Ströhmer
Deich, welcher direct von der Stadt und dem St. Johannis¬
kloster bemeiert war, was auf alten Anbau schliessen lässt;
5 Stücke gehörten sonstigen Anbauern am Ströhmer Deich,
3 Stücke gehörten nach Woltmershausen. 3 nach Rablinghausen,

*) Ein Theil des elften Stückes (auf dem rechten Ufer des Stellbaches,
A. S. K. der Karte) führt den auffallenden Namen: der Armensünder-
kirchhof. (Sollte dieser Name nicht neueren Ursprungs und aus einem
Missverständnisse hervorgegangen sein?)

8
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6 nach Lankenau; 18 dagegen nach Hasbergen (von diesen
führen 4 die Bezeichnung: Herren-Kämpe und 6 Stücke die
Bezeichnung: Kirchenland).

Die Hove war sehr lange im Besitze der Familie von Rheden
und ist von derselben erst vor wenigen Jahren verkauft worden.
Derselben Familie gehörten auch die Wiedbrooks-Hören.

Anhang 2.
Wir haben hier einiger Urkunden des Bremer Urkunden-

buches zu gedenken, welche einen Ort Stelle erwähnen, der
aber nicht das Stelle im Bremischen Gebiete, sondern Stelle
unweit Neuenkirchen, nördlich von Blumenthal ist, ein Ort, in
welchem, wie wir sehen werden, das adelige Geschlecht (erz¬
bischöfliche Ministerialen) von Stelle ansässig war.

Die vier Urkunden stammen aus den Jahren 1336, 1375,
1393 und 1395. In der ersten, vom 28. April 1336 (II, 398),
verkaufen die von Stelle (zwei Brüder und zwei Söhne des
einen derselben, unter Zustimmung von noch zwei andern
Brüdern von Stelle) dem Kloster in Lilienthal mehrere Zehnten
in Stelle, (den Zehnten eines Viertel Landes des Nicolaus von
Stelle, gelegen in Stelle, welches »Verdendel« genannt wird,
und den Zehnten eines Stückes Land desselben Nicolaus, welches
»Stucke« genannt wird, gelegen in Stufle, ferner den Zehnten
eines Viertels des Hermann Boghes, welches »Verdendel« ge¬
nannt wird, in Stelle, welches jetzt Bovert bebaut, in beiden
Feldern und Aeckern, welche »Ghest« und »Mersch« genannt
werden, und den Kleinzehnten einer Wurt und eines Hauses,
welches neben dem erwähnten Viertel Land des Hermann Boghes
liegt ....). — Am 25. Mai 1375 verkauft (III, 476) der Knappe
Willeken von Stelle mit Zustimmung seiner Vettern Johann
und Diedrich dem Heyne Wobbeken »anderhalven crusekamp
unde en stucke, dese alle dre gheleghen sint over den hoghen
wort vor Steller Siele« für sieben Verding. — Erzbischof Albert
bestätigt und beurkundet unterm 9. Oktober 1393 (IV, 156) die
Gründung eines Altares im Dom durch den Bremer Bürger
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Habe und seine Frau Elisabeth, welche jenen Altar mit Gütern
in Altenesch und mit einem halben Lande (dimidia terra) in
Stellerbruch (»Stellerbruke«) an einem Platze genannt: »uppe
der hoefslaghe« dotiren, dessen eine Hälfte jetzt Christian Meyer
und dessen andere Hälfte Monik bebauen. — Endlich bestätigt
am 18. März 1395 (IV, 166) Erzbischof Albert die Stiftung und
Dotation der Vicarie der heiligen Dreieinigkeit und der heiligen
Caecilie im Dom durch die Testamentsvollstrecker des verstor¬
benen Domcantors Rembert von Münchhausen; als Stiftsgüter
dieser Vicarie werden aufgezählt: zwei und ein halbes Stück
Land in Lesumbrook, -welche früher dem Johann von Schönebeck
gehörten, von denen das eine und das halbe Stück gelegen sind
neben dem Besitzthume des Heinrich von Hude, welches
»dat byscopes stuke« genannt wird, nach Osten zu und
jetzt von Albert Stallingh bebaut werden, das andere Stück
aber ist gelegen neben dem Meyerhof nach Osten, welchen jetzt
bebaut Friedrich Rys — und ein grosses Viertel auf der Geest
(»uppe der Ghest«) in Stelle, welches Viertel einst dem Gottfried
von Stelle gehörte — und ein grosses Stück Land, gelegen
»uppe dem Stüde«, welches auch dem genannten Gottfried ge¬
hörte, und besagtes Viertel und Stück bebaut jetzt Henneke
Wend — sowie auch einen Meyerhof, gelegen in Arbergen mit
allem seinem Zubehör, welcher früher dem Johannes Monik,
auch genannt Scribbere, gehörte.«

Diese Urkunden sind in unserem Urkundenbuche und z. Th.
auch von mir in meinem Buche über die freie Hansestadt
Bremen (1882, p. 282, Anm. 3) auf unser Stelle im Nieder-
vielande bezogen worden. Wenn man sie aber im Zusammen¬
hange überblickt, so erkennt man leicht, dass dies nicht zu¬
treffen kann. Namentlich die Erwähnung von Geest und Marsch
in der ersten Urkunde lässt sich mit unserm, mitten in der
Flussmarsch gelegenen Orte Stelle auf keine Weise in Ueber-
einstimmung bringen; ebenso deutete bisher Nichts darauf hin,
dass ein Ministerialen-Geschlecht von Stelle mit unserm beschei¬
denen Dorfe Stelle Berührung gehabt habe. — Es lag daher

8*
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die Frage nahe, ob sich jene Urkunden nicht auf den adeligen
Hof Stelle am Südrande der Osterstader Marsch bezögen, und
dies hat sich wirklich bestätigt.

Etwa eine Meile nordwestlich von Blumenthal springt die
Hohe Geest in Form eines Vorgebirges in die Marsch vor
(man vergleiche eine gute Specialkarte, am besten die hanno¬
versche Generalstabskarte). Auf diesem Vorsprunge liegt (dicht
am Rande der Marsch) das Kirchdorf Neuenkirchen, im Mittel¬
alter lange Zeit hindurch mit seiner Umgebung als »Gericht
Neuenkirchen« ein werthvoller Besitz der Stadt Bremen. Der
östliche Theil des Dorfes ist unter dem Namen Vorbruch be¬
kannt. Etwa 1 km nördlich hiervon lag früher der adelige Hof
Stelle, aus welchem das mehrfach verzweigte Geschlecht von
Stelle stammte. Dieser Hof — er gehörte seit etwa 1600 der
Familie von Sandbeck (Seitenlinie von Sandbeck bei Scharm¬
beck) — brannte im Jahre 1791 ab und wurde nicht wieder
aufgebaut. 1) Gegenwärtig ist Stelle daher nur noch der Name
einer Weide und die v. Pape'sehe Generalstabskarte ist insofern
irrig, als sie den Hof als noch vorhanden angiebt. — Etwa
1 km nordwestlich von Stelle liegt in der Marsch der kleine
Ort (einstellige Hof) Stell er bruch; dann folgt in etwas
grösserer Entfernung der dicht hinter dem Weserdeiche liegende
Ort Rade und weiter nach Norden der bekannte Ort Asch¬
warden. Bei Rade mündet ein aus der Gegend von Stelle
herabkommender Bach, das Mühlenfleeth, durch ein Siel in die
Weser. — Es erschien mir nun wichtig, darüber ins Klare zu
kommen, ob die oben angeführten Lokalbezeichnungen sich
noch jetzt in der Gegend von Neuenkirchen nachweisen liessen.
Namentlich wichtig erschien mir dies für den »Steller Siel«
und den »Krusecamp« der Urkunde vom 25. Mai 1375, da es
bisher sehr nahe gelegen hatte, den »Steller Siel« für einen
der Siele in der Feldmark unseres Dorfes Stelle im Nieder-
vielande und den »Krusecamp« für das Areal an der Mündung

*) Ich verdanke diese Einzelheiten gütiger Mittheilung des Herrn Lüder
Halenbeck hierselbst.



im Gebiete der Stadt Bremen. 117

des Stellbaches anzusprechen, welches heute den Namen des
Grossen Kampes führt. — Ich wandte mich daher mit der
Bitte um Nachforschung an den Königlichen Landrath Herrn
Berthold zu Blumenthal, welcher meinem Ersuchen denn auch
in der freundlichsten Weise entsprach, indem er die Akten des
Landrathsamtes durchforschte und bei den Kreis-Eingesessenen
Erkundigungen einzog. Herr Landrath Berthold schrieb mir
unterm 25. März 1886 über den Steller Siel Folgendes:

»Es hat ein altes Siel westlich von Stellerbruch im Weser¬
deiche gegeben, welches den Namen »Steller Siel« sehr wohl
geführt haben kann und wahrscheinlich geführt haben wird.
Etwa 2—300 m nördlich von Stellerbruch ging von der Land¬
strasse nach Westen auf den Deich zu ein altes verfallenes
Fleeth, welches erst vor wenigen Jahren zugeschüttet wurde,
und da, wo dieses Fleeth auf den Deich trifft, hat nach der
bestimmten örtlichen Ueberlieferung in alten Zeiten ein Siel
gestanden; zweifellos dasjenige Siel, durch welches der in den
hiesigen Akten erwähnte Süd - Rader - Sielverband abwässerte.
Auch erzählt man sich im Dorfe, dass dieses jetzt eingegangene
Siel früher noch an einer andern Stelle, ein paar hundert
Schritte weiter nach Süden, da gelegen habe, wo jetzt der sog.
»Puhl vor dem Schweine-Helmer« liegt, ein ziemlich grosser,
stellenweise angeblich bis 80 Fuss tiefer Sumpf binnendeichs,
der entstanden sein soll, als im 16. Jahrhundert eine Sturmfiuth
den Deich durchriss. Es kann sehr wohl richtig sein, dass
hier das Siel gelegen hat, da die Siele immer die schwachen
Stellen des Deiches sind und in ihrer Nähe ein Deichbruch
besonders leicht erfolgt. Mag aber diese letzte Ueberlieferung
von dem Siel an der Stelle des Kolkes richtig sein oder nicht,
ein Siel hat jedenfalls früher westlich von Stellerbruch bestanden.«

»Etwa 6-8 Minuten nördlich von dem Kolk liegt binnen¬
deichs, zwischen Deich und Landstrasse, auf der Rader Feld¬
mark ein Ackerstück: »der Krützkamp« und ein paar hundert
Schritt weiter nach Rade zu wieder ein Ackerstück, die »hoge
Worth« genannt.«
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Hiernach ist also die Lokalität der Urkunde von 1375 ganz
zweifellos frxirt.

Aber auch das »stufte« der beiden Urkunden von 1336 und
1395 ist durch Herrn Landrath Berthold fixirt worden. In dem
Felde von Vorbruch (also südöstlich von Stellerbruch) führt
noch jetzt eine Fläche Wiesenland (Bruchwiesen) die Bezeich¬
nung »der Stüfel« oder »der Stiefel«.

Ich benutze diese Gelegenheit, um Herrn Landrath Berthold
auch an dieser Stelle meinen herzlichsten Dank auszusprechen.

Erläuterung zu den Karten.
Tafel I und II.

Die Terraindarstellung beider Karten ist aus der Karte
des Gebiets der freien Hansestadt Bremen von H. Thätjenhorst
und A. Duntze durch Ueberdruck hergestellt. Für die freund¬
liche Erlaubnis dazu sei dem Verleger dieser Karte, Herrn
Verlagsbuchhändler M. Heinsius, auch an dieser Stelle der
gebührende Dank gesagt. — Nach Herstellung des Ueberdruckes
wurde die Schrift von dem Steine entfernt (der Originalstein
enthält die Schrift bis zu den einzelnen Flurbezeichnungen)
und die für unsere Zwecke erforderlich scheinende Schrift,
die Richtung nach Nord und Süd, sowie die Bezeichnung der
alten Hofstellen (durch Sterne) eingefügt. Beide Karten haben
natürlich den Masstab der Thätjenhorst - Duntze'schen Karte
von 1:28 935. —■ Der Farbendruck wird sehr dazu beitragen,
die Abgrenzung der alten Gebietstheile auch den der Sache
Fernerstehenden klar zu machen.

Die drei Originalkarten im grössten Masstabe, welche
Herr Kataster - Direktor Lindmeyer hat anfertigen lassen, sind
von uns dem Staatsarchive übergeben worden.

Tafel I.
Ansiedelungen an der kleinen Wümme.

Die Ansiedelungen in den Feldmarken Wetterung, Hemme,
Niederblockland, Walle und Wummensied sind hier zu einem
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Gesammtbilde vereinigt. Sie beginnen in der Feldmark Wet¬
terung auf dem rechten Ufer der kleinen Wümme. In der
Feldmark Hemme sind drei Höfe noch jetzt vorhanden (die
von Harjes, von Geerken und die sog. Kapelle); zwischen
ihnen liegen 6 alte Hofstellen und eine zweifelhafte Erhöhung
(in der Figur durch ein Fragezeichen angegeben), in der Nähe
der Kapelle noch zwei Höfe auf dem linken Ufer der kleinen
Wümme. Am untern Ende der Feldmark Hemme liegt bei
der Mühlenbrake der Mühlenwarf (M. W.). Endlich haben sich
im Niederblocklande noch vier und in Wummensied noch ein
Hauswarf (dieser letzte dicht bei Dammsiel) constatiren lassen!

Tafel II.
Die Feldmark Strohm mit dem alten Dorfe Stelle.

Die Karte stellt fast die ganze Feldmark Strohm dar ; nur
zwischen der Mündung des Varlebaches und Köhler's - Brücke
ist ein kleines Stück Aussendeichsland weggelassen. Farbig-
angelegt ist jedoch nur das Binnendeichsland, da das Aussen¬
deichsland für unsere Zwecke kein grösseres Interesse darbot
(dasselbe lässt sich übrigens leicht nach der unterbrochen-
punktirten Grenzlinie verfolgen).

Das Binnendeichsland ist in seine alten Feldmarken:
Hardenstrom, Malswarden, Stellfeld, Wiedbrook mit Wiedbrooks-
Hören, Grosser Kamp mit Hasenbürener Meente, und Hove
getheilt. Am Südrande der Hove lag auf einem dreieckigen
vorspringenden Grundstücke das alte Gut die Hove (der Hove-
Warf, H. W., ist durch einen Stern bezeichnet). Westlich
davon liegt der Mühlenwarf (M. W., durch einen Punkt be¬
zeichnet) ; dann folgt, den Windungen des Stellbaches folgend,
das Dorf Stelle, von welchem 17 Hofstellen durch Sterne
angegeben sind.



V.
Bremische Sectirer des 17. und 18. Jahr¬

hunderts.
Von

W. von Bippen.

In seiner interessanten Schrift William Penn's travels in
Holland and Germany in 1677 erzählt Professor Oswald Seiden¬
sticker, dass Penn und seine »Freunde« — es waren George
Fox, Robert Barclay, George Keith, George Watts, JohnFurley,
William Tallcoat, Isabella Yeomans (Fox's Stieftochter) und
Elizabeth Keith — u. a. auch Bremen besuchten. Es geschah
in der Absicht, um hier wTie in anderen Städten Rheinlands.
Westfalens und Niedersachsens Persönlichkeiten zu gewinnen,
welche in der nach Penn benannten amerikanischen Colonie vom
offiziellen Kirchenthum unabhängig ihren religiösen Ueber-
zeugungen leben wollten. Die »Freunde« hatten sich am
6. August in Amsterdam getrennt. Fox mit einigen anderen
war direkt von dort nach Emden, Bremen, Hamburg gegangen.
William Penn und seine Begleiter trafen am 18. September in
Bremen ein und vereinigten sich hier wieder mit jenen. Sie
fanden nach Penn's Bericht in Bremen verschiedene Personen,
die viel Sympathie mit den »Freunden« gestanden, aber doch
Besorgniss hegten, einen so unpopulären Namen öffentlich zu
bekennen. Unter ihnen erwähnt Penn einen Geistlichen, der
zwischen seiner Ueberzeugung und Furcht vor der Welt kämpfte
(struggling between conviction and fear of the world); gewiss
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mit Recht vermuthet Seidensticker in ihm Theodor Undereik. 1)
Denn dieser, seit 1670 erster Prediger an der Martinikirche,
stand den religiösen Anschauungen der »Freunde« sehr nahe.
Er war in Duisburg geboren, hatte die dortige Universität
besucht und blieb fortdauernd in Beziehungen zu seiner rheini¬
schen Heimath. 2) Eben in Duisburg aber war Penn vor seinem
Eintreffen in Bremen gewesen: es war natürlich, dass er von
dort in erster Linie an Undereik empfohlen war. In religiöser
Richtung konnten Penn und seine Genossen in Bremen kaum
stärkere Anregung geben, als Undereik schon gethan hatte und
fortfuhr zu thun; ob sie aber für ihre Auswanderungspläne
hier an irgend einer Stelle geneigtes Gehör gefunden haben,
bleibt zweifelhaft.

Penn hatte am Rhein die Bildung einer Gesellschaft zur
Förderung deutscher Auswanderung nach Pennsylvanien ange¬
regt. Es bedurfte aber mehrerer Jahre, bis dieselbe zu Stande
kam: erst im Jahre 1682 trat sie in Frankfurt ins Leben. Sie
zählte ursprünglich nur acht Theilhaber (stockholders), von
1686 ab aber deren zehn. Diese Gesellschaft ist es gewesen,
welche Germantown in Pennsylvanien gründete, den ersten Ort,
in welchem sich Deutsche auf dem amerikanischen Continent
eine neue Heimath schufen.

Es hat von da ab bekanntlich noch ein Jahrhundert ge¬
dauert, bis Bremen in direkte Beziehungen zu Amerika trat
und wieder noch eine geraume Weile, bis es einer der grossen
Ausfuhrhäfen für die Besiedelung der neuen Welt wurde.
Aber es ist für unsere Bremischen historischen Erinnerungen
doch von Interesse, zu erfahren, dass unter den zehn Genossen
der Frankfurter Gesellschaft im Jahre 1686 sich auch Dr.
Gerhard von Mastricht befand, der in der Geschichte
unserer Stadt ein gutes Andenken hinterlassen hat. Er war
Professor der Rechte an der Universität Duisburg gewesen,
als William Penn 1677 dort seine Bekanntschaft gemacht

*) Nach Reiz, Geschichte der Wiedergeborenen III, 118.
2) S. über ihn Iken, Joachim Neander (1880) 8. 61 tt'.
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hatte; zehn Jahre später berief ihn, der Rath unserer Stadt
als Syndicus nach Bremen. Er siedelte im Frühjahr 1688
hierher über und ist von da ab bis zu seinem, in hohem
Alter erst 1721 erfolgten Tode vorzugsweise in den diploma¬
tischen Geschäften der Stadt verwandt worden. Aber auch
am geistigen Leben derselben hat er, der sich fortwährend
Zeit für wissenschaftliche Arbeiten abmüssigte, regen Antheil
genommen. Und es ist nicht zu bezweifeln, dass die religiösen
Anregungen, für welche seine Berührung mit William Penn
Zeugniss gibt, auch hier, wo er durch Undereik und andere
den Boden für eine vom Kirchenwesen unabhängige religiöse
Fortbildung oder Erbauung vorbereitet fand, in dem Syndicus
des Raths fortgewirkt haben; wir besitzen auch ein gelegent¬
liches Zeugniss dafür.

Die Frankfurter Gesellschaft hatte es bei der Förderung
der Auswanderung vorzugsweise, wenn nicht ausschliesslich,
nur auf solche Personen abgesehen, welche sich in Folge
religiöser Bedrückung aus ihrer Heimath vertrieben sahen.
Ihre Wirksamkeit setzte also Zustände voraus, wie sie im
Grossen und Ganzen doch glücklicherweise in Bremen, dem
alten hospitium ecclesiae, nicht vorhanden waren, wie sehr
auch die orthodox calvinische Geistlichkeit gegen die pietistiscbe
Richtung eines Undereik in langjährigen Kämpfen eiferte.

Dennoch kamen auch hier einzelne Fälle vor, in welchen
die kirchliche Intoleranz bis zur Verweisung aus der Stadt
führte, und dieselben sind um so bemerkenswerther, als sie
Persönlichkeiten trafen, deren religiöse Richtung derjenigen
Undereik' s und wahrscheinlich auch Gerhard's von Mastricht
nicht fern stand, ja in einem Falle wird eine Bekanntschaft
des Letzteren — Undereik war schon 1691 gestorben — mit
dem demnächst Ausgewiesenen bezeugt.

Im Anfang der neunziger Jahre des 17. Jahrhunderts
machte der Oberstlieutenant und Stadtcommandant von Bremen
Christian Neubauer dem Rathe viel zu schaffen. Denn er
war nicht nur ein Kriegsmann, sondern auch ein eifriger
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Anhänger Speners und in Folge dessen ein kriegslustiger
Gegner der lutherischen Geistlichkeit. Er selbst entstammte
der lutherischen Confession, aber er liess, wie es scheint, die
Calvinisten, unter denen er diente, wolweislich in Ruhe. In
zahlreichen Streitschriften*) beleidigte er insbesondere die
hiesige Domgeistlichkeit und gab dadurch Anlass zu diploma¬
tischen Interventionen der schwedischen Regierung, die endlich
dahin führten, dass der Rath ihm förmlich die weitere Schrift-
stellerei gegen die Lutheraner verbot. Das Verbot hat freilich
keinen dauernden Erfolg gehabt, er hat auch fernerhin noch
einige Schriften drucken lassen, die nach der Meinung der
Gegner »klar genug sehen lassen, dass die meisten morbi
intellectuales bei ihm ohngewehrt sich befinden und er ein
Liebhaber confuser Concepten sei«. 2) Er hatte freilich so
unerhörte Dinge behauptet, wie die äusserliche Wassertaufe
habe keine Kraft, von der Wiedergeburt und sonst von geist¬
lichen Dingen habe man keine distinctos conceptus; er hatte
die Auferstehung des Leibes geleugnet und die Meinung aus¬
gesprochen, dass auch unter den Heiden Kinder Gottes seien,
denn sie hätten einen eben solchen Geist empfangen, wie die
Christen. Er hatte die Gnadenwahl und die mündliche Ge-
niessung des Leibes Christi im Abendmahl sehr grob verworfen
und wider den Bann gestritten, und endlich in seinen Be¬
strebungen zur Vereinigung der beiden protestantischen Con-
fessionen den kränkenden Vorschlag gemacht, das Werk solle
von lauter Politicis vorgenommen werden und von Geistlichen
höchstens Männer wie Dr. Spener und Constantin Schütze
dabei betheiligt sein. 3)

') Die meisten sind angeführt bei Rotermund, Lexikon aller Gelehrten
2, S. 62. Dass Neubauer »den Libertinismum für die einzig wahre Religion
hielt«, wie Rotermund sagt, finde ich nicht.

2) Kritik der Schrift: Der fantastische Mensch, entgegen gesetzt dem
klugen und rechtgläubigen, 1695, in den Unschuldigen Nachrichten von
alten und neuen theologischen Sachen, 1711, S. 440 ff.

3J Unter handschriftlichen historischen Notizen, welche rückseitig in
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Indes dieser auf offenem Markte geführte Streit konnte
doch höchstens unbequem werden, gefährlich erschien er dem
Rathe und dem Ministerium nicht, und er hat nicht die Aus¬
treibung seines Urhebers zur Folge gehabt.

Für höchst bedenklich aber erachtete das Ministerium,
was ihm im Herbst 1698 zur Kunde kam, dass hin und
wieder verdächtige Bücher, insonderheit ein neu gedrucktes
Scriptum von der Gnadenwahl, in der Stadt spargirt würden
und dass sich etliche Personen aus der Fremde eingefunden,
welche ziemlich gefährliche Glaubensprincipia führten. Auf
eine deshalb an den Rath gerichtete Vorstellung ordnete dieser
eine Untersuchung zunächst gegen Johann Gottfried Brunner
an. Das über dieselbe erhaltene Protokoll vom 27. October 1698 1)

eine Abschrift der Bremischen Statuten vom J. 1563 eingetragen sind,
findet sich folgendes Pasquill auf Neubauer: Nürnberg. 5. Febr. 1695.
Durch eine ä parte Staffette aus Venedig will verlauten, dass man auf alle
Mittel und Wege bedacht seie, die Insul Scio gegen die Türcken mit aller
Macht zu defendiren; wie dan zu solchem Ende selbige (Venetianische)
Republiq an die Republiq Bremen einige Bittschreiben soll haben abgehen
lassen, umb dero Commendanten Neubauern 3) zu solchem Defensionswerk
eiligst zu tibersenden begeheret, welches er auch seiner Qualitäten halber
nicht abschlagen wird, soferne ihme vorhero vergönnet sein solte, nach
Anticyram 1') sich zu begeben, umb daselbst noch etzliche doses von dem
bewährten Helleboro c) zu sich zu nehmen, und vermeinet er an selbigem
Orte sonderliche Gelegenheit zu haben, der Türken desseins zu spionieren,
wiewol einige nicht glauben wollen, dass seine bisherige Defensions-An¬
schläge eben die glücksäligsten gewesen, dass er also noch nacher Anti-
cyram navigieren und wol gar Füchse vor Hasen, Kuhmist vor Pfeffer¬
kuchen und Kartenhäuser vor Dardanellen ansehen dürfte.

a) Hierzu die Note: Herr Christian Neubauer ist etzliche Jahre
Stadts-Bremischer Commendant (sonsten Obrister Lieutenant) gewesen,
hat unterschiedene theologische Tractaten in Druck herausgegeben,
wormit er grosse Verwirrungen unter den Lutherischen Predigern
gemacht und sowol sie gegen ihn als er gegen sie geschrieben, so
dass er auch öffentlich von der Cantzel auf Befehl Ihr. Königl.
Schwed. Majest. excommuniciret etc., hätte besser gethan, dass er
seinen Degen tapfer gebrauchet, in seinem Beruf geblieben und die
Herren Prediger in Frieden sitzen lassen.

W Naviget Anticyram. c) Helleboro dignus.
*) Aus der Archivacte »Pietisten, Separatisten etc.«
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ergiebt im wesentlichen Folgendes: Brunner stammt aus Nürn¬
berg und ist 31 Jahre alt. Sein Vater, der >Arithmeticus und
Buchhalter« war, hat sich von seiner Frau, Helena Tumlerin,
eines Predigers bei Nürnberg Tochter, separirt und ist papistisch
geworden. Der Sohn ist im Mai 1696 nach Bremen gekommen,
nachdem er sich vorher »auf des Herrn Superintendenten An-
rathen« acht Jahre lang im Oldenburgischen aufgehalten hatte.
Er bekennt sich nominell zur lutherischen Religion, hat in
Nürnberg Philosophie studirt, jedoch Universitäten nicht besucht.
Er hat Verkehr mit seinem hospite Johan Wikers, mit Johann
und Theodor Schermer, mit Monsieur Tissot und einigen an¬
deren, auch zwei Frauen werden genannt. Sie reden in ihren
Zusammenkünften »von göttlichen Dingen, erbauen sich unter
einander mit wenig Worten.« Er hat auf Begehren Bücher
verschrieben und ausfolgen lassen, in specie Desiderii Philadelphi
Weg zum Ewigen Leben, dessen Autor, wie ihm gesagt worden,
Rosenthal in Wesel sein soll. Auf die Frage, ob solche heim¬
liche Zusammenkünfte nicht »wider Christi Regul, der vor
dem Hohenpriester und den Aeltesten gesagt: ich habe frei
öffentlich gelehret für jederman,« antwortet er: »sie wären
keine Lehrer, sondern discipuli, suchten nur in der Liebe Gottes
und des Nächsten sich zu erbauen.« Weiter sagt er noch aus,
er gehe nicht zur Kirche noch zum Nachtmahl »ex instinctu,
welcher von einer Gewissensfreiheit dependire«; von Jakob
Böhms Lehre halte er viel, wie auch von allen scriptis mysticis.

Auf diese Aussage eines unschuldigen Pietisten, von dem
weder behauptet noch erwiesen wurde, dass er die Ruhe der
Stadt störe, beschloss der Rath acht Tage später, derselbe habe,
da er kein Bürger sei, die Stadt zu räumen. Schon im December
beschäftigte den Rath eine gleichartige Untersuchung gegen
eine »frembde Person«, die muthmasslich den gleichen Ausgang
hatte, über welche aber nähere Angaben fehlen.

Die oben genannten Brüder Johann und Theodor Schermer
werden uns aus den Acten noch weiter bekannt, Sie scheinen
den Mittelpunkt eines pietistischen Kreises gebildet zu haben.

\
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der sich viele Jahre lang in der Stille erhielt, ohne einen Anlass
zum Einschreiten zu geben. Johann hatte Jura, Theodor Theo¬
logie studirt, aber weder der eine noch der andere hatte einen
seinen Studien entsprechenden praktischen Beruf erwählt. Sie
lebten, wie es scheint, ganz ihren theologischen Betrachtungen
und religiösen Erbauungen. Der lutherischen Kirche, in der
sie geboren waren, standen sie nicht absolut feindlich gegen¬
über ; Theodor hatte in früheren Jahren wohl Verkehr mit den
Domgeistlichen gehabt, aber als er 1695 von Halle zurückkehrte,
woselbst er der Inauguration der Universität beigewohnt hatte,
eröffnete ihm der Superintendent Löchner in einer Unterredung,
der König von Schweden habe jüngst ein scharfes Edict wider
die der Pietisterei, Chiliasterei und Enthusiasterei Verdächtigen
ausgehen lassen, und da auch er, Schermer, zu diesen gehöre,
so könne er zu Beichte und Abendmahl nicht mehr zugelassen
werden. 1) So sahen sich die Brüder von der Kirche halb aus-
gestossen und mussten es bald erleben, dass sie öffentlich in
den Predigten als Abtrünnige bezeichnet wurden. Streit und
Händel aber suchten sie auch jetzt auf keinerlei Weise. Beide
waren auch schriftstellerisch thätig: Theodor hatte eine Schrift
»Vom Gebrauch des heiligen Abendmahls« publicirt, Johannes
veröffentlichte im Jahre 1704 ein Büchlein unter dem Titel »Die
nothwendige Vollendung der geistlichen Reinigung und Heiligung,
entweder bei Leibes Leben oder nach dem Tode«, 2) zwar anonym,
doch war er als Autor bekannt. Auch in diesen Schriften scheint
im Gegensatze zu dem üblichen Ton der Zeit ein friedlicher
Geist gelebt zu haben, wenigstens hören wir seitens der Prediger
keine andere Klage über sie, als dass die erstgenannte öffentlich
unter dem Rathhause, wo die Buchbinder ihre Stände hatten,
verkauft werde. Die Brüder hielten keine Conventikel, aber sie
verkehrten natürlich vorzugsweise mit Gleichgesinnten, mit denen
sie sich von religiösen Dingen unterhielten.

') Löchner sagt: er könne sein heilig Amt an Schermer nicht weiter
hedienen, was wohl nur in dem im Texte angegebenen Sinne verstanden
werden kann.

*j S. Unschuldige Nachrichten 1703, S. "28 lf.

%
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Da trat im Jahre 1703, von dem schon früher genannten
Monsieur Tissot, einem Apotheker, zur Erziehung seiner Kinder
hierher berufen, in ihren Kreis ein Mann namens Georg Henne¬
berg. Er stammte aus Osterrode am Harz, hatte in Halle
Theologie studirt, war dann in Hannover Hauslehrer gewesen
und hier mit einem pietistischen Kreise in Berührung gekommen,
in welchem u. a. ein Graf und eine Gräfin von Leiningen, ein
Graf von der Lippe und einige andere vornehme Personen sich
bewegten. Dieser Kreis nun wurde durch einen kurfürstlichen
Befehl, in welchem auch Georg 'Henneberg namentlich aufge¬
führt wird, nach einem voraufgegangenen öffentlichen Tumult
am 26. Januar 1703 der Stadt und des Landes verwiesen.
Henneberg rettete sich nach Pyrmont und erhielt dort bald
darauf die Einladung Tissot's nach Bremen. Er scheint ein
vielseitig gebildeter Mann gewesen zu sein, der neben seinen
wissenschaftlichen und theologischen Studien auch die Musik
ausübte. Mit grosser Bescheidenheit sagte er, dass er zwar
Jakob Böhms Weg zu Christo gelesen und viel Gutes darin
gefunden habe, übrigens aber über Böhm s Schriften »wegen
ihrer Hoheit« nicht urtheilen könne. Das Buch, an welchem
er sich mit seinen Hausgenossen vornehmlich erbaute, war
Arndt's Wahres Christenthum. Trotz seiner vielfach abweichen¬
den Ueberzeugung besuchte er nicht selten den öffentlichen
Gottesdienst, aber freilich, obwohl von Haus aus Lutheraner,
nicht im Dom, sondern in einer der reformirten Stadtkirchen.
Denn die Domgeistlichen, an deren Spitze jetzt der gelehrte
aber zelotisch lutherische Dr. Gerhard Meier stand, hatten ihn
als einen vom Hannoverschen Consistorium Verdächtigten
und wegen Irrglaubens aus Hannover Vertriebenen förmlich in
den Bann gethan, jedem Kirchendiener und selbst den Musikanten
den Umgang mit ihm strenge untersagt. Auch Henneberg
leugnete entschieden, Conventikel zu halten; seine religiösen
Unterhaltungen mit Gleichgesinnten, von der täglichen Morgen¬
andacht mit der Tissot'sehen Familie abgesehen, fanden nur
bei freundschaftlichen Besuchen im Kreise ganz weniger Personen
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statt. Dieser Verkehr führte ihn auch mit der Jungfer Garbade,
Tochter eines 1704 verstorbenen hiesigen Geistlichen, zusammen
und aus dem Verkehr erwuchs bald Neigung und Verlobung.
Im August 1705 suchte Hemieberg, der schon vorher das Bürger¬
recht erworben hatte, die kirchliche Proklamation nach. Sie
wurde ihm verweigert. Er reichte eine Beschwerde beim Rath
ein, und eben dieser in seinem und seiner Braut Interesse
gebotene Schritt gab dem Ministerium die lange gewünschte
Handhabe zu einem inquisitorischen Verfahren gegen ihn. Er
wurde in mehreren Sitzungen vor einer durch Deputirte des
Ministeriums verstärkten Commission des Rathes einem höchst
umständlichen Verhöre unterworfen, welches schliesslich zu
dem zweimal wiederholten Befehl führte, er solle ein Attestat
darüber beibringen, dass er der reinen lutherischen Lehre an¬
hange. Henneberg musste natürlich verstehen, was ein solcher
Befehl zu bedeuten habe. Er entschloss sich kurz mit seiner
Braut zu entfliehen. In der im Jahre 1621 von ausgewanderten
niederländischen Remonstranten gegründeten Colonie Friedrich¬
stadt in Schleswig fanden sie milder gesinnte Geistliche, welche
die christliche Trauung nicht von der Orthodoxie des Glaubens¬
bekenntnisses abhängig machten.

Die gegen Henneberg gerichtete Inquisition hatte auch das
Verhör der beiden Gebrüder Schermer und eines Strumpf¬
wirkers namens Fohrer im Gefolge. Ueber den Ausgang dieser
Prozesse sind wir nicht unterrichtet. Doch ist bezüglich der
beiden Ersten, welche das hiesige Bürgerrecht nicht besassen,
zu vermuthen, dass auch sie Bremen haben räumen müssen,
denn schwerlich wird die Drohung, sie möchten sich mit der
lutherischen Geistlichkeit aussöhnen, sonst werde Amplissimus
andere Resolution wider sie fassen, auf sie von Wirkung ge¬
wesen sein. 1) Der Strumpfwirker Fohrer aber, ans Schaffhausen
gebürtig, doch im Besitze des Bremischen Bürgerrechts, wird
wahrscheinlich freiwillig die Stadt verlassen und ebenfalls in

') Die »Unschuldigen Nachrichten« sagen freilich noch im J. 1708, dass
sie in Bremen lebten.
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Friedrichstadt eine Zuflucht gesucht haben, wiewol ihm dies
von den Rathscommissarien ausdrücklich untersagt wurde.
Denn trotz des ausführlichen deinüthigen. aber nicht in allen
Punkten orthodoxen Glaubensbekenntnisses, welches er auf
Verlangen einreichte, hatte er mit etwas loser Zunge doch
Dinge gesagt, für die er nicht leicht auf Vergebung rechnen
konnte: er hatte alle Prediger des Ministeriums für falsche
Propheten, Baals-Pfaffen, Bauchdiener und Verführer des Volkes
erklärt. Es konnten sich eben nicht alle Glieder der kleinen
pietistischen Gemeinde auf der Höhe einer gebildeten Ueber-
zeugung halten.

Henneberg hat mehrere Jahre später, im Jahre 1713, den
Versuch gemacht, nach Bremen zurückzukehren und sein er¬
worbenes Bürgerrecht zur Geltung zu bringen, indem er sich
zugleich erbot, seine Zugehörigkeit zur lutherischen Kirche zu
erweisen. Aber die Gemüther des Raths waren noch nicht
versöhnt. Der Beschluss lautete kurz, er sei zum Bürgerrecht
nicht zu admittiren, ihm auch kein Copulationszettel zu reichen.

Eben in diesem Jahre, 1713, machte noch ein anderer
»Schwärmer« dem Rathe zu schaffen. Es war Christian Anton
Römeling, ehemals Schloss- und Garnisonsprediger in Harburg,
bis er im Jahre 1710 seiner »Irrlehren« halber des Dienstes
entlassen und zugleich des Landes verwiesen wurde. Er begab
sich nach Altona, Da er auch dort seine »Schwärmereien«
fortsetzte, liess ihn der Kurfürst von Hannover einziehen und
setzte ihn für längere Zeit in Harburg fest. Als er endlich
wieder entlassen war, ging er 1711 oder 1712 nach Bremen.
Erst nach etwa zwei Jahren erhielt der Rath amtliche Kunde
von seiner Anwesenheit und alsbald trat die Frage an ihn
heran, was mit diesem »Enthusiasten« anzufangen sei? Schon
glaubte man Spuren der Einwirkung der »singulairen Lehren
dieses Menschen« in der soeben erschienenen Schrift Friedrich
Adolf Lampes, damals Predigers an der Stefanikirche, zu sehen
»Grosse Vorrechte des unglücklichen Apostels Judas Ischariot«,
»darin er von denen reformirten Predigern sehr verächtlich

9
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sehreibe, auch wegen der Schlüssel contra Senatum invehiret«.
Nicht minder wollte man in den verächtlichen Worten, mit
denen jüngst der Prediger an der Martinikirche, Peter Friedrich
Detry, von dem äusserlichen_ Predigtamte in öffentlicher Predigt
zum grossen Unwillen des Ministeriums geredet hatte, den
Einfluss Römelings erkennen. 1) Die Protokolle über die mit
Römeling augestellten Verhöre ergeben wesentlich nichts anderes,
als was auch in den früheren Fällen hervorgehoben ist. Der
Inhalt von Römelings Aussagen lässt sich nicht kürzer wieder¬
geben, als mit den Worten, die Schiller 70 Jahre später
gebrauchte:

Welche Religion ich bekenne? Keine von allen,
Die du mir nennst. Und warum keine? Aus Religion.

Die Rathsdeputirten glaubten indess doch aus seinen Aus¬
sagen die Andeutung entnehmen zu können, als ob er geneigt
sei, sich öffentlich zur reformirten Lehre zu bekennen. Der
Rath indess fand, auch wenn dies der Fall sein sollte, »seine
sentiments so gefährlich, dass daraus ein Schisma in der Kirche
nicht ohne Grund zu befürchten stünde, welches mit der. Ruhe
des hiesigen status politici nicht compatibel wäre, als davon
in historia Bremensi viele Exempel vorhanden, dass durch solche
und dergleichen Schismata die Republik öfters sehr sei zerrüttet
worden«. Wenn der Rath trotzdem nicht sogleich seine Aus¬
weisung beschloss, sondern ihm vierzehn Tage Zeit vergönnte, inner¬
halb deren er sich »zu einer oder anderen im Römischen Reich
recipirten Kirche öffentlich bekennen und elective deren Grund¬
sätze annehmen« sollte, so mag dabei eine persönliche Rück¬
sichtnahme obgewaltet haben. Denn das erste mit Römeling
angestellte Verhör hatte ergeben, dass unter den Männern, mit
welchen er hier vorzugsweise verkehrte, und die er für auf¬
richtige und fromme Christen hielt, sich ausser den beiden
genannten Predigern auch der Rathsherr Johann Lebrun und
der Syndicus Dr. Gerhard von Mastricht befanden.

J) Das aus Anlass dieser Predigt gegen Detry eröffnete Verfahren führte
am 17. December 1715 zu seiner Absetzung.
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Römeling konnte begreiflicherweise dem Verlangen des
Rathes nicht entsprechen. Er kenne keine andere Religion,
als zu der Christus sich bekannt hätte, und diese sei eigentlich
die nach Gottes Wort reformirte Religion; wolle man in dem
Sinne die reformirte Religion verstanden haben, so bekenne er
sich freilich zu derselben. So wurde ihm befohlen, nach Ver¬
lauf von 14 Tagen Bremen zu räumen, wozu er sich willig
und bereit erklärte.

Römeling machte doch noch einen, freilich vergeblichen,
Versuch, das Ministerium zu einem friedlichen Colloquium mit
ihm zu bestimmen. Die Pfaffen des Jahres 1713 wollten und
konnten sich so wenig in solches einlassen, wie die Pfaffen
lies Jahres 1523 es einem Heinrich von Zütphen zugestehen
wollten. Römeling. durch einen Krankheitsfall noch eine Weile
aufgehalten, musste den Wanderstab wieder zur Hand nehmen.
Er wandte sich nach Leer in Ostfriesland. Auch von dort ist
er durch das Hochfürstliche Consistorium in Aurich bald ver¬
trieben worden. 1) Sein ferneres Schicksal ist mir unbekannt.

Dem Rathe erwuchs aus dem Verfahren gegen Römeling
noch ein rechter Aerger durch die unmittelbar nach seinem
Fortgang von Bremen, angeblich von einigen Freunden Röme-
lings publicirte »infame Schrift« »Process und Bann von E. E.
Rath in Bremen auf Anlassen Ihres Ministerii an Christ. Anth.
Römelingen, einem Knechte Christi und Zeugen der Wahrheit,
fürgenommen und vollzogen in diesem 1713ten Jahre«. Die
Schrift enthält drei von Römeling an den Rath und das Mini¬
sterium gerichtete Schreiben und dazu eine Einleitung, welche
»ampl. Senatum und rev. Ministerium heftig traducirte«. Die¬
selbe ist eine beredte Verteidigung der Glaubens- und Gewissens¬
freiheit, aber freilich ist es natürlich, dass der Rath, ohnedies
nur Anschauungen zugänglich, die von der Geltung autoritärer
Gewalt ausgingen, aus der Schrift nur die Schmähungen seines
Verfahrens herauslas.

l) S. Unschuldige Nachrichten 1710, 8. 661 ff.
9»
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Der Rath ist auch später noch ein und das andere Mal in
die Lage gekommen, stille Leute um ihres abweichenden Glaubens
willen aus der Stadt zu verweisen, so z. B. im Jahre 1715 einen
Dresdener namens Friedrich Lehmann, der sich mit Frau und
Kindern hier von dem kümmerlichen Geschäfte des Copirens
ernährte. Niemals ist nach den Acten einem dieser Leute die
Verletzung des öffentlichen Friedens oder ein Verstoss gegen
die Gesetze nachgewiesen, nur selten, wie denn freilich nicht
alle von geistigem Hochmuth werden frei zu sprechen sein,
eine Schmähung, die doch meist, wenn nicht in jedem Falle,
durch weit heftigere Angriffe der Gegner provocirt worden war.
Aber Rath und Ministerium haben dennoch dem auf Vertiefung
des religiösen Lebens gerichteten Pietismus die Thore nicht
verschliessen können. In ihren eigenen Reihen gewann er
immer auf's neue Freunde und die Anschauungen jener ver¬
folgten Männer wurden das Heilmittel für die drohende Ver¬
knöcherung einer blind und taub geborenen Orthodoxie.



VI.
Der bremische Kirchenliederdichter

Laurentius Laurenti.
Von

J. Fr. Iken.

Zu den kirchlichen Liederdichtern, die schon vor längeren
Zeiten verstorben sind, aber deren Gesänge noch fortleben in
den heutigen Gemeinden, gehört auch Laurentius Laurenti.
Zwar sind es nur wenige von den 150 Liedern, die dieser ehr¬
same Domcantor zu Bremen im Jahre 1700 erscheinen liess,
und Niemand dürfte daran denken, seinen Namen unter die
allerersten und vorzüglichsten dieser Dichter zu setzen, aber
einige seiner Erzeugnisse werden sich wohl so ziemlich in allen
evangelischen Gesangbüchern Deutschlands wiederfinden und
sichern ihm ein bleibendes Andenken. Das gilt vor Allem von
seinem schwungvollen, freudigen Osterlinde: »Wach' auf, mein
Herz, die Nacht ist hin. Die Sonn' ist aufgegangen.« Dazu
kommt dann sein ernstes Lied von den letzten Dingen, welches
auf das Gleichniss Jesu von den zehn Jungfrauen Bezug nimmt :
»Ermuntert euch, ihr Frommen, zeigt eurer Lampen Schein,«
und für manche auch das sinnige, tiefbetrachtende Weihnachts¬
lied: »Du wesentliches Wort, von Anfang her gewesen,«'sowie
einzelne andere. In manchen der heutigen Gesangbücher findet
sich sogar eine ganze Reihe seiner Lieder, und in grösseren
Anthologien noch weit mehr a<on ihm, und wenn darunter uns
auch allerlei Veraltetes und wenig wirklich Ansprechendes
begegnet, so ist doch klar, class der Mann nicht ohne dichterische
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Begabung von seinem Glauben Zeugniss zu geben vermochte,
oder, wie er sich selber bescheiden in der Vorrede ausdrückte,
dass ihm von dem Vater des Lichtes, von welchem alle gute
und alle vollkommene Gaben kommen, ein geringes und un¬
verdientes Talent verliehen sei, den Sinn des Geistes selber
nach seinem Masse in Lieder zu verfassen. Jedenfalls ist es
der Mühe werth, über ihn einigen Aufschluss zu suchen. Bremen
hat auch sonst einige bekannte, ja berühmte Kirchenliederdichter
sein genannt; wir nennen aus älteren Tagen vor Allen Joachim
Neander (1650 -1680) und Friedrich Adolf Lampe (1683—1729)
— beide Zeitgenossen des Laurenti — - und aus unserem Jahr¬
hundert den kindlich frommen, feinsinnigen Friedrich Adolf
Krummacher (1767—1845). Ueber aller dieser Männer Leben
und Dichten ist viel geredet und geschrieben worden,
während über Laurenti nur wenige ganz kurze Notizen
gesammelt sind, die fast immer wörtlich von einem Buch
in das andere übergingen. Freilich waren jene Männer auch
interessante Persönlichkeiten. deren Leben zugleich des
Erzählenswerthen manches bietet, was man von unserm Dom-
cantor schwerlich sagen könnte. Aber was über ihn zur
Klarstellung seines äusseren Lebensganges und zur Darlegung
seiner inneren Eigenart beigebracht werden kann, das dürfte
doch hier einmal seine Zusammenstellung finden, nicht
minder aber, welche Aufnahme seine Lieder im vorigen und
in unserm Jahrhundert in der deutschen Christenheit gefunden
haben.

Laurentius Laurenti stammt aus Husum im Herzogthum
Schleswig, wo er, übereinstimmenden Nachrichten zufolge, am
8. Juni 1660 das Licht der Welt erblickte. Sein Name ist ohne
Frage die latinisirte Form von Lorenz Lorenzen — ein in
jener Gegend noch heute nicht selten vorkommender Vor- und
Zuname. Doch scheint es, als ob er nicht zuerst die Namens¬
änderung vorgenommen, da sein Vater auch schon einmal als
Jens Laurenti vorkommt, während er anderswo Jens Lorenzen
heisst, und auch sein Bruder Enewold Laurenti genannt
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wird. 1) Von diesem Vater erfahren wir, dass er ein ansehn¬
licher Bürger von Husum und grosser Liebhaber der Musik
gewesen; seine Mutter Catharina, geborene Sturm (oder Storm),
wird bezeichnet als eine solche, die hernach im Wittwenstande
an ihren Kindern und Enkeln viele Freude erlebt habe. Der
älteste Sohn dieses Paares war unser Laurentius oder Lorenz.
Von den jüngeren Kindern wird uns nur noch der eben er¬
wähnte Enewold genannt. 2) Beide sind später Cantoren ge¬
worden und hatten somit die musikalische Neigung und Be¬
gabung ihres Vaters geerbt. Derselbe liess es auch an nichts
fehlen, was zur Entwicklung der Fähigkeiten und zur allge¬
meinen Ausbildung seiner Söhne dienen konnte. Unser Lauren¬
tius besuchte anfangs die Schule seiner Vaterstadt und dann
diejenige zu Lüneburg, 3) welche damals in gutem Rufe stand
und öfter von Schleswig und Holstein her aufgesucht wurde.
Sodann ging er Studierens halber nach Rostock, wo er sich
der Theologie widmete. 4) Auch hierher pflegten damals Viele
aus seinem Heimathlande zu kommen. Hatte doch der Herzog
von Schleswig-Holstein das Recht, an dieser mecklenburgischen
Universität zwei Professoren zu ernennen und zu besolden, wie
er denn auch für studierende Jünglinge seines Landes Stipen¬
dien dorthin ertheilte. Nachdem Laurenti dort zwei ein halb

1) S. Joh. Meleh. Knifft: Holsteinisches zweihundertjähriges Jubel-
gedäehtniss u. s. w., Hamburg 1730, S. 361 (die Cantores der Husumer
Schule), und J. F. Johannsen: Histor. biograph. Nachrichten von älteren
und neueren geistlichen Liederdichtern Schleswigs. Leipzig 1802, S. 152.

'-) Enewold Laurenti besuchte die Husumer Schule und studierte dann
in Kiel; er war später acht Jahre lang Cantor in Stade und von 1702
ab in seiner Vaterstadt, woselbst er aber bereits nach zehn Jahren
starb (6. April 1712). Nach Krafft a. a. O.

3) So berichtet J. H. Pratje: Kurzgefasster Versuch einer Geschichte
der Schule und des Athenäi bei dem königl. Dom zu Bremen (1771) drittes
und letztes Stück, S. 51. Doch stimmt seine Angabe, dass Laurentius
1679— 81 in Lüneburg gewesen, nicht mit den übrigen Zeitangaben überein;
es niuss früher geschehen sein.

4) Nach Pratje a. a. O., u. ihm folgend, Rotermund: Lexikon Bremischer
Gelehrten s. v. Laurentius.
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Jahre verweilt, ging er auch noch nach Kiel, der Hochschule
seiner Heimath, woselbst sich sein Name am 19. April 1682
im Universitätsalbum eigenhändig eingetragen rindet. 1) Ist ein
späterer Bericht richtig, so hat er hier bereits Vorlesungen
gehalten, aber nicht als Angestellter der Universität, sondern
in Privatkreisen, nämlich Collegia homiletica, hebraica und
accentuatoria. 2) wohl als sogenannter Privatdoeent. Immerhin
lässt sich denken, dass er nicht an eine völlige Ausbildung
in der Theologie dachte, sondern in das Lehrfach übergehen
und dabei seiner Musik treu bleiben wollte. So bewarb er
sich denn auch nach Jahresfrist bei der Stader Regierung um
die Stelle eines Cantors an der lateinischen Schule am könig¬
lichen Dom zu Bremen, welche am 17. Februar 1683 durch
den Tod von Christoph Hasselbach erledigt war. Die Besetzung
der Stelle zog sich etwas in die Länge, da eben damals an der
Schule wichtige Veränderungen vorfielen. Erst im Sommer
1684 erhielt Laurenti, der inzwischen vor dem Consistorium
genügende Beweise seiner Fähigkeiten darlegen konnte, den
gewünschten Posten. In dem, uns noch erhaltenen, Anstellungs¬
dekrete (vom 14. Juni 1684) heisst es: 3) Da der Stud. theol.
Laurentius Laurenti »ein gutes Specimen seiner erworbenen
Erudition und Geschicklichkeit in Theologicis und Humani-
oribus« gezeigt, »auch insonderheit erwiesen, dass er zu denen
exercitiis et lectionibus, welche zu dem Cantori Scholae Regiae
Cathedralis Bremensis competiren, genugsam qualifizieret«, so
sei er hiemit »an Stelle des sei. Christophori Hasselbachen«

!) »Laurentius Laurent], Huso Hole.« — ohne Angabe des Studiums.
Dass Laurenti Theologie studiert, steht nach seinem späteren Anstellung«
dekrete fest.

2) Pratje a. a. 0. Unter denen, welche damals zu Kiel Vorlesungen
hielten, findet sich des Laurenti Name nicht; es sind nur die der Pro¬
fessoren aufbewahrt. Auch bemerkt Pratje ausdrücklich, er habe privatim
jene Collegien gelesen.

8) Rescript von »Gouverneur und Regierung« zu Stade — auf dem
Staatsarchiv zu Bremen. Unterzeichnet ist dasselbe von Pufendorf, Christiani
und Kuhla.
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berufen. Es werden dann seine (unten zu erwähnenden)
Verpflichtungen genau aufgezählt und ihm das herge¬
brachte Gehalt zugesichert, welches damals aus 180 Thalern
bestand.

Damit trat Laurent] in ein neues Land ein, denn der
Dom zu Bremen, obgleich mitten in dieser freien Reichsstadt
gelegen, gehörte als ein Theil des ehemaligen Erzstifts, jetzt
Herzogthums Bremen seit dem westfälischen Frieden bekannt¬
lich zu Schweden. Seit er im Jahre 1638 von dem letzten
Erzbischof Friedrich wieder eröffnet war, hatte an ihm das
lutherische Dogma eine feste Stütze erhalten, während die
Stadt nach und nach in das reformirte Lager übergegangen
war. Um der lutherischen Gemeinde noch grösseres Gewicht
zu verleihen, hatte man auch sofort nach Wiedereröffnung des
Doms dem Schulwesen volle Aufmerksamkeit zugewandt. ')
Ausser einer deutschen Volksschule, welche schon seit der
Reformation bestanden hatte, und nun in der Folge ver¬
schiedene Nebenschulen erhielt, legte Erzbischof Friedrich auch
noch eine lateinische Schule an, um es der gebildeten Be¬
völkerung möglich zu machen, ihre Jugend nicht mehr dem
städtischen Gymnasium anvertrauen zu müssen. Der oben
erwähnte Christoph Hasselbach war erster Lehrer an derselben
mit dem Titel eines Cantors. Er fing 1642 mit 5 Schülern an,
hatte aber bald so starken Zulauf, dass neue Lehrer hinzu¬
gefügt werden mussten, zumal er anfangs auch noch die
Frühpredigten und Betstunden versehen musste. So stellte
man einen Rektor, einen Conrektor und einen Subrektor an,
ausserdem, da Hasselbach Cantor blieb, noch einen Subcantor
und einen Infimus. Die Stelle des letzteren ging hernach wieder
ein, dafür aber wurde noch dieeines Grammatikusgeschaffen (1683).
Die Schule bestand in der Folge aus 5 Classen; die erste stand
unter dem Rektor, die zMreite unter dem Conrektor, welchen

') Pratje a. a. O. Nach ihm Rotermund: Geschichte der Domkirche
St, Petri u. s. w. 1829.
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beiden der Subrektor auszuhelfen hatte; über die dritte Gasse
war der Grammatikus gesetzt, die vierte hatte der Cantor und
die fünfte der Subcantor. Alle Lehrgegenstände damaliger
Gymnasien wurden nun auch an dieser »königlichen, lateinischen
Domsehule« getrieben. Ja noch mehr. Weil die Stadt ihrer¬
seits auch noch eine höhere Bildungsanstalt besass (seit 1610).
das sog. Gymnasium illustre, in welchem die Wissenschaften
der vier akademischen Fakultäten zur Vorbereitung auf das
eigentliche Universitätsstudium gelehrt wurden, so wurde 1681
auch am Dome ein derartiges Institut hergestellt, welches
anfangs den Namen »Publikum«, hernach aber »königliches
Athenäum« erhielt. 1) In demselben hielten die drei ersten
Lehrer, der Rektor, Conrektor und Subrektor, Vorträge über
Geschichte, Philosophie, Theologie, Physik und Mathesis,
wobei auch der Superintendent, der die Leitung des Ganzen
hatte, mit dogmatischen und exegetischen Fächern helfend
eintrat. Hat auch dieses Athenäum nie die Bedeutung der
städtischen Anstalt erreichen können, so half es doch mit
zur Hebung des ganzen lutherischen Schulwesens in der
Stadt und verlieh der, Domgemeinde eine achtimgswerthe
Stellung.-

An alle diese Verhältnisse muss man denken, um die
nunmehrige Stellung des Laurent! zu verstehen. Bei der
Notiz in den meisten Büchern, dass er »Cantor und Musik¬
direktor am Dom zu Bremen« geworden sei, ist man geneigt
zu glauben, er habe ein lediglich kirchlich - musikalisches Amt
bekommen. Das ist aber keineswegs der Fall. Zunächst
empfing er garnieht zweierlei Aemter, sondern nur das des
Gantors, womit die Leitung der Musik im Dom von selbst
verbunden war, und dann wurde er vor Allem Schullehrer
und war einer ganzen Gasse vorgesetzt, wobei der Name
Cantor nur die herkömmliche Bezeichnung bildete. Seine

]) S. m. Arbeit über das Bremische Gymnasium illustre im 17. Jahr¬
hundert, Jahrb. XII, S. 1 ff., bes. 8. 32 f.
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Verpflichtung bestand, obigem Anstellungsdekrete zufolge,
darin, an seiner Classe. »morgens und nachmittags in latina
Lingua, Catechesi Lutheri und Musica zu informieren und
exercieren«, und daneben »bei den Versammlungen der Sehul¬
knaben, besonders Sonnabends bei der Vesper mit den anderen
Colleges sich einzufinden«; in der Kirche aber an den Sonn-
und Festtagen, sowie Mittwochs und Freitags, wenn gepredigt
werde, zu erscheinen und »den Cantum der Psalmen gebührend
zu ordinieren« ; desgleichen »mit den an der Kirche bestellten
Musikanten und Adjuvanten zur gewöhnlichen Zeit eine figu-
ralem et instrumentalem Musicam nach bestem Vermögen
nebst dem Organisten auf der Orgel oder sonsten allein an¬
zustellen« ; auch bei Begräbnissen, wenn die Domschüler und
Knaben zum Tntengesang erfordert würden, sich in Person
einzustellen und den Gesang zu dirigieren. Sehen wir uns
dies einen Augenblick, auf Grund der anderen darüber vor¬
handenen Nachrichten, an. J ) Der Cantor und Lehrer der
Quarta hatte als letzterer an den vier Hauptwochentagen
(Montag, Dienstag, Donnerstag und Freitag) zunächst den
Katechismus Luthers nach der von den Dompredigern ge¬
brauchten Ausgabe zu traktieren, sodann Lange's lateinische
Grammatik mit Stücken aus den Briefen des Cicero und
anderen Uebungsstücken, hierauf das Uebungsbuch des Cellarms
und endlich den Cornelius Nepos ; am Mitttwoch ausgewählte
Sentenzen probater Schriftsteller und Wiederholungen, während
Sonnabends der Unterricht ausfiel, um den Vorbereitungen
auf den Sonntag, Gesangübungen, allgemeinen Versammlungen
u. s. w. Platz zu lassen; es fanden jeden Sonnabend 2 Uhr
die gemeinsamen öffentlichen Gebetsversammlungen der ganzen
Schule (Preces puhlicae vespertinae) statt. Bei allen Gottes¬
diensten sodann, und diese wurden nicht bloss Sonntags,

*) Pratje a. a. O. 1. Stück, S. 49 f. Als Pensum wird hernach für den
4. Classeniehrer bemerkt: »Catechisrnum Lutheri cum uberiori explicati-
one et potioribus dictis, grammatieamque Langii a eai>ite ad calcem lenebit.
oetendetque primam notitiam linguae latinae in exercitio breviori<.
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sondern auch Mittwochs und Freitags gehalten, musste der
Gantor den Gemeindegesang leiten, und zwar nicht auf der
Orgel — wozu man einen eignen Organisten hatte — sondern
als oberster Leiter des Ganzen. Dazu kamen die erwähnten
Chorgesänge mit Instrumentalbegleitung, die ihm aufgetragen
waren. Eine derartige Einrichtung bestand bekanntlich seit
der Reformation, als ein Rest des römischen Cultus, vieler-
wärts. Luther, selber sehr musikalisch, betrieb mit grossem
Eifer solche Chöre, welche vor den Hauptpredigten zunächst
die lateinischen Hymnen, später deutsche Kirchenlieder vor¬
trugen und zu welchen man, nach seinem Wunsche, die
lateinischen Schüler nehmen musste. An den Hauptkirchen
der grösseren Städte im lutherischen Deutschland haben
denn auch lange, zum Theil bis zur Gegenwart, solche
Knabenchöre bestanden. Am Bremer Dom ging er hernach
mit der Schule ein; der instrumentale Theil desselben musste
seit 1737 Sonntags vom Thurm herabblasen, was auch noch
bis in unsere Zeiten hin fortgedauert hat. Endlich musste
der Cantor noch bei Beerdigungen erscheinen, aber, wie es
scheint, nur bei besonderen und grösseren; den sogenannten
Parentationen, wobei die Schüler einen Totengesang aufführten
und einer von der Geistlichkeit eine hoch feierliche Rede
hielt, wovon uns aus jenen Zeiten noch manche bewahrt
worden sind.

So hatte Laurenti einen nicht unwichtigen Beruf em¬
pfangen und Arbeit genug zu verrichten. Keineswegs konnte
er allein seiner musikalischen Neigung nachhängen, aber neben
den sonstigen Schulaufgaben durfte er sich doch auch hin¬
reichend hiermit beschäftigen. Mit welchem Eifer er das
gethan. und wie sehr er sich namentlich um die Hebung des
Gesanges in der Domkirche gekümmert, davon sind uns noch
einige Beweise erhalten. In einer Eingabe vom 6. Nov. 1691
an die Stader Regierung x) beklagt er sich, dass er mit

l) Im Bremer Staatsarchiv.
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seiner Einnahme von 180 Thalern nicht mehr auskommen
könne, da ihm so viele Unkosten durch das Notensehrciben-
lassen erwüchsen; er hahe nämlich zur Hebung seines Chors
verschiedene Jahrgänge von Noten aufgesetzt und in Leipzig
vervielfältigen lassen, wofür er trotz der grossen, ihm dadurch
erwachsenen Auslagen, keinen Ersatz erhalte. Wir wissen
nicht, ob Laurenti selber auch solche Melodien für seinen
Chor verfasste; es mag immer sein, da er einmal von »neuen
Melodien« .spricht, im Gegensatz zu den bekannten Kirchen¬
melodien. Jedenfalls hat er sich den musikalischen Theil seines
Berufes sehr angelegen sein lassen. Aber auch um die Texte für
diese Chorgesänge kümmerte er sich. Uns liegt nämlich ausser der
später zu erwähnenden Liedersammlung Laurenti's noch ein
Büchlein vor, das den Titel führt: »Neuer musikalischer
Kirchenjahrgang, bestehend in geistlichen Betrachtungen über
die ordentlichen Evangelia, welcher in diesem 1704 ten Jahre
von neuen auffgeleget, in der königl. Dom- und Hauptkirchen
Sontags vor der Hauptpredigt wird gehalten und musiciret
werden unter dem Directorio L. L. Cant. Bremen., gedruckt
und verlegt bey Johann Wesseln, E. E. Hochw. Rahts Buchd.
1704.« Nach dem Titel scheint es, als ob Laurenti nicht
selber diese Texte verfasst, sondern nur herausgegeben
habe. 1) Allein, wir glauben doch in ihm den Verfasser
erkennen zu müssen. Wir sehen hieraus, auf welchem
Wege der Musiker zum Dichter wurde.

Ueber das sonstige Leben des Laurenti sind wir wenig
unterrichtet. Ob er verheirathet gewesen, ist unbekannt. So
viel steht fest, dass er von nun an in Bremen geblieben ist und
auch seine Stellung als Cantor bis an sein Lebensende nicht auf¬
gegeben hat; sie mochte seiner Neigung am meisten entsprechen.
Auch liess man ihn darin nicht darben. Als Laurenti 1691 jene
Eingabe betreffend Gehalt szuschuss machte und darin auch er-

') In der vorliegenden Ausgabe sind sie mit Laurenti's eigenen Liedern
zusammengebunden und handschriftlich von J. P. Cassel als seine Lieder
bezeichnet.
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w ähnte, seine Stelle betrage zwar 180 Thaler, aber davon habe
er 156 Thaler mit dem folgenden Olassenlehrer, dem Subcantor,
gleich und mithin nur 24 Thaler für seine musikalischen
Leistungen, während die Einnahme des Organisten allein 1(57
Thaler betrage, da erfolgte bald auch Hülfe. Die Stader Regierung
wandte sich in einem Schreiben an den Strukturar Sarninghausen
und forderte von diesem Vorschläge, wie bei den jetzigen vielen
Auslagen dem berechtigten Begehren des Mannes zu willfahren
sei, und dieser antwortete (4. Febr. 1692), es könnten aus ver¬
schiedenen Ersparnissen und eingezogenen Restanten dazu
Gelder geliefert werden, worauf dann die Entscheidung erfolgte.
Laurent! solle 40 Thaler Zulage haben (18. Febr. 1692). Ja
später wird ihm noch viel mehr zu Theil. Wir kennen die Ver¬
anlassung nicht, aber wir besitzen ein Regierungsschreiben vom
4. März 1722, welches jene Zulage auf 100 Thaler erhöht und
ihm ebenfalls eine Wohnungserleichterung zubilligt, 1) Vielleicht
dass man damit dem Manne, der „mit seinen sehr erbaulichen
und so wohl gesetzten geistlichen Liedern über die sonntäglichen
Texte sich bei allen rechtschaffenen Iiertzen recht beliebt ge¬
macht" 2), eine kleine Anerkennung und Aufmunterung erweisen
wollte. Nach damaligen Verhältnissen hatte Laurent! nunmehr
eine reichlich gute Einnahme und Stellung erhalten. Aber er
sollte derselben nicht lange mehr froh werden. Denn eben
damals fing er an zu kränkeln und sah sich genöthigt, schon
einige Wochen nach Empfang dieser Auszeichnung, um Ostern,
wegen seiner Entlassung einzukommen. Dieselbe wurde ihm
dann auch bewilligt. Aber auch einen ruhigen Lebensabend
sollte er nicht mehr gemessen, da er bereits am 29. Mai dieses
Jahres 1722 vom Erdenleben abgerufen wurde. Er hatte nicht
ganz 62 Jahre gelebt und die grössere Hälfte davon, nämlich
etwa 38 Jahre, seiner neuen Heimat und seinem Wirkungs¬
kreise in Bremen angehört.

!) Die verschiedenen Originalsehreiben im Bremer Staatsarchiv.
2) Job. Melchior Krafft a. a. 6 (1730) S. 3(11.
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Es würde uns nun von besonderem Werte sein, wenn wir
auch über den inneren Lebensgang unseres Dichters einigen
Aufschluss hätten. Liest man nämlich seine Lieder, so merkt
man, dass manche ein unverkennbar pietistisches Gepräge
tragen und danach wird ihr Verfasser auch verschiedentlieh
der Gruppe der pietistischen Liederdichter jener Tage bei¬
geordnet. Hiernach wäre anzunehmen, dass derselbe mit dem
damals aufgekommenen Pietismus in Verbindung gestanden,
und das wäre bei seiner Stellung in der lutherischen Dom¬
gemeinde eine jedenfalls interessante Erscheinung. Bekanntlich
verbreitete sich gerade in jenen Jahrzehnten, die Laurenti in
Bremen zubrachte, dieser Pietismus als eine mildernde und
versöhnliche Zeitrichtung in der schroff dogmatisch gewordenen
Kirche Luthers besonders durch Philipp Jakob Spener (t 1705),
rief aber zugleich einen heftigen Gegensatz und erbitterte
Kämpfe hervor. In Bremen hatte man schon längst davon
etwas verspürt, weil hier die reformirte Kirche herrschte und
in dieser der Pietismus weit eher aufgekommen war. Hierher
war er besonders durch den Prediger Theodor Undereyck
(1670—93 in Bremen) gekommen, der die ganze Bewohnerschaft
damit in Erregung brachte und so viele Streitigkeiten innerhalb
der Stadtmauern hervorrief. Dann hatte ihn der berühmte
Prediger und Gelehrte F. A. Lampe (1709-20 u. 1727—29 in
Bremen wirksam) vorzüglich hier vertreten. Die lutherische
Domgemeinde verhielt sich dagegen ablehnend, allein bei den
vielen Berührungen mit den übrigen Stadtbewohnern und den
auch in lutherischen Ländern starken Fortschritten der neuen
Zeitrichtung konnte dieselbe nicht ohne allen Einfluss auf die
hiesigen Lutheraner bleiben. Beweise davon liegen vor. Einer
sei insbesondere erwähnt. An der Spitze der Domgemeinde
stand während der längsten Wirkungszeit von Laurenti der
hochgelehrte und sehr eifrige Superintendent Dr. Gerhard Meier. 1)

') Dr. Gerh. Meier war geboren zu Hamburg am 26. Aug. 1664, eines
Kaufmanns Sohn. .Schon als Schüler schrieb er lateinische Disputationen,
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Er war ein heftiger Gegner der Pietisten. Als daher sein College,
der Prediger Ulrich Mente, wohl vom Pietismus beeinflusst,
sich hei der Segenssprechung der Worte bediente: ., Empfahet
den Segen des Herrn, so viel euer dessen fähig sind - ', geriet
er in grossen Zorn, verbot es ihm, und als das nicht half, ver¬
klagte er ihn heim Stader Consistorium ; als die Hache auch
damit nicht zu einer ihm genügenden Erledigung gelangte,
brachte er sie an das schwedische Tribunal zu Wismar und
forderte von vier theologischen Fakultäten ein Gutachten über
die hochwichtige Sache, während welcher Zeit er selber die
Worte gebrauchte: „Empfahet Alle und Jede, ohne alle Aus¬
schliessung, ohne alle Einschränkung, ohne alle Ausnahme den
Segen des Herrn! Empfahet ihn, ihr Gottlosen, dass ihr da¬
durch bekehret werdet; empfahet ihn, ihr Frommen, dass ihr
dadurch gestärket werdet.-' Eine Fülle von Streitschriften, Gut¬
achten und Verdächtigungen erfolgte hierzu von beiden Seiten.
Die Sache fand nach vier Jahren (1706) ihren Abschluss damit,
dass beiden Gegnern die Einleitungsworte zum Segen untersagt
wurden. Wir finden keine Andeutung davon, wie sich Laurenti
in dieser Angelegenheit gestellt, für welchen seiner Prediger er
Partei genommen, dürfen aber annehmen, dass, wenn schon
Mente sich scheute, offen für den Pietismus einzutreten, auch
bei ihm davon keine Rede sein konnte. Ueberhaupt ist nichts

die gedruckt wurden; nach seinen Studienjahren zu Leipzig und Wittenberg
wurde er 1685 Magister der Philosophie und begann 1686 an letzterer
Universität philosophische Vorlesungen, 1689 auch theologische. 1691 berief
ihn seine Vaterstadt Hamburg als Professor an das dortige Gymnasium, doch
ging er 1692 nach Wittenberg zurück, um die weiteren akademischen Grade
zu erwerben. 1698 wurde er Superintendent in Quedlinburg und verwickelte
sich dort in heftige Streitigkeiten mit den Pietisten G. Arnold und Sprögel.
1701 kam er als Superintendent nach Bremen und blieb hier, trotz eines
glänzenden Rufes zum Professor und Generalsuperintendenten in Greifs¬
wald 1715, bis an sein Lebensende am 25. Febr. 1723. Er war ein be¬
deutender Mann, dessen lateinische und deutsche Schriften von grosser
Zahl sind, aber auch von heftiger, ungebändigter Leidenschaft. In Bremen
hatte er viele Streitigkeiten, u. A. mit F. A. Lampe und L. G. Treviranus,
S. Rotermund: Die Superintendenten der Domkirche zu Bremen 1804, S. 32 ff.
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über seine Stellung zu dieser Zeiterscheinung bekannt, und
wenn seine Lieder davon beeinflusst zu sein scheinen, so trugen
bekanntlich die Kirchenlieder schon längere Zeit einen so sub¬
jektiven Charakter, dass man sie für pietistisch halten könnte;
auch Paul Gerhardt und andere Confessionsmänner dichteten
bereits in diesem Tone, ehe der Pietismus sich im Uebrigen
geltend machte. Wir haben daher keinen Grund, Laurenti
den Vertretern dieser Richtung beizuzählen. Sein Superintendent
hätte ihn dann auch schwerlich in Ruhe gelassen.

Damit kommen wir im Besonderen zu den Liedern unsres
Mannes, dem Linzigen, was seinem Namen Dauer verliehen.
Grade mit dem Beginn des neuen Jahrhunderts Hess Laurenti
ein Büchlein erscheinen, das den nach damaliger Weise weit¬
läufigen Titel trägt: ..Evangelia melodica. das ist; Geistliche
Lieder und Lobgesänge, nach dem Sinn der ordentlichen Sonn-
und Festtags-Evangelien zur Uebung und Beförderung der Gott-
seeligkeit, nach bekandten Melodien mit Fleiss eingerichtet;
auch daneben zu einigen Musikalischen Jahrgängen nach neuen
Melodien gewidmet, aufgesetzet und herausgegeben von Laurentio
Laurenti, Direktore der Musik an der Königl. Dom- und Haupt¬
kirchen in Bremen, Bremen gedr. und verlegt durch Johann Wessel,
E. E. Hochw. Raths Buchdrucker 1700." Die Sammlung ist
gewidmet den zwei ersten Vertretern der schwedischen Macht
in jenem Landestheile, nämlich dein Kanzler der Herzogthümer
Bremen und Verden Barthold Clemens von der Kuhla und dem
Etatsrath Christoph Hinrich von Weissenfeis. Auf diese zwei
» Hoch gebietende Herren und grossen Patrone« erfolgt zuerst
ein langes Widmungsgedicht in steifen Versen, zwar nicht
Alexandrinern, aber achtfüssigen Trochäen; darin heisst
es u. A.:

„Wohlgeborne, wenn ich mich darf gehorsamst unterfangen,
Dero Xamen, nach der Pflicht und mein Absehn zu erlangen,
Dieses Werk zu eignen zu, so bezeug' ich, dass der Trieb
Aus Devotion geschieht und aus unverfälschter Lieb'."

10
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und hernach:
„Aber weil des Höchsten Ruhm wird in Rührung vieler Seelen
Ausgebreitet allermeist, wenn sie aus den Lasterhöhlen
Des Verderbens gehen aus, so hab' ich in Geisteskraffr
Eingedrungen in den Grund, dass daselbst des Wortes Saft't
Mög' erfüllen SeeF und Geist, dass sie kräfftig sich erheben,
Gott von Hertzen und Gemüht sich zum Opfer darzugeben."

u. & w.

Hieran schliesst sich eine Vorrede in Prosa an den
»Christlich gesinneten Leser«, deren Inhalt etwa folgender ist.
Jeder Christ solle zur Erbauung der Anderen mithelfen, und
das sei von jeher auch durch Lieder geschehen; so schon im
Alten und Neuen Testamente, dann in der alten Kirche in
Gestalt der Hymnen, Antiphonen u. a., dann durch »Vater
Luther« und seither durch viele Männer und Frauen. Ihm
sei es durch sein Amt und bei dem ihm verliehenen »geringen
und unverdienten« Talente naheliegend erschienen, selber solche
Lieder zu verfassen, daher habe er nach der Vermahnung
Pauli und nach dem Beispiele so vieler Vorgänger, aber auch
»auff Begehren und Gut - ersehen vornehmer Gönner und
christlich gesinneter Hertzen« sich die Mühe nicht verdriessen
lassen, über die Sonn- und Festtagsevangelien gegenwärtige
Lieder nach bekannten Melodien zu verfassen. Er habe die
Hoffnung, dass die Arbeit nicht vergeblich sei, sondern ins¬
besondere der häuslichen Erbauung Nutzen bringe. Ein
wesentliches Augenmerk sei ihm gewesen, alles Wortgepränge
zu vermeiden und zu den Herzen zu reden, damit Jeder die
Lieder dem Herrn von Herzen singen könne. Ob nun sein
Werk auch wohl gering und nur mit »Dachs- und Ziegen-
Fellen< zu vergleichen sei. so lebe er doch der Zuversicht,
dass es der Kirche Gottes dienlich sein werde. Schliesslich
spricht er die Hoffnung aus, dass, falls ihm Gott Leben und
Gesundheit lasse, er »bald« ein ähnliches Werk über die
sonntäglichen Episteln zu liefern im Stande sei. sowie auch
eine andere Arbeit, nämlich geistliche Lieder theils auf gewisse
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Sprüche der heiligen Schrift, theils auf allerlei Fälle im
menschlichen Leben.

Die Sammlung selber umfasst 149 Nummern von Liedern,
welche, wie angegeben, nach bekannten Melodien auf die
herkömmlichen Sonntagsevangelien gedichtet sind und deren
Inhalt theils genau wiedergeben, theils aber auch nur einen
Hauptgedanken daraus entnehmen und poetisch verarbeiten;
und zwar gehen auf einige Sonntage mehrere verschiedene, auf
einige nur ein Lied. Vorn an befindet sich noch ein anderes
Lied, aber nicht als Einleitung, sondern »weil auf diesem
ersten, aber zuletzt gedruckten Bogen einige Columnen vakant
geblieben, so hat man zum Complement derselben gewärtiges
Lied einrücken lassen«; dasselbe wird dann erklärt »als eine
Probe der in der Vorrede gepromittirten Lieder auf allerley
Fälle«. Es trägt die Ueberschrift: »Jesus mein A und mein
0, Jesus mein Alles in Allem«, und soll nach der Melodie:
»Jesu, meines Lebens Leben« gesungen werden. Mit ihm wird
somit die Zahl 150 voll.

Ehe wir uns weiter auf Inhalt und Art dieser Lieder ein¬
lassen, ist wohl die Frage zu beantworten, ob auch noch
andere Liedersammlungen von Laurenti vorliegen. Wie wir
eben vernahmen, hat er in seiner Vorrede solche angekündigt,
nämlich eine auf die Sonntagsepisteln und eine andere auf
allerlei Fälle nach gewissen Sprüchen der Schrift. Ja er hat
dieselben in nicht allzuferne Aussicht gestellt, und die Bei¬
fügung eines Liedes davon zu der ersten Sammlung beweist,
dass er bereits damit beschäftigt gewesen. Aber obwohl ihm
noch 22 Lebensjahre und unseres Wissens auch bis auf die
letzte Zeit Gesundheit verliehen war, scheinen weitere Lieder¬
werke seinerseits nicht vom Stapel gelaufen zu sein, da nichts
darüber bekannt ist. Woran das lag, wissen wir nicht.
Mangel an Anerkennung kann nicht der Grund gewesen sein,
da, wie sich zeigen wird, verschiedene seiner Lieder schon bei
seinen Lebzeiten in auswärtigen Sammlungen und Kirchen¬
gesangbüchern abgedruckt wurden. Vielleicht hat unser Cantor

10»
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nicht mehr die . geistige Kraft und Frische gefunden, die an¬
gefangenen Sachen zu vollenden. Nach Pratje J ) und Roter¬
mund 2) hat er auch einige Gelegenheitsgedichte drucken lassen,
die wir aber nicht mehr auffinden können. Anders steht es
mii den schon früher erwähnten Texten zu neuen Melodien
in dem »Neuen musikalischen Kirchenjahrgange« (1704). Wir
vernahmen bereits vorhin in dem Titel der »Evangelia melodica«,
dass Laurenti daselbst seine Lieder nicht nur als nach be¬
kannten Melodien eingerichtet ankündigt, sondern »auch da¬
neben zu einigen musikalischen Jahrgängen nach neuen
Melodien gewidmet, aufgesetzt und herausgegeben«. In der
Sammlung selber bemerken wir von Letzterem aber nichts;
sämmtliche 150 Lieder sind nach bekannten alten oder ge¬
bräuchlichen Melodien gesetzt, und auch die Vorrede scheint
nur darauf Bezug zu nehmen. Es scheint uns daher, dass
mit diesem Büchlein zugleich als Anhang die erste Ausgabe
der oben bereits erwähnten anderen Lieder erschien, welche
auch die Sonntagsevangelien zum Gegenstand hatten, aber fin¬
den geschulten Kirchenchor bestimmt waren und daher auch
in anderen Texten erschienen. Dieser Anhang muss davon
getrennt gewesen sein, weil er auch einen anderen Zweck
erfüllen sollte. Uns ist er erst aus der späteren Ausgabe von
1704 bekannt. Zwar wird dabei nicht gesagt, dass Laurenti
der Verfasser dieser Texte war, und die Lieder stimmen
inhaltlich mit den obigen auch nicht vollständig überein.
Allein, da keine anderen Verfasser angegeben werden, und
ihre Art und Weise mit der seinigen übereinkommt, so haben
wir wohl keinen Grund, sie ihm abzusprechen. Die Anzahl
dieser Lieder ist geringer, indem genau auf jeden Sonn- und
Festtag ein Lied abgefasst worden. Uns scheint dieser
»Kirchenjahrgang« neben jener Sammlung der »Evangelia
melodica« keine besondere Berücksichtigung zu beanspruchen.

!) A. a. 0.
-j Bremisches Geleln teulexikoii.
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nicht nur weil der Gegenstand beider Bücher derselbe ist,
sondern vor Allem M'eil dieser »Kirchenjahrgang« nach nun
wohl unbekannt gewordenen Melodien geht und daher keinen
weiteren Werth hat. Als Probe daraus sei hier die erste
Strophe des ersten Liedes, auf den ersten Adventssonntag
mitgetheilt, dessen Inhalt Jesu Einzug in Jerusalem ist und
das den Titel trägt: »Der bewillkommende Himmels - Printz«:

„Willkommen, grosser Printz, Gebieter dieser Erden!
Ist's möglich, dass sich Gott als Mensche stellet ein?
Will dir dein Sternen-Zelt hinfort zu einsam werden ?
Soll deine Resident« mein kranckes Hertze seyn?
Auff Seel! und empfange den König der Ehren,
Trag' alles Vermögen
Ihm eilend entgegen,
Lasst itzund den fröhlichen Jubelschall hören!"

Und dazu noch eine Strophe aus dem Pfmgstliede:
„0 werther Heil'ger Geist,

Von dessen Kraft sonst Alles heilig heist,
Komm, heil'ge meinen Mund,
Damit ich dir zu Ehren
Was Gutes lasse hören,
Komm, lege selbst den Grund!
Die sündliche Schwachheit, die muss sich verliehren,
So bald du wirst Lippen und Zunge berühren."

Wenden wir uns jetzt lediglich den Liedern der »Evangelia
melodica« zu. welche allein dem Laurenti einen Platz unter
unsern Kirchenliederdichtern errungen haben. Das evangelische
Kirchenlied war durch Luther und seine Zeitgenossen, wie
Eber, Speratus, Graumann, Decius, N. Hermann, Schneesing
u. And., zu einer kräftigen Lebensmacht der neuen deutschen
Christenheit geworden und hatte sich auch in der Folge unter
Ringwaldt, Seinecker, Schalling, Nikolai, Herberger, Rinkart
u. And. schön und reichhaltig weiter entwickelt. Aber in der
Noth des grossen Krieges verlor es mehr und mehr von
seiner alten welterobernden Kraft, welche im Vertrauen auf
Gottes Hülfe freudig von seiner Hülfe zeugt, und wurde dafür
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eine Darstellung des persönlichen Gnadenstandes und der
eignen Heilserfahrung. Damit gewann aber das Lied zugleich
an Innigkeit. Es ward zum Erbauungslied, und zwar noch
nicht einseitig subjektiv, wie später, sondern noch aus dem
allgemein anerkannten Glaubensbewusstsein heraus, und daher
kirchlich populär wie die früheren. Ebenso kam ihm der
Aufschwung zu Gute, den die deutsche Sprache und Vers-
bildung im 17. Jahrhundert, insbesondere unter dem Einfluss
von Opitz und der ersten schlesischen Dichterschule, machte.
Die besten Dichter dieser neuen Periode waren Paul Gerhardt
(f 1676). Joh. Heermann. Paul Flemming, Georg Neumark.
Joh. Frank. Chr. Homburg, J. G. Albinus u. s. w. Ihre
Lieder stehen sprachlich hoch über denen von Luther und
seinen Nachfolgern, aber auch inhaltlich sind sie meistens
inniger und ansprechender, ja einige derselben, namentlich
die von Gerhardt, erreichen eine klassische Höhe, wie sie das
deutsche Kirchenlied nie wieder gewonnen. Es ist das um so
bemerkenswerther, als das ganze Zeitalter sonst so widerwärtig
steif erscheint in allen seinen Aeusserungen und auch die
weltliche Dichtung es zu nichts Besonderem brachte, ja bald
darauf in Schwülstigkeit und Perrückenthum verfiel. Hier
im Kirchenliede redete der innere Mensch die Sprache des
Herzens, von Reifrock und Allongeperücke war nur ganz
selten etwas zu verspüren. Auch von der damaligen Streit-
und Verketzerungssucht der Theologen merkte man in ihren
Liedern so gut wie nichts; derselbe Gerhardt, welcher als
Propst an der Nicolaikirche zu Berlin die endlosen, steifen
Gutachten des geistlichen Ministeriums gegen die Gebote des
Grossen Kurfürsten abfasste und sich lieber absetzen liess, als
das Versprechen gab, den »Nominal - Elenchus«, d. h. die
namentliche Bezeichnung und Verketzerung der abweichenden
Lehrer auf der Kanzel zu unterlassen, derselbe Mann hat die
innigsten, wohlthuendsten Lieder gedichtet. In diesen Kirchen¬
liedern aus der Mitte des 17. Jahrhunderts fand der nachherige
Pietismus seine Vorausdarstellung; er übertrug nur auf Leben
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und Lehre, was liier bereits im Liede erklang, nur dass die
eigentlichen pietistischen Dichter, wie Joachim Neander.
J. A. Freylinghausen. G. Arnold, F. A. Lampe, G. Tersteegen
u. s. w. die subjektive Innigkeit noch steigerten und vielfach
i ndividualisierten.

Dahinein ist nun auch unser Laurenti zu rechnen. Seine
Lieder tragen ganz den subjektiv innigen und erbaulichen
Charakter der damaligen kirchlichen Dichtung; wir finden in
ihnen nichts von dem objektiven Lehrton und der kraftvollen
Sprache der altprotestantischen Zeit, sondern auf Grund des
kirchlichen Glaubens eine Darlegung der Empfindungen. Die
Seele betrübt sich über Sünde und Leiden, ergiebt sich in den
göttlichen Willen, erquickt sich in Gottes tröstender Gemein¬
schaft und jubelt über seine Verheissungen und die erfahrene
Hülfe, oder sie sieht ihren Heiland an als Kind in der Krippe,
als Gekreuzigten und Auferstandenen, als erhöheten Gottessohn
und freut sich des durch ihn empfangenen Heiles. Obwohl
sämnitliche Lieder an die Sonntagsevangelien anknüpfen und
somit fast immer eine Erzählung zum Gegenstande haben,
so wird doch diese wenig berücksichtigt, sondern gewöhnlich
nur die darin enthaltene Nutzanwendung. Nehmen wir z. B.
das zu Anfang erwähnte und bekannteste von Laurenti's
Gedichten, das Osterlied, das auf die Geschichte von dem
Grabesgang der Jüngerinnen zurückgeht. Da wird zuerst in
5 Strophen das Herz aufgefordert, fröhlich sich zu erheben
und mit Maria Magdalena und Salome zum Grabe zu eilen,
um sich von der Auferstehung Christi zu überzeugen. Dann
erst kommt in der 6. Strophe die eigentliche Osterthatsache:

„Es hat der Leu aus Juda's Stamm'
Heut' siegreich überwunden,
Und das erwürgte Gotteslamm
Hat uns zum Heyl gefunden
Das Leben und Gerechtigkeit,
Weil er nach überwund'nem Streit
Die Feinde Schau getragen."
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und auch deren besondere Ausdrücke wiedergiebt. So z. B.
in dem Liede vom 3. Sonntage nach Trinitatis, wo das
Gleichnis*? vom verlorenen Schafe behandelt wird; da heisst
es Strophe 4:

„Es sucht der liebste Jesu Ohrist,
Das Schäfflein, das verlohren ist,
Biss dass er's hat gefunden:
So lass' dich finden, liebste Seel'
Und flieh' in Jesu Wundenhöhl';
Noch sind die Gnadenstunden."

Und zutn Schluss (Str. 9):
„Ach nimm dein armes Täublein ein

Und lass' es sicher bey dir sein
In deinen Wunden-Höhlen.
Bewahre mich für Sünden-Werk
Und gieb mir deines Geistes Stärk'
An Leib und an der Seelen."

Diese und ähnliche Wendungen halten Verschiedene ver¬
anlasst, unsern Laureuti den »Dichtern der pietistischen Schule«
beizuzählen. 1) Wir können diese Auffassung nicht theilen,
da, wie wir sahen, eine Beziehung zu den Pietisten bei ihm
nicht aufzufinden ist, derartige Wendungen aber schon längst
vorher vorkommen. Man denke nur an Paul Gerhardt s
Weihnachtslieder, wie sie im Originale lauten, und Aehnliches.
Laurenti wandelt gewiss noch völlig in den Bahnen der kirch¬
lichen Orthodoxie, hat aber auch die ganze Wärme der
bisherigen Lyrik, wie sie der kommende Pietismus vertrat,
von dem er auch einzelne Ausdrücke geborgt haben mag. 2)
Von den besonderen Einseitigkeiten und Eigenthümlich-

>) Koch: Geschichte des Kirchenliedes (1852) Bd. I, S. 394 f. und
Carstens: Allgemeine deutsche Biographie (Artikel »Laurent!«); letzterer
sagt: »Der Verfasser zählt zu den besten Dichtern der pietistischen
Schule«.

-) So sind die oben erwähnten Ausdrücke: »Täublein« und Wundeu-
höhlen« unseres "Wissens grade durch den Pietismus zur <Teilung ge¬
kommen.
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keiten dieser Zeitlichtung finden wir bei unserm Dichter im
Oebrigen nichts.

Um sodann den Werth dieser Lieder festzustellen, so
dürfen wir sie gewiss nicht im Allgemeinen zu den ersten
und besten jener Tage zählen. Was Gerhardt und seine
Zeitgenossen, was dann noch die vorzüglichen kirchlichen
Dichter aus dem Anfange des 18. Jahrhunderts erreicht haben,
ist bei Laurent! nur in ganz wenigen Liedern und auch hier
mir in geringerem Maasse zu finden. Die meisten der 150
uns überlieferten Gesänge sind wenig bedeutend und gehören
kaum zum Mittelgut. Zuweilen sinken sie auch noch unter
diese Stufe und sind recht prosaisch und einfältig, z. B. im
Liede zum Epiphaniastage, Strophe 7:

„Auch lieisst nicht nach Jesum fragen,
Wenn man nur zur Kirchen geht
Und in der Versammlung steht,
Oder eine Beicht' hersagen
Und darauf? zum Nachtmahl geh :n,
Meinend, dann sey g'nug geschehn."

Im Ganzen lässt sich den Liedern eine wohlthuende
Wärme nicht absprechen. Anzuerkennen ist ferner die Kunst,
den Gedanken der Schrifttexte lyrisch zu erfassen, ohne allzu
sehr mit den herkömmlichen Nutzanwendungen und mit
trocknen Lehren zu ermüden. Auch findet sich bei aller
Wärme selten etwas Ucberschwängliches, ebenso wenig wie
etwas Gemachtes und Steifes; in ruhigem, klarem Flusse
schreitet das Lied dahin. Die Sprache ist meistens rein und
edel, einzelne Verrenkungen um des Verses und des Reimes
willen nicht ausgeschlossen. Wegen ihrer guten Eigenschaften
wurden die Lieder auch bald beliebt bei den Zeitgenossen
und theÜweise in andere Sammlungen aufgenommen. Später
hat man sie freilich wieder gering geschätzt. Der mehrfach
citierte Pratje, Generalsuperintendent in Stade, sagt (1771) x):

!) A. a. 0.
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»Krafft (in der Husum'sehen Kirchenhistorie) rühmet seine
(Laurenti's) Lieder. Herr Dr. Ernesti hingegen hält Ihn für
einen sehr schlechten Liederverfasser. Und er hat Recht,
wenn man ihn mit Geliert, Klopstock, Münter, Cramer und
Schlegel aus unsern jetzigen Zeiten vergleicht. So dürfte
niiii) gegenwärtig schwerlich mehr urtheilen. Freilich gieht es
auch jetzt noch Hymnologen, die selbst von den besten Liedern
Laurenti's geringschätzig reden, 1) während Andere sie sehr
hochzustellen geneigt sind. 2) Die Gesanimtheit der Lieder
freilich wird heute wohl Niemand mehr preisen, und eine
neue Ausgabe derselben zu veranstalten, wäre nicht anzurathen,
aber unter dem vielen Mittelgut und mancherlei Heu und
Stroh finden sich doch einige bessere und sogar vorzügliche
Sachen. Als solche konnte man mit leichter Mühe etwa ein
Dutzend und noch mehrere namhaft machen. Wir heben
darunter die folgenden hervor, die auch am meisten anderswo
abgedruckt sind: zunächst die drei zu Anfang genannten,
nämlich das Osterlied, das Weihnachtslied und das von den
zehn Jungfrauen; sodann die Lieder: 3)

S. 48: »Wer im Hertzen will erfahren«;
S. 94: »Fliesst ihr Augen, fliesst von Thränen«;
S. 98: »Kommt ihr Blinden, kommt am Wege«;
S. 135: »Nun ist es Alles wohlgemacht« (auf Charfreitag);
S. 158: »Du bist ein guter Hirt' und wirst es ewig

bleiben«;
S. 184: »Komm, Tröster, komm hernieder«;
S. 223: »Ihr armen Sünder, kommt zuhauf <;

*) So J. P. Lange im Kirchenliedeibuch (1848). Hiev ist kein all¬
gemeines Urtheil gefällt, aber gerade einzelne der besten Lieder unseres
Dichters werden als »matt«, »ohne lyrische Kraft« u. s. w. bezeichnet.

*) So R. Stier in seinem Buche: »Die Gesangbuehsnoth* (1838), der
einzelne seiner Lieder als vortrefflich«, »eigenthüinlich t'ief«, »altbeliebt«
u. s. w. hervorhebt.

*) Da die Lieder in der gammlang nicht numeriert sind, so müssen
wir die Seitenzahl angeben.
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8. 291: »Warum willst du doch für morgen
Armes Herz immerwärts, wie ein Heide sorgen« ;

S. 346: »Wenn dort des Allerhöchsten Sohn«;
S. 370: »Die Engel, die im Himmelslicht«.

In diesen und einigen anderen Liedern finden sich echt
christliche Gedanken in oft sehr ansprechender Gestaltung,
und sie dürften darum ihrem Verfasser den Namen eines guten
kirchlichen Liederdichters sichern.

Blicken wir schliesslich auf die Verbreitung dieser Lieder,
so ist bereits erwähnt, dass schon zu Lebzeiten Laurenti's
manche derselben anderswo gedruckt wurden und weiterhin,
ja bis auf den heutigen Tag, geachtet und gesungen worden
sind. Den Vorgang hiemit machte der Prediger Johann
Anastasius Freylinghausen, einer der Hauptvertreter des neuen
Pietismus an der Universität Halle. Er liess 1704 sein, so/ - *%
viel Aufsehen machendes, •■>Geistreiches Gesangbuch« mit 758
Liedern erscheinen, worin neben alten, mehrfach veränderten
Kernliedern eine grosse Fülle von neuen, mehr den Geist
des Pietismus athmenden (auch eigenen) Gesängen aufgenommen
ist; hierin sind 18 Nummern von Laurent! enthalten. Später
fügte derselbe, besonders um der vielen Augriffe willen, einen
2. Theil unter dem Titel: »Neues Geistreiches Gesangbuch«
hinzu mit 815 Liedern, worin Aviederum 14 Lieder des Laurent!
(und zwar andere als jene 18) abgedruckt sind. Es ist keine
Frage, dass die Eigenart des Laurenti dem Pietismus zusagte.
Doch konnte auch die alte Orthodoxie nichts an ihm aus¬
setzen. Daher finden wir in der Folgezeit seine Lieder, oder
wenigstens einige derselben, auf beiden Seiten verbreitet. So
ergiebt ein Blick auf die vorzüglichsten Gesangbücher des
vorigen Jahrhunderts. 1) So hat das Hallesche Stadtgesangbuch

! ) Bei diesen Angaben, sowie bei den folgenden gründen wir uns
theil weise auf das vorzügliebe »Kirchenliederlexikon« von A. F. W. Fischer
1878); Mancbes aber musste durch eigene Durchsicht der betreffenden
Gesangbücher oder durch gütige Mittheilung auf schriftliche Anfragen in
Erfahrung gebracht werden.
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(1711) 3 Lieder von Laurenti, das Halberstädter (1712) 10. das
Porst'sehe (Berlin 1713) 4, das Heilbronner (1719) 10, das
Corbacher (1721) 9, das von Marperger (Leipzig 1725) 3, das
Dresdener (1731) 2, das Tondernsche (1731) 16, das Altmärkisch
Priegnitzische (1734) 4, das Wernigeroder (1735) 6, das von
Rambach herausgegebene (1735) 1. das Quedlinburger (1736) 7,
das Magdeburger (1737) 15, das Klosterbergische (von Stein¬
metz 1738) 8, die verschiedenen Auflagen des (allerorthodoxesten)
Wittenbergischen 1, das Struenseesche (1757) 8, das Marburger
(1752) 2, das Schleswig - Holsteinische (1752) 17 (die erste
Auflage von 1712 hat noch kein Lied von Laurenti), das
Lübecker (1766) 3, das Altonaer (1767) 10, der Liedersegen
von Schöber (1769) 12 u. s. \v. Einige, aber wie es scheint nur
wenige, Sammlungen verhielten sieb passiver gegen unseren
Dichter. So enthält das Rendsburger Gesangbuch (1719) kein
Lied von ihm, während das Flensburger von 1729 (desgl. die
2. Auflage von 1742) zwar ein Lied des Heimathsgenossen
bringt (No. 514: . Waruni willst du doch für morgen«), aber
seinen Namen dabei verschweigt.

Als aber im Laufe dieses 18. Jahrhunderts der Pietismus
mehr und mehr zum Rationalismus sich fortentwickelte und
daneben die alte Orthodoxie ihre frühere Kraft eingebüsst
hatte, als in den Gesangbüchern mehr die Lieder von Geliert,
Uz, Klopstock, Gramer, Ramler, Zollikofer, Dieterich, Lavater
u. s. w. durchdrangen, da musste mit vielen Anderen auch
Laurentius Laurenti mehr und mehr als veraltet erscheinen
und schliesslich ganz aufgegeben werden. So bringt das
Altonaer Gesangbuch von 1781 kein Lied mehr von ihm
(während, wie bemerkt, die frühere Ausgabe deren 10 enthielt),
desgleichen das Braunschweigische von 1780 und das von
1782, das Göttinger 1788 u. si w. Eine Ausnahme bildete
das Weimarsche von 1795, das unter Herders freisinnigen
Auspicien überhaupt alle gleichzeitigen Gesangbücher weit
überragte, es enthält 4 Lieder von Laurenti.

In unserem Jahrhundert kam allmählig wieder der Geschmack
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an den alten Kernlieclern empor, und das musste auch einigen
Dichtungen unseres Gantors zu Gute kommen. Anfangs
freilich wusste man von ihm noch nicht. Das Württemberger
Gesangbuch von 1819 hat noch kein Lied von ihm und
ebenso das Bückeburger von 1834. Aber schon das Frank¬
furter von 1824 bringt deren 2 1). das Hallesche (1834) 5, das
Elberfelder (1857) 2, desgleichen das Minden - Ravensberg'sehe
(1882) 2, das neue Württembergische (1859) 5, desgleichen das
gegenwärtig (1886) in Schleswig-Holstein eingeführte 5. das
Gesangbuch der fünf reformierten Gemeinden des (Hannover¬
schen) Herzogthums Bremen (1857) gar 9 u. s. \v. Bei
grösseren Liedersammlungen ist unser Dichter im Ganzen
noch mehr berücksichtigt. So enthält Bunsens >-Allgemeines
evangelisches Gesang- und Gebetbuch« (1846) zwar nur 3,
aber der »Unverfälschte Liedersegen« (1851) 6, der »Berliner
Liederschatz« von Eisner (erste Auflage 1832, sechste 1865)
21 und Knapps »Evangelischer Liederschatz« (3. Auflage
1865) 11. In Koch's »Geschichte des Kirchenliedes« (1852)
werden 17 und in Fischer's »Kirchenliederlexikon« (1878) 41
Lieder von Laurent] hervorgehoben und bei Letzterem kurz
bezeichnet.

Auch in eine andere Sprache sind einzelne Lieder
unseres Cantors übersetzt und werden darin gesungen.
Wie uns nämlich mitgetheilt worden, enthält das dänische
Gesangbuch für Schleswig von Brich Pontoppidan in seiner
neuen Bearbeitung (1879) 5 Lieder von Laurenti, und das
in Dänemark approbirte »Psahnebog« (1844) giebt deren 2.
In letzterem wird hei dem einen dieser Lieder: »O süsses
Gnadenwort« der (»'kannte dänische Liederdichter Hans Adolf
Brorson (t 1764) als Uebersetzer bezeichnet. Derselbe hat
auch sonst viele deutsche Kirchenlieder ins Dänische über¬
tragen, und dabei auch unseren Laurenti nicht vergessen.

l) Das eine ist das bekannte Osterlied; bei dem anderen stehen
die Namen: »Laurentius. Schlegel«. Es ist dasselbe eine völlige Uni
arbeitung des Laurenti'sehen Charfreitagliedes (»Nun ist es Allee wolil
gemacht«) und beginnt-: Mein Jesus ruft: Ks ist vollbracht«.
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In der Holm'schen Wiederausgabe seiner Gedichte (1851)
sind 8 Nummern von dem Letzteren zu finden. Es ist aller¬
dings zu verstehen, dass man in Schleswig und Dänemark
für einen aus Husum stammenden Dichter besonderes In¬
teresse haben konnte und seine Lieder auch in der
eigenen Sprache lesen und singen wollte. Davon, dass
seine Lieder auch in andere Sprachen übersetzt wären, ist
nichts bekannt.

Bei vielseitiger Anerkennung im ganzen Vaterlande und
über dasselbe hinaus muss es auffallen, wie wenig die Stadt,
in welcher der Dichter seine Lieder dichtete und herausgab,
sich um ihn gekümmert hat. Wir finden in den Bremer
Gesangbüchern des vorigen Jahrhunderts nur hier und da
ein einzelnes Lied von ihm. Das Domgesangbuch von 1755.
sonst sehr reichhaltig an älteren und neueren Gesängen, bringt
nichts von dem eigenen Cantor, und das spätere von 1778
nur sein Osterlied. Dass man auf reformierter Seite in
Bremen wenig nach ihm fragte, ist eher zu begreifen. Und
doch wurde hier noch eher als dort ein Laurenti'sches Lied
aufgenommen, indem das vom Ministerium edierte Gesang¬
buch von 1767 für die reformierten Gemeinden ein solches
enthält, und zwar nicht gerade eines der besten, nämlich
das Busslied: »Ach Gott, es hat mich ganz verderbt«. Die
spätere Ausgabe desselben von 1812 enthält es nicht mehr.
In dem gegenwärtigen »Evangelischen Gesangbuch« (1873),
zu welchem sich alle, lutherischen und reformierten, Ge¬
meinden von Stadt und Land Bremen vereinigt, finden wir
nur das eine Osterlied. Gewiss hätte hier der eigene Lands¬
mann noch etwas mehr Berücksichtigung verdient, da man
sonst die hiesigen Kirchenliederdichter wie Neander, Meister,
Krummacher (F. A. Lampe weniger) nicht wenig berück¬
sichtigt hat. Werden doch mehrere seiner Dichtungen noch
länger dem Schatze einfacher, guter Kirchenlieder angehören,
den wir besitzen, und stehen mindestens auf gleicher Linie
mit vielen solchen, die in unbestrittenem Gebrauche stehen.



Literarische Besprechungen.

1. Heinrich von Zütphen. Von J. Fr. Iken.
✓

Schriften des Vereins für Reformationsgeschichte 12. Halle 1886.

Der Verfasser hat auf Grund seiner langjährigen Studien
über die Bremische Reformationsgeschichic eine neue Darstel
hing des Lebensganges und Wirkens Heinrichs von Zütphen
unternommen, nachdem er in kürzerer Form schon vor einigen
Jahren in der Allgemeinen deutschen Biographie 1) Bd. 11
8. 642 über ihn gehandelt hat. Das Unternehmen war um so
mehr an der Zeit, als einmal die Quellen für den wichtigsten
Theil von Heinrichs Leben, unter Mitwirkung des Verlässeis
selbst, jetzt im 1. Bande der 2. Serie unseres Jahrbuches ge¬
sammelt vorliegen und als zweitens, von Herwerdens Nieder¬
ländischer Schrift Hei Aandenken van Hendrik van Zütphen
(1864) abgesehen, keine neuere" auf wissenschaftlicher Grund¬
lage beruhende Biographie des denkwürdigen Mannes existirte.
Denn der von Iken in der Vorrede und gelegentlich auch später
citirte sog. »Historische Essay* von (). AViesner. Heinrich von
Zütphen. ein Märtyrer der Reformation, Berlin 1884. verdiente
sicherlich nicht einmal der Erwähnung. Er ist ein ohne jegliches

l) Iken citirt das Werk auffallender Weise zweimal als „Biographie
deutscher Männer", das erste Mal mit dem Zusätze „von Lilienkorn" (sie!!,
obwol bekanntlich der Freiherr von Liliencron weder der alleinige "Her¬
ausgeber, noch als solcher auf dem Titel genannt ist.
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Quellenstudium aus einigen neueren und älteren Schriften und
Zeitungsartikeln kritiklos zusammengesetztes Machwerk ohne
irgend einen AVerth.

Iken hat seine Darstellung in sieben Capitel getheilt, was
angesichts der doch nur dürftigen Ueberlieferung von Heinrichs
Leben und Wirken als sehr reichlich bemessen erscheinen muss.
Drei Capitel, deren erstes unsre Kunde über Heinrichs Vor¬
leben zusammenfasste, deren zweites seine Wirksamkeit in
Bremen und deren drittes seinen Tod und dessen unmittelbare
Folgen schilderte, hätten meines Erachtens dem Stoffe besser
entsprochen.

Die erste Kunde über Heinrich haben wir aus dem Sommer
1508 durch seine Eintragung in die Wittenberger Universitäts¬
matrikel, die nächste 1) angeblich aus dem October 1516 durch
einen Brief Luthers an Johann Lang, worin es heisst: Prior est
ibidem (sc. in Dordrecht) lector Henricus, noster olim, ut illi
dicunt, constudens, antea secundarius Coloniensis. Herwerden
scheint diese Notiz zuerst auf Heinrich von Zütphen gedeutet
zu haben, nach ihm, aber unabhängig von ihm, hat es Krafft
gethan 2) und Iken folgt beiden in der Annahme, ohne einem
Zweifel an ihrer Bichtigkeit Ausdruck zu gehen. Nun wissen
wir durch den genannten Lang, der erst 1511 nach Wittenberg
kam, dass er dort mit Heinrich »gar naher drei oder vier jar
lang« in vertrauter Studiengemeinschaft gelebt hat. Hiernach
nimmt Iken für Heinrichs Aufenthalt im Wittenberger Augustiner¬
kloster die ganze Zeit von 1508 bis etwa 1514 in Anspruch und
meint, dass er dort auch Lector gewesen sei, wie Luther jenen
Heinrich oben bezeichnet. Nichts desto weniger soll sich nach
Iken (S. 7) Luther im October 1516 »nur mit Hülfe Anderer

J) Die Inscription in die Kölner Universitätsmatrikel 1509, 22. Oct.
Henricus Zutphame ad artes juravit et solvit wollen Krafft (s. nächste Note)
und Iken nicht auf unsern H. beziehen, und da er hier nicht, wie schon
1508, frater genannt wird, so wird man dem beistimmen müssen.

2) Briefe und Documente aus der Zeit der Reformation. Elberfeld
1875, S. 49.

11
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Heinrichs erinnert haben. Er schliesst dies aus den angeführten
Worten: noster olim, ut iIii dieunt, constudens. Mir scheint
eine solche Gedächtnissschwäche Luthers einem Manne gegen¬
über, mit dem er nach Iken jedenfalls während mehrerer Jahre
»täglich au der gemeinsamen Mahlzeit des Konvents« theil-
nahm, ganz undenkbar. Also entweder ist das »ut Uli dicunt«
(wofür vielleicht zu lesen wäre ut ita dicam) als eine der geläufi
gen Entschuldigungsphrasen für das Wort constudens zu nehmen,
oder es muss ein Irrthum sein, dass Heinrich schon vor 1516
mehrere Jahre in Wittenberg geweilt hat, oder endlich es ist
weder in dem Briefe Luthers an Lang von 1516, noch in dem
Luthers an Staupitz vom 3. October 1519 (Spripsit mihi uterque
prior inferiorum partium, Jaeobus et Henricus, Iken S. 112
note 18) von unserm Heinrich die Rede.

Die nächste unumstösslich sichere Nachricht 1) nach der
Immatriculation von 1508 bringt uns über unseres Heinrich
Leben erst die Notiz des Wittenbergischen theolog. Dekanats¬
buches: anno d. 1520 sub decanatu hiberno rev. patris dm
Martini Lutheri respondit pro bibliis pater 2) Henricus Zutphanien.
Augustin. feria 6 te post epiphan. (d. i. der IL, nicht der 12. Ja¬
nuar wie Iken annimmt), anno 1521, feria 6 ta proxima (also am
18. Januar) promotus. Aus den 12 bis 13 dazwischen liegenden
Jahren wissen wir mit Sicherheit nur, dass Heinrich drei bis vier
Jahre lang mit Johann Lang zusammen in Wittenberg studirt
hat. Bezüglich aller übrigen von Iken im 1. Capitel erwähnten
Verhältnisse müssen wir, wenn sie auch einige Wahrschein¬
lichkeit für sich haben, doch bis auf weiteres ein non liquet
aussprechen.

Auf sichreren Boden treten wir erst mit dem 2. Capitel.
Es steht fest, dass Heinrich jetzt längere Zeit, wahrscheinlich

*) Iken sagt freilich S. 111 Note 14 nach Herwerden, es gebe ausser
der Luther'schen noch eine Nachricht, dass II. 1515 Prior zu Dordrecht
gewesen sei; eine Quelle dafür ist aber nicht angeführt.

") Diese Bezeichnung Heinrichs fällt mir auf, er heisst spater immer
wieder frater, broder; liegt vielleicht nur ein Druckfehler vor?
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bis zla seiner Rückkehr in die Niederlande Sommer 1522, in
Wittenberg weilte, dass er mit Luther, Melanehthon, Wenzeslaus
Link u. A. befreundet war, und dass seine Gedanken, wie
schon aus diesen Beziehungen selbstverständlich ist, aber durch
seine uns erhaltenen Thesen noch besonders bezeugt wird,
sich ganz in den reformatorischen Anschauungen bewegten.
In einem Briefe an Melanehthon von der Wartburg, 26. Mai
1521, lässt Luther u. a. Henricus Zutphan. grüssen, am
11. Oct. 1521 unter Karlstadts Dekanat respondirte f. Henricus
Zutphan. pro senteneiis, womit er das Baccalaureat erlangte
und wahrscheinlich hat er mittelst der uns ebenfalls erhaltenen
Thesen, über welche er an einem nicht näher bezeichneten
Freitag unter dem Doctor theol. Johan Doelsch disputhte
(Jahrbuch 2. Serie I S. 300, er heisst hier f. Henricus Zutphan.
baccalari.) sich im Winter 1521 auf 1522 die Licentiatur
erworben (Iken S. 17). Ueberau wird ihm hier, wie auch
später regelmässig, nicht nur in den offiziellen Aufzeichnungen,
wie schon bei der Immatriculation 1508, sondern auch in
Luthers Briefe, die unterscheidende Bezeichnung Zutphaniensis
gegeben. Dies ist in den Briefen Luthers von 1516 und 1519
nicht der Fall und vermehrt die Zweifel, ob dort unser Heinrich
gemeint, sei, wenn dieselben damit auch keineswegs unum-
stösslich begründet werden.

Zu Pfingsten 1522 disputirte Heinrich, wie wir aus dem
nur etwa drei Jahre jüngeren Zeugniss Links wissen, gelegent¬
lich des Augustiner Capitels zu Grimma, und zog gleich
darauf, auf die nach Wittenberg gedrungene Kunde von den
Verfolgungen, denen die Augustinerbrüder in Antwerpen aus¬
gesetzt waren, dorthin. Ich übergehe das 3. Capitel, in
welchem Iken Heinrichs dortige Thätigkeit, Gefangennahme,
Befreiung und Flucht aus den Niederlanden darstellt, und
wende mich zu Heinrichs Bremischem Aufenthalt.

Derselbe dauerte von Anfang November 1522 bis etwa
Ende November 1524. Aus dieser Zeit besitzen wir in Briefen,
Urkunden und gleichzeitigen (Daniel von Bürens Denkbuch)

11*
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oder wenig späteren historischen Aufzeichnungen ein ziemlich
umfassendes Material für eine Schilderung dieses wichtigsten
Theiles von Heinrichs Leben.

Der springende Punkt zur Beurtheilung desselben scheint
mir das Verhalten des Raths gegen ihn zu sein. Leider hat
der Verfasser dies, wie ich glaube, nicht richtig aufgefasst.
Ueber eine zwiespältige Strömung im Rathe haben wir erst
eine späte Nachricht (Iken S. 42), doch ist dieselbe an sich
wahrscheinlich. Das aber ist gewiss, dass Heinrich nicht vor
seiner ersten Predigt am 9. Nov. 1522, wie Iken (S. 36 und
noch zweimal S. 42) behauptet, eine Erlaubniss des Raths
zum Predigen erwirkt hat und dass der Rath ihm später
nicht, wie Iken (S. 43) meint, »die bürgerliche Freiheit zu
theil werden« liess. Heinrich sagt in seinem Briefe vom
29. Novbr. an Luther: Innotui civibus aliquot christianis,
quibus sermonem a me petentibus non potui non obtemperare.
Dominica die ante Martini, verbo per me evangelizato, citor a
magistratu civitatis. Das sagt deutlich genug, dass Heinrich
lediglich der Aufforderung einiger Bürger folgte und erst nach
gehaltener Predigt vom Rathe citirt wurde; weshalb? ergeben
die unmittelbar folgenden Worte: et canonicis interrogantibus,
cur et qua auctoritate predicassem, respondi, quoniam petitur
(sie!). Es heisst dann noch weiter, der Rath habe auf die
Forderung der Canoniker, Heinrich zu vertreiben, geantwortet:
se neque preeepisse neque prohibituros nie unquam. 1) Diesen
klaren Worten gegenüber kann die Wendung Luthers in
seinem Briefe an Link vom 19. Decbr. 1522, Heinrich lehre
in Bremen jubente senatu, invito episcopo, 2) nicht von Belang
sein. Selbst der Erzbischof hat nicht behauptet, dass Bruder
Heinrich eine Erlaubniss zum Predigen vom Rathe gehabt
habe, sondern nur, dass der Rath jenen, dem Erzbischof zu¬
wider, »geleidet < und ihn auf Befehl des Erzbischofs nicht

») Brem. Jabrb. 2. Serie I S. 243.
ebd. S. 249.
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unse borger one nicht beschütten, sunder helpen verfolgen. 1)
Allerdings fügten der Rath oder seine Bevollmächtigten in den
Verhandinngen mehrmals ihre persönliche Ueberzeugnng hinzu,
dass H. nichts als das reine Wort Gottes lehre, aber das ändert
nicht den ganz correkten Rechtsstandpunkt des Raths, der nur
so argumentirt: unsere Bürger haben in Ausübung eines her¬
kömmlichen Rechtes uns um Geleit für den Mönch gebeten,
wir haben, da kein Gegengrund vorlag, wol aber die Gefahr
inneren Unfriedens, wenn der Mönch gegen den Willen der
Bürger entfernt wurde, das Geleit gegeben und können es nicht
ohne rechtmässige Ursach brechen, folglich auch den Mönch
nicht an den Erzbischof ausliefern. 2)

Diesem städtischen Standpunkte gegenüber berief sich der
Erzbischof auf das Wormser Edikt, der Rath aber konnte noch
im December 1522 jede Kenntniss dieses Edikts ableugnen 3),
und drehte später, unter Berufung auf den Nürnberger Reichs¬
tagsabschied von 1523, den Spiess um, indem er in sehr ironischen
Wendungen, den Erzbischof aufforderte, dem Abschiede gemäss
fieissiges Aufsehen auf die Prediger zu haben, damit die evan¬
gelische Wahrheit nicht unterdrückt werde. 4 )

Dass der hier skizzirte rein formale Standpunkt des Raths
von einer religiösen Ueberzeugnng gestärkt wurde, ist ja ganz
zweifellos und auch durch die Quellen mehrfach bestätigt,
nichtsdestoweniger hätte jener, in Uebereinstimmung mit den
Quellen, vom Verfasser klar hervorgekehrt werden sollen, da
nur von ihm aus die Lage der Dinge zu Heinrichs Lebzeiten
sowol wie später verständlich wird.

Aus dem Folgenden kann ich, um diese Besprechung nicht
über die Gebühr in die Länge zu ziehen, nur noch Einzelnes,
was mir aufgefallen ist, hervorheben. Bei Wiedergabc des
erzbischöflichen Berufungsschreibens zum Buxtehuder Provinzial-

») Ebd. S. 176.
-) togesechte love eil wille nicht lidenoverleveringe des monnicks; ebd.
3) Ebd. S. 176.
*) Der Rath an den Erzbischof 1524; ebd. S. 12 f. Vgl. auch das. S. 180.
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concil vom 24. Februar 1523') heisst e.s bei Iken (S. 52 f.): sie
(die Geistlichen) werden aufgefordert, den Mönch sechsmal zu
zitieren, während das' Original nur sagt: infra sex dierum
spatium nach Empfang des Schreibens sollen sie ihn citiren.
In dem Geleitsbrief des Erzbisohofs für Heinrich 2) wird dieser
nicht, wie bei Iken (S. 53), aufgefordert, »mit ihm disputiren
zu lassen, auf dass er keine Ursach habe Ausflucht zu nehmen«;
sondern er wird zu der Disputation aufgefordert und ihm mit-
getheilt. damit er keine Ursach habe Ausflucht zu nehmen,
werde der Erzbischof ihn durch seine Gesandten von Bremen
geleitlich abholen lassen. Auch ist in dem Berufungsschreiben
nicht gesagt (Iken S. 55), das Concil solle, auch wenn der
Mönch nicht erscheine, gehalten werden — denn das verstand
sich von selbst, der Erzbischof wird ja nicht sein Concil von
diesem Erscheinen abhängig machen — sondern es werde, ob
er erscheine oder nicht, zur Discussion und Verurtheilung
seiner Irrlehren geschritten werden. Wenn Iken (S. 65) die
Wahl Jakob Probst's zum Prediger an der Liebfrauenkirche,
1524, durch den Rath bestätigt werden lässt, so fehlt es dafür
nicht nur an jedem Beweise, 3 ) sondern es ist nach dem oben
Gesagten auch entschieden unrichtig. Dass Johann Timann
schon zu Lebzeiten Heinrichs und »sicher durch seine Ver¬
mittlung« nach Bremen gekommen sei (Iken S. 65), findet auch
in unseren Quellen keine Bestätigung. In der Chronik wird
seine Berufung, wie Iken S. 117 Note 48 anführt, erst zu 1525
berichtet, 4) Der Ausdruck Ikens (S. 68), die Dominikaner
hätten »das Wont Gottes selber angegriffene, kann jedenfalls

») Ebd. S. 3 ff.
2) Ebd. S. 5 f.
3) Wahrscheinlich hat Iken die Chronikstelle zu 1525 (Jahrb. a. a. O.

S. 228) im Sinne: her Jacob Prawest wart in sine (sc. Hinrich Stange'si
stede thom godtliken ampte bestediget, aber einmal ist dieses Wort
dem Sinne nach nicht mit unserm bestätigen identisch und zweitens ist
nicht gesagt, dass er vom Rattie bestediget sei.

*) Ich habe selbst früher Iken s Meinung getheilt. Aus Bremens
Vorzeit S. 103.
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ausgeliefert habe. 1) Heinrich behauptet ebenfalls nichts anderes,
als dass er »Geleit« vom Rathe erhalten habe, 2) und völlig
übereinstimmend melden das die übrigen Quellen. Ohne
Zweifel beweist dieser conduetus eine freundliche Gesinnung
mindestens der Mehrheit des Raths gegen Heinrich, aber wie
er nichts mit »bürgerlicher Freiheit« 3) zu thun hat, ebenso
wenig bedeutet er eine so frühzeitige Einmischung des Raths
in die rein kirchlichen Angelegenheiten. Woher nun Iken
(S. 42) weiss, Bruder Heinrich habe erklärt, er sei auf Befehl
der städtischen Obrigkeit bereit vom Predigen abzustehen,
oder gar, der Rath habe nicht nur die Erlaubniss zum Predigen
ertheilt, sondern »auch seine darauf folgende Anstellung be¬
stätigt«, ist mir unbekannt. 4) Selbst wenn spätere Quellen
(Iken führt keine an) etwas derartiges sagen sollten, so würde
es entschieden zu verwerfen sein, es wäre nichts als eine
Präsupposition der viel später entwickelten Episcopalgewalt
des Rathes. Der Rath hat sich nach unseren Quellen streng
innerhalb der Grenze seiner weltlichen Befugnisse gehalten.

J) Brem. Jahrb. 2. Serie I S. 175, 178, 181. Nur einmal hat Dr. Kilian
König bei der Verhandlung zu Basdahl, Sept. 1524 (ebd. S. 186) behauptet
»ein raid to Bremen anneme zick der bischupliken gewalt unde hadden
einen monnick angenamen unde de predeke bevolen tiegen alle billicheid
unde recht«, worauf aber die Rathssendeboten sofort replicirten: »de
monnick en were vam rade to Bremen nicht gesath to predeken«. Der
vom Erzbischof angenommene Rechtsgelehrte, der sich auch ein Jahr
später bei den Verhandlungen auf dem Capitelssaal in Bremen als ein
ziemlicher Rabulist erwies, hat offenbar versuchen wollen, wie weit er die
Bremer in s Unrecht zu setzen vermöge.

2) Brief an Gerhard Hecker: impetrato mihi sub fidepublicaconduetu
ab oppidi magistratu; ebd. S. 217.

3I Iken hat diesen Ausdruck der mit Links Schrift über Zütphens
Tod gedruckten Uebersetzung seines Briefes an Luther entnommen (ebd.
S. 243 note 2); aber der misverstandene Ausdruck kann doch nicht mass¬
gebend sein.

4) Auch was Iken auf derselben Seite von schriftlichen Verhandlungen
zwischen der Geistlichkeit, den Bauherren und dem Rathe weiss, findet in
den Quellen keine Bestätigung.



166 Heinrich von Zütphen.

Die Sache ist meines Erachtens klar genug; die Auffor¬
derung zur Predigt ist an H. lediglich zuerst durch einige ihm
von früher bekannte Männer, dann, als sein Wort gefallen
hatte, durch die Gemeinde (welche, ist nicht gesagt; Iken nimmt
auf Grund einer alten und glaubwürdigen Ueberlieferung an
die Anschariigemeinde) ergangen. Es war das nach dem Zeug¬
nisse des Raths ein altes Herkommen. Dewile nu, sagt er in
einem Schreiben an Stade und Buxtehude aus dem Somjjaer
1523 *) van langen ungetalden jaren her vaken gebort, wanner
fromede prediger hir torstede kernen, dat worth gades van one
to hörende, woll geleden unde dartegen nene besperinge vor-
genomen, deme nach hebben unse gementhe den monnick na
older frigheit predigen laten. Da sich die Geistlichkeit dagegen
aufsetzte, wandte sich die Gemeinde um Schutz für den Pre¬
diger an den Rath und nachdem sich Heinrich vor diesem zu
Rechte erboten hatte, gab ihm der Rath »up instendige anfordernt
unser gementhe« Geleit, doch nur »vor unrecht unde »verfall«,
»so unse voorfarne vor velen jaren dat in rechticheit gehatt
unde gedaen hebben.« 2) Der Rath fügt noch hinzu, dass nicht
in seiner Macht gelegen habe, der Predigt zu widersprechen.
Auf dieser Linie hat sich der Rath, soviel wir wissen, während
Heinrichs Aufenthalt in Bremen beständig gehalten. Allerdings
hat er dem Erzbischof gegenüber die Aufrechthaltung des Ge¬
leites davon abhängig gemacht, dass Heinrich nicht ketzerischer
Lehre überführt werde, er selbst aber, der anfänglich sogar
nicht zu wissen vorgab, ob der Mönch von Martins Secte wäre 3),
hat sich niemals ein Urtheil über diese religiös-kirchliche Frage
angemasst, sondern nur ein ordnungsmässiges, unter seinem
weltlichen Schutze vorzunehmendes Verfahren gefordert, in
welchem die vom Erzbischof zu bestellenden Geistlichen Heinrich
die behauptete Ketzerei nachweisen sollten. Würde er ketzerisch
befunden edder sine lere tiegen dat hillige evangelium, so willen

>j Jahrb. Ser. 2, 1, S. 7.
s) Ebd.
8) Ebd. S. 176.
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leicht zu Missverständniss Anlass geben. In der von ihm als
Beleg angeführten Stelle heisst es: »kegen das gottlich wort
öffentlich gesagt und gelehrt«, d. h. aber nach dem Sinne der
Zeit doch nur gegen die evangelische Lehre, nicht gegen das
Wort Gottes. Die Händel, welche ein paar Minoriten aus Celle
in Bremen anstifteten (Iken S. 68), fallen erst in den Spät¬
sommer 1525, also drei Vierteljahre nach Heinrichs Tode, denn
in dem von Iken citirten Briefe der Herzogin Margarethe von
Lüneburg an den Rath vom 6. October 1525, aus dem wir
allein Kunde über diesen Vorgang haben, heisst es ausdrücklich,
derselbe habe »jüngst« stattgefunden. Die von Iken dagegen
angerufene Stelle aus den Verhandlungen vom 1. Sept. 1524
bezieht sich aber auf ganz hetoregene Dinge. Endlich will ich
noch anführen, dass der Erzbischof auf dem Landtage zu
Basdahl an dem eben genannten Tage nicht 100000 Gulden
als Schadenersatz für die Zerstörung des Paulsklosters gefordert
hat (Iken S. 70), es heisst vielmehr »he achtede den hon uppe
hundert dusent gülden«, d. h. die behaupteten Eingriffe des
Raths in die erzbischöflichen Hoheitsrechte.

Die drei folgenden Capitel, welche Heinrichs Tod in Dit-
marschen, die Folgen dieses Todes und die Erneuerung seines
Andenkens behandeln, können hier füglich übergangen werden.
Ich hebe nur hervor, dass sich im 6. Capitel eine sehr gelungene
und schöne Uebersetzung des in unsern Quellen zur Reformations¬
geschichte im lateinischen Original abgedruckten Gedichtes
Melanchthons auf Heinrich von Zütphen findet. Sie gibt
nicht nur den Sinn, sondern auch den Ton des Originals
in feiner Weise wieder.

Es wäre nicht uninteressant gewesen, wenn Iken an ge- .
eigneter Stelle nach Reusch, Index der verbotenen Bücher
I S. 278 bemerkt hätte, das sich Zütphens Name seit Paul IV
1559 im römischen (auch im spanischen) Index befindet, wiewol
damals, soviel bekannt, nichts von ihm gedruckt war. als die



170 Heinrich von Zütphen. Von J. Fr. Iken.

1526 zu Bremen publicirte plattdeutsche Version seiner Thesen
(s. Jahrbuch 2. Serie 1, S. 286), und wiewol Heinrich selbst
anscheinend niemals eine für den Druck bestimmte Schrift
verfasst hat. Wenn man bei der Eintragung seines Namens
in den Index überhaupt eine Schrift im Auge gehabt hat, so
wird es die fälschlich ihm zugeschriebene Brevis commemoratio
rerum Coloniae gestarum in causa Lutheri 1520 gewesen sein,
die. wie Köstlin, Leben Luthers I, 792, nachgewiesen hat,
ganlicht von Heinrich von Zütphen herrührt. Muthmasslieh
aber ist sein Name, wie die vieler anderen, die nie ein Buch
gesehrieben haben, nur aus Lutzenburgs Catalogus hereticorum
in den Index gekommen.

W. v. Bippen.
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2. Wilhelm von Bippen. Aus Bremens Vorzeit.
Aufsätze zur Geschichte der Stadt Bremen. Bremen.
Schünemann 1885.

Der verdiente Herausgeber des Bremischen Urkundenbuches
Dr. W. von Bippen, von dem Wunsche beseelt, auch weitere
Kreise für die Geschichte ihrer Vaterstadt aufs Neue zu ih-
teressiren, hat eine Sammlung von Aufsätzen erscheinen lassen,
die nicht nur den Anforderungen der Wissenschaft entsprechen,
sondern zugleich auch die Resultate der Forschung in einer
ausserordentlich ansprechenden Form zur Darstellung bringen.
Zwar ist es noch keine Gesammtgeschichte Bremens, nur
»Aufsätze zur Geschichte der Stadt Bremen«, aber dieselben
eröffnen doch die Aussicht auf eine in nicht allzu ferner Zeit
erscheinende Geschichte der Stadt.

Von den sieben grösseren Aufsätzen beschäftigen sich die
drei ersten mit dem Mittelalter. Aus der langen Reihe von
bremischen Erzbischöfen, die zum Theil eine hervorragende
politische Rolle gespielt haben, aber heute selbst der Mehrzahl
der Gebildeten nicht einmal mehr dem Namen nach bekannt
sind, behandelt der erste Aufsatz zwei, Willehad und Anskär,
die nie aufgehört haben, im Gedächtniss der Bremer zu leben,
schon wegen der Kirchen, die nach ihnen benannt sind; die
ihnen neuerdings gesetzten Statuen aber werden dafür sorgen,
das Andenken an dieselben wach zu erhalten. Freilich beruht
ihre Bedeutung mehr auf der Wirksamkeit, die sie in ihrer
Diöcese oder gar im heidnischen Norden übten, als auf ihrer
Fürsorge für die Stadt, die sich noch in den ersten Stadien der
Entwicklung befand.

Von den beiden folgenden, ihrem Umfang und Inhalt nach
bedeutendsten Aufsätzen, giebt dereine: »Geschichte des Raths
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und der demokratischen Bewegungen bis 1433« eine Uebersicht
über die mittelalterliche Verfassungsgeschichte der Stadt, wäh¬
rend der andere ein cultufgeschichtlicb.es Bild von den Zu¬
ständen in Bremen um das Jahr 1400 entrollt. Wir zweifeln
nicht, dass namentlich der letztere allgemein gern wird gelesen
werden. Einzelne unscheinbare Nachrichten der Urkunden,
wie über die Anlage eines Weinberges am Paulsberge 1387
oder die Errichtung eines Wasserrades 1394, werden aufs
Geschickteste in allgemeine Schilderungen verwoben, die sich
auf Handel und Gewerbe, Kunst und Wissenschaft, Geistlichkeit
und Bürgerthum, Leben im Krieg und Frieden erstrecken.

Die drei nächsten Aufsätze behandeln die Reformationszeit,
zuerst die Einführung der neuen Lehre durch Heinrich von
Zütphen und den lebhaften Antheil, den Luther in Folge seiner
persönlichen Beziehungen zu den massgebenden protestantischen
Geistlichen Bremens an dem Fortschritt des Evangeliums da¬
selbst nahm, sodann die Folgen, welche die Reformation in
der politischen Stellung Bremens hervorrief und die Thätigkeit
des Syndicus von der Wyck, endlich die Theilnahme Bremens
am schmalkaldischen Kriege, die vergebliche Belagerung der
Stadt im Jahre 1547 und die daran sich anschliessende Schlacht
bei Drakenburg.

Die neueste Zeit ist vertreten durch eine Arbeit über die
Censur, welche an den Predigten des lutherischen Geistlichen
an der Ansgariikirche Draeseke im Jahre 1819 geübt wurde
und für die Regierung der Stadt mit grossen Unannehmlich¬
keiten verknüpft war.

Es liegt nicht in meiner Absicht an Einzelheiten eine
Kritik zu üben, wozu sich übrigens in den meisten Aufsätzen
nur wenig Gelegenheit bieten würde. Der zweite Aufsatz
jedoch geht von einer Auffassung der städtischen Entwicklung
aus, die ich nicht für die richtige halten kann. Eine Begrün¬
dung meiner gegentheiligen Ansicht im Einzelnen findet sich
in einer Abhandlung dieses Bandes S. 38 ff. Hier beschränke
ich mich auf allgemeine Gesichtspunkte.
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Bippen's Darstellung wird beherrscht von dem Gedanken,
»dass der Kampf um die Theilnahme am Stadtregimente be¬
dingt sei durch den Gegensat/, zwischen Grundbesitz und
beweglichem Vermögen«. (S. 16). »Die Ministerialen und ein¬
heimischen freien Geschlechter, deren sociale Stellung auf ihrem
Grundbesitz beruhte, nahmen an dem mehr und mehr sich
entwickelnden Handels- und Industrieleben anfangs noch keinen
direkten Antheil, aber sie verstanden es sich allmählich in den
Besitz eines grossen Theils der ursprünglich bischöflichen
Rechte und damit des Stadtregimentes zu setzen«. (S. 21).
»Weder der Kaufmann, wie reich er auch war, noch gar der
Handwerker, der um diese Zeit (gegen 1200) meist noch nach
strengem Hofrecht lebte, hatte einen Antheil an der Leitung
der städtischen Geschäfte. Noch entsprach es den herrschenden
Anschauungen, dass nur der grund angesessene Mann die vollen
Ehren des Gemeinwesens genoss.« (S. 24). »Am Ende des
13. Jahrhunderts war es jedenfalls ein kleiner Kreis meist
ritterbürtiger Familien, der die Stadtherrschaft in Händen hielt.
Ihr Ansehen beruhte auf ihrem ausgedehnten Grundbesitz,
wenn auch mancher von ihnen daneben sich schon an kauf¬
männischen Geschäften betheiligte«. (S. 29). Im Jahre 1304
aber werden diese Geschlechter vertrieben, ihre Güter in und
bei der Stadt eingezogen. »Die Alleinherrschaft des Grund¬
besitzes war dahin, mindestens gleichberechtigt stand fortan
das bewegliche Vermögen neben ihm«. (S. 30).

Entkleidet man diese Auseinandersetzungen ihrer vor¬
sichtigen Form und gewisser Einschränkungen, so ist der Kern
derselben, dass die Stadtregierimg bis zum Jahre 1300 in den
Händen des grundbesitzenden Adels ruhte, der am kauf¬
männischen Gewerbe keinen Antheil hatte, während die Handel
treibenden Geschlechter vom Stadtregiment ausgeschlossen
waren. Erst durch die Vertreibung der adligen Geschlechter
(1304) trat in diesen Verhältnissen ein Wandel ein, erst seit
der Zeit werden auch Kaufleute in den Rath berufen. Man
braucht diesen Gedankeu nur iu seiner ganzen Schärfe aus-
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zusprechen, um die Unmöglichkeit desselben einzusehen. Wir
kennen die Ministerialenfamilien, die im bremischen Gebiet
und in der Nachbarschaft begütert waren, aber sieht diese
werden 1304 vertrieben, sondern Leute, die zum Theil erst in
der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts in der Rathsliste
erscheinen und deren Name schon ihren bürgerlichen Ursprung
erweist. Anderswo freilich ist der Hergang ähnlich gewesen,
Avie Bjppen ihn schildert. Aber Bremen war von je her
eine Kaufmannsstadt. Die Kaufleute nun, welche in den
Besitz von Reichthümern gelangt waren, legten ihre Capitalien,
als vorsichtige Männer, in Grund und Boden an. Da derselbe
rings um die Stadt sich grösstentheils im Lehnsverbande der
Kirche befand, so waren sie gezwungen in diesen Lehnsverband
einzutreten, sie wurden Ministerialen des Erzbischofs und
treten damit in die selben Rechte und Pflichten, wie der grund¬
besitzende Adel, der nicht am städtischen Leben Theil nahm.
Aus diesen grundbesitzenden kaufmännischen Ministerialen
wurden die Rathsherren genommen. 1) Und darin trat auch
durch die Vertreibung der Geschlechter keine Aenderung ein,
sondern erst durch das Raths Wahlgesetz von 1330. Dasselbe
bestimmt, dass in Zukunft schon der Besitz von Grundeigen¬
thum innerhalb der Stadt im Werthe von mindestens 32 Mark
zur Theilnahme am Rath befähige. Erwägt man, dass ein
Viertel Landes leicht 30—40 Mark kostete, und dass die Raths¬
herren um 1300 häutig im Besitze mehrerer Viertel gefunden
werden, so erscheint die Forderung von 32 Mark städtischen
Eigenthums als eine wesentlich günstigere Bedingung. Mochte
doch jetzt auch den Amtleuten - es werden namentlich Brauer,
Fleischer, Bäcker in Betracht kommen -) — der Eintritt in den

!) Das ergiebt sich .aus ihrer Stellung als Schöffen in dem Gratschafts¬
gericht, das oben S. 71 ff. nachgewiesen wurde.

-) Das sind die ursprünglichen Amtleute in der Stadt. Die Bezeichnung
der Innungen als Aemter ist erst allmählich eingedrungen, freilich ist
schon Br. Urkdb. I, 540, 541 (1300) von einem officium corrigiäriorum und
aüutaiiorum die Rede.
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Rath offen stehen. Freilich mussten sie dann auf ihr Amt
verzichten und, wie ein Statut hei Oelrichs S. 146 ergiebt,
200 M. Vermögen besitzen. 1) Der eonservative Zug, der die
bremische Verfassungsgeschichte charakterisirt, zeigt sicli auch
hier. Die Handwerker haben nicht wie anderswo unmittelbar
Antheil am Regiment gefordert, oder war das doch Her Fall,
bo haben sie sich mit geringen Zugeständnissen begnügt.

Im Zusammenhang mit dem neuen Rathswahlgesetz stellt
nun aber die Erweiterung des Raths von 36 auf 114 Personen.
Bippen meint, es sei nicht zweifelhaft, dass diese Veränderung
einer Bewegung der Handwerkerinnungen ihre Entstehung ver¬
danke. Und darin kann man ihm Recht geben. Wenn er aber
weiter die Ansicht zu hegen scheint, die er in der Einleitung
zum zweiten Bande des Urkundenbuchs gradezu ausspricht,
dass die neugewählten Mitglieder /.um grossen Theile dem Hand
werkerstande angehört hätten, so erheben sich doch dagegen
allerlei Bedenken. Der Eintritt einer grossen Anzahl von Hand
werkern in den Rath war nur möglich bei einem völligen Siege
der Innungen. Wie aber die siegreiche Partei ein Gesetz sollte er¬
lassen haben oder, wie Bippen annimmt, ein vom alten Rath
erlassenes sollte angenommen haben, durch welches in Zukunft
die Handwerker vom Rath so gut wie ausgeschlossen wurden,
dieselben Handwerker, die soeben ihre Theilnahme am Rath
erzwungen hatten, ist schwer einzusehen. Die Schwierigkeiten
werden gehoben, wenn man, wie oben geschehen, die Bedeutung
des Gesetzes von 1330 nicht darin findet, dass die Handwerker
in den Rath eintreten, sondern darin, dass fortan nicht mehr
ein bedeutender ländlicher Grundbesitz, sondern ein städtischer
im Werthe von 32 M. genügte, um Rathmann zu werden. Dass
in der That die Annahme Bippens unhaltbar ist, ergiebt sich,

') Das gilt zunächst nur für die Bäcker und hat mit dem Eintritt in
den Rath unmittelbar nichts zu thun. Aher wer Rathsherr werden wollte
und den Bedingungen des Wahlgesetzes gemäss auf sein Amt verzichtete
und sich »herliken« hielt, musste begreiflicherweise im Besitz eines be¬
deutenden Vermögens sich befinden.
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wenn man die Namen der neuen Rathmänner mustert. Zum
grössten Theil sind es solche, die auch schon vorher im Rathe
vertreten sind, nur wenige, hei denen die Wahrscheinlichkeit
dafür spricht, dass ihre Träger dem Handwerkerstande angehört
haben.

Wenn nun aber die grosse Zahl der Rathsherren nicht
auf dem Eintritt vieler neuen Elemente beruht , weswegen hat
denn die Gemeinde sich veranlasst gesehen, eine so ausser¬
ordentliche Erweiterung des Rathes eintreten zu lassen, eine
Erweiterung, die von vorne herein nur auf kurze Zeit ins Auge
gefasst wird, nämlich nur für so lange, bis der Rath auf die
alte Zahl von 36 durch den Tod reducirt sei. Bippen geht
von seinem Standpunkte aus consequent zu Werke, wenn er
die letzten Sätze des Wahlgesetzes von: Oc is dat gheset an
für einen späteren Zusatz erklärt. Aber eine derartige Ver-
muthung zu dem Zwecke Schwierigkeiten aus dem Wege zu
räumen, ist immer bedenklich. Versuchen wir auf anderem
Wege eine Lösung.

Von grosser Bedeutung scheint mir der Umstand, dass die
neuen Rathsherren sich nicht gleichmässig auf die vier Kirch¬
spiele vertheilen. Es kommen nämlich von den etwa 80 neuen
Personen nur 5 auf Liebfrauen, dagegen 31 auf Martini, 32 auf
Ansgarii, 13 auf Stephani. Wären die neugewählten Raths¬
herren aus dem Handwerkerstande genommen, so könnte man
vermuthen, dass die Zahl derselben etwa der grösseren oder
geringeren Menge von Handwerkern entspräche, die in den ein¬
zelnen Kirchspielen wohnten. Da diese Annahme ausgeschlossen
ist, so bleibt nur die Möglichkeit, dass die Zahl der Neu¬
gewählten im Verhältniss steht zu der Zahl der nach dem
neuen Gesetz Wahlfähigen in jedem Kirchspiel, d. h. in Lieb¬
frauen gab es sehr viel weniger Leute, die städtisches Eigen
im Werth von 32 M. besassen, als in Stephani und hier wieder
weniger als in Martini und Ansgarii. Allein auch mit dieser An¬
nahme wäre weder die ungewöhnlich grosse Zahl des neuen
Rathes erklärt, noch die Bestimmung, dass man auf die alte
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Zahl von 36 allmählich zurückkehren wolle. Erst ein Blick
auf andere Städte, in denen um 1330 ähnliche Bewegungen
stattfanden, führt uns dem Verständnis* näher. Namentlich
Mainz kommt in Betracht. 1) Hier waren es finanzielle Schwierig¬
keiten der Stadtregierung, welche eine Erhebung der Zünfte
hervorriefen. Auch Bremen scheint unter einer beträchtlichen
Schuldenlast gelitten zu haben. Daher die Anordnung, dass
jeder neugewählte Rathsherr eine Mark von den ausstehenden
Renten der Stadt löse. Indem man nun 80 neue Rathsherren
wählte, wurden dadurch 80 Mark Rente eingelöst, die einem
Capital von etwa 1200 Mark entsprachen (nach unserem (leide
ungefähr 90000 Mark). 2 ) Man war sich aber von vorneherein
der Unzweckmässigkeit eines so grossen Collegs als Regierungs¬
behörde bewusst und bestimmte daher, zu der alten Ordnung
baldmöglichst zurückkehren zu wollen.

Noch einige andere Punkte in der Darstellung Bippens
könnten Veranlassung zu einer Polemik geben, vielleicht komme
ich darauf bei anderer Gelegenheit zurück. Ich schliesse diese
Besprechung mit dem Wunsche, dass die Aufsätze in weitesten
Kreisen die Anerkennung linden, die sie verdienen.

E. Dünzelmann.

l ) Hege), Verfassungsgeschichte der Stadt Mainz, 8. 72 f. (Chroniken
der deutschen Städte Band 18, Abth. 2.)

"-) Eine ähnliche Finanzoperation aus späterer Zeit (1437) erwähnt
Hegel, a. a. O. S. 79: Um das Deficit zu decken, wurde bestimmt, dass die
Alten (der alte Rath) . . . für sich allein die Summe von 10000 Gulden in
den nächsten 14 Jahren mit 500 Gulden und in gleicher Weise die Ge¬
meinde den Restbetrag von 22000 Gülden verzinsen sollten.

12
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Zu der vorstehenden Besprechung meines Aufsatzes »Ge¬
schichte des Raths u. s. w.« füge ich, mit Erlaubniss des
Herrn Dr. Dünzelmann, einige Bemerkungen hinzu, denen ich
indes die Erklärung vorausschicken will, dass mir die Schwächen
vornemlich dieses Aufsatzes nie entgangen sind, und dass
insbesondere die oben abgedruckten Untersuchungen Dünzel-
manns über die Bremische Verfassungsgeschichte, wenngleich
ich deren Resultaten keineswegs in alle]) Stücken beipflichten
kann, mich heute zu vielfachen Modificationen der von mir
ausgesprochenen Ansichten führen würden.

Die Frage, aus welchem Kreise der Bevölkerung um das
Jahr 1300 der Rath gebildet war, muss ich einstweilen noch
als unentschieden ansehen. Ich habe die Meinung ausgesprochen,
dass nur grundangesessene Männer in ihn gewählt wurden,
und eben zu dieser Meinung kommt auch Dünzelmann; nur
betont er die kaufmännische Qualität dieser grundbesitzenden
Ministerialen, während ich die Qualität derselben als Ministerialen
des Erzbisehofs betonen zu müssen glaubte. Im Jahre 123;}
(Ukdb. I, 172) gab es in Bremen Kaufleute, die nicht Ministe¬
rialen und solche, die Ministerialen der Kirche waren; die
ersteren befreit damals Erzbischof Gerhard II von der Pflicht
des Heerbanns, den letzteren gewährt er das Recht, ihre
Heerespfhcht durch Stellung eines wolgerüsteten Mannes ab¬
zukaufen. Nach Dünzelmann wären nur die letzteren raths¬
fähig gewesen, und ich habe dieselbe Ansicht ausgesprochen
nur mit dem Zusätze, dass neben ihnen auch altfreie Grund-
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besitzer. so viel es deren noch gab, im Rat he sassen. Ich hob
nur hervor, dass selbst der reiche Kaufmann, dafern er keinen
Grundbesitz hatte, dem Rathe nicht angehören konnte; und
man wird bis zum Beweise des Gegentheils zugeben müssen,
dass es im 13. Jahrhundert so gut wie im 19. solche Männer
gegeben habe, denn die Behauptung, dass reiche Kaufleute
•ihre Capitalien als vorsichtige Männer in Grund und Boden

anlegten«, wird als allgemeine Regel damals so wenig wie heute
gelten können. Mir scheint, dass die Ansicht, die ich aus¬
drücken wollte, von Dünzelmanh noch viel stärker urgirt wird,
wenn er das Novuin des Rathswahlgesetzes von 1330 darin er¬
kennt, dass »fortan nicht mehr ein bedeutender ländlicher
Grundbesitz, sondern ein städtischer im Werthe von 32 M. ge¬
nügte, um Rathmann zu werden.« Ich habe die erstere Noth-
wendigkoit bisher nicht angenommen, wenn ich den ländlichen
Grundbesitz freilich auch als die Regel auffasste. Bis zum
Jahre 1330 hin kennen wir schlechterdings keine Bedingungen
für die Rathswahlfähigkeit, abgesehen von der durch Stat. 19
von 1301 (Oelrichs \>. 52) dem gekorenen Rathmanne auferlegten
Verpflichtung, zu der Stadt Behuf ein Pferd im Werthe von
drei Mark zu halten und selbst zu füttern, ohne Anspruch auf
Entschädigung, auch wenn das Pferd im Dienste der Stadt
verdirbt. Es bleibt also durchaus zweifelhaft, ob nicht auch
vor 1330 der Besitz eines oder mehrerer städtischer Grundstücke
ohne den gleichzeitigen Besitz ländlicher Grundstücke die
Pforten des Raths erschliessen konnte und ebenso zweifelhaft,
ob Dünzehnann mit Recht den Kern des Gesetzes von 1330 darin
erkennt, dass erst von jetzt an ein städtisches Erbe von 32 M.
die Rathswahlfähigkeit verlieh, oder ob die frühere und von
mir getheilte Ansicht richtig ist, die das Hauptmoment der
Neuerung darin sehen will, dass fortan auch »Amtleute«, Hand¬
werker, zu Rathe gekoren werden konnten.

Nun kann ich Dünzelmann darin beistimmen, dass muth-
masslieh unter den zahlreichen neuen Rathsmitgliedern von
1330 ff. sich nur eine geringe Zahl von Handwerkern befunden
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bafoe 1), und dass somit die Bewegung, welche zu dem Erlasse
des oft erwähnten Gesetzes führte, den Innungen einen noch
bescheideneren Sieg brachte, als ich anzunehmen geneigt war.
Wenn aber Dünzelmann die Vermehrung der Zahl des Rathes
um 88 Personen als eine Finanzmassregel auffassen will, so
kann ich dieser Ansicht nicht beipflichten. Darüber hat wol
nie eine Meinungsverschiedenheit bestanden, dass die in ihrem
Verlaufe gänzlich verdunkelte Bewegung von 1330 hier, wie in
anderen Städten, in Einanzcalamiläten ihren Grund gehabt
habe, wie denn nachweislich auch die späteren revolutionären
Bewegungen des 14. und 15. Jahrhunderts jedesmal von der
Finanzlage der Stadt ihren Ursprung nahmen; aber dass man
zur Beseitigung der finanziellen Schwierigkeiten die grosse Zahl
von Rathsherren creirt habe, kann ich nicht glauben. Man
kann freilich den finanziellen Erfolg für die Stadt noch günstiger
berechnen, als Dünzelmann taut, denn ohne Zweifel mussten
nicht nur die ganz neu in den Rath Eintretenden, sondern auch
die jetzt von der Gemeinde wiedergewählten alten Rathsherren
je eine Mark Rente einlosen: es wurden also 114 mal 15—16
Mark Capital oder ca. 1760 1770 Mark Capital von den städ¬
tischen Schulden im Verlaufe von 15—16 Jahren getilgt (denn
so lange erhoben die Rathsherren oder ihre Erben noch die
Rente von der Stadt). Aber um dieser vergleichsweise sehr
geringen Summe willen hätte man schwerlich zu einer für die
städtische Verwaltung und Politik HO gewagten Massnahme seine ■
Zuflucht ergriffen. Für gering aber kann ich die Summe nur
erachten: sie rcpräsentirt freilich den 55fachen Betrag der
Summe, die als Mindestbetrag des dein Rathsherrn an einem
städtischen Erbe zustehenden Eigenthums in dem Gesetze ver¬
langt wird (32 Mark), aber nach dem, was wir über die Differenz
des Silberwerthes einer damaligen und einer heutigen Mark

1) Ich halie doch das Gegentlieil auch in der Vorrede zum 2. Bande
des U.-B. S. X nicht ausdrücklich gesagt, sondern es nur als Ziel der Be¬
wegung hingestellt, dass die Handwerk er möglichst /ahlreich im Rathe
sitzen wollten.
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wissen und über die, Differenz der Kaufkraft von damals und
jetzt muthmassen können, wäre es nicht erlaubt, der Summe
von 32 M. den heutigen Mindestwerth von etwa 20 000 M. zu
substituiren und mithin die eingelöste städtische Schuld von
ca. 1760 M. einem gegenwärtigen Capitalwefth von 1100 000 M.
zu begleichen; sie wird vielmehr, wie auch nach Dünzehnanns
Berechnung sich ergiebt, nur etwa dem zehnten Theile dieser
Summe gleich kommen. Es ist offenbar, dass die 32 M. nicht
ded Werth eines geringen städtischen Erbes bezeichnen, sondern
nur den Antheil an einem solchen, der jedenfalls nicht mit
Renten beschwert sein soll. Wenn schon nach einigen fünfzig
Jahren die Stadt für den Bau der Brücke, des Damms und des
Thurms an der Lesum ein Capital von 6000 M. verwenden
konnte, ja wenn schon im Jahre 1366 der revolutionäre Rath
dem Erzbischof die Summe von 20 000 M. verschreiben konnte,
so müssen 17- 1800 M. Schulden im Jahre 1330 als ein geringes
für die Stadt erscheinen. 1) "Wollte man aber dennoch die Summe
für eine vergleichsweise hohe halten, so dass sie eine so selt¬
same Finanzmassregel zu rechtfertigen im Stande wäre, so
würde die Erwählung zum Rathsherrn gradezu als eine Strafe
erscheinen, welche am Vermögen der Erwählten excquirt wurde.
In diesem Falle würde man jedenfalls eine Bestimmung haben
treffen müssen, welche die Wahl in den Rath als unablehnbar
bezeichnet hätte; statt dessen hören wir nur von Strafbestim¬
mungen gegen solche Personen, die eine Wahl in den Rath
acceptirt haben, obwol sie nicht alle für diese aufgestellten Be¬
dingungen erfüllen; diese werden mit 20 M. bedroht.

*) Das von Dünzelmann angeführte Beispiel aus Main/, stimmt nicht
mit der hiesigen Operation überein. Dort mussten die alten Rathsherren,
eben die, denen man die Schuld an der Finanzklemnie gab, auf 14 Jahre
10 000 Gulden zinsfrei vorstrecken; dann aber übernahm die Stadt die
Schuld. . Hier bürdete man den Rathsherren, und zwar den au der Schulden-
eontrahirung unbetheiligten neuen so gut wie den alten, einen Theil der
Oapitaltilgung auf und zahlte ihnen nur 15—16 Jahre lang" die Zinsen für
das aufgewendete Capital, um alsdann dieses selbst für die Stadt zu
consumiren.



132 Gegenbemerkung.

Ich kann die Bestimmung über die Einlösung von einer
Mark Rente nur als einen Theil des Census auffassen, den man
für die Wahl in den Rath aufstellte. Mau wollte nur einiger-
massen wohlhabende und also in gewissem Grade unabhängige
Leute im Rathe sehen. Daher verlangte man u. ä., dass sie
im Stande seien 16 lb' M. (Kapital für die Erlangung eines
Amtes aufzuwenden, welches ihnen auch Nutzen brachte, denn
jedes Amt war ein nutzbares. Es ist freilich richtig, dass die
Finanzen der Stadt Vortheil davon hatten, aber ein anderes ist
es, wenn man dem Rathsherrn für die Ehre und den von ihm
erwarteten Nutzen ein solches Opfer zumuthet und ein anderes,
wenn man. um solchen Vortheil für die Stadt zu erlangen,
einen hundertköpfigen. auch nach Dünzelmanns Meinung von
vornherein als unzweckmässig erkannten, Rath wählt.

Ich glaube daher doch, dass andere, wenn auch für ans
nicht völlig durchsichtbare Motive zu der Wahl des grossen
Rathes geführt haben. Und dabei muss ich noch auf einen
andern von Dünzelmann berührten Punkt eingehen. 1) Er meint,
ich hätte den letzten Satz des Wahlgesetzes, durch welchen
die künftige Redücirung des Raths auf die alte Zahl von 36
angeordnet wird, für einen spätem Zusatz erklärt, um Schwierig¬
keiten des Verständnisses des Gesetzes aus dem Wege zu räumen,
und er erachtet dieses Verfahren, mit Recht, wenn seine Vor¬
aussetzung richtig wäre, für bedenklich. Ich meine aber nicht
in das Gesetz, wie es uns vorliegt, hinein, sondern aus ihm
heraus interpretirt zu haben. Ich habe vörnemlich formale
Gründe für meine Erklärung der Urkunde beigebracht: ich
fand, dass der erste Theil derselben, welcher die Bedingungen
für die Wahlfähigkeit aufstellt, in der gesetzlichen Form als
von Rath. Witheit und Gemeinde beschlossen, eingeführt
werde, dass sieh daran ein zweiter Theil reihe, der ein reines
Internum des Raths enthalte, nämlich Bestimmungen über die

') Es hawtelt sieh hiev freilich nicht spwol um den Aufsatz filier die
Geschichte des Raths als um die Auseinandersetzung im Vorworte zum
2. Bande des Urkunden! mehs.
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Rathskost, welche der neu erwählte Rathmann zu geben habe,
und dass dieser ebenso formell richtig als von Rath und Wittheit.
ohne die Gemeinde, beschlossen bezeichnet sei, dass endlich aber
in ganz formloser Weise mit den Worten »oc is dat gheset«
die wichtige Bestimmung über die erwähnte Reduction sich
daran schliesse, während man hier, wie in dem ersten Theile,
eine gesetzliche Feststellung durch Rath, Witheit und Gemeinde
hätte erwarten müssen. Ich schloss daraus, dass die Urkunde,
die uns in ihrer jetzigen Gestalt vollständig nur aus einer etwa
vierzig Jahre jüngeren Abschrift bekannt ist 1) — nur ein Theil
des ersten Theils ist durch ziemlich gleichzeitige Aufzeichnung
überliefert — - ursprünglich ebensowenig zeitlich, wie inhaltlich ein
Ganzes gebildet habe. Bei diesen rein formalen Einwänden
gegen die Urkunde muss ich auch jetzt beharren. Erst von
ihnen aus bin ich zu der Meinung geführt, dass der letzte
Absatz einem spätem Stadium der politischen Bewegung an¬
gehöre, von welcher uns das ganze Document Zeugniss giebt.
S* : " f
Nach meiner Auffassung ist er das erste Anzeichen der be¬
ginnenden Reaction, und dass diese so schnell erfolgte, denn
sie muss vor 1333 eingesetzt haben, wird um so verständlicher,
wenn Dünzelmanns Ansieht, die ich nicht bestreiten kann,
richtig ist, dass nämlich die Handwerker doch höchstens in
schwacher Anzahl in den Rath gekommen sind.

W. v. Bippen.

•j Die im [Trkdb. 2, S. XI nach Oelrichs wiederholte Ansicht, daa.s der
2. Codex der Statuten schon um 1340 geschrieben sei, ist von mir im Br.
Jahrb. 10, S. Ili7 ff. berichtigt worden.



3. Franz Buchenau, die freie Hansestadt Bremen
und ihr Gebiet. 2. Auflage, Bremen, Heinsius 1882.

Der Mangel eines genügenden Leitfadens für die Heimaths-
kun.de war die nächste Veranlassung für Herrn Professor
Buchenau vor fast 25 Jahren eine Arbeit über die Topographie
Bremens und seines Gebietes zu veröffentlichen, die nunmehr
in zweiter, wesentlich umgearbeiteter Auflage erschienen ist.

Wurde der Zusammenhang mit dem mittelalterlichen
Bremen noch bis in den Anfang dieses Jahrhunderts durch
eine lebendige Tradition, sowie durch unmittelbare Anschauung
aufrecht erhalten, so ist das in der jüngsten Zeit völlig andt ftä
geworden. Den Bedürfnissen der Gegenwart fällt das alte
Bremen zum Opfer, Die starke Einwanderung und manches
Andere trägt dazu bei mit der Kenntniss auch das Interesse
für die Vergangenheit zu vernichten. Mehr und mehr weiden
wir in unserer eigenen Heimath zu Fremdlingen. Darin hegt
aber eine grosse Gefahr.

Unzweifelhaft wird in einer so alten Stadt wie der unseren
bei der Jugend das historische Interesse mächtig angeregt
durch die Umgebung, in der sie aufwächst, Alterthümliche
Kirchen und Häuser, Statuen und andere Denkmäler der
Vergangenheit, vor allem auch auffällige Strassennamen und
dergl. reizen die Wissbegierde. Die Eltern, an die sieh die
Kinder zunächst wenden, sind entweder gar nicht oder doch
nur sehr ungenügend im Stande Auskunft zu ertlichen. Eine
Fülle von Bildungselementen bleibt auf diese Weise unbenutzt.
Ja was schlimmer ist, man gewöhnt sich an seiner Umgebung
gleichgültig, theilnahmlös, stumpfsinnig vorüberzugehen.
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liier kann nur auf anderem Wege geholfen werden; an
die Stellt- der Tradition muss das Buch treten. Von diesem
Gesichtspunkte aus begrüsäen wir das Buchenau'sehe Werk,
als einem dringenden Bedürfniss entsprechend. Freilich, über
den Rahmen eines Schulbuches geht es weit hinaus. Aber der
Lehrer, und nicht nur der aus der Fremde kommende, wird
aus demselben eine gründliche Kenntniss alles Wissenswerthen
schöpfen können, wenn auch nicht ohne sehr eingehendes
Studium.

Denn mit ausserordentlichem Fleisse hat der Verfasser
fast Alles, was sich für seine Zwecke eignete, zum Theil aus
ungedruckten Quellen zusammengetragen. Sein Werk wird
dadurch zu einem unentbehrlichen Hülfsmittel für jeden
Historiker, der in die Lage kommt, sich mit topographischen
Fragen zu beschäftigen. Ein sorgfältig gearbeitetes Register
erleichtert den Gebrauch. Man wird sagen müssen, dass erst
durch Buchenau eine Menge dunkeler Einzelheiten aufgehellt
sind, dass er es zugleich verstanden hat die Resultate dieser
Detailuntersuchungen zu einem ansprechenden Gesammtbilde
zu vereinigen. Grade die letzteren Partien, in denen in
grossen Zügen die historische Entwicklung z. B. des Deich¬
wesens, der Stadt Bremen imd ihrer Befestigung, vor allem
des Gebietes gezeichnet wird, bieten auch für weitere Kreise
ausserordentlich viel Interessantes. Die beigegebenen Karten
sind sehr werthvoll und erleichtern das Verständniss.

Wenn sich auch gegen manche Annahmen Buchenau's
begründete Einwendungen erheben lassen, so thut das dem
Verdienst, das der Verfasser sich auch um die Geschichts¬
forschung erworben hat, keinen Eintrag. Hier möchte ich nur
einen schwachen Punkt hervorheben, das ist die Etymologie.
Wenn wir lesen, dass Wisurraha 1) das weisse Wasser bedeute
(S. 18), der Gau Wigmodia 2) nach der Wuiiirao benannt sei
-- *

x) Försleinann, deutsche Ortsnamen S. 134, deutet Weser als Westiiuss.
'-') Wig gleich Kampf, mod gleich Muth, die Wigmodier also die

Kampfesmuthigen.
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(S. 25), Scorve l ) wohl so viel heisse wie 's Korb (S. 210) und
vieles Andere derart, 2) so müssen wir solche Deutungen für
unmöglich erklären. Ich weiss nicht, woher im einzelnen
Falle der Verfasser seine Erklärung schöpft; das Bremisch-
Niedersächsische Wörterbuch, das gelegentlich erwähnt wird,
ist in Bezug auf Etymologien gänzlich veraltet. Wenn sich
nicht inzwischen eine sprachwissenschaftlich gebildete Kraft
finden sollte, welche die vielen unerklärten Namen einer
gründlichen Untersuchung unterzieht, so dürfte es sich für
eine dritte Auflage empfehlen auf Deutungsversuche gänzlich
zu verzichten.

E. Dünzelmann.

!) Schorf gleich Scabies, vergl. die Obedienz Scorvedehove, Br. Urkdb.
I, 354, die der später Parvae oder Magnae Scabies genannten Obedienz
(Br. Urkdb. 1, 155, Amn. 10, 15) entsprechen muss.

2) Bei diesem Anlasse erlaube ich mir auf die Erklärung eines Namens
aufmerksam zu machen, welche ich Herrn Dr. Joh. Focke verdanke. Die
kleine von der Martinistrasse zur Schlachte führende Gasse »Uhlenstein«
gibt Buchenau S. 66 durch Hochdeutsch Eulenstein wieder; Herr Dr. Focke
hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass das irdene Geschirr, Töpfer -
waare noch heute im Rheinlande TJle (oder ähnlich mit einigen vokalischen
Differenzen) heisse. Nach Dornbusch, die Kunstgilde der Töpfer in der
abteilichen Stadt Siegburg, Köln 1873, S. 10, hiessen in Siegburg die
Töpfer Ulner »von dem altdeutschen ul, lateinisch olla«. Der Name hat
sich später in uylner, oilner, aulner u. s. w. abgewandelt. Die Strasse, in
welcher sie in Siegburg hausten, heisst nqph heute die Aulgasse. Nun
wissen wir dass ein Platz auf der Schlachte, nicht fern von Einmündung
des Uhlensteins auf dieselbe, bis in unser Jahrhundert hinein die Kruken-
börse hiess (Buchenau S. 44), weil dort die irdenen Töpfe verkauft wurden.
Diese aber wurden, worauf ebenfalls Dr. Focke aufmerksam macht, vor-
nemlich aus dem Rheinlande importirt. Ks liegt daher sehr nahe anzunehmen,
dass der bislang unerklärliche Name Uhlenstein von den rheinischen Ulen,
Töpfen (ollis) abgeleitet sei. (Bippen).
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